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Kmfen von Irobmg.
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zur
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von
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gew. Vizepräsident der allgemeinen stisckichtforschend.n GefeUschaft der Schwei; und Vorstand deü

geschichlforschcnd.n Bcrcins dcs Kt, Solothurn.

Herausgegeben

F. Fiala.
Teminaidirector.





Einleitung.

Indem die schweizerische Geschichtforschung in neuerer Zeit
von verschiedenen alten Dynastenhäusern Helvetiens — von den

Grafen von Lenzburg, von Buchegg, von Greyers, von

Savoien, von Montfort, dann von dcn Neichsfrciherren

von Wcissenburg, dcn Freien von Regensberg, von Un-
spunnen, den Edeln von Scharnachthal u. a. — in's
Einzelne gehende Spezialgcschichten zn Tage förderte, wichtig nicht

bloß in genealogisch biographischer Beziehung, sondern auch durch
die schätzbaren Beiträge, welche dic solchen Abhandlungen zu
Grunde liegenden Urkunden zur Kenntniß der Rechtsverhältnisse,
dcr örtlichen Topographic, selbst dcr Sitten und Gebräuche des

Zeitalters lieferten; leistete sie, ebenso wie durch Herausgabe von

Urkuudenwerken, dcr allgemeinen Gcschichtschreibnng unseres
Vaterlandes eincn wcsciitlichcn Vorschub. Allein, welch' weites Feld
bleibt noch zu bearbeiten übrig! Sind doch wcnigs Früchte

davon an's Tageslicht gebracht worden! Noch fehlen uns
die Geschichten der in dcn schweizerischen Zeitbüchern so oft
erwähnten Häuser der Grafen von Kiburg, von Habsburg-
Kiburg, von Tockenburg, von Homberg, von Thicrstcin,

von Neuenbürg, vo» Falkenstein, ohne der

Freiherren vo» Grünenberg, von Eschenbach, von Wolhusen,
von der Balm, von Bechburg, von Raron, von Brandis
und vieler anderer zu gedenken. Zu einer Geschichte der Grafen



von Froburg sind zwar zahl- und inhaltreiche, doch zerstreute

Bruchstücke vorhanden. Eben diese Materialien haben dcn

Gedanken angeregt, mit dcm Versuche einer urkundlichen Geschichte

dieses Hauses wenigstens eine jener Lücken auszufüllen und

dadurch zugleich dem lange gehegten Pflichtgefühle gegen die

vielfachen Gutthäter jenes Stiftcs, dem der Verfasser angehörte, einen

wohlverdienten Ausdruck zu leihen.

Einige zusammenhängende Nachrichten über die Grafen von
Froburg und ihre Stammfolge gibt bereits Wurst isen in seiner

Baslcr-Chronik aus dcm XVI. Jahrhundert. Weiter dehnt sich

darüber Zldcphons von Arx aus, in scincr „Geschichte
„des Buchsgaucs, mit Hinsicht auf den Hauptort Oltcn",
— Vaterstadt dcs Verfassers; allein, wie dcr Titel angibt,
umfaßt das Werk nicht das Ganze unseres Gegenstandes, sondern

berührt diesen bloß, insosern derselbe mit dem Scinigen in
Verbindung steht. Allseitiger, mit mehr historischer Kritik und nicht
selten mit scharfer Rüge gegen dcn Ebcngcnainiten behandelt
unsern Vorwurf dcr fleißige, verdienstvolle Herausgeber des

Solothurner Wochenblattes. Er bietet reiche Beiträge zu
einer vollständigen Geschichte dcr Grafen vo» Froburg, zu der wir
den Stoff theils unmittclbar aus Archiven, theils aus schon vorhandene»

Urkundc»sainmlu»gen, mit Benützung der neuern sachbe-

züglichcn Forschungen, geschöpft haben. Von dicscn letzter« glauben
wir hier vvrzugswcisc dic trefflichen Geschichtswerke von Prof.
Kopp, und eine gefälligst mitgetheilte handschriftliche Sammlung
von Hrn. Emcumcl von Rodt mit Anerkennung und Dank
nennen zu sollen.

1. Stammsitz und Herkunft der Grasen von Froburg.

Aus der Hauptkctte des Juragebirgcs, das dic Schweiz von
Frankreich scheidet, erstreckt sich ein Zweig zwischen der Aare und
dem Rhein durch die Gebiete dcr heutigen Kantone Basel-Land
und Solothurn ostwärts nach dem Aargau hinab; Hauen st ein
— den obern und den untern — nennt man diesen Bergzug da,



wo er jene Landestheile durchstreift, fie mit zwei Landstraßen
und in letzter Zeit durch einen Eisenbahn-Tunnel verbindend.

Auf einer vereinzelten Fclsknppe nun des untern Haucnsteins,
eine Stunde nordwärts von Ölten und nur eine Viertelstunde
östlich von der alten Römcrstraße, die nach Raurica führte, —
hart an der Gränze des Sißgaucs und des Buchsgaues, lag die

Burgveste, von der die Grafen von Froburg den Namen

trugen. In ihrer hohen Lage beherrschte sie weit umher die

Gegend und gewährte eine der schönsten Aussichten, wie über dic

nahen Gaue, so auf die Hochalpen der Schweiz. Wer einen

vollständigen Begriff von dieser reizenden Lage zu erlangen wünscht,

darf nur die heutige in unmittelbarer Nähe der alten Bergveste

liegende Froburg besuchen, einen dcr annmthigsten Kurorte auf
dem Jura.

Nebst vielen andern Burgen stürzte die Froburg schon in dem

großen Erdbeben am Lukastage des Jahres 1356 zusammen ^).
Was von derselben noch übrig blicb, zcigt uns kci>l Denkmal

an; so viel ist gewiß, daß man bereits im XVI. Jahrhundert
blos noch altcs Gemäuer davon sah, und ein Landmann die nm
die Burg herum liegenden Grundstücke benützte 2), — mit dcr

Pflugschaar friedlich dcn Boden durchfurchend, wo einst Rosse

unter geharnischten Rittern gestampft, die kriegerische Trompete

geschmettert, wo das Hifthorn dcs Waidmannes erklang,
wenn nach beendigter Jagd er die struppigen Rüden um sich

sammelte. Kaum daß man heute noch im wilden Gesträuche

einige Trümmerreste von der Burg gewahrt, die einst einem mächtigen

Dynastengeschlechte zum Wohnsitz gedient, einem Geschlechte,

von dessen Reichthum die Volkssage dichtete: „daß, wenn bei

„jährlicher Entrichtung der Grundzinse die ersten Lastpferde in
„dichtgefchlossencr Reihe im Schloßhofe dcr Zwingburg einzogen,

') Das Erdbeben vom 18, Okt, t3S6 von Wilh. Wackernagel, in der

Schrift: Basel im XIV. Jahrh. Basel 1856.

2) Wurstisen, Chronik.
3) Der Verfasser ist im Besitz eines eigenthümlich geformten Ritter-Sporns,

der vor einigen Jahren beim Pflügen auf dem Hofe Erlenmoos, zunächst

unter dem Burgstall, gefunden wurde.



„die letzten noch eine Stunde davon, auf der Brücke zu Ölten

„gestanden haben." >)

Wie über die Entstehung fo vicler Ritterburgen, schwebt

auch über die Froburg in dieser Hinsicht ein tiefes Dunkel. Im
Allgemeinen wird zwar angenommen, daß unsere meisten Burgen
im zehntcn und eilftcn Jahrhundert gebaut wurden, zur Zeit, als
der kriegerische, nach Selbstständigkeit ringende Adel bereits eine

hervorragende Stellung eingenommen hatte. Dieser Erhebung
übcr das unfreie Volk und den, nicht rittcrbürtigen Städter
entsprechend, gründete cr auch seine Wohnsitze. Er verließ den

Thalboden, wo die Hütte des Bauers stand und das angebaute

Feld sich ausdreitetc, und baute auf Berggipfel, Bcrgspitzen,

schroffe Anhöhen, wo sich ihm der Feind kaum nahen konnte;
nnd falls eine solche Burg nicht schon durch ihre Lage schwer

zugänglich war, schnitt ein tiefer und breiter Graben die unmittelbare

Verbindung ab. Anfänglich bestand dcr Ban einfach aus
einem großen viereckigen Thurm, aus unbehauenen Bruchsteinen

aufgeführt, die Mauern erhielten meistens eine Dicke von zehn

und mehr Fuß. Jn einen solchen Burgthurm führte selten ein

Thor zur ebenen Erde, sondern bloß eine Thüre, groß genug,
um einen Mann einzulassen, in einiger Höhe augebracht, und

von Außen eine hölzerne Stiege, dic leicht weggenommen werden

konnte. Im untern Stockwerke war die Küche, wo die Mägde
in großen Wandschränken ihre Schlafstellen hatten, im zweiten
Stocke die Wohnung der Herrschaft und ihre Schlafstätten, und
den ganzen obern Stock nahm der Saal ein, wo Gäste bewirthet
wurden, wo die Waffen und die Beute des Krieges und der Jagd
an den Wänden hingen; zu oberst auf dcr Zinne fand der Thurmwächter

feine Wohnung. Alle dicse Räume erhielten ihr spärliches
Licht durch länglichtvicrcckige Löcher, welche sich nach Innen
beträchtlich erweiterten und so gleichsam kleine Kabinete bildeten.

Nur hölzerne Treppen führten durch Fallthüren von einem Stocke

auf dcn andern. Jn solchen Burgen wohnten selbst Könige; doch

l) Fäsi: Schweizer. Staatskunde II, 74 ; Fr. Haffner: Soloth. Schau¬

platz II, 372 u. A.



bauten die großen Herren bald wohnlicher, bequemer, solider,
mit Rücksicht auf architektonische Verschönerung, eincn Eckthurm
mit steinerner Wendeltreppe, geräumige Anbauten zur Aufnahme
zahlreicher Gäste oder zur Wohnung edler Dieiistmannen zc.

Vor dcr Burg war dcr Schloßhof, den starke Mauern umgaben,
mit dem von einem Thurm überbauten Hofthorc, und in dem

Hofraum die Scheuern, Vorratshäuser und Stallungen, wo
die Knechte schliefen.

Insbesondere die Froburg betreffend, läßt sich weder aus

einer alten Beschreibung noch aus der Oertlichkeit oder dcn

wenigen Trümmerrcsteil entnehmen, wie der Bau beschaffen war;
kaum daß man aus der Lage und dem zerfallenen Gemäuer zu
erkennen glaubt, daß der Schloßhof gegen Nordosten lag und die

Burg selbst südlich die Feldkuppe krönte. Ucbrigcns wird über

ihr Entstehen und dcn Ursprung ihres Namens und dessen

Bedeutung mancherlei gefabelt, z. B.') „es sei die Vcstung gewesen,

„die Kaiser Graticmus ». 374 unter dcm Namen Kodur aufbauen

„ließ." 2) Andere verwechseln Froburg sogar mit Frohberg,
dem Stammsitze der Freiherren dieses Namens an den Gränzen
Hochburgunds und Mömpclgards, und leiten demnach die

Bedeutung der erstell Sylbe von der reizenden Lage der Froburg
her, während andere wieder mit mehr Grund das Wort Fro
aus dem Altdeutschen erklären, wo Fro oder Vro Herr
bedeutet. In dcn Urkunden und auf Siegeln steht dcr Name
des Geschlechtes Vrobnrg, Vrobure, Vroburch, oder auch

Froburg, Fronburg geschrieben.Z u seiner Deutung findet
sich auch kein weiterer Aufschluß in dcm Bilde des Wappenschildes

: dem Adler oder Falkcn mit ausgebreiteten Flügeln, blau
im goldenen Felde, mit weißen, gewetteten Streifen über Brust
und Flügel, undrothcn Krallen; die Helmzierde ein Schwanen-

') Fr. Haffner, I. o. II., 400.

2) Neber Rodur vrgl. Dr. D. A. Fechter, in der histor. Zeit, der

schweiz. geschichtf. Gesellschaft, Jahrg. II., u. S,

y Prof. Kopp, iriefl. Mittheilung; Bruckner, Merkw. p. 1478; Zitr-
lauben, I^s Svleil »ckorö xkr 1s» ?k»rZ»Huss eto. p. 17.
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hals, weiß mit rothem Bande umwunden/) andern Orts ein

Hundskopf, an dessen langem Halse eine Mähne, worauf zwischen

zwei Ilgen drei rothe Rosen stehen'. 2)
Gleichwie über den Zeitpunkt des Aufbaues der Burg, so

begegnen uns auch über den Ursprung des Geschlechtes oder der

Familie der Frp bürge bloß Vermuthungen und werden

verschiedene Hypothesen aufgestellt, die eine fo unsicher wie die andere

und zum Theil eben so fabelhaft als jene der Nömerburg Robar!
macht ja Fr. Haffner^) den ersten Bischof der Raurater, Pan-
talus, den cr in's Jahr 346 setzt, zu einem Grafen von Froburg.
So vicl bleibt aber gewiß, daß sie im XI. Jahrhundert bereits

mit so ausgedehnten Besitzungen und mit so hohem Ansehen in
unsere Geschichte eintreten, daß sie schon eine lange Zeit vorher
da gewesen scin und geblüht haben müssen. Nicht unwahrscheinlich

gehörte ihr Geschlecht, nach L. A. Burckhardt/) schon zu
denjenigen welche bereits bei der Ansiedelung der Franken und
Alemannen mächtig waren; scin höchster Glanz aber fällt in's karolin-
gische Zeitalter. Mit nicht unerheblichen Gründen läßt Zurlauben ^)
die Grafen von Fr 0 bürg gleich denjenigen von Homberg oder

Homburg von den alten Grafen vom Frickgau abstammen,

wogegen andere sie zn den vornehmsten Großen Burgunds zählen/)
dic abcr, um dcr Freiheiten und Vorrechte alemannischer Reiclss-

stände genoß zu sein, Grafschaften in Alemanuien sich hätten

übertragen lafsen. Dieser Vermuthung stimmt zum Theil auch Her r-

gott bei/) doch zieht er diejenige vor, daß dic Froburge, wie

die Grafen von Kiburg, Lenzburg, Habsburg, schwäbischen oder

Mehrere Siegel abgebildet bei Herrgott, Osv, llnbub. I., r»I>. 21,

2) Wurstise!', wo das Feld aber weiß angegeben ist, und ohne die Strei°
fen, die bei Bruckner (II. Stück 13. Titelblatt) stehen und zu Waldenburg

und bei von Arx sich finden.

Z) Schauplatz I, 160.

<) Verfassung der Landgrafschaft Sißgau (Beiträge zur »aterl. Geschichte.

.Bd. II, 311.)
5) Zurl. I. O, — Andere Genealogen halten die Froburge auch für Stammgenossen

der von Neuenbürg, von Seedorf und Thierstein.

«) Bruckner, p. 1432: I^ibsrimos LurAuuäio proLsrss tuisss.

Herrgott, «su. ttsbsl,. I, p. IIS.
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auch elsässischen Ursprungs möchten gewesen sein. Letzteres

scheint auch uns wahrscheinlicher, und zwar daß die Froburge im

Breisgau ihren frühern Wohnort gehabt haben. Für diese Annahme
sprechen mehrere Umstände; schon derjenige, daß noch in spätern

Zeiten dieses Haus daselbst nicht unbedeutende Güter und Rcchte

besaß, und daß nebst andern Verbindungen auch Namcnsgleich-

heit darauf hindeutet.

2. Die ersten bekannten Froburge.

Jener Adalbero, der in Urkunden von 1005 und 1008
als Graf im obern Breisgau vorkömmt/) der letzte unbekannten

Geschlechtes, dem die Zähringcr folgten/) — möchte er nicht in

Verbindung stehcn, wo uicht dieselbe Person sein mit demjenigen

Adalbero, der 1027 dem Gotteshause Einsiedel« eine Hube in

Buchsitcn und eine mässige Rebe in Kleinburgund am Aarenflusse

vergabte/) und in den Annalen des Klosters Graf von
Froburg genannt wird? Wir begrüßen diesen als den ersten

unseres Grafcngcschlechtcs, den uns die Geschichte namhaft macht,

zugleich mit einem Grafen, Hermann von Froburg,
vermuthlich seinem Bruder, dcr demselben Kloster scin Gut Rore
schenkte und im August 1022 starbt)

Um diese Zeit, während der Regierung des Kaisers Konrad II.,
dcs Saliers, oder wohl schon unter Heinrich II., möchte die

Beste Froburg gebaut worden scin. Wie die begüterten Gra-

') Ssrgott, das.

2) Herrgott, (Zeil. Habsb. II, u. 160: Schenkung eines Gutes in r>»su

Li^siedgo^s et oornitatu ^Selber«nis ««mitis; und ebend. v. 162.

Zu Urk. Q. 163 kommt unter den Zeugen vor ^.Salbsro ««mes »o. 1010.

2) Urk. das. n. 170. 6s 1028: in eornitstu LsrtKoläi st iu ps^o Lri-

4) leider Hsrenii; abg. im Geschichtsfr. I, 12S: ^Selber« (Zornes
cksb'robur^ SeSit duobsm in Luxits, et vinssm mo<1!c»m in Lur-
Funäiä minore eire» ^r«I»m ttuvium.

5) Daselbst 1, 122: Lomes llsrm ännus S s b'r obnrA cleckit prsSivm
Köre. Obiit L,. 1022, Sis... August!.
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fen überhaupt in unsern Nachbartanden ihre Selbstständigkeit, die

Erblichkeit ihrer Würde, ihrer Rechte und Lehen bereits insoweit

errungen hatten, dasz sie ihnen immer weniger zu bestreiten war;
fo mochten zur bessern Wahrung derselben gegenüber dcm Strcbcn
der genannten Rcichsoberhänptcr, die wachsende Macht dcs Adels

zu brechen, auch unsere Grafen den Bau ihrer Burg untcrnommcii
haben, von der ihr Geschlecht fortan nach aufgekommcucr Ucbung
den bleibenden Namen annahm, nachdcm sic vorher schon lange

Zeit nach damaligem Gebrauche unter ihrcn bloßen Vornamen

Adalbero, Hermann, Volmar, Ludwig zc. bekannt

gewesen, s.i es im Brcisgcui, im Elsaß oder Burgund. Dcn
Grafcntitel brachten sic wahrscheinlich schon mit sich oder nahmen
denselben von dcr Verwaltung einer Gaugrafschaft an, worin ihr
neuer Wohnsitz und die meisten ihrer hergebrachten Lehen und
erworbenen Eigengütcr lagen, wie namentlich die oben an Ein^
siedeln geschenkten. .Sie nannten sich somit von da an zu näherer

Bezeichnung ihres Dynastengcschlcchtes Grafen von Froburg,
wie es unter ähnlichen Verhältnissen mit andern von Norden her

eingewanderten Geschlechtern der Fall war, zu welchen wir na

mentlich die Lenzburgischen Grafen und spätcr dic von
Kiburg zählcn, ebcn so dic Habsburger, mir welchen die

Froburge früher schon verschwägert gewesen, wenn richtig wäre,
daß aus erstcrm Stamme Rudolf 1013), dcr erste dieses Na>

mens, ein Sohn Lanzelins, um 1010 Gertrud, eine Tochter
Adalbero's Grafen von Froburg, zur Gemahlin gehabt habe, ^)

Nach einer nicht ungcgründcten Angabc war eben dicscr Adalbero

Vatcr dcr drei Grafen Volmar, Wolfrad und Notker,
und werden dem erstem wieder ein Adalbero und cin

Hermann zn Söhnen gegeben.?) Volmar begegnet uns 1076 im

Hoflager zu Worms, wo er nebst zwei andern burgundischcn

Grafen — Wernher und Chuono — unter den Zeugen der Ur-

t) llsri-Futt, (zien, I, 147, aus Orions cls» nisisoos 6s l^orräiue
p. 22; 0iiK. Klureu«. p. 8. — Von spätern unzweifelhaften Verschwör

gerungen der zwei Häuser wird weiter unten die Rede sein.
2) Die Namen Adalbero, Volinar und Hermann, sowie Ludwig, waren der

froburgischen Familie eigenthümlich.
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Zünde erscheint, in welcher König Heinrich IV. die von dem Edeln

Lüthold von Rümlingen gemachte Stiftung des Benediktiner

Priorats von Clugny zu Rüeggisberg^) bestätigte. Derselbe

Volmar soll mit Notker, seinem Bruder, 1085 Mitstifter
des Klosters Beinwil gewesen sei». ^) Wolsrad kommt 1096 vor,
in dcr Urkunde, laut welcher Graf Adalbero als Wohlthäter des

unlängst zu Basel gegründeten Klosters St. Alban auftritt,
indem er demselben die Kirche nebst Zubehörden (den Kirchensatz)

von Appenweiler im Breisgau vergäbet^); unter den Zeugen
findet sich Graf Hermann, und die beiden Brüder sicgcln dcn

Akt, in welchem gesagt wird, daß diese Schenkung pro ar»
^VoifräSi in «laustro <tefni,«ti geschehen sei. Die nicht
unbedeutende Vergabung läßt uns dcr Annahme beistimmen, daß

der zu St. Alban verstorbene Wolfrad der Oheim, wo nicht ein

Brnder dcr Grafen Adalbero und Hermann gewesen sei. Nach

glaubwürdiger Quelle °) entführte Graf Otto von Markdorf ihm
die Gemahlin und nahm sie öffentlich zur Ehe, wurde aber vom

Bischof Gebhard vou Konstanz mit dcm Banne belcgt und 1089

durch froburgische Dienstmannen gctödtet.

Da die zwei Grafen, die wir Adalbero den Zweiten oder den

Jüngern und Hermann dcn Zweiten nennen, besonders bei der

Gründung von St. Alban mehrfach vorkommen, so wird es hier

am Orte sein, über das Verhältniß der Froburge zu diesem Gotteshause

Einiges folgen zu lassen.

Jn den Zeiten, da die deutschen Kaiser und die Päpste in

in PSA« Ilügovs in oooütkttu Larven.
2) Urk. OS. SeerlsSer, n, 20; Bestätigung von Friedrich I, »p. vlrosm

1152 ^uli 30. IbiS. v. 33. — Nach ^ättsvilte, Nist. Su osrit. Ss

Seros, ist Volmar ein Froburger, Wernher ein Habsburger und Chuono
ein Graf von Oltingen lOItuckenSss).

S) lZuvKiUASr: Lpit. isstorum l,uvelt. p. 212, nennt uns den FotKsr;
'r/rouillkt, Non. II, p. XXXIX. läßt es aber zweifelhaft, ob er ein

Froburg« gewesen sei; Bruckner, Merkwürd. p. 1433.

4) l'ronillst, dl«». II, n. S; I7r»t!si!, <Z«S, SrueKnsrinuusz Bruckner,

Merkw, p. 1433; Ochs, Gesch. I, 23S ff.
2) Schriftliche Mittheilung von Em an. von Rodt; OKrou. »ertKolSi

prssb^t. Ooustknt »S su. 1089.
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beständigem Kampfe gegen einander standen, die Bande der Zucht
und Ordnung in Staat und Kirche immer lockerer wurden und
sich gänzlich aufzulösen drohten,-da auch die Klöster durch
Simonie und Mangel an Bildung vielfach gelitten hatten oder durch

die Fülle ihres Besitzes zu einem weltlichen Leben verlockt worden

waren; arbeiteten dieser Ausartung Männer entgegen, in denen

der Geist noch fortlebte, welcher die Klöster in's Leben gerufen

hatte, Männer, die der Welt cin neues Beispiel der Entsagung,
der Andacht und der Arbeit für die höhere Bildung der Menschheit

vor Augen stellten. Unter solchen Stiftungen nimmt das

Kloster Clugny in Burgund den ersten Rang ein das 909

durch dcn Abt Bruno und Herzog Wilhelm den Frommen von

Guyenne gegründet worden. Es erneuerte die Strenge der Regel
St. Benedikts; sein Ruhm durchdrang unter den Aebten Odo,

Aymar und Majolus dic ganze europäische Christenheit und rief
in einem kurzen Zeitraume hundert ähnliche Stiftungen in's
Leben — Anstalten, welche eincrscits zur Um- und Neubildung
der verkommenen Geistlichen nud andererseits zur sittlichen und

bürgerlichen Erziehung des Volkes und Kultur des Landes mächtig

einwirkten. Wie im burgundischen Helvetien mehrere, so

entstand auch zu Basel eine solche Anstalt, St. Alban, neben dem

Domstifte das erste Kloster dicscr Stadt, gcgründet 1083 >) durch

den Bischof Burkard.
Burkard von Hasenburg, der erste Bischof von Basel, des-

seil Gcschlechtsname bekannt ist/) wahrscheinlich cin Anverwandter

der Grafen von Froburg/) hatte im Kampf Heinrichs IV.

') Urk. L. 1030 bei rronillst II, n. 4; vrgl. Urk. 1103, das. I, v. 14«

und Hrstisii Lpit. bist. L»sil. p. 125; sedöpkt. Hist. 2»r. SsS.

IV, 31 ti'. —
2) Vrstisius, daselbst p. Zgg, wo Burkard, „e lläsenbui^is bsrombus

in Lrgovis r es!clenti bus p>'0Fii»tus" heißt. —
3) Die oft citirte Stelle: „Ein Mönch von St. Alban schreibt zc.« lautet

nach dem von Dr. L. A. Burckliardt im Archiv von St. Alban jüngst
entdeckten alten Original: „Dom!»! cle LssenburA kunckstores K, ^l-
b»ni ex kämiliä sriuncli tueiunt ex c^uodäiii «ilstro unnv«a»t« Hi,sen-
burA sit« iu LrFow props ^Villisow et er»t, äominiurn comitis eis

Z?r«bu,F et Käbsb^nt m»zmim ckominiuin st sräut ««n^nFuinsi t?ro-

burAorum et U«mburßs«rum."



mit dcm Papste Gregor VII., wie andere deutsche Kirchenhaupter

z. B. die Bischöfe von Konstanz, Augsburg, Straßburg u. A.,
die Aebte von St. Gallen Reichenau ze. zu dem Kaiser gehalten,

welcher nicht ohne seine Mitwirkung mehrere Benediktiner-Klöster,

wie Münster in Grandval, theils hart bedrängte, theils
aufhob. Als aber Heinrichs Glücksstern zu sinken begann und

Burkard in seinem Alter mehr vorrückte, stiftcte dieser 1083 zur
Sühnc des begangenen Unrechtsdas Klester St. Alban, wozu
er dcn Bauplatz und Gütcr außerhalb der östlichen Mauern der

noch kleinen, im Winkel zwischen dcm Nhcm und dcm Birsig
gelegenen Stadt Basel anwies. ^) Auf Verwendung dcs Bischofs

gelangte die Stiftung durch edle Gutthäter in kurzer Zeit zu

beträchtlichen Besitzungen, zu welchen unter andern die Vergabungen

von Konrad vou Bechburg/) von H'upold von Buschwiler/)

>) Zv»ti^»vts, ut ereclitur, össilisusi episeopo: <Z. UsrKIln, Odrou.

^Issti«.

pr« »uarum veF>iAsnti»rri>r> eorieetions. Urk. Basel 1103, wo der

Bischof sagt: do« ««nubium Il>83 institui. Unter den Zeugen: ^ctii-
der« eomes, LsririsQnus couies, I.uct«v!eu» eon,«« (die beiden

ersiern von Froburg und wohl auch der dritte, wie »linnete glaublich),

') Dr. D. A. Fechter: Neujahrblatt t8St; »rgl. von demselben: Ba¬

sel im XIV. Jahrhundert.

4) Dieser Konrad ist der erste uns bekannte Edle von Bechburg. Gr
vergäbet an St. Alban ein Grundstück <1rm»ti«oem) zu Hörchi»gen
lUui icKin^In) und Anderes zuKienberg, zu Werthe und Rudolfs-
Hausen. Urk. des Bischofs ohne Datum^ abg. Svl. Woch. 1824, 192,
nach rrouillst II, n. 4 ums I. 1090; sicher vor 103S, weil hier
im Güterverzeig die froburgische Schenkung Appenweiler von 1096 noch

nicht angeführt ist. Unter den Zeugen erscheinen: ^.ästbero ««ins»,
Hsriii»iiuus eome», I.«tde^!<:u» <!«mes (die beiden erster« von

Froburg, der letztere wahrscheinlich auch).

ö) Er vergäbet Besitzungen zu Busckroiler, Urk. 109ö bei ^rouill. II,
u. ö. Als Zeugen und Siegler u. A.: äSelber« eomes, Ilermun-
nu» oome» tr»ter »uu» (cle ^robur^).
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vyn Ulrich von Saugern/) von Hupold dem Vizedom von Basel

gehören.
Die innere Einrichtung regelte Burkard nach dem Vorbilde

von Clugny, welcher Abtei cr St. Alban als Priorat
einverleibte/) die äußern Verhältnisse hingegen wurden dadurch

begünstiget, daß das neue Gotteshaus einen eigenen Gemeinde-

und Gerichtsbezirk erhielt/) — Twing und Bann von dem

Rheinufcr und der Stadtmauer an bis zu der Birsbrücke bei

St. Jakob, wo damals die Straße nach dem Oberland vorbei

ging/) innert diesen Gränzen übte es die pfarrlichc Seelsorge
und dcr Propst war Gcrichtshcrr. St. Alban, welches somit
wie in geistlicher so in weltlicher Beziehung ein gewisfcrmafsen

selbstständigcs Gemeinwesen bildete, erfreute sich eines einflußreichen

Wirkungskreises nach Innen und Außen.

Zu dieser Gründung des ersten Klosters zu Bafel hatten
unsere Froburge auf verschiedene Weise hülfrciche Hand geboten,
und sie müssen mit dem Bischöfe Bnrkard, dcm Stifter desselben,

nahe befreundet gewesen und in großem Ansehen gestanden sein.

Graf Wolfrad hatte, dcr Welt entsagend, daselbst, wie bcrcits

Euter zu Kembs. Urk. 1102, bei 'rrc>uiil»t II, n. 8. Zeugen und

Siegler u A,: Herniäunns eorries, I^Ullovieiis oomes (wo nickt

beide, doch der erstere von Froburg^; sodann I7Sxlri<:,is gs Sötern et
krster ejus Häelnrgus (von Seedorf, der den Namen Graf von Saugern
annahm).

2) Ein Gut zu Rheinweiler und die Kirche zu Hägendorf mit Zube¬

hörden, Urk. 109«, bei rrouMut II, u, 7. Es zeugen und siegeln

wieder u. A.: die Grafen Adalbero und Hermann von Froburg, Der
Kirchensatz von Hägendorf hatte 1036 Horn. 9, dem Stifte Beromünster

angehört. Geschichtsfr. I, 123. Vrgl. Alezander Schmid,
Kirchensätze, p, 163.

S) Urk. 1103 bei LeKdpfl., Hist, 2»r. Lag. V, 13. — Die Einverleibung
wurde von Paska! bestätigt: Urk. 1107 Horn, 8, bei Irouill. I,
u. ISS; I!uII»r. rom. II, 135,

i) Urk, des Bischofs, Basel 1103, bet Vrstis. Lpit. Kist. Susi!, p. l2ö:
SeKSptl., Hist. 2sr. S»<I. IV, 31—SS. Unter den Zeuge«: ^Sil-
vertu» ea„o„!e„s (vb wohl Adelbero von Froburg, nachmaliger

Bischof?) und wieder ^.«IkIKsro vowe«, ttermunuus oome»,
I^näovivu« eomes.

i) Dr. Fechter, a. a. O.



erwähnt worden, unter den ersten Mönchen seine letzten Lebens-

tage geschlossen; dessen Neffe, Adalbero II., bereicherte im
EinVerständniß mit seinem Bruder Hermann II. die Stiftung
durch Vergabung von Besitzungen, und eben diese zwei Brüder
werden mit Graf Ludwig, welcher auch für einen Froburger
gehalten wird, zu den das Gotteshaus betreffenden Verhandlungen

vorzugsweise beigezogen und bekräftigen als Zeugen und Siegler
die daherigen Urkunden. Von Adalbero das Weitere zu

erzählen, werden wir später einen geeigneten Platz finden; von

Graf Hermann berichten unsere Quellen nur uoch, daß er das

letzte Mal am 23. Jänner 1123, und zwar in Gesellschaft mit
Adalbero, am kaiserlichen Hoflager zu Straßburg vorkommt, wo

sie nebst Andern eine Urkunde Heinrichs V. zu Gunsten des

Klosters Albersbach mitbezeugcn. Sie werden da Brüder genannt,
Adalbero vielleicht unrichtig Graf von A reburc statt von
Froburg, und dessen Bruder Herimannus ebenfalls Graf.') Da
dieser Hermann ferner uoch als Vater des Bischofs Adalbero?)

und, wie angenommen wird, des Bischofs Ortlieb erscheint, so

lassen wir hiernach unmittelbar folgen

3. Die Iroourgischen Bischöfe von Assel.

Aus den Zeiten vor Karl dem Großen, sagt Joh. von

Müller/) ist von dem Hochstifte Basel nichts bekannt. Gleichwohl

wird berichtet/) daß gegen das Ende des VIII. Jahrh,
auf der Burg zu Bafel bereits eine Kathedrale und der Bau der

t) Urk. bet Rsußsrt, (Zog. gipl. (Zonst. n. 843: „^Selbsro oomss ge

Hrebure, st trater esus Rsrimäunus et ipss vomes." Tollte der sehr

geübte ReuKsrt richtig Trebur« gelesen haben, so wäre die Annahme
nicht so leichthin zu verwerfen, daß die genannten Froburge schon

damals durch die Aare in zwei Häuser geschieden waren, wovon das eine

auf Froburg und das andere zu Aarburg residirte.
2) LKron. >loli»sterievss »p. dlartöns, T'Ks». uov. III, 14S7: «H,g»I-

dero Llius Lsrmkuni gs k'rodurx."
«) Gesch. der Schw. B. I, e. S.

<) Dr. FecZ tcr, a. a. O.
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in klösterlichem Zusammenleben wohnenden Domherren gestanden

habt.«. Dieser Bischofssitz erlag aber, sammt der heranwachsenden

Stadt, im Jahre 917 den verheerenden Zügen der Hunnen und
konnte aus seiner Zerstörung nur langsam — durch das

Zusammenwirken hervorragender Bischöfe und die Großmuth
freigebiger Könige und Kaiser — sich wieder erholen. Die weltliche

Macht dcr Kirche von Bafel, welche bisdahin sich kaum über die

Mauern dcr Stadt hinaus erstreckt hatte, erhielt unter dem Bischöfe

Adalbero II. einen bedeutenden Zuwachs, indem Rudolf III.,
der letzte König von Burgund, das Kloster Münster in Granfelden

mit seinen großen Besitzungen, das Thal Ergucl (St. Immer)
uud das Stift St. Urfiz „dem verarmten Bisthum" übergab. >)

Rudolfs Beispiel folgend, machte seiner Schwester Sohn, Kaiser

Heinrich II. (der Hciligc), uicht nur ncue reiche Vergabungen?)
unter Bischof Adalbero III., soudcrn baute auch (Ä. 101V bis
1019) sür die alte zerstörte Domkirche das schöne Münster in
gothischem Stylc auf, welches scine fromme Freigebigkeit zugleich

mit kostbarcn Ornatcn, u. A. mit einer massivgoldcnen Votiv-
tafel als Antipendium vor den Hochaltar mit Bildwerk in
getriebener Arbeit bereicherte. ^) Auch K. Konrad der Salier, welcher

die Krone von Burgund mit der deutschen Neichstroue wieder

vereinigte, erwies sich wohlthätig gegen dic Kirche von Basel,
indem cr zu ihren Handen dem Bischöfe Ulrich II. einige Silbcr-
bcrgwerke im Brcisgcm schenkte/) und ebenso vergabt? am

Maitage des Jahres 1041, auf Verwenden des Bischofs Theo-
dorik, des kräftigen Konrads kräftiger Sohn, Heinrich III.,

') Urk. S9S und 1000 bei ^i-ouillst I, n. 8S und 86.

2) Waldungen — die Hardt — im obern Elsaß; ein Gut zu Oeffingen im

Breisgau; und wieder Jagdrechte in Wäldern ebenfalls im Breisgau; das

Schloß Pfäffingen: Urtt. Mainz 1004 Juli 1; Basel 100S Juli IS;
Trier 1008. Daselbst I, n. 89, bi. 94.

») Chr. Wurstisen, Basler Chron. p. 96. Die Bilder des alten Kunst.
Werkes find: in der Mitte Christus, vor ihm Heinrich und Kunigunde
kniend, zur Seite die vier Erzengel Michael, Gabriel, Raphael und

Uriel und St, Benedikt. Der Verfasser sah die Tafel in Lieftal um
9400 alte Franken an Hrn. Handmann, Goldschmid in Basel, vnsteigern,
Urk. PoMngen 1028 bei IrouUKt I, ». 103.
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weil er die Ausstattung des Bisthmns Basel für gar zu ärmlich
und unbedeutend ansieht^), demselben, zn seinem und seines

Vaters Seelerchcile, die im Augstgau und Sißgau gelegene

Grafschaft Äugst (Oomitatus ^uizusta voestus) ; und schenkte

später, nachdem er die beträchtlichen Schenkungen der zwei letzten

Bischöfe an ihre Kirche, sei es von ihrem Erbe oder sonstiger

Erwerbung, im Breisgau, im Kraicbgau, im Sißgau, im Elsaß zc.

bestätigt hatte 3), auf Bitte Theoderiks wiederum cin Gut zu

Ensisheim im Elsaß mit Zubehörden ^). Nicht weniger erwies

der folgende Kaiser, Heinrich IV., dein Hochstifte Basel scine

Gunst und vergabte demselben, wegen treuer Anhänglichkeit und

zur Dienstbelohnung dcs Bischoss Burkard, dic Grafschaft
Härchingcn im Buchsgau °) und später ein Gut zu Rapolt-

t) «zuonisi» Lssil. evolesie spiseoputum nimis Kumilsin tsnuenihue
vouspioit,

Urk, Speier 1041, Mai 1. bei SeKöptl, ^Is. <Z!pI. u. 203; Herr?,
«sn. I, n. 175,; ^rouil. I, n. 113; Kopp, Geschichtsbl. II, 4«»".
Ueber die Ausdehnung dieser Grafschaft gehen die Geschichtsforscher
nicht einig. Während die herkömmliche Annahme und noch neuerlich
O. ?r. RKsinKsrcl (Ooiis eetsne«, aci bist, et ^eo^r. en!s««v»tus
L»s!I. Lern« 1843 p. 8) meint: diese Grafschaft Äugst habe den Sißgau,

den Frickgau und wohl auch noch den Buchsgau mitbegriffen (des
Guten allzuviel I), weist Hr. Prof. Kopp nach, daß dcr Oomitsttus

^UFnst» voeätus in n»gis OugestAo^ve et LisZo^ve situs im Sinne
des K. Heinrich nicht mehr und nicht weniger bedeutete, als den spätern
Bann zu Äugst, der, durch die Fielinen oder den Wielenbach getrennt, dort
im Sißgaue lag und hier im Augstgaue, und aus dem die beiden Dörfer
Kaiseraugst und Baselaugst herauswuchsen. Diesen Bann nun (Oo-
mitstu« im Sinne von O^mioi» genommen), zu welchem auch wenigstens
die niedere Vogtei gehörte oder kam, mochte der Bischof von Basel
selber besetzen oder an Jemand verleihen, «der sonst darüber verfügen.
Die hohen Gerichte zu Äugst gehörten einerseits dcm Landgrafen von

Sißgau, andererseits dcm Burggrafen von Rheinfelden.
») Urk, Straßburg 1043 Juni 1^ bci 2'rouiIIät I, n. 117.

t) Urk. Solothurn 10S2 Juni 1, daselbst », 118.

i) Urk. Speier 1080 Christm. 7, daselbst i>. 136. — »»riekinsseu ist

nicht Zähringen im Breisgau, wie öüdmsr, Kaiserregesten 1331, u.
Joh. v. Müller, Gesch. der Schw. B. I, e. 13, Anm. 26. nach Ilerr-
«ott, «su. II, 127, unrichtig angeben.

Urkundio, II. Z
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stein im Elsaß nebst der Burg daselbst mit allen Zugehörungen
Durch diese und andere von Königen und Päpsten vielfach

bestätigten Schenkungen und Vergünstigungen hatte das Baselsche

Bisthnm bis jetzt viele Rechte und beträchtlichen GüKrbefitz
erworben und zu Glanz und Ansehen sich erschwungen. Seine geistliche

Gewalt erstreckte sich über einen ausgedehnten Sprengels; seine

weltliche Macht gebot übcr schöne Länderstrecken, viele Vafaöen,
Dienstmanuen und Eigenlcute; dcr Bischof erschien als Landesund

Gcrichtsherr mit Hoheitsrechten und Regalien (Münz-,
Zoll-, Jagd-, Bergwerksrechten zc.), setzte über die Stadt seinen

Vogt und führte bereits einen fürstlichen Hofstaat mit ritterlichen

Hofämtern (Marschall, Schenk, Truchseß, Kämmerer zc.).
Dies waren die Verhältnisse des Hochstiftes Basel zur Zeit, «ls
drei unserer Froburge nacheinander dcn bischöflichen Stuhl
bestiegen.

Bischof Adalbero (1134-1137) von Froburg, als Bischof
der Vierte dieses Namens, stund der Kirche von Basel in den

Jahren 1134—1137 vor. Nur stufenweise gelangte er zu der

hohen Würde eines Bischofes, nachdem er vorher schon mehrere

kirchliche Aemter bekleidet hatte. Zuerst begegnet er uns 1,130

als Prior des Klosters St. Blasien auf dem Schwarzwald, iudcm

er als solcher zu Bafel bei einem Prozeße und Vergleich wegen
des Ortes Bürglcn sein Gotteshaus mit Erfolg vertritt ^). Später
erscheint er als Abt des Klosters Neuburg unter den Zeugen
bei einem Tausche zwischen dem K. Lothar II. und dem Bischof

«) Urk. Rom 1034 Mörz 21, daselbst ». 1S7. — Bischof Burkard war
wahrscheinlich im Gefolge des Kaisers, als dieser auf seinem zweiten

Zuge nach Italien den Papst Gregor VII. auf der Engelsburg belagerte
und durch den von ihm eingefetzten Gegenpapst, der sich Clemens III.
nannte, am 31. Mörz in der St. Peterskirche sich zum Kaiser krönen ließ.

2) Urkk. daselbst, n. 3«, 109, 11l>, 117, 119, 12S.

Vrgl. Iiibso Zläre»rui», im L«ä, AesrleSsr I, LS« t7.

Urk. Basel 113« Horn. 3; bei tterrg. «su. II, o. 211. — Möglicherweise

war dieser Adalbero einer der zwei Wohlthäter <^>s»r et ^.SUI-

dero), welche schon 1123 Christm. 27 dem Kloster St. Blasien die «eil»
auf dem Gute IV^sIiKon mit allen Zubehörden vergabt«» (SuII« Inno-
eeut. II. Loiu» 1138 Winterm. 23).



19

von Magdeburg und sodann als Donipropst von Basel, wenn
die Annahme deS sonst genauen Urstisius ^) richtig ist.

Nachdem im Jahr 1131 durch Resignation Berchtold's von
Reuenburg der bischöfliche Stuhl von Basel ledig ward, wurde

in kanonischer Wahl, auf Anrathen des Kaisers 3), unfer Adalbero,

Sohn deA Grafen Hermann von Froburg, auf denselben

erhoben 4) und am 11. Horn, desselben Jahres von dem

Erzbischof von BesanMN zum Bischof von Bafel feierlich geweiht b).

Durch diese Weihe erhielt er die höhere Sendung zur
Ausübung feines erhabenen Amtes, das er sofort antrat.

Daß Adalbero IV. der erste gewesen, welcher, wie P. Ochs

meint«), sich von Gottes Gnaden Baselscher Bifchof und

Basel seine Stadt nannte, ist eine unbegründete Behauptung.

Schon fein früherer Vorfahr Bischof Burkard um nur eines

Beispiels zu erwähnen, bediente sich dieser Sprache. Es war
eine althergebrachte, aus tiefer religiöser Anschauung hervorgegangene

Uebung, nach welcher Fürsten und Bischöfe, sogar Aebte

und Äbtissinnen sich von Gottes Gnaden nannten«); und, nur
daK alte Herkommen bewahrend, nennt sich unser Adalbero Dei
Arstl» episeopus Lusitiensis und die Stadt urbem

t) ^et. <Z«s!»r, bei I.iluig, 8p!«!I. eeeles. eovtiniutt. p. 33; vrgl.
rrouillot I, p. 262 iu nots.

2) vrstis. Luit. Kist. Lusil. p. 297.

^) ?»r eovsilium Imperstoris.
«) D« gleichzeitig« ^nuslist» 8»x«, bei ?e,K: tton. Qsrm. VIII,

768, sagt von Adalbero: «o,«r tuit Kienbur^ensis sbd»s, st »ntes
t?ri«r moosstsrZi 8. SIssii." Brgl. LKron. ^lovssterisnss, bei Klsrtsvs,
^Kessur. u«v. III, 1437; und örnekusr, Seriptt. rsr. Lasil. minores

p. 30».

^) Illustrstiones OIs,uck,!»n«, bei de» Bollandisten »S Sism VI. ^uuii.
Basler Gesch. I, 231.

') Urk. Basel 110S Apr. S, bei l'ronill. I, n. 15«. — Burkard ist schon

1077 Sominus eivituti», baut die Stadtmauer, stiftet 1VS3 St. Alban
und gibt demselbeu von sich aus Eivilgttichtsbarkeit. Vrgl. Leoni).
Oser, M den „Beiträgen zur VaterlSnd. Geschichte" IV, 234.

S) Vrgl. beispielweise nur bei 1'rouiII. I, ». 32, 34, 41, 44 ,c. ,e.
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SUÄMI). Er übt da gräfliche Rcchte, und die Bürgerschaft hat

ihm, dcm Fürsten und Herrn der Stadt, den Eid der Treue zu

leisten 2). Ucbrigens entbehren wir übcr seine weltliche Regierung

näherer Kunde; in kirchlicher Beziehung hingegen wurden

uns einige Notizen aufbewahrt, die wir hier mittheilen.
Die heranwachsende Stadt hatte sich allmälig westlich über

den Birsig, den srühern Grenzbach, ausgedehnt, wo sich besonders

die Handwerker und die geringere Klasse der Einwohner
ansiedelten, und bereits auch schon eine zu Ehren der hl. Bartholomäus

und Leonhard erbaute Kirche stand ^). Bei dieser Kirche,

am linken Ufer des Birfigs, gründete Adalbero zum Frommen
dcr vermehrten Bevölkerung 1135 das St. Leouhardsstift,
indem cr zu diesem Zwecke das hinter derselben auf einem Hügel
stehende Schloß Wildeck i» ein Kloster, nach St. Alban, das

älteste der Stadt, verwandeln ließ, und dcn Orden regulirter
Chorherren nach der Regel des heil. Augustin einführte *). Da
Papst Jnnocenz II. die von Bischof Adalbero gemachte Stiftung,
als Anfang dcr spätern Pfarrei St. Leonhard, bestätigte, ertheilte

er zugleich den Chorherren zur Aneifcrung in ihrem Berufe
verschiedene Privilegien und Freiheiten ^).

Um diese Zeit geschah es, daß dcr junge Cisterzer-Orden
seine Zweige aus Burgund auch zu uns, über das Juragebirg
herein, verpflanzte. Er fand, wie im Südwesten der Schweiz

(1115) zu NontKeron, in der Diözese Lausanne, so im Nord-

Noch 1218 bestund zu Basel kein freies selbstständiges Gemeinwesen.

K. Friedrich II. genehmigt den Ausspruch der zu Ulm versammelten

Fürsten, daß in Basel ohne Willen und Zustimmung des Bischofs
Niemand einen Rath einsetzen könne, setzt den bestehenden Rath ab, hebt

> das bezügliche Privilegium, das die Basler »«« ihm erhalten, auf und

verbietet für die Zukunft jede neue Einrichtung, welche ohne Willen
des Bischofs gemacht werden wolle. Urk. 1218 Herbstm. 13. (0ug.
ckipl. «vcles. Lssil. p. 29.)

«) Fechter, a. a. O. p. S.

2) Das. p. 67.

4) Urk. Basel 113S, bei r c, u i 11. II, n, 9; vrstisii Lpit. Kist. Lssil.
p. 297.

5) Lateran, 11SS Mörz 1, bei l^ouill. II, o. 10.
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Westen zu Lüzel, Bisthum Basel, seine erste Ansiedelung, von wo

aus derselbe weiter, z. B. 1143 nach St. Urban sich verbreitete.

Die drei Brüder Hugo, Amadeus und Richard, burgundische
Edle von Uontksuoo» t), bauten 1123 das Gotteshaus
Lüzcl, wozu die Kirche von Basel Grund und Boden geschenkt

hatte. Es nahm zwar schon im zweiten Jahre darauf K. Heinrich

V. auf Bitte des Bischofes Berchtold das neue Stift mit
seiuen Besitzungen im Allgemeinen in seinen Schutz auf mit
Vergünstigung freier Wahl dcr Aebtc und Schirmvögte 2). Um
aber dem Kloster und seinem Besitze auch im Einzelnen die

Bestätigung durch das kirchliche Ansehen zu gewähren, kamen

im Jahre 1136 dcr Erzbischof Humbert von Befaneon und der

Bischof Adalbero von Basel mit viele« geistlichen und

weltlichen Herren in Lüzel zusammen, und nahmen das Verzeichniß

aller einzelnen Güter und Ertragnisse ^) mit den Namen der

Vergaber und Zeugen :c. auf; es wurde dcr spezielle Be-

t) Die drei Stifter, Herren von Klonttsnoon, waren Schwestersöhne des

Bischofes Berchtold von Basel. Ihr Vorfahr O0110 oder?»!«« trug
1046 ein Gut, eine Stunde von Besan?on, das an einen hohen Berg
sich anlehnte, »om dasigen Erzbischof zu Lehen. Er baute ein vestes

Schloß auf den Berg und nannte esKl«os?»I«ouis, woher der Name

dieser adeligen Familie. — Richard, der ältere der drei Brüder, führte
Name» und Geschlecht von Klont-?»«««!! fort; Hugo nahm den

Namen Herr von Galmis (SeiAn. Se LKsrmoille) an, sei es von
einem Orte bei Lüzel oder »on einem in t'i-siivks Ooivtö; ÄmeSse
grünvete das Haus der Herren von Iseuedätel in Burgund. Sie
waren Kleinföhne des O«n« (I?s,!<:«) von ölovttsueoii und durch ihre
nicht genannte Mutter Neffen des Bischofs Berchtold, Bruders des

Grafen Rudolf von Neuenburg am See. Ihre Leiber ruhen zu Lüzel
vor der Kirche. (Nach L. öueKinFsr, Lpit. tsstor. I^uusII. p. 40

u. 2S4; vrgl. 1'rouiIIst l, p. 246.)
2) Urk. Straßburg 112S Jänner 8; bei ?r«uil>. I, n. 167: „ilonsste-

rim», yuock » dienni« pis kuuSsrunt petsuts össilisnsi episcop«
regis suetoritste eommuvimus, sub tsstibus: ^.»ssrie« Lisnutin«
^rebiev., L. ^r^eutiosusi ep., OonrsS« Suve Asrio^in R. (Lu-
Solt«) vomits Ss Hovo esstro Lertult'i episvopi Asrmsn«
trstre." Somit war Berchtold des Grafen von Neuenburg Bruder,

^) Auch ein Ertrag „Zu uummis Lssilievsibus." Also Basier
Münzen schon vor 5136.
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statigungsakt dem Abte Christian und den Brüdern auf der Stelle

ausgefertigt und zugestelltAuf diese Weise machte sich Adalbero

um die Cisterzer-Abtei Lüzel, deren Besitzungen er bei diesem

Anlasse aufs neue vermehrte, nicht wenig verdient. Die Bestätigung

der Stiftung durch den Papst Jnnoceuz II. erfolgte etwas

später 2).

Im gleichen Jahre (1136) erhielt unter Begünstigung des

Bischofes Adalbero auch der junge Prämonstratenser« oder

Norbertiner-Orden eine Niederlassung in seinem Bisthum, indem

iu den Jurathälern, da, wo dic Sorne entspringt, die Abtei

Bellclai in's Leben gerufen wurde Die ersten Mönche
kamen ans dem etwas früher gegründeten I>se - ck« - ^«ux,
dem ältesten Kloster des Ordens in der Schweiz. Laut der

päpstlichen Bestätigung ^) behielt sich über dieses neue kirchliche

Institut, welches zur Kultur des Landes und des Volkes, wie

Lüzel, beitragen sollte, der Bischof von Basel die Schirmvogtei
selbst vor.

Um diese Zeit zog Lothar II. — der schon früher den

bedrängten Papst Innozenz gegen den von dem Gcgenpapft Anaklet

zum König von Ncapel und Sicilien gekrönten Normann Roger
in Schutz genommen und nach Rom zurückgeführt hatte zum
zweitenmal mit Heeresmacht nach Italien, siegreich gegen dic

Normannen kämpfend, die er durch Apulien nnd Calabnen bis

nach Sicilien zurück warf. Auf diesem italienischen Feldzugc

treffen wir im Gcfolge dcs Kaisers, wie andere deutsche Bischöfe,

so auch unseren Adalbero an, der bei dem Rcichsoberhauptc
in großem Ansehen stand. Er brachte, während für seine geistliche

und weltliche Verwaltung zu Basel durch Dompropst ^) und

Kapitel, durch den Vogt^) und Statthalter«) :c. hinreichend gc-

1) Urk. 113«, bei «neKinAsr, ISpit. p. SS; SeKLpki. 41». äi,,l. », 261.
Unter den Zeugen: ?etrus 4r> Kispisvopu» ^»reutäsiensis, Ortlleb»«
Lssilisvs!» prspo»itus und vier <ie Xov« v»»tru in Burgund.

2) Lull», I^tsrsvi, 1139 Mörz 18, im Archiv Pruntrut.
5) Lull» Irinoosutii II,; I^tersui, 1141 März 14 (Osrtul. Ss «ellel»?).
4) Ortlieb von Froburg.
«) Wernher von Homberg.
6) Vieeöominus ^Vsrnsrus.
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sorgt war, den Sommer 1137 am kaiserlichen Hoflager zu. So
begegnet er uns bei Lothar am QsZo-pesole ^), wo wegen einer

zwiespältigen Abtswahl von U«,,t.e-Oassiiw von beiden Parteien,
(deren eine zu Papst Innozenz und die andere zu dem Gegenpapst

AnaLlet hielt), Bevollmächtigte vor dem Kaiser erschienen;

im Namen und für die erstere war vom Kloster aus unter
verschiedenen Fürsten und Bischöfen auch Adalbero Bischof von
Basel gegenwärtig. Da aber die Mönche nicht konnten
vereinbart werden, kam später Lothar mit vielen hohen

Kirchenprälaten in die altberühmte Abtei selbst und veranstaltete da eine

neue Untersuchung des Handels durch die anwesenden Erzbischöfe,

Bischöfe und Aebte. Hier war es, wo der fromme, kluge und

geschäftstüchtige Bischof vou Basel vor andern sich bemerklich

machte, indem er die Versammlung leitete und dann dem Kaiser

zum Entscheide Bericht erstattete 2).

Zum letzten Mal tritt unser Adalbero am 22. Herbstm.
1137 auf und zwar wieder im kaiserlichen Hoflager zu Aquino,
wo er eine zu Gunsten der berühmten Benediktiner-Abteien

Stablo uud Malmödi im Bisthum Lüttich ausgestellte Urkunde
des Kaisers als Zeuge unterschreibt»). Bald darauf sah Lothar,
durch Krankheiten in seinem Heere geschwächt, sich genöthigt, die

Früchte seiner Siege den Normannen wieder preiszugeben und
den NüEzug anzutreten; auf diesem erlag auch sein getreuer

Rath, Adalbero IV., Bischof von Basel, schon im
Weinmonat der Seuche zu Aricia bei Rom ^). Der Kaiser selbst

konnte kaum noch die Alpen übersteigen und starb am 3. Christ-

t) Ä«ts sä «HUS« ?eusils», It37 Heum. 9, iu OKron. OäS5inen»i lib. IV.
v. 110, wo aus Versehen des Chronisten Hsnno, statt Adalbero, «pise,

Lssilievsl», und unmittelbar darauf wieder ltson«, Ä,bb»s I^unebur-
Mensis steht, und so der Name leicht verwechselt wurde.

2) 4«ts in Kloats (Zsssino 1137 Herbstm. 16; in LKron. lZsssin. lib. IV,
«. 1S1.

Urk. Aquino, bei I^Uni^: Hpioit. sovlo». III, 791. — Damals stund

den beiden unter eine» Abt vereinigten Klöstern der Fürstabt Wibold vor.
5) L,nnsl!sts 8»««, bei ?srt», Klon. 6«rm»u. VIII, 77S. — ^riois

bei älbsu« iuicht 4r«,««) war früher ein« Stadt, jetzt ei» Dorf, ärieois
oder H,s RivOis genannt.
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monat zu Breitenwang bei Füßen in einer Bauernhütte ^); und
die Reichskronc ging sofort durch die Wahl Konrads von Schwaben

an die Hohenstaufen über, deren Geschlecht im Kampfe

für Heinrich IV. nnd V. emporgekommen war.
Die letzten deutschen Kaiser fränkischen Stammes, Heinrich

der Vierte und Fünfte, hatten, trotz ihrer beständigen und
unversöhnlichen Kämpfe gegen das Papstthum und die Großen des

Reiches, es keineswegs vermocht, ihre Pläne zu verwirklichen,
das Kaiserthum von aller Einsprache weltlicher und geistlicher

Fürsten unabhängig und wo möglich (statt eines Wahlreiches)

zu einer Erbmonarchie zu machen. Dcr erstere erlag unter vielen

Wechselsällen nnd widrigen Schicksalen seinen Anstrengungen 2),

und der letztere sah sich endlich, von allen christlichen Ländern

verlassen, genöthigt, zu dem Frieden die Hand zu bieten, welchen

die deutschen Bischöfe zwischen Kaiser und Papst vermittelten.

Er unterzeichnete den 23. Herbstm. 1122 das Wormser
Konkordat oder den kalixtinischcn Frieden, wodurch er „Gott, dem

heil. Petrus uud der katholischen Kirche die Belehnung (der
Bisthümer und Abteien) mit Ring uud Stab übergibt und der

Geistlichkeit in allen Theilen des Reiches freie Wahl gestattet" s).
Die Kirche hatte demnach die Wahlfreiheit errungen und die

Folge davon war, daß eine Reihe großer Männer erschienen als

Würdenträger der Kirche; ein neues Leben erwacht in dieser,

Wissenschaft und Kunst nehmen eilten ungeahnten Aufschwung,
die Geistlichkeit wird der ehrenvollste Stand und macht sich

desselben würdig durch ihre Anstrengungen und Leistungen.

Auf den Bischofsstuhl von Basel war, wie wir gesehen,

Adalbero IV. durch kanonische (freie) Wahl erhoben worden;
jetzt wählte das erledigte Hochstift zu dessen Nachfolger seinen

wahrscheinlichen Bruder

1) Daselbst.
2) Er starb nach fünfzigjähriger Regierung am 7. Aug. 1106, von seinem

eigenen Sohn »errathen und von einem Reichstage zu Mainz abgesetzt.

S) Heinrich V. starb kinderlos am 23. Mai 1125; die Fürsten erhoben,
mit Uebergehung des Mitbewerbers Friedrich von Hohenstaufen, den

Herzog von Sachsen, Lothar, auf den Reichsthron.
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Ortlieb von Froburg (Ende 1137-1164). Ortlieb
erscheint zwar in den Urkunden gewöhnlich uuter dcm Namen

Ortliebus, doch auch als OrtKIidus, Ortlevus, Ortlerius, Orckie-

bus, OrSiopt zc., sogar als Ortvivus und Ortultus. Daß er,
so wie fein Vorfahr Adalbero, dem blühenden Grafenhause der

Froburge angehörte, ist eine allgemeine Annahme, obgleich
keine gleichzeitige Urkunde es ausdrücklich angibt; die fortlebende
Tradition und die Zcitbücher des XVI. Jahrhunderts nennen

ihn einstimmig einen Froburger. Seine Wahl fand noch im
Jahre 1137 statt'), und zwar um so freier von jeglichem
Einflüsse weltlicher Macht, da der erledigte Rcichsthron noch nicht
besetzt war; denn Lothars Nachfolger, Konrad, Herzog von
Schwaben (der erste dcr Hohenstaufen), wurde erst im folgenden

Jahre zum Könige erkoren^.
Ortlieb hatte früher die Würde eines Dompropstes an

der Kirche zu Basel bekleidet. Jn dieser Eigenschaft begegnet er

uns 1136, wo er in der Abtei Lüzel den Verhandlungen
beiwohnte ^), als derselben die Bestätigung ihrer Besitzungen feierlich

verurkundet wurde. Unter den Bischöfen von Basel nimmt
er eine in jeder Beziehung hervorragende Stelle ein.

Betrachten wir vorerst sein Wirken gegenüber der ihm
anvertrauten Kirche, so erscheint cr uns als ein kluger Verwalter und

Bewahrer der Rechte und Freiheiten derselben. Aus den bischöflichen

Stuhl erhoben, verwendet er sich bald persönlich in Rom ^)
für sein Hochstift, wo dann Papst Jnnocenz II. dasselbe auf
seine Bitte mit allen Besitzungen in seinen und St. Peters Schirm
aufnimmt, — namentlich den Zehnten-Quart im ganzen Spren-

>) Odron 8. Llssii »p. Ilsssrmsun II, 440.

2) gekrönt zu Aachen 1138 Mai 18. Es war dabei Lothar's Schwieger¬

sohn, der Welfe Heinrich der Stolze von Bayern, der machtigste Fürst
Deutschlands, hintangesetzt worden. Hin« ill« luekrimss, der
unversöhnliche Haß und die ParteikSmpfe, welche vorerst Deutschland und
dann Italien mehr als ein Jahrhundert nicht mehr zur Ruhe kommen

ließen.

») Vrgl. Seite 22, Anm. 4.
«) <Z«S. 2ssrl. v. SS, »nm.
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gkl, die Jagdrechtc und Silberbergwerke i« der GrafMft Breisgau,

das Kloster Sulzberg daselbst mit Lubehörde, mehrere Kirchen

und Kapellen nebst Zehnten und andern Zugehörungen ^).

Mit Nachdruck vertheidigt Ortlieb 1141 auf dem Reichstage zu

Straßburg die Rechte seiner Kirche auf die Kastvogtei des Klosters

St. Blast eu auf dem Schwarzwald, und überläßt dann auH

Liebe zum Frieden den Entscheid dem Ausspruche des Kaisers

Konrad, worauf das genannte Gotteshaus, um dem zwanzigjährigen,
gehässigen Streit ein Ende zu machen, von der besagten Vogt«
freigesprochen wurde, dagegen aber zur Entschädigung dem Hochstifte

Basel die vier Ortschaften Sierenz, Laufen, Otlingen und

Filnacker mit den dazu gehörigen Rechten abtreten mußte ^).

Nicht ohne Mühe hatte unser Ortlieb die von seine»

Vorfahren theils verkauften, theils als Lehen veräußerten Quntzehnten
wieder an die Kirche zurückgebracht und erhielt dann vom römischen

Stuhle die Bestätigung derselben mit der verschärften

Verfügung, daß kein Bischof sie je wieder veräußern dürfe, fondern
sie jedes Jahr einzeln, statt nach der mißbräuchlichen Uebung

nur je im vierten Jahr zusammen, iu Natura beziehen solle ^).

Auf sorgfäliges Verwenden unseres Bischofes nimmt etwas später

Papst Eugen III. das Hochstift Basel ebenfalls in seinen besondern

Schirm und bestätigt demselben überhaupt alle seine Rechte

uud Privilegien, insbesondere aber das althergebrachte Münzrecht
iu dcr Stadt und im ganzen Bisthum Basel, die Quartzchnten.
den Besitz der Stadt Breisach, der Propstei Münster in
Granfelden, der Abteien Münster im Elsaß und Maßmünster, der

Propsteien St. Immer und St. Ursiz, der Ortschaften Sierenz

>) Urk. Lateran 1139 Apr. 14. bei llsrrgott «e»., II, n. 217.
Urk. Straßb. 1141 Apr. 13. bei Nerrss. »sn. II, n. 220; l/xouillkt
I, ». 18S. — Mit Ortlieb war »ebst seinem Stiftsvogt (»Svooato su«),
Graf Werner «on Homberg, sein ganzes Hofpersoual gegenwärtig: „6s
fsmiti» Lssilisosis s««Is«iss: Osuruäu» »oultstn«, <Zn»o vivs-Somiuus,
Lug« t«Ioii»rius, IIuA« movetnriu«, iussimus öspitvr, LrKsudsi tu»

pivverii», <ZiseIbertus esmsrsrius, Albertus ms,r«K»IIus," mit vielem

aus dem Klerus und Volke.

Z) Urk. von Innozenz II., Lateran 1142 März 31; bei Vrvuilist I, ». 1«7.
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und Laufe«, mit allen zu diesen Besitzungen gchörigen Pfarreien,
Gütern und Rechten ^). Mit seltener Huld versichert dann 1149

Konrad III. die Kirche von Bafel des besondern kaiserlichen

Schutzes uud bestätigt dem Bischof Ortlieb, um denselben

gebührend zu ehren, zu fördern und auszuzeichnen, sämmtliche

jetzige und künftige Besitzungen, insbesondere die beiden, jüngst
durch Schenkung von den Eigenthümern Truduwin und Heinrich
erworbenen Schlösser, die alte und die neue Waldeck im Wiesen -

thal, mit allen Zubehörden an Leuten und Gut; überdies? soll
der benannte Bischof und scine Nachfolger die Münze vo» Basel
mit einem ganz besondern Gepräge sürder so inne haben, daß

niemand außerhalb der Stadt in seinem Bisthume sie nachzumachen

wage 2). Auf Ortliebs Verwenden ertheilt später auch König
Friedrich I. Barbarossa ihm und seinen Nachfolgern die Ermäch^

tigung, überall in seinem Bisthum nach Silber zu graben und

Silberwerke zu errichten und bestätigt ihm, wie sein Borfahr,
den Münzschlag zu Basels.

Diese Anführungen mögen genügen, um anzudeuten, wie

sorgfältig unser Ort lieb sich angelegen sein ließ, seine Kirche

unter höhern Schutz nnd Schirm zu stellen, neue Besitzungen,
Rechte und Freiheiten zu erwerben und sie zu sichern. Wir werden

später Anlaß finden, noch anderer Beispiele zu erwähnen.
Unter dem Schutze der beiden höchsten Gewalten der Christenheit,

unter ihren vielfältigen Vergünstigungen und durch sein

eigen sorgfältiges Bemühen brachte unser Bischof das Ansehen und
die Bedeutung der Bischöfe von Basel aus eine bis dahin uoch

nicht dagewesene Stufe, fowohl in geistlicher wie iu weltlicher
Beziehung. Als Bischof von Basel und Herr der Stadt hatte

er seinen Wohnsitz bei der Kathedrale auf der Burg; dort war
seine Pfalz, sein Hof. Zur Besorgung der kirchlichen
Angelegenheiten und zur Verherrlichung des Gottesdienstes stund ihm,

l) Urk. Sutri 1146 Mai IS; im OoS. äipl. eoolssi!» Lssil. p. 33

u. 42, bet ^rouillst I, ». 194.
«) Urk. Regeusburg 1149 Brach«. 1; «,i ?r«»ill»t I, u. L04.

Ulk. ohne Datum; das, II, », SSS (nach 1n,uiU»t um 11S4).
Urk. ohne Datum, das. U, p. 72S.



nach der allgemeinen Anordnung dcr christlichen Kirche, das

Domkapitel zur Seite, der Propst, der Dekan, der Archidiakon,
der Domsänger, der Domscholar und andere Domkapitularen;
nur Domcnstos und Erzpriester nennen unsere Quellen unter
Ortlieb keinen.

Als Archidiakon kömmt zu dieser Zeit ein Dietherus vor ^).

Dieser hatte, als Vorstand der bischöflichen Offizialität («onsistoriZ
«uriss Lssiliensis) sein besonderes Richthaus auf dcm Domplatz,
hielt jedoch in der Regel, wenn es der Himmel erlaubte, das

geistliche Gericht unter einer großen Linde dcs Stiftshofes, wo
über Wucherer, Gotteslästerer, über dic, so die Sonn- und

Feiertage entheiligten oder wegen Zehnten und Pfründen Streitigkeiten

hatten zc., entschieden, oder Täusche und Schenkungen an

Kirchen, Klöster nnd Spitäler rechtskräftig gefeitiget wurden 2).

Bürgerliche Schule gab es noch keine; der Domscholar hielt eine

Lateinschule zn Heranbildung von Geistlichen, und, unterstützt

von dem Domcantor, Ucbung in dem kirchlichen Ritus und

Gesang 2). Außer den zwei Pfarrgemeinden St. Martin und St.
Alban bestand noch keine dritte in Basel, denn die Pfarrei von
St. Leonhard war erst im Werdcn begriffen.

Jn weltlichen Dingen stand Bafel noch ganz unter dem Bischof,

welchem die Bewohner jährlich den Huldigungscid zu leisten hatten.
Man unterschied drei Klassen der Bevölkerung: ») die bischöflichen

Dienstmanncn oder den Adel, vorzüglich Ritter, welche zumeist
in der Nähe der Burg ihre Gesässe hatten, b) die Bürger oder

Patricier, welche gewöhnlich Handel trieben oder aus Lehen- und

Zinserträgen lebten, «) die Handwerker, welche außerhalb der

Mauern jenseits des Birsigs sich angesiedelt hatten^). Die Stadt
selbst, obgleich ihr Umfang und ihre Jnwohnerzahl mehr und
mehr zunahm, blieb in Hinficht anf städtische Einrichtungen,
Manern, Thore nnd öffentliche Gebäude noch immer unansehnlich,

>) Urk. um 1147 von Ortlieb; bei 1'r6uiIIst I, n. 196.
«1 Noch vr. D. A. Fechter: Topographie des alten Basels, 18S5 p. 19.
3) Das. — OietKsIm«8, svolsrum m»Aistsr, Zeuge in der Urk. Anm. 1.

«) Beiträge z. vaterl. Gesch. Basel. II, 233.
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und es zeigten sich wenige Häuser von Stein aufgcsührt; fester

und schöner dagegen bauten die reichern Privaten, doch gehörte

ein Ziegeldach noch zu den Seltenheiten, die Fußboden wurden
niit gebrannten Thonplättchcn besetzt und Stubenofen waren noch

unbekannt. ' Auch verband bis dahin noch keine Brücke die Stadt
mit „ennre" oder „minre" Basel, welches zu dieser Zeit noch

das obere und das untere Dorf hieß^).
Die weltliche Macht des Hochstiftes erstreckte sich aber nicht

bloß über den Stadtbanu Basel, und wenn dasselbe auch noch

über kein weitausgedehntes zusammenhängendes Gebiet zu
herrschen hatte, so war cs doch, wie wir bereits wissen und
weiter noch sehen werden, an vielen Orten in Besitz von
bedeutenden Länderstrecken, von Einkünften, von durch Kaiser und

Könige verliehenen Herrschafts- und Hoheitsrechten, und eben

diese wußte unser Bischof Ortlieb nicht nur zu erhalten,
sondern auch zn mehren. Er erwirbt neuen Grundbesitz, neue

Hoheitsrechte und Regalien, er bringt bessere Ordnung in den Bezug
der Revenuen, cr gibt überhaupt seiner Hofhaltung, Verwaltung
und Regierung eine weitere Ausbildung. Erst unter ihm begegnet

uns nebst dem Stistsvogt auch ein bischöflicher Schultheiß,
ein Vizdom, ein Zolleinnehmcr, ein Münzmeister, und cs umgeben

ihn bei feierlichen Anläsfen die ritterlichen Hoferbämter, der

Truchsefz, der Mundschenk, der Kämmerer, dcr Marschall).
Wie im allgemeinen Interesse seiner Diözese, so wirkte unser

Ortlieb insbesondere auch sorgfältig und mit Erfolg zum

Schutze und Frommen der unter ihm bestehenden und aufblühenden

kirchlichen Institute. Wir erwähnen hier zuerst des von

Bischof Burkard gegründeten Klosters St. Alban. Nachdem

Papst Eugen III. diesem Gotteshaus« 1146 alle seine namentlich

angeführten Besitzungen, Güter und Rechte, mit Vorbehalt der

kanonifchen Jurisdiktion des Diözesans bestätigt hatte ^), erwirkte

«) Fechter, p. 37 und 13t
2) S. Seite Anm, 2 Urk. 11« Apr. 13.

s) Die Bulle catirt zu Trier 1146 Christm. 20; bei SeKdutl. 41s Sipl.
u. 278. Klein Basel hier noch als vills (Dorf) ,,<zu« äicitur iut'sri«,-
Lssil«»."
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später unser Bischof demselben, persönlich im Hofisger zu Ulm
anwesend, eine ähnliche Bestätigung von Seite des Königs Friedrich

I. <), und unterließ endlich uicht, auch von sich aus, diesem

Benediktiner-Priorate einen umfassenden Schirmbrief auszustellen 2).

St. Alban blühte rühmlich unter ihm.
Der jungen Cisterzer Abtei Lüzel 2) blieb Ort lieb mit

Vorliebe zugethan. Er versäumt daher keinen Anlaß, dieselbe Mit
ihren Besitzungen und Privilegien durch seine viclvermögende

Vermittlung in den Schutz und Schirm der Päpste ^) und der Kaiser

^) aufnehmen zu laffen, bestätigt«) dann auch in seinem Namen
die Stiftung des Gotteshauses und den Besitz seiner Güter,
Rechte und Vergabungen, sammt und sonders, und hilft dieselben

großmüthig vermehren?). Namentlich verwendet er sich auch

kräftig bei Papst Alexander III. um Entscheidung eines gehaßigeu

Prozesses des Klosters Lüzel gegen Burkard von Hasenbmg, ei»

Gut zu Charmoille betreffend, welches der Bischof dem Gotteshanse

vergabt hatte«).
Gehen wir auf die Benediktiner Abtei Beinwil über. Auch

sie hatte dem Wohlwollen des Baselschen Kirchenoberhauptes

manche Vergünstigungen zu verdanken. Dieses Kloster war durch

>) Urk. SP. VImuu 11S2 Heum. 29.; Das. v. 285 und »ist. 2m-. L»s.
IV, 1«S.

2) Urk. 1154M; bei SedSpkl. »K. äipt. u. 292. Unter den Zeugen:
Lorttioläus äui Lur^unäi», Vsrnsru» äs Homburg, ooinss st uävo-
outus Lusil., Louruäus vios-äominu« Lssil.
S. Seite 20.

Bulle vonJunoz. II., Lateran 1139, Mörz 13; bei Lu«niu?sr, Lpit.
Kst. I^uosll. p. 24 S. — Urk. von Eugen III., ^Itisioäori 1147 Heum.

17.; bei Lrouill. I., u. 19S.

5) Diplom von Konrad III., datirt in Ortliebs Gegenwart, Straßb. 1139,
Mai 28; bei tZodiZpll. 41s. äipl. u. 268 uud Lddmer Üsiserrs?..
1831., ». 2101. — Urk. bon Friedrich I., Frankfurt 1156 Horn. 21.'
bet 1"r«ui Ilst I. ii. 213.

°) Brief von Ortlieb 1152; Das. v. 209. — Erlaß von demselben »m

1156, das. u. 214.

') Uebergabe der Kirche von ChalmiK (vdurmoills) und des Hofes (Zourts-

msutrux, Urk. «on 114S und um 1146; das. I., u. ISO und 192.

Brief von Ortlieb um IIS»; das. r>. 217.
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dic Edeln Ndelhard von Pfirt, Herrn zu Sogeru, Notker vo«
Froburg ^), Mrich von Egisheim und Burkard von Hasenburg auf
ihrem von Grandval erworbenen Eigen, mit Zustimmung deK

Kaisers Heinrich IV. (gleichzeitig mit St. Alban) aus Aulah
des Zerfalles von Grandval, 1085 erbant, bewidmet und mit
Mönchen aus dem Gotteshause Hirschau iu Schwaben bevölkert
worden 2). Unfer Ortlieb bezeugt vermittelst eines eigenen Er-
lassest, daß die Edeln vou Rapoltfteiu um 1140 das Dorf und
die Kapelle zu Nuglar mit Leuten und Gut an Beinwil vergäbet
haben; wie denn auch diese Vergabung nebst den übrige» Rechten,

und Besitzungen des Gotteshauses? mit Zusicherung freier Abts-
wahl, zur Zeit als Ortlieb mit König Konrad auf dem Kreuz-

zug gegen die Sarazenen abwesend war, jedoch mit Vorbehalt der

geistlichen Jurisdiktion des Diözesans, vom Papst Eugen III.
feierlich bestätigt wurdet). Einige Jahre später hielt das neue

Reichsoberhanpt, Friedrich I., einen glänzenden Hofstaat zu Ulm.
Mit den vielen geistlichen und weltliche» Fürsten erschien da auch

unser Bischof Ortlieb, um an den Reichsgeschäften Antheil zu
nehmen und erwirkte bei diesem Anlasse von dem ihm wohlgeneigten

Könige unter andern Vergünstigungen wie für St Alba»
so auch für das St. Viuzenzenkloster zu Beinwil einen Schirmbrief,

mit Bestätigung des beträchtlichen bis jetzt erworbenen und

namentlich angeführten Besitzstandes^).

Mit welch' seltener Uneigennützigkeit Ort lieb seine Schirm-
vogtei über die Prämonstratenser Abtei Bellelai«) ausübte,
geht daraus hervor, daß er derselbeu, ehe er den Kreuzzug mit

>) Vergl. Leite lt. Anm. 2.

2) LueKio^er: Lpit. s»etor. Lueell. p. SIS. Bruckner, Merkw. p.
1433; Hulyuere?, SourosrS S'SsnsI l. 35; Ldroo. RirisnF. »S

103S. Vergl. Urk. Ss 11S2, Heum. 29. unten.
S) Urk. um 11S4; im Urkundio I., ZS; '1'rouillst I., », 193; vergl

Sol. Wochbl. 1324, 2S6.

4) Bulle, ^vtisioSori 1147, Hrum 23.; bei ?rouillät I, o. 2«0.

s) Urk. Ulm IM, Heum: 29.; bet »errg. «eu. 17., n. 228.; Sol. Wochbl.
1824, 2ö3. — Unter den Zeugen: Herinunnus sp, ooust., Sux Velpdo,
Lsrtdolckus SuK LurA., Vtrieus oomss Se I^euüburo eto, —

«) S. Seite 22.
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König Konrad antrat, bedentendc Schenkungen machte'); cr übergab

ihr die Kirche von Büstingen (Lodeourt) im Thüle Delsperg

mit den dazu gehörigen Rechten und Gefälleil, nebst der Kirche

zu Dachsfelden (Isvannes), und zugleich den Zehnten der erstern,

welchen Graf Volmar von Froburg, der ihn zu Lehen

getragen, zu diesem Zwecke aufgegeben hatte. Die beiden Päpste

Innozenz II. 2) und Eugen III. ^) nahmen das genannte Kloster
in ihren Schutz auf und bestätigten dessen Privilegien und
Besitzungen, mit dem Beifügen, daß die Brüder von dcm, was sie

selbst bauen, keinen Zehuten zu entrichten haben, — doch Alles
mit Vorbehalt der Unterwürfigkeit gegen dcn Landcsbtschof.

Wie die obengenannten, fo hatten sich anch andere zu stillem
Sprengel gehörende Stifte, Klöster und Kirchen der besondern

Hnld und des oberhirtlichen Schutzes unseres Ortlieb zu
erfreuen. Es genüge, einige Thatsachen anzuführen. So nahm
er thätigen Antheil daran, als 1144 der alte Graf Friedrich I.
von Pfirt, mit seiner Gemahlin Stephanie und dcm Sohlte Ludwig,

zu ihrem Seelenheil das Kloster Feldbach, ein weibliches

Priorat von Clugny, in dcr Nähe von Pfirt, stiftete und reichlich
bewidmete ^). — Im Jahre darauf erneuerte und bestätigte er als
Landesbischof die alten Gewohnheiten, Rechte und Leistungen dcr,
der Benediktiner-Abtei Maunnüiister gehörigen, St. MartinskapcUc

zu Egisheim bci Colmar, und ordnete ihre Verhältnisse zum
dasigen Ortspfarrcr 2). — Als etwas später die Benediktiner zu

Alsbach«) die ihnen zu enge gewordenen Räumlichkeiten
verlassen und in der Nähe cin neues Kloster, schöner und geröu-

«) Urk. 0, 1147; bei Dr«uil!»t I., n. 1S6. Unter den Zeugen: Libero
ckeesnus Lssil., 'IKiterus «.rekigiseonus, l'Kiteimu» seoluiuin inu^istei
esnoniei; tüonrsäus vieeäornirnrs, ^rekumkertus pineerns miuisteris-
les. Vergl. Luedioger, Lpit. p, 248,

2) Bulle, Lateran 1141, März 14; das. n. 18S.

Z) Bulle Lausanne 1148, Mai 17.; das. >,. 202.

4) Urk. bei SeKLpkI. ä.l«. öipl. r>. 274.; vollständiger bei?rouill»t
II., ii. S33.

b) Urk. 114S,00; bei ViirStvvein 5iovs subs. X,, 14. —
«) 4I«sb»oK bei Kaisersbexg.
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miger, aufgebaut hatten, treffen wir wieder unsern Ortlieb daselbst

an, wo er nicht nur dic Kirche und dcn Gottesacker in Gegenwart

vicler geistlicher und weltlicher Herren feierlich einweiht,
fondern dem Gotteshause noch andere Vcrgünstigungcn verleiht ^).

— Im Jahre 1157 entstand zwischen dem Frauenklostcr zu

Sulzburg und dessen Kaplan, Konrad von Rimsingen, ein

Streit dcs Zchntbezuges wegen; da hielt cs der Bischof vou
Bafel, als geistlicher Oberer dieses Gotteshauses 2), für seine

Pflicht, als Vermittler aufzutreten, und cs gelang ihm, mit
Zuzug vieler geistlicher uud weltlicher Herreu, dic streitenden

Parteien gütlich zu vergleichen und die frühern guten Verhältnisse
wieder herzustellen ^). — Auch dem zu seinem Sprengel gehörigen

Kollegiatstift St. Nr fitz zeigt sich Ort lieb wohlthätig, indem

er demselben 1161 die Kirche von tZllovslier (Louilie) bei Delsberg

auf Bitte ihres Stifters überläßt und zugleich das ihm von
Burkard von Hascnburg geschenkte Patronatrccht (jus kunSationis)
derselben Kirche als Ordinarius bestätigt ^).

Ueber das Froburgische Kloster Schönthal insbesondere
etwas einläßlicher zu berichten, wird sich uns an cincm andern

Orte Anlaß bieten.

Die genannten kirchlichen Institute von verschiedenen Orden

erfreuten sich noch ihrer vollen Jugcndkraft sowohl in Hinsicht
ihres ersten Eifers, dcs religiösen Lebcns und dcr strengen
Disciplin im Innern, als in ihrem sichtbaren Einflüsse nach Außen
durch Bildung und Kultur des Bodens und dcs Volkes; cs konnte

daher auch nicht fchlen, daß sie des Zutrauens, dcr Unterstützung
und des Schutzes von Hoch und Niedrig, zumal von Seiten der

Päpste, der Kaiser, Könige und des Landes-Adcls genossen.

Auch unser Bischof Ortlieb wendete ihnen seine besondere Huld

2) Das Kloster lag im Breisgau, somit im Bisthum Konstanz, stand aber

unter der Leitung des Bischofs von Basel.
Urk. 1157, 00; das. I, v. 223. Unter den Anwesenden: HsrWännus
doust. ep., Hssso ös Unsenver« ^Hssliber^) ä<ivo«s,tus et«.

4) Urk. 1161, 00, das. I, n. 223. — 3ns knnä^tionis kann hier Wohl nur
das Patronatsrecht bedeuten.

t) Urk. 1149, 00; bei ^rouillst II, u. S34.

Urkundio. II. Z
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und vielfältigen Beistand zn, von der richtigen Ansicht geleitet,

daß der Flor dieser in seiner Diözese zerstreuten Licht- und Le-

bcnspunkte zur Hebung und Blüthe des ganzen Landes beitragen
würde.

Ortliebs Wirkungskreis war aber keineswegs auf sein

Bisthum allein beschränkt. Er stand in hohem Ansehen bei dcn

Reichs- und Kirchenoberhäuptern, uud da er sehr oft im Gefolge

der ersterii sich aufhielt und an den Hof- und Reichstagen Antheil

nahm, fand er häufig Gelegenheit, wie auswärtigen Kirchen

und Klöstern, so auch Bischöfen und Privaten nützlich zu scin

und Vergünstigungen zuzuwenden.

Schon bald nach seiner Wahl bestätigte auf sein Verwenden

dcr neue König, Konrad Hl., auf dem Hoftage zu Straßburg
den Clumazensern zu Ulrichs zell auf dcm Schwarzwalde jenen

Tausch aus's neue, wodurch sein Vorgänger Bischof Burkard

ihnen vor 55 Jahren gegen Güter zu Biengen und Ambringen
den Ort Zell abgetreten hatte ^). Ortlicb ertheilte später den

Mönchen noch selbst einen neuen Bestätiguiigsbrief jenes Tausch-

vertragcs^). — Von dem Edeln Thüring von Brandis, Herrn
zu Lützeflüeh, war um 1130 dic Abtei Trub im Emmenthal

gegründet, mit Benediktinern von St. Blasien bevölkert und dic

neue Stiftung sofort von Lothar II. nicht nur in kaiserlichen

Schirm aufgenommen, sondern ihr Freiheit und Unabhängigkeit
von dem Mutterkloster erklärt worden ^). Damit die junge geistliche

Ansiedelung zu Trub sich auch dcs Schutzes dcr höchsten

kirchlichen Gewalt zu erfreuen habe, verwendete sich unser Bischof

von Basel 1139 für dieselbe bci Papst Innozenz II., welcher
dann auch ihre Besitzungen, Rechte und Freiheiten in seinen

Schirm ausnahm 4). Ortlieb that aber noch mehr für das be-

«) Urk. Straßburg 1138,00; bei Ssdopt-I. 4ls. Dipl. I, 219; Vrgl.
desselben H!st. 2ar. L»S. V, 81.

2) Urk. RenäelsKussv «. 1146; bei vümAe, Regsst», Lsä.
S) Urk. <:. 1130; Sgl. Woch. 1823, 151 ff. und Ooä. 2ssrl. n. Sl.
4) Bulle 1139 Apr. 2, ohne Ortsangabe, wahrscheinlich zu Rom, wo Ort¬

lieb sich gerade in eigenen Angelegenheiten aufhielt; Sol, Woch. 1829, 641;
Vrgl. 0oS. 2ssrl. u. 3ö.
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sagte Gotteshaus; auf seine vielvermögende Vermittlung bestätigte

auch König Konrad III. im Hoflager zu Hirschfeld, auf
dem Heerzugc wider die Sachsen, seine Stiftung, Güter und

Privilegien 2).

Schon in frühern Zeiteil hatte das Froburgische Grafenhaus
seine Wohlgewogenhcit gegen dic Benediktiner-Abtei Einsiedeln
(St. Meiurads Zelle) durch Vergabungen an den Tag gelegt 2)

und derselben auch einen ihrer hervorragendsten Vorsteher gegeben^).

Unser Ortlieb blieb diesem Gotteshausc ebenfalls zugethan.
Er verwendet sür dasselbe an zwei Reichstagen zu Straßburg,
1139 und 1144, denen cr als Fürst-Bischof beiwohnte, seinen

ganzen Einfluß; an dem erstem gibt er, da König Konrad die

schon von seinem Vorfahren der Abtei zugesprochene Freiheit und

Immunität bestätigte, mit vielen Rcichssürstcn und Grafen seine

Zustimmung 5); an dem andern erscheint er wieder als Urtheil-
sprccher und Zeuge, als der Kaiser in der Grenzstrcitigkcit zwischen

dem genannten Kloster und den Dorfleutcn von Schwyz dem

erster« einen Theil des Landes, die Waldstatt genannt, rechtlich

als eigen zuerkannte«).

Hier dürfen wir das Kloster Pfäfers nicht ohne besondere

Erwähnung übergehen. Dieses chnvürdige Gotteshaus
Benediktiner-Ordens war zur Zeit der unheilvollen Kämpfe zwischen
den Kaisern und Päpsten dcr Parteilcidenschaft zum Opfer
gefallen, weil es getreu zu dcn letztern hielt, während die Bischöfe
von Konstanz, Basel, Lausanne u. A. zu den erstern standen.

Kaiser Heinrich VI., welcher selbst 1067 dicscr Abtei alle Rechte

„?rseibus et Intervent» clüeetissiiui et Lciellssimi Ortiisbi L»sil.
episL."

2) Oivlora »eresvelck 1139, «0; S o l. W « ch. 1329, SS3. Vrgl. S ch w eiz er,
Topogr. von Trub, S. 14.

S) S. Seite 9.

^) Gero, von welchem später besonders die Rede sein wird.
5) Urk. Straßburg 1139 Mai 23; bei Herrgott, Sen, II, n. 218 und

LöKmer, üuiserie^. 1831, u. 2192.

°) Urk, daselbst 1144 Heum. 3; bei Herr^, ». 223 und LöKmer, u.
2234. Unter den Zeugen: Graf I'olemärus gs VrvburvK. —
Eine einläßlich Würdigung des Handels bei Kopp, Gesch. II, 313 ff.
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und Besitzungen bestätigt hatte ^), beraubte sie 1095 ihrer Freiheit

und Selstständigkeit, schenkte und unterwarf sie auf Bitte
des Bischofs Burkard dem Hochstifte Basel 2). Nicht besser als

scin Vater behandelte der charakterlose Sohn Heinrich V. das

Kloster Psäfers, indem er ihm zwar 1110 alle Rechte, Freiheiten
und Privilegien neuerdings bestätigte vier Jahre später aber

an einem Reichstage zu Bafel auf Bitte des Bischofs Rudolf
und anderer mit Rath dcr Fürsten und Grafen, gegen tauschweise

Abtretung des Schlosses Rapoltstein im Elsaß, jene Unterwerfung
und Vereinigung mit der Kirche von Basel aufs neue aussprach

und bestätigte ^). Kräftig erhob Papst Paschal II. sofort gegen

dieses Unrecht Einsprache; in einem Erlasse von 1114 fordert er

den Bischof Rudolf vou Bafel auf 2), von der Unterdrückung des

Klosters abzustehen, im Jahre darauf wiederholt^) er verschärft

diese Aufforderung, und der Bischof gehorchte. Sodann bestätigte

der Papstim EinVerständniß mit dcm Bischöfe von Basel die

Freiheil und Selbstständigkeit des bedrängten Gotteshauses,
welches, wie die Bulle sagt, nicht von Kaisern oder Königen
gegründet worden sei, so daß sie auch nicht darüber zu verfügen

haben. Von nun an blieb Pfäfers im Gcnusfe seiner Freiheit,
seiner Besitzungen, Rechte und Privilegien, wie solche später

durch Kaiser Lothar II. ^) und Papst Honorius II. ^) neuerdings
bestätigt wurden. Völlige Beruhigung erhielten aber die Söhne
Pirmins erst dann, als unser Ortlieb von sich aus freiwillig sowohl

Urk. Bruchsal 1067, 0«; bei Eichhorn Log. Dipl. n. 35.

2) „Kuno«,«« «ovsilio ricstrorum Läslinm." Urk. l^stuvii 109S Mörz;
bei Ilsrrxott, von. Il, p. 13«.

S) Urk. Speier 1110 Mai 27; das. n. 192.

Urk. Basel 1114 März 10, bei Herrgott, u. 194; LöKmer, Lsg^.
n, 203S.

5) Bulle, 1114, 00; bei LioKKorn, Lpis. cur. p. 277.
«) Bulle, IIIS, 00; das.

Urk. Lateran, 1116 Jänner 29; bei LioKdorn, OoS. Dipl, episo.
enr. p. LS; l'rouillat I, n, 162.

S) Oivllii« Straßburg 112S Christm. 28; bei LiodKorn, Lpisc our.
p. 41; LöKmsr, ReßA. u. 2096.

«) Bulle 1127, Jänner 23; bei Ilokr, «esestsu v. ?tSters u. 39.
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zu Rom als auf dem Reichstage zu Straßburg 1139 dazu

mitwirkte, daß dort Papst Innozenz II. >) und hier Kaiser Konrad III. 2)

die Selbstständigkeit, dic Güter und Rechte des Klosters Pfäfers
nochmals bestätigten und in besondern Schutz aufnahmen. Ortlieb

that aber noch mehr, um das Unrecht der kirchenfeindlicheu

Kaiser und feiner Vorfahren wieder gut zu machen, indem er

später noch Friedrich I. veranlaßte, der Benediktiner°Abtei Pfäfers
fortan besondern Schutz und Schirm zu gewähren ^).

Um nicht zu weitläufig zu werden, dürfte es vorzuziehcn sein,

ganz in Kürze noch andere kirchliche Institute und Kirchen zu

berühren, in deren Interesse unser Ortlieb sein Wohlwollen
und Ansehen verwendete, und zur Bestätigung oder zu Verleihung
von Vergünstigungen mitwirkte. Er war mit Rath und Hülfe
dabei, als Konrad III. dic'Abtei Sclz in dcr Rheinpfalz des

kaiserlichen Schutzes versicherte und ihr später den Münzschlag

verlieb/); als derselbe Kaiser die Errichtung der Pfarrkirche zu

Hagenau bestätigte 2) und später die Abtei St. Maxim in
bei Trier dem dasigen Erzbischof übergab 6); als ebenderselbe auf
seinem Rückzug aus Palästina für das Kloster Mosach in der

Diöcese ^auileig, gegen Güterveräußerungeu Vorkehr traf?), und
dann dem Kloster St. Nikolaus (i» littors Rivoslti) die

Bestätigung seiner im Reiche Italien gelegenen Besitzungen zu-

«) Urk. Lateran 1139 April 39; bei «c>Kr, Keßesten von ?Wers n. 4».

2) Brief Straßburg 1139 Mai 28; LlvKKorn, Lpi»e. enr. p. 4g; LSK-
msr, «siserrsF. 1831, u. 2189.

3) Urk, Erfurt, um 1160, bei 4när. von Ileitisr, ReAssten äss Hause»

lZsbsnberF; Herrgott, »sn. II, n. 236. Vrgl. Urk. bei Herrgott,
ii, 233, Illiiios 1158 Horn. 7. LöKuier, Lsiserre^. 1831 kennt keine

Urk. «on 1160 oder 116l zu Erfurt ausgestellt »on Friedr. I.
«) Urkk. Straßb. 1139 Brachm, 28 und 1143 Heum. Iv: bei Sek dp kl.

4Is. Dipl. n. 268 und 272; Düm^e, «SM, LaS. p. 41 und 44.

°) Brief Straßburg 1144 Heum. 10; bei viim^s, p. 136.

6) Diplom Speier 1146 Jänner 4; bei OuiIIiing,uv, Lvisevvi ^i-Fsnt.

p. 241.
Urk. Lsmons Laibach) 1149 Mai 8; bei «silier, liexss. äsr

SübsubsrAS p. 34 und LS dm er u. 2277.
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sicherte ^); als endlich Konrad dcr berühmten Benediktiner-Abtei

Corvai in Westphalen neue Vergünstigungen verlieht), und

später sowohl das ncugcgründctc Kloster Tinzelnheim^), als
die Schenkung des Ovtcs Ochscnhansen im Algau an St. Blasien

bestätigte ^). Bci allen betreffenden Verhandlungen war
unscr Bischof Ortlicb persönlich an dcn Reichs- und Hoftagen

an der Seite dcs Kaisers Konrad, seines Gönncrs, fördernd als

Rath und Zeuge gegenwärtig.

Inzwischen fand sich Ortlicb, um's Jahr 1150, veranlaßt,
in dcn westlichen Jurathälern seines Bisthums cin streitiges Un-
terthancnverhältniß näher zu bestimmen. Es fanden sich damals

viele Nnfreic (servi et aneiH«) dasclbst, welchc theils dcn Kirchen

von Basel und von Grandval, theils dem Bcncdiktincr Kloster

zu RomainmSticr (Priorat von Clugni) augehörten; er traf
daher, um mißbclicbigcn Verwickelungen vorzubeugen, mit dem

Propst jenes Gotteshauses dic Vereinbarung, daß dic Eigcnleutc,
welchc aus dcm Territorium des einen in das des andern

übersiedeln würden, so lange sic da wohnten, sammt dcr Nachkommenschaft

dem lctztern zngchvrcn sollten.

Folgen wir mit unfcru kurzen Notizcn dem Bischöfe von Basel
weiter. Er begegnet uns 1152 am 9. März zu Aachen, wohin
cr das ucugewählte«) Rcichsvbevhaupt, Friedrich Barbarossa,
mit den geistlichen uud weltlichen Fürsten des Reiches bcglcitet

hatte, und wo cr am Krönungstagc selbst als Zcuge erscheint,

da dcr junge König dcr gefürstetcn Ncichsabtei Stadl» bei Lüttich,
Benediktiner Ordens, ihre Besitzungen und Privilegien bestätigte

und nur drei Tag später dic Schirmvogtci über das rcichc Bcnc-

t) Urk, Regensburg 1151 Neuss ; bei Kleiler p. LS und i;ök.ivsr
ii. 2L9L.

Brief Speier iiS0, 00; bei I^üiiiF, «pivü. eeele«. III, gL.

3) Urk. Konstanz 1152 Jän, bei «sibeit, Hist, iii^r. siiv. III, 80:
r> onillät I, 270.

4) Urk. Freiburg im Breisg. 1152 Jänner 12; bei viim^e, üe^F. L»g.
p. 45.

5) Urk. e. 1150; bei 1?roiiiII«.t I, L05.

°) 1152 März 5.

7) Urk. Aachen 1152 März 9; bei ^iini^, Spieil. evolss. eontin. I, 1262.
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diktincr Kloster Altaich bei Straubing in Bayern dem Hochstifte

Bamberg übergab^). Wir finden ihn später oft als Rath im

Hoslager Friedrichs und als Zeugen seiner Urkunden; so zu Speicr,

zu Colmar, Besaneon, Würzburg und anderwärts, als der König
1153 dcm Hochstifte Genf 2), dem Kloster St. Cyriak bei

Straßburg ^) und dcm von der Königin Bertha gestifteten Priorat
von Clugni zu Peterlingen^) alle Besitzungen nnd Rechte

bestätigte, dem lctztcrn mit Befreiung und Schutz seiner Vogtei-
rechte über den Hof, die Kirche und Zehnten zn Kerzers gcgcn
die Eingriffe Adelhards von Vivers (von Vivis); ebenso als

Friedrich 1156, jetzt als Kaiser, der Kirche von Ver dun an

der Maas Privilegien ertheilte ^) und den burgundischen Abteien

Cherlieu und Acey«) und dem Kloster Neuburg bei

Hagenau im Elsaß die Bestätigung aller Rechte, Gütcr und
Freiheiten gab?).

Wir schließen dicse Notizen mit jenem Abtretungsact, wodurch

Bischof Hermann vvn Konstanz bezeugt, daß 1163, während des

kaiserlichen Hoftagcs daselbst, Herzog Wels von Ravensburg,
Sohn des Herzogs Heinrich von Bayern, in Gegenwart und
unter Bezeugung unseres Ort lieb und vieler geistlichen und

weltlichen Fürsten das Kloster zum hl, Laurenz zu Illingen
nebst Zubehörden mit Zustimmung dcs Propstes und der Brüder
dem Abte von St. Gallen in dem Sinne übergeben habe, daß

«) Diplom Aachen 1lS2 März 12: das. I, 483.

2) Urk. Speier 11S3 Jänner 17; bei 8p«n, Hist, gs (Zonevs, prsuvss
u. 2.

Brief Colmar 11S3 Jänner 30; bei Ilerr^ett, «sv. II, v. 23«!
»sili» (ZKrist. V, 483, wo irrig 1152 steht.

4) Urk. Besaneon 1153 Horn. 15; bei SoKöpt'I. Äis. Dipl. n. 29«; Sol.
Woch. 1829, 620.

5) Diplom Colmar 1156 Aug. 17; bei Dnmont, Lorps Dipl, I, 8«,

«) Urk. Würzburg 1156, «0; als Regest bei ^rouillat I, 80.

') LKsrt» 1IS6, 00; bei (Zinitlimsnii, Lpiseopi ^r^eot. p. 236.
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dort fortan der Orden regulirter Augustiner erhalten und dasselbe

in fcincm Bcsitzc geschützt werdet).
Folgen wir nnn unserem Bischof Ortlieb auf das weitere

Gebiet dcs öffentlichen Lebens! Er nimmt, als hochangcschencr

Kirchenfürst und Staatsmann, als trcuer Berather des deutschen

Rcichcs und Kaiscrthums, auch an den größern Weltereignissen

thätigen Antheil. — Dic damalige Stellung dcr deutschen Bischöfe

darf uicht mit derjenigen der Jetztzeit verglichen werden. Sic
waren zwar auch Kirchcnobcrhäupter über je einen besondern

Knchcnfprengcl, aber in der Regel zugleich Fürsten, Landesherren,

Lchcuobcrhcrren, mit Grafcnrcchten und Gerichtsbarkeit über

Vasallen, Dienstmauneu, freie Unterthanen und Eigenleute; mit
Reichsgütcrn und Regalien belehnt, standen sie im Pftichtverbande
mit dem Ncichc deutscher Nation und mußten mit ihrem Gefolge

von Rittern und Kriegsmanuschaft den Heerzügcn des jedesmaligen

Reichsoberhauptes sich anschließe», an den Fürsten- und Hoftagen
erscheinen und da entscheidend und berathend an den öffentlichen

Geschäften Antheil nchmeu. Das Zeitalter war darc>n gewöhut
und fand darin gar nichts Verletzendes gegen die Würde eines

Bischofes, wenn dieser auch selbst in Kriegsrüstung auf seinem

Zcltcr im Hoflager erschien.

So war cs cbeu der Fall mit unserem Ortlicb, dcn wir
bisher schon häusig, an verschiedenen Orten nah' und fern, auf
Reichstag«? an dcr Seite von Königen und Kaisern antrafen;
wir finden ihn aber auch in ihren kriegerischen Heerzügcn mit
seinem Gefolge. S« erscheint cr 1139 im Hccrlagcr des Königs
Konrad III., dcs Hohenstaufen, im Kriegszuge gegen den

mächtigen, als Rcichsfeind uud in Acht erklärten Welsen, Heinrich
den Stolzen und die Sachsen 2). — Später nimmt der Bischof

Urk. Konstanz 1462, 00; im ««6. I'rg.ci. inon. 8. «uill 460;
bci AeuFg.it, «og. Dipl. u. 87«. — Das Kloster wurde 1461 an den

Kalthäuser Orden abgetreten,

2) Urk. Koinads »p. Leresuelä (Hirschfeld) 1136, 00; zu Gunsten dcs Klo¬

sters Trub, nreoiblls et iutsrventu äileetissirni et Lgslissimi Oi'tliedi
Lasil, sp, iu expe öitious eontrg, Läxoues; im Sol. Woch, 1329, öö3;
Schweizer, Topogr. von Trub S, 14.
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von Basel auch an den welthistorischen Ereignissen Theil, welche

die ganze abendländische Christenheit bewegten.

Durch Beendigung des Jnvestiturstreites hatte die christliche

Kirche die ihr zuständige Freiheit dcr Hauptsache nach wieder

erlangt; den einstweilen ausgeglichenen Parteien öffnete sich ein

würdigerer, gemeinsamer Kampfplatz in dcn Kreuzzügen').
Auf das heilige Land, die Wiege des Christenthums, wo unser

Heiland gelebt, gelitten und das große Erlösungswerk vollendet

hat, war von jeher Herz und Gemüth der frommen Gläubigen
hingerichtet. Nach dem Beispiele dcr Kaiserin Helena suchten und

fanden unzählige christliche Pilger Trost, Beruhigung und Freude

in dem Geheimnisse dcs Krcuzcs, welches von Golgatha ausstrahlt,
und schaarenweise wallten sie, so lange die hl. Stadt in der

Gewalt der arabischen Moslemin blieb, jährlich dahin, wenn sie

auch mit vielen Mühseligkeiten zu kämpfen und jenen einen

schweren Zoll als Tribut zu entrichten hatten. Als aber die

seldschuckischen Türken, die Soldtruppen der verweichlichten
arabischen Kalisen, über diese, wie einst die fränkischen Hausmeier
über die Merowinger, Meister geworden und sich in den Besitz

dcs hl. Landes setzten, da wurde dcr Islam den Christen auf's
neue furchtbar. Die neuen Beherrscher beraubten und tödteten
die Pilgrime, bedrückten und mißhandelten auf eine ruchlose Weise
alle Christen. Dcr Nothschrei der morgenländischen Christen drang

zu ihren Glaubcnsbrüdern im Abendlandc, und unter dem Aufrufe

des Papstes Urban II. entwickelte sich eine begeisterte Erhebung

unter Fürsten und Grafen, Ritterschaft und Volk, zumal
in Frankreich und Italien. Alles wollte Theil nehmen an dem

Heerzuge zur Befreiung des hl. Grabes und der bedrängten
Glaubensgenossen in Palästina, und wer wollte die hohe Idee, den

tiefen Gedanken läugnen, der dieser allgemeinen Begeisterung zu
Grunde lag? Es galt den Kampf des christlichen Glaubens

gegen den Unglauben, der Civilisation gegen die einbrechende

Rohheit, der Freiheit gegen die orientalische Despotie, der Ehre

«) Fr. Wilken, Gesch. der Kreuzzüge, 7 Bde; NioK»»«I, «ist. Se«

oroissges, 7 voll.
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gegen dic Schande. Das war das größte kriegerische Unternehmen
des Mittelalters, und da die kampfbereiten Streiter als Symbol
und Kennzeichen sich ein Kreuz an die rechte Schulter hefteten,

erhielten diese massenhaften Heerfahrten den Namen Kreuz zöge,
deren die Geschichte uns sieben aufzählt.

Es ist allbekannt, wie im ersten geordneten Kreuzzugc übcr

200,000 Mann, die auserlesensten Krieger des Abendlandes, im
Sommer 1096 durch Deutschland uud Ungarn nach Kvnstantinopcl
zogen, und mit wclch' unsäglichen Mühsalen, Entbehrungen und
Leiden jeder Art sic zu kämpfen hatten, bis sie unter Anführung
des Helden Gottfried von Bouillon die festen Plätze in Kleinasien
und Syrien, Nitaa, Edessa, Antiochia :c., erobert, und erst

nach drei Jahren, am 15. Heum. 1099, Jerusalem erstürmt
hatten. Und welch' einen harten, unaufhörlichen Kampf hatten
die Wiedereroberer des hl. Landes erst nachher zu bestehen, die

drei neuerrichtetcn christlichen Fürstenthümer im Orient gegen dic

fanatischen Moslemin auf die Dauer zu behaupten!
Wirklich vermochten die Christen im Oriente, ein lockeres

Gemische vieler Nationen und entartet, wie sie waren, nicht länger
als 45 Jahre ihre Herrschaft geltend zu machen. Zur Zeit
unseres Ort lieb, 1144, stürzten die Türken mit Ungestüm aus
den taurischen und kurdischen Gebirgen herab und eroberten die nur
zu sorglose feste Stadt Edessa («rt»), das Bollwerk von
Antiochia und Jerusalem, den Schlüssel von Syrien und Palästina.
Nach zwei Jahren gelang es zwar dcn Christen, den festen Platz
wieder einzunehmen ; allein fie erlagen bald darauf wiederum dcn

neuen Anstrengungen der Türken, welche die wiedereroberte Stadt
grauscnhaft zerstörten ; bei 60,000 Christen wurden niedergemacht.

Die Kunde von dem Falle Edessa's erschütterte das christliche

Europa und veranlaßte den zweiten Kreuzzug, welchen die

unwiderstehliche Kraft des Wortes des gottbegeisterten Abtes Bernhard

von Clairvaux zu Stande brachte.

Bernhard'), dieser demüthige Mönch dcs strengen Cisterzer-

«) Gesch. des heil. Bernhard, von Abbs Mar. Th. Ratisbonne. Vrgl.
die schöne Darstellung im Neujahrsblatt für Basels Jugend. Basel
5853. p. l«.
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Ordens, war zugleich die erste Macht seines Zeitalters, ihm war
eine Gewalt über die Geister gegeben, welche auch hartnäckig

Widerstrebende überwältigte. Könige und Kaiser suchten seinen

Rath und Päpste seine Fürsprache bei den Völkern. Durch seine

eindringende Beredsamkeit hatte er im Sommer l.146 bereits ganz

Frankreich im Austrag des Papstes Eugen III. zum Kreuzzug

begeistert; König Ludwig VII., der zahlreiche Adel und das Volk

folgte der Macht seines Wortes und nahm aus seiner Hand das

Zeichen des Kreuzes. — Im Spätherbst dieses Jahres trat Bernhard

scine apostolische Reise nach Deutschland an, nachdem er in
einem ergreifenden Schreiben die Gemüther dcr Fürsten und
Völker bereits vorbereitet hatte; auch war dcr Ruf scincr Heiligkeit

uud seiner Wundergaben ihm schon vorangegangen, und überall

wurde er als ein Bote des Himmels empfangen. Schon hatte
die Bewegung äuch dic deutschen Völkerstämme ergriffen, artete

aber mitunter in mcheiligen Eifer aus. Jn den Städten am

Rhein predigte ein Mönch, Namens Raduls, gcgcn die Feinde

Christi, entzündete aber aus Unverstand die Wuth des Volkes

zunächst gegen dic Judcn uud erregte eine blutige Verfolgung
derselben, wodurch er dcm großen Unternehmen gegen die Türken

nicht wcnig Abbruch that. Bernhard erschien in Mainz, und
die Macht seines strafenden Wortes vermochte den unberufenen

Eiferer in scine Zelle zurückzuführen ^). In Frankfurt traf cr

dcn König Konrad III., welcher ihu hoch ehrte. Ja, als in der

Kirche das Gedränge des Volkes, das deu Wunderthäter sehen

wollte, zu große wurde, legte der König den Mantel ab, faßtc

Bernhard, für dessen Leben cr fürchtete, mit beiden Armen und

trug ihn aus dem Gedränges. Aber dcr wiederholten Aufforderung,

sich an die Spitze eines deutschen Kreuzhecres zu stellen,

versagte der Monarch scine Zustimmung, weil dic Sorge für
Deutschlands Ruhe die Abwesenheit dcs Reichsobcrhauptcs nicht
erlaube. Bernhard hielt es nicht für rathsam, für dies Mal

1) Ratisvonne II, 225.
2) L»ronius, ^nn»Ies »ck »un. 1146.
3) Ratisbonne II, 252.
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weiter in ihn zu dringen. Der König hatte auf nächste

Weihnachten einen allgemeinen Hoftag nach Speier ausgeschrieben, und
dort hoffte dcr Mann Gottes noch einen Versuch mit bessern?

Erfolg zu machen. Auf dringendes Bitten des Bischofs Hermann"

von Konstanz bereiset« er inzwischen dessen große Diözese, um da

die Gemüther zur Kreuzfahrt anzuregen.
Wir vermögen cs kaum über uns, den Reisebericht') des

apostolischen Missionärs nicht ausführlich hicr anzuführen, wie

er durch Augen- und Ohrenzcugen uns aufbewahrt wurde. Wir
berühren nur Einiges. Er trat die Reise mit zahlreichem Gefolge
in den letzten Tagen dcs Wintermonats an; sie war gleichsam

ein Triumphzug, auf welchem die Macht Gottes durch seinen

Diener sich auffallend offenbarte. Sein begeistertes Wort, von

unzählbaren Wundererscheinungcn begleitet, überwältigt das ganze
Land von Frankfurt bis Konstanz; Alles drängt sich herbei, aus
der Hand dcs Wnndcrmannes das Zeichen des Kreuzes zu
empfangen in Kenzingcn, Kippcnheim, Freiburg, Krozingen, Heiters-
heim, Schliengen, Basel, Rheinselden, Scckingen, Doningen
Schaffhaufen, und zurück in Wintcrthur, Zürich, Birmenstorf,
Frick, Scckingen, Basel und Straßburg. Von jedem dieser Orte
meldet das von den Begleitern geführte Tagebuch eine Anzahl
der überraschendsten Erscheinungen der Macht Gottes durch seinen

Diener.

Dienstag, am Vorabend der Weihnacht, kam Bernhard zu

Schiffe in Speier an, wo er mit großer Auszeichnung empfangen
wurde. Schon waren Konrad III., die Bischöfe und die Fürsten
des Reiches da versammelt. Eindringlich predigte der Abt von
Clairvaux die zwei ersten Festtage das Kreuz; allein der König
blieb uoch unentschieden. Doch ward er insoweit erweicht, daß

er versprach, die Sache nochmals zu überlegen, die Fürsten zu
berathen und dann zu antworten. Am dritten Tag, es war der

27. Christmonat, Fest des Evangelisten Johannes, verrichtete

Bernhard feierlich das Meßopfer in der Domkirche. Plötzlich

t) In Auszug das. p. 25S ff.; vollständig: Oper» 8. LsrnrSi, sck.

Alsbiil. Vol. II, v. 1671 ot sey. (LS. Vsuot. p. 1287 sy.)
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wendet er sich, von dem Gedanken an seine erhabene Mission
ergriffen, an die in der Kirche anwesende Ncichsversammlung,
mit ernsten Worten sie zur Kreuzfahrt aufrufend, und redet zuletzt
den König insbesondere an, nicht wie einen König, sondern wie
einen Mann, dem man freimüthig die Wahrheit sagt: Er habe

fo viele und große Wohlthaten von Gott empfangen; auch für
ihn habe Christus scine Marter erlitten, und cr, der Undankbare,
wolle nichts für Christus auf sich nehmen; er werde nicht im
Stande sein, vor dem letzten Gerichte die schwere Nechenschast

abzulegen, die Gott von ihm fordern werde. Erschüttert nnd
n,icht ohne Thränen unterbricht dcr König den begeisterten Redner,

ausrufend: „Jch kenne die Geschenke dcr Gnade Gottes und

„will mich fürderhin nicht undankbar sinden lassen; ich bin bereit,

„Ihm zu dienen, da Er selbst mich dazu ermahnt hat."
Allgemeiner Jubel durchschallt die Kirche. Der König tritt vor und

läßt sich sofort das Kreuz aufheften. Die meiste» Fürsten, uuter
ihnen auch der Bischof Ortlieb von Basel, folgen seinem

Beispiele. Darauf nahm Bernhard die geweihte Fahne vom Altar
und überreichte sie dem Könige, sie dem deutschen Krcuzheere

voranzutragen
Während dcs Winters bereitete sich Alles vor zu dem großen

Unternehmen. Konrad legte die Fehden im Reiche bei 2), u«d

nachdem cr noch zn Nürnberg seinem zum König erwählten Sohn
Heinrich die einstweilige Reichsregierung übertragen hatte

versammelte er die deutschen Kreuzfahrer zu Regensburg. Unter
den vielen vornehmen geistlichen und weltlichen Reichsfürsten, die

sich dem Heere mit ihrer Ritterschaft anschlössen, erschien auch

Ortlieb, Bischof von Basel, nebst dessen Vetter Graf Volmar
von Froburg. Ortlieb blieb auch fortan als getreuer Begleiter
und vertrauter Rath dem Könige zur Seite. Man zählte 7ö,(XX)

lladillou, «pp. 8. Lsrnsräi II, 1173; Otto I'risiuA, 6s Asstis
I'riSsrivi I. 1. o»p. 39. Der Bischof Otto machte den Kreuzzug mit;
er war Ko.rads Halbbruder und, wie dieser, Enkel des Kaisers Heinrich

IV. durch dessen Tochter Agnes.
2) Subito p»x iuAreglisvt» sst. Ott« ?ris. I. 1. o«p. 42.
3) Das. o»p, 43.
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geharnischte Ritter ohne die Leichtbewaffneten zu Roß und das

Fußvolk. Konrad bestieg zu Regeusburg die Schiffe, und der Zug
bewegte sich den Donauufern entlang durch Pannonien und Thracien.
Etwas später folgte König Ludwig mit dem französischen Heere

denselben Weg. Aber unglücklicher als dieser war kein anderer

Kreuzzug. Schon in Griechenland begann das Unheil; das

deutsche Lager wurde durch Wolkenbrüche unter Wasser gesetzt,

Menschen, Pferde und Proviant gingen zu Grunde; die

mißtrauischen Griechen benützten die Noth, verschlossen ihre Städte

und verkauften die Lebensmittel zu ungeheuren Preisen. Von dem

tückischen Kaiser Manuel uacb Kleinasien hinüber befördert,

ging cs ihnen noch schlimmer; denn durch verräterische Führer
in die Irre geführt und dann hcimlich verlassen, erlagen die von

Hunger und Strapazen schon erschöpften Kreuzfahrer unter dem

Schwerte der Schaaren des seldschuckischcn Sultans von Jkonium.
Mit Noth entkam Kourad mit dem Rest des Heeres nach Nikäa

und nach Konstantinopel, wo er erkrankte. Von da setzte cr

später zu Schiffe nach Ptolemais (Atton) hinüber, wo er in dcr

Osterwochc 1148 laudctc und dann nach wenigen Tagen, mit
Jubel empfangen, in Jerusalem einzog; aber sein verkommenes

Heer zählte kaum mehr 7000 Mann, mit welchem nichts Größeres

zu unternehmen war.
König Konrad weilte nur kurze Zeit an der Wiege des

Christenthums, die heiligen Orte besuchend, kehrte dann durch Samaria
und Galliläa zurück nach Ptolemais, um neue Soldaten zu werben.

Man unternimmt im Heumonat einen Zug gegen Damaskus,

welcher wieder durch Verrätherei mißglückt. Traurig ziehen
die Fürsten nach dcm verunglückten Kreuzzug mit den Trümmern
ihrer Heere nach Europa zurück, Konrad von Akkon aus zu
Schiffe, dann durch Griechenland, Achaia und Thessalien, wo er
den Neffen Friedrich, nachmaligen Kaiser, vorausschickt, der durch

Bulgarien und Pannonien im April 1149 zu Hause anlangt;
er selbst, von Müdigkeit erschöpft und bedeutend krank, ruht
noch einige Zeit bei dem Kaiser Manuel aus, schifft dann mit
unserem Ortlieb, dcm Reichskanzler Arnold und anderen Fürsten

durch das illyrische und dalmatische Meer weiter und landet
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in seinem Reiche, zu Pol« in Jstricn, von wo der Zug über

Laibach') nach Salzburg geht. Hier wird, wie vor zwei Jahren

in Pannonien, das Pfingstfest gefeiert. Hierauf versammelte der

König einen allgemeinen Hof- und Reichstag zu Regeusburg,

wo er dann die Großen des Reiches, die geistlichen und weltlichen

Fürsten, Grafen und Ritter, die ihn auf dem zweijährigen Kreuzzug

begleitet hatten, unter Verleihung von Vergünstigungen
entließt). Den Bischof Ortlieb von Pasel wollte er aber nicht

entlassen, ohne dessen im Kreuzzug erprobte Treue und Hingebung

auf ganz besondere Weise zu belohnen, zu ehren und auszuzeichnen;

er ertheilte ihm daher, nebst Bestätigung aller Besitzungen der

Kirche von Basel?), das seltene Privilegium, die Basier Münzen
fortan mit einem ganz eigenthümlichen besondern Gepräge zu

schlagen 4), was wir später noch näher berühren wollen.

Nicht lange hatten die friedlichen Verhältnisse zwischen der

Kirche und den deutschen Reichsoberhäuptern gedauert, als wieder

Reibungen zwischen den Päpsten und den hohenstaufischen Kaifern
entstanden und sofort zu neuen Kriegen führten, die auf längere

Zeit Europa, zumal Italien und Deutschland, nicht mehr zu
Ruhe kommen ließen, und die wir hierum so weniger unberührt
lassen dürfen, da auch unser Bischof Ortlieb dabei Antheil
nahm. — Die Veranlasfung des neuen Kampfes ergab sich von

selbst; sie lag theils in dem erwachten unaufhaltbaren Geiste der

Zeit, in der politischeu Entwickelung der italienischen Völkerschaften

theils auch darin, daß der Gegensatz zwischen den zwei höchsten

Mächten der Christenheit nie gründlich ausgeglichen war und
beide ihre Rechte über Gebühr auszudehnen strebten.

t) Urk. Laibach Gemens nicht Olemons) 1149 Mai 8, wo Konrad zu Gunsten

der AbtHMssach, Diöz. äquilsAi» Verordnungen macht; bei i»sil>
Isr, Re^tZ. 6er Lsbsnber^s p. 34; LöKmer, XuiserreFA. 1831, n.
2277. Unter den Zeugen: Ortlieb ep. Lssil., Seiuiieu» äux Lävuriie ete.

2) Otto ^r!«in^> I. I, esp, S8 et Sg.

s) S. Seite 27.

^) Urk. Regensburg t 149 Brachm. 1; bei 'l'rouillst I, o. 204; LdKmsr,
üuissrregg. 1831, ». 2280.
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Seit der Beilegung dcs Jnvcstiturstreitcs durch das Wormser
Konkordat (1122) war die Macht dcr Kaiser über Italien und

Rom gebrochen. In der Lombardei waren die zu Freiheit und

Selbstständigkeit aufstrebenden Städte durch günstige Verhältnisse,

Handel und Gewerbe reich und machtig geworden, und die

bedeutenderen derselben bildeten Republiken nach dem Vorbilde des

alten Roms, feste Bollwerke der Halbinsel gegen das absolute

Königthum; in Mittelitalien behaupteten die Päpste, wenn auch

oft angefochten, die Herrschaft; das südliche Italien nebst Sicilien
beherrschten, als Lehcnträger dcs Papstes, die Fürsten der

Normannen. Selbst die kaiserliche Würde, die erste weltliche Macht
dcr Christenheit, wollte von den Päpsten uur als eine von ihnen

ausgehende Wohlthat, als ein Lehen (LeneLeiam) betrachtet werden,

weil sie die Krönung verrichteten, durch welche die von den

Deutschen gewählten römischen Könige erst zn Kaisern wurden,
die sich dabei zum Gehorsam und zum Schirme der Kirche zu

verpflichten hatten.

Jn dieser bedenklichen Lage Italiens cutschloß sich König
Friedrich I. Barbarossa') seinen ersten Römcrzug zu
unternehmen, einerseits um durch die päpstliche Krönung das letzte

Requisit der kaiserlichen Würde und Macht zu erlangen, andererseits

um den angefochtenen Rechten eines Reichsoberhauptcs auch '

jenseits der Alpen volle Geltung zu verschaffen. Friedrich
glänzte mit allen Eigenschaften eines großen Regenten, gründ- '

licher Bildung, Ehrgefühl, Großmuth, Kühnheit, edler

Ritterlichkeit; alleiu in Hinsicht auf die Würde uud Machtfülle
eines römischen Kaisers, beherrschte ihn eine so überspannte Idee,
daß er glaubte, es müsse sich Alles, Geistliches und Weltliches,
unter seinen absoluten Willen bcugcn, cin Wahn, welcher manchen

seiner Pläne scheitern machte. Er hatte an den großen
Vorbildern der alten Welt seinen Geist gebildet, nnd Karls des Großen
Herrschergestalt schwebte ihm als Muster vor Augen. Aber die

Zeiten hatten sich geändert.

t) Raumer, Gesch. der Hohenstaufen Bde ti; Otto ?ri»iu^., Se red.
A«st. k'riäsriei.
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Während König Friedrich durch kluge Politik die gährenden

Verhältnisse unter dcn weltlichen Fürsten Deutschlands indessen

geordnet hatte, wußte er nun auch die Kirchenvorsteher für sich zu
gewinnen ; dann traf er die nöthige Anordnung für den italienischen
Heerzug. Zu Augsburg sammelten sich im Oktober 1154 die

weltlichen und geistlichen Fürsten mit ihrem Gefolge zum Aufbruch,
unter ihnen auch der Bischof Ort lieb von Basel, welcher nicht

weniger zu dem jungen Könige hiclt, als früher zu dessen Oheim
Konrad III. Dcr Zug bewegte sich durch Tyrol, über Brixen
und Trient zum Gardasee, uach Verona uud weiter das Pogebiet

hinauf auf die ronkalischen Ebenen bei Piacenza. Hier wurden

Heerschau und Reichstag gehalten'), die Rechte der römischen

Könige festgestellt, die Klagen der unterdrückten Städte Lodi, Como

und Pavia gegen dic Macht und Willkühr von Mailand und
Tortona erörtert und die weitern Vorkehren getroffen. Diesen

Fürstentag bezeichnete Friedrich wie gewöhnlich mit Vergünstigungen

und Schenkungen an seine Getreuen; so war Ort lieb als
Zeuge gegenwärtig, als cr dcm Abt Adelgott II. von Discutis
(der zugleich Bischof von Chur war) mehrere Besitztümer und
dabei insbesondere eine früher von Graf Wido von Lomello dem

Kloster gemachte Schenkung bestätigte und von sich aus Eigenleute
mehrerer Ortschaften mit allen Rechten über sie schenkte 2).

Hierauf ward der Krieg gegen die unaufhaltsam nach Freiheit
und Selbstständigkeit ringenden, in den Augen des Königs
rebellischen Städte dcr Lombardei eröffnet, und Tortona nach zwei
Monaten Widerstand genommen und von Grund aus zerstört?);
sofort empfingt) Friedrich in dem treu gebliebenen Pavia, der

l) Ende Nov. bis 5. Dec.
2°! Urk. in RuneKali» 1140, i)i); bei LioKKorn, Lpiso, Our, «oö. prob,

p. 51; als Regest bei !4odr, viseut!» n. 4«. An beiden Orten mit
dem unrichtigen Datum 11S4 Oct. 14. Vrgl. Lödn, er, RegA. 1831

u. 2342. Unter den Zeugen: Peregr, Patriarch von Aquileja, Hill.
Erzb. von Trier, Herm. Bischof von Konstanz Herzog Heinrich von
Sachsen, Herzog Bercht. von Zähringen, Otto Pfalzgraf von Bayern.
11SS April 13.

<) April 17,

Urkundio. II. 4
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alten Lombarden-Hauptstadt, dic lombardische Krone. Das stolze,

mächtige Mailand wurde einstweilen nicht weiter gedrängt. Das
Neichsheer rückte in raschem Zuge nach Cremona, Modena,
Bologna, Sien«, überstieg dic Appenninen nnd sammelte sich wieder

bei Vitcrbo'). Da erschracke» dcr Papst, die Römer, die

Normannen ; niemand erkannte dcs eiligen Zuges Absicht. Dcr weise,

tüchtige Papst Hadrian IV. fühlte tief die Dornen seiner Würde.
Die Römer waren seine nächsten Feinde. Aufgeregt seit 15 Jahren
durch den auch in dcr Schweiz bekanntenreligiösen und politischen

Schwärmer Arnold von Brescia-i), verfolgten sie die

überspanntesten Frcihcitsplänc, die auf nichts weniger als Wiederherstellung

eines Freistaates in Form der alten römischen Republik
abzielten. Sie lagen daher in beständigem Kampfe gegen dic

Päpste. Auch Hadrian mußte vor ihnen übcr die Tiber in den

Stadttheil der Eugclsburg weichen. Als nun noch der Kardinal
Gerard auf dcm Wege zu ihm tödtlich verwundet wurde, belegte

er Rom mit dem Interdikte. Da zwangen die Bürger dcn Senat

zur Verbannung Arnolds; das hcranzichendc Rcichsoberhaupt

fing ihn auf, und Friedrich übergab ihn zur Bestrafung dcm

Stadtpräfekten, der den schwärmerischen Schüler Abälard's vor
dem Volksthore 4) als Feiud dcr geistlichen und weltlichen
Ordnung hinrichten ließ. Sowohl der Papst als die neue Republik
kamen in feierlichem Zuge dem Könige der Deutschen bis in's
Lager bci Sutri und Nepi entgegen. Friedrich erwies dem

erscheinenden Kirchenoberhaupt, doch erst nach einigen Erörterungen,
die übliche Ehren, indem er ihm den Steigbügel hielt; dagegen
wies cr die stolzen Abgeordneten dcr vermeinten Römerrepublik,
die ihm mit anmassenden Anreden die Krone anboten, zornig
zurück. Sofort ließ er, nach Verabredung mit Hadrian, in der

Nacht unter Leitung eines Kardinals den Stadtbezirk der St.
Peterskirche im Stillen besetzen, zog dann selbst bci Tages-

t) Ott« I'ris. II, 22.
2) Tschudi, 0Kr«u. »ck. snu. 1141.

Raumer, II, 31.

port» äsl popolo.
5) Ott« ?risiuA. II, « 28.
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anbruch, es war am 18. Brachmonat 1155, mit dem Papste

feierlich cin und wurde von diesem an demselben Tage zum Kaiser

gekrönt.

Mit der Krönung zum Kaiser hatte Friedrich das Hauptziel
seines Römerzuges erreicht. Der Papst blieb Herr über die

römischen Staaten; der Kaiser eroberte sofort Spoleto und wollte
dann von Ancoua aus deu Krieg gegen die Normannen in Apulien

eröffnen, allein die Fürsten nöthigten ihn zum Rückzug.
Ueber Sinigaglia und Bologna laugte Friedrich im Anfange
des Herdstmonats wieder in Verona an und zog von da dcr Etsch

entlang, gcgcn die verrätherischen Mailänder und Veronescr

kämpfend, übcr Tricnt und Bozen nach Brixen, wo er das Heer

entlieh'). Jeder eilte, froh feiner Thaten, in seine Heimath. —
Unser Bischof Ortlicb war während des ganzen Römcrzugcs
im Heerlager gestanden, des Kaisers getreuer Rath nnd Begleiter.
Noch am 7. Herbstmonat finden wir ihn im Lager bei Trient,
wo cr als Zeuge das Diplom uuterschreibt, iu welchem der Kaiser
die Besitzungen der Kirche von Lüttich bestätigt 2).

Jn Deutschland fand unterdesscn Friedrich genug zu thun;
cs bedurfte scincr mächtigen Leitung. Sciuc kluge Politik
vermochte aber die Parteien zu bewältigen, die widerstrebenden
Elemente kräftig zu vereinen und der kaiserlichen Lehenobcrhcrrlichkcit
überall Geltung zu verschaffen. Es gelaug ihm, sowohl die Fürsten
durch Verleihung von Herzogtümern :c. zu seineu mächtigen

Vasallen zu machen, als auch dic hohe Geistlichkeit durch die

Wahl zu Kirchenwürden und andere Vergünstigungen an sich zu
fesseln. Seine Kaifermacht dehnte sich übcr Deutschland, Oesterreich

Böhmen, Polen, Dänemark und Burgund bis an's Mittcl-
meer aus; aber in Italien vermochte sic uicht durchzudringen.
Die absolutistischen Pläne des deutschen Rcichsoberhauptcs, Alles,
Geistliches und Weltliches, seiner Herrschaft zu unterwerfen,
scheiterten jenseits der Alpen, trotz einiger sieghaften Unternehmen,
im Ganzen doch an der Festigkeit der Päpste und an dem

entschlossenen Muthe der Lombarden.

Daselbst.
2) Urk. ar>. T'riäeutum, 114S Herbstm. 7; bei I^üul^, Lpioil. ««clss. II, Svl.
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Das mächtige Mailand erhob fein stolzes Haupt mehr als je.

Es half 1156 das zerstörte Tortona wieder aufbauen und

befestigen, vcrbranute uud verwüstete dagegen 1158 das dem Kaiser

treu gebliebene Lodi. Da unternimmt dieser seinen zweiten

italienischen FeldzugDic Deutschen brechen im Henmonat

dieses Jahns von allen Seiten in die Lombardei ein, Friedrich

selbst mit vielen Fürsten und Bischöfen und ihrem Heergefolge

über Trient; er läßt dcn Königsfriedeu ausrufen. Das Heer

sammelt sich zu Lodi^) und beginnt am 6. August, mit den Hülfs-
truppcn von Verona, Brescia, Cremona, Viceuza, Pavia u. a.

die Belagerung von Mailand. Geldmangel, Noth jeder Art und

Verzweiflung nöthigen die bedrängte Stadt, um Frieden zu bitten;
cr wird gewährt, aber untcr harten Bedingungen und großer

Demüthigung. Die Rcichsacht gcgcu dic rebellischen Mailänder
wurde jetzt aufgehoben, und dicse schworen Gehorsam und Treue
dem Kaiser. Friedrich hatte somit seinen kriegerischen Hauptzweck

für cin Mal erreicht. Er versammclte dann um Martinstag,
wieder auf den ronkalischen Ebenen, einen glänzenden Reichstag
wo die Befugnisse des Königs von Italien, die Lcistungcu des

Landes, die Rechtspflege, die Regalien, unter Zuzug von servilen
Nechtsgclehrten aus Bologna, erörtert und gcgcn das Interesse
der kirchlichen und politischen Freiheit Italiens zum Vortheil der

Reichskrone bestimmt wurden; wcßhalb denn auch die Spannung
dcs Papstes gcgcn dcn Kaiser, welchen mit dem Bann zu belegen

er schon bereit war, in hohem Grade fortdauerte, und auch Mailand

in wenigen Monaten sich wieder ermannte. Mailand wurde
ohne Erfolg vorgeladen und dann des Aufruhrs und dcs Vcrrathcs
wegen wieder geächtet, worauf der dritte Mailändcrzug/) erfolgte,
dem auch dcr Bischof von Basel mit seinem Gefolge sich

wieder anschloß.

>) Vom Heumonat bis Wintermonat l1S8. Raum er II, 86 ff.
2) Aug. I. I.LoiA, 8pioil eeeles. II, 207.
S) ««.clevie. II, S; Otto von St. Blasien.

I1S9 April 16 bis März II6L.
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Zuerst wurde das schwächere Crem« angegriffen und nach

siebenmonatlicher Belagerung, 1160 April 27, genommen und

zerstört.

Unterdessen hatte sich ein Zwischenfall ereignet, welcher den

Kampf wieder mehr auf das kirchliche Gebiet hinüber lenkte ;

Friedrich suchte ihn für seine kirchenfeindlichen Bestrebungen
auszubeuten. Papst Hadrian IV. war zu Anagni im vorigen Herbst

gestorben'). Der Kaiser bemühte sich nun, ans die Wahl eines

ihm günstigen Nachfolgers einzuwirken, und es gelang ihm, unter
den Kardinälen eine Parteiung hervorzurufen, worauf eine

zwiespältige Wahl erfolgte. Die Mehrzahl erwählte 2) den Kardinal
Roland als Alexander III., die kaiserliche Minderzahl bestand,

unter Gewaltthätigkeiten jeder Art, auf Oktavian, welcher den

Namen Viktor IV. erhielt. Friedrich drang auf Anerkennung des

letztern und versammelte?) in dieser Absicht ein sogen. Concil
von 50—60 seiner Bischöfe zu Pavia, zu Beurtheilung dcr Papstwahl.

Viktor ward anerkannt ^), und alle seine Gegner wnrdeu

aus dem Reiche verbannt; hingegen verwarf der kräftige Alexander
das Concil von Pavia, dieses kaiserliche Gericht in Kirchensachen,

und belegte den Gegenpapst und den Kaiser mit dcm Kirchenbanne.
Die christliche Welt entschied für Alexander; auch Mailand war
für den Papst der Kardinäle und trotzte jetzt hartnäckiger als je

zuvor der kaiserlichen Macht. Der Kaiser aber seinerseits stand

fest; er verdankte, belohnte, beschenkte die Treue und Ausdauer

seiner Bischöfe und der Fürsten, die meisten entlassend mit
dem Befehle, auf's nächste Jahr wieder in seinem Heerlager zu

erscheinen; er selbst aber bezog das Winterquartier zn Pavia.
Im Frühjahr 1161 erschienen die deutschen Fürsteu wieder

und der Kampf gegen Mailand ward erneuert, die stolze Stadt,
eingeschlossen und hart gedrängt, doch nock nicht sobald bewältiget.

Friedrich ließ inzwischen auf einer Kirchenversammlung zu

Lodi, 1161 Heum. 19—25, eben so eigenmächtig, wie früher zu

') 11S9 Sept. 7

2) 1159 Sept. 7.

s) 1160 Horn, S.

«) Horn. 11.
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Pavia, seinen Papst Viktor bestätigen; vergeblich. Er verlegte

dann sein nächstes Winterquartier in dieselbe Stadt. Mailand
hingegen, ausgehungert, in unbeschreiblicher Noth und nicht mehr
im Stande sürder Widerstand zu leisten, mußte sich 1162 am
1. März unbedingt ergeben. Der Kaiser zieht durch die nieder-

gerissenen Mauern in die mühsam eroberte Stadt ein und läßt
sie seinen Grimm ohne Schonung fühlen. Die Mauern, Gräben,

Thürme, die ganze Stadt, mit Ausnahme der Kirchen, wurden

von Grund aus zerstört, die gedemüthigten Bürger in vier offene

Orte auf das Land vertheilt; auch andere lombardische Städte

mußten sich auf harte Bedingungen ergeben.

So stand nun die Kaisermacht höher als je, freilich mehr

nur in den deutschen Reichslanden, als jenseits der Alpen willig
anerkannt; dagegen drohte aber auch mehr als je die Gefahr dcs

Despotismus einer geistlich-weltlichen Universalmonarchie, was

zur Folge hatte, daß die andern christlichen Mächte gegenüber dcm

Kaiser einiger gingen, fester zu dem rechtmäßigen Papste hielten,
und daß Friedrich's kriegerische Unternehmungen gegen den Papst
und die Lombardei ihm sürder meist verderblich wurden. Dadurch
bewogen, fand der Kaiser in seiner Staatsklugheit es endlich

rathsam, seine Gegenpäpste aufzugeben und mit dcm versöhnlichen

Alexander III. friedlichere Verhältnisse einzugehen. Mailand und
die Städte im Po-Gebiet erholten sich wieder, und die Lombarden

erbauten, zu Wahrung ihrer Freiheit nach Innen und zum
Schutze nach Außen, uoch eine neue feste Stadt, welcher sie zur
Ehre des Papstes den Namen Alessandria gaben, die hcutigc
starke Festung dieses Namens.

Wenden wir uns nach dieser kurzen Uebersicht der italicuischcn
Zustände wieder näher zu unserem Bischof von Basel. Ob
derselbe auf dem zweiten Römerzugc im Sommer und Spätjahr N58
dem Kaiser übcr dic Alpen gefolgt sei, geben unsere Quellen nicht

an; doch ist es wahrscheinlich. Gewiß ist es aber, daß Ortlicb
während dcs dritten lombardischen Heerzuges, vom Frühjahr 1159
bis Sommer 1162, häusig als Rath und Waffengenosse in, kai'
serlichen Hoflager erscheint. Es mögen einige Belege dafür
genügen.
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An der sogen. Kirchenversammlung zu Pavia, welche Friedrich
während der Belagerung von Crem« zusammenrief, nimmt Ortlieb

thätigen Antheil'). Der Kaiser belobt daher die Treue des

Bischofes und ertheilt ihm mehrfache Vergünstigungen. So bestätigt

er daselbst auf Ortlieb's^) Verwenden den Besitz der
Klöster Grandval und St. Ursiz nebst Zubehörden der Hochkirche
von Basel?), welche dieselben einst als Vergabung von König
Rudolf von Burgund l) bekommen hatte; beide Klöster sollen
fortan dem Bischöfe unterstellt bleiben, und dieser nach Gutsinden
über die Präbenden daselbst zu verfügen haben 5), und nur einige
Tage später ertheilt auch Victor IV. dem Bischof Ortlieb für
dic vom König Rudolf an die Kirche von Basel geschehene Ver-
gabuug der Klöster dcs hl. Germanus und des hl. Ursicinus dic
päpstliche Bestätigung«). — An demselben Orte, in der kaiserlichen

Pfalz zu Pavia, erhält endlich unser Ortlieb?) geneigtes
Gehör, indem Friedrich daselbst die wiederholte Reklamation des
Bischofes rechtlich unterfuchcn läßt«) und sofort das Schloß
Rappoltstein nebst dcr Hälfte der anliegenden Ortschaft (villa)
Rappoltsweilcr der Kirche von Basel zurückstellt, deren Besitz
Heinrich IV. ihr vergäbet, dann Heinrich V. wieder entzogen und
dessen Nachfolger bis jetzt widerrechtlich vorenthalten hatten^).

Ungefähr um dicse Zeit muh es auch geschehen sein, daß
Kaiser Friedrich Barbarossa in Gegenwart und unter Mitwirkung

>) Hrstisius, IZpit. Kist. Ii»s. p. 298. »6. so». 1159.

2) lZusm terr», rosrequ» »on exespit exsortem perivulo nostro.
3) Leelesiss äivsrsis es,sibu» sttenu«,tss «tque iinminutss.
«) S. Seite 16.

s) Urk. Lspise 1160 Horn. 14; bei Herrgott, Ken. II, n. 234; rreuit-
I»t I, n. 219,

«) Urk. ?sviks 1160 Horn. 19; 1 rouillst n. 23«. Wohl als Belohnung

für das Verdienst um die drei Tage vorher stattgefundene Anerkennung
Viktors Mem. äe Uoütier n. 52). rrouill. I, 220.

') vileetu» priueeps noster, vensrsdiiis Lss. spiseopus.
S) Nsbito Kae super «aus» zuäioio.
s) Urk, t>»pi«, ohne Datum, wahrscheinlich bald nach dem Concil; bei

l'rouillitt I, n. 224. Unter den Zeugen: VIrieus äe l^sut^edure,
Lbsraräus äs NsUenbure, ««mite».
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Ortlieb's und unzähliger Fürsten in seinem Hoflager zu Pavia,
bei der St. Salvators-Kirche, den Spruch erließ, wodurch dem

Domdekan C. von Basel die Freiheit und Bestätigung seines

Benestciums zu Volkoldesberg erneuert und zugesichert wurde').
Daß derselbe auch in der sogen. Kirchenversammlung zu Lodi zu
der wiederholten Anerkennung des kaiserlichen Papstes Viktor IV.
mitwirkte, weist uns mit Gewißheit cin dort ausgefertigtes Diplom,
womit der Kaiser die Besitzungen und Freiheiten des Klosters zu

Odenheim^) bestätigte; nebst andern Fürsten bezeugt auch Ort-
lieb diesen Akt?). Feriier begegnet uns unser Bischof von Bafel
wieder zu Pavia, als Friedrich, während er die Lombarden mit
Gewalt der Waffen bekriegte, es vortheilhafter fand, die mächtigen

Seestädte Pisa und Genua durch Verträge zu gewinnen; unser
Bischof wohnte ber Verhandlung bei und unterzeichnete als Zeuge
die mit Lambert, Consul von Pisa, getroffene Conventions).
Zum letzten Mal treffen wir unsern Ortlieb jenseits der Alpen,
in dcr kaiserlichen Pfalz zu Pavia bei dem Anlasse an, wo der

Kaiser aus demselben Grunde den Markgrafen von Savona mit
der Stadt und' Grafschaft des gleichen Namens belehnt, drei
Monate nach der Zerstörung Mailands; das bezügliche Diplom
wurde in Gegenwart vieler hohen Zeugen ausgefertigt und
unterschrieben, von denen wir nur die Bischöfe Ortlieb von Basel
und Hermann von Konstanz nennen °).

Aus den zu unserer Kenntniß gelangten und bisher angeführten

Zügen des öffentlichen Lebens unseres Bischofes ergibt cs sich,

wie derselbe auch in größern Kreisen iu die Weltereignisse eingriff,

t) Urk. Sol. Woch. 1826, 96-

2) Wigoldsbehr bei Otenheim im Kraichgau.
5) Urk, I.«Zi 116t im Heumonat; SeKöpt'I., ^Is. Dipl. n. 302; Oiimxe,

Redest», S»S,; nach LöKiuer, Regss. 1831 ii. 2248 war Friedrich am

und nach dem 20, Brachm, zu Lodi,
OKsrw ?»piss 1161 April 6. spost Sestruetiousm IcksSiol»»!, folglich
eher 6. April 1162); bei Rousset, Kupple»,, »u oorps ckipl. Su Sroit
Ses gsus l, 52,

6) Urk. ?«,pios 1162 Brachmonat 10; bei Oumont, Oorps Sipl. I, p»rs
II, p. 2SS.
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zu den regierenden Reichsoberhäuptern in vielfach freundlicher Be»

ziehung stand und dabei die Gelegenheiten nicht versäumte, die

Jntereffen seiner und anderer Kirchen und kirchlicher Institute
zu fördern.

Nach obigen Zügen aus dem Leben unseres Ortlieb
rechtfertigt sich die herkömmliche Ansicht, daß cr eine der
hervorragendsten Stellen nntcr dcn Bischöfen von Basel einnahm. Leider

fehlen uns alle Notizen aus feiner Jugendzeit, über seine

Erziehung und Bildung, über sein häusliches Familienleben, über
seine geselligen Verhältnisse zc.; weßhalb es uus auch nicht möglich

war, ein vollständiges, frisches, abgerundetes Lebensbild
von ihm zu entwerfen.

Seine letzte feierliche kirchliche Verrichtung^ die wir kennen,

fällt auf den 15. März 1164, wo er aus Bitte des Bischofes

Hermann vo» Konstanz und des Abtes von St. Blasien die

Kirche von Schönau im Wicsenthal cinweihtc >). Er schlvß dann
am 18. August desselben Jahres?) sein ruhmvolles Leben, nachdem

Gegenpapst Viktor IV. am 20. April ihm voraugcgaugeu
war. Sein Grabdenkmal kam 1381 bei dcr Grundlegung der

Gallerie im Münster zu Basel wieder zu Tage, aber mit der

unrichtigen, oder von Groß?) unrichtig gclcseucn Jahrzahl 1167.
Es ist hier wohl der geeignetste Ort, das Münzwesen dcr

Bischöfe von Basel kurz zu beleuchten; hat ja die von früher
her überlieferte Annahme, daß Ortlieb dcr erste Bischof von
Basel gewesen, der das Münzrccht 1149 von König Kourad III.
bckommen habe, bis auf uns sich forterhalteu^), allerdings cine

irrige Annahme, die einer Berichtigung bedarf. Dic ersten Do-

t) «srdsrt, H!st. lligr. s!lv. III, 97.

k) 1164, Ot); OKron. iUiovssterlevse, »p O. U»rtöos, ?Kes. Nov. III,
vol. 1437.

3) tZrossi, I7rd!s L»s. epiwvki» p. 10; ^on« ckomini ^l.<?t>XVII.
XV. LI. Aeptsinb/odiit Rever. vn. Ortlisdu« 6« VroburA Lpisvopns
Lssiliensis et«. Vrgl. die Richtigstellung unseres Datums vsnl'roiiil-
Ist I, P.-34S Anm. 2.

s) Chr. Wurstisen, Chron.; P. Ochs. Gesch. I, 2S3; Haller, Münz-
Kabinet II, 2; vr. H. Meyer, die Brakteaten der Schweiz p. 63.
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kumeilte, welchc der bischöflich-baselschen Münze ausdrücklich
erwähnen, rühren zwar nur aus der Zeit unseres Ortlieb's her;
aber die bezügliche Urkunde von 1149 wurde irrigerweise so

aufgefaßt, als hätte der König den früher nicht bestandenen Münzschlag

dem Bischöfe erst damals geschenkweisc verliehen. Neuere

Forschungen haben erwiesen, daß dem nicht so ist.
Am königlichen Hofgerichte zu Straßburg, t141 April 13^),

erscheint vor demselben Könige unter den Hofbeamten dcs Hochstiftes

Basel schon ein Münz meistert; es muß folglich die

bischöfliche Münze zu Basel schon früher bestanden haben. Kraft
einer Bulle vom Jahre 1146 nimmt Papst Eugen III. die Kirche
von Basel mit allen Besitzungen und Rechten in den Schutz des

apostolischen Stuhles auf und erwähnt dabei ausdrücklich des schon

von ihrer Gründung an bestaudeueu Münzrechtes
zn Basel und in dcr ganzen Diözese?), womit zugleich der bischöfliche

Müuzbczirk bestimmt wurde. Es kann also Konrads
Urkunde vom 1. Brachmonat 1149 nicht als dic älteste Schenkung
des Müiizfchlages an dic Kirche von Basel, welchc denselben ja von
Alters her schon inue hatte, angesehen werden. Fassen wir aber

das Dokument selber ucbst Anlaß nnd Verumständung näher in's
Auge!

Der königliche Gönner Konrad III. wollte die während des

Kreuzzuges erprobte Treue und Hingebung uiiseres Ortlieb,
„der so viele Beschwerden und Gefahren bis zur Verschätzung dcs

eigenen Lebens mit ihm getheilt, ihm und dcm Reiche getreulich
beigestanden, mit einer außerordentlichen Vergünstigung bcchrcn
und auszeichnen." Er verlieh ihm daher nicht etwa einfach das

Müuzrccht, das cr in der That schon besaß, sondern ertheilte

>) Urk. Straßburg; bei ?i«u!IIst I, n. 18«; Herrgott, «sn, II,
ii. S20.

2) festes) äs tsmilis eeelesiss Lssil Hugo monewriu». Vrgl.
Seite 26, Anm. 2.

3) Rulls ««tri 1146 Mai IS; bei l'rouillst I, o. 194. „^u« nionstss

in eivitsts Lssil. et iu tot« episevpstu, sieut ipss eeelesis sd inlti«
sn« funästiouis äovstione reAum et impsrstoruiu dsvteuu« obti-
nuisss äinoseitur."
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ihm und seinen Nachfolgern das seltene Privilegium, nicht nur
die Münze fortan inne zu haben («dtmest), sondern die Basler

Pfenninge >) mit einem ganz eigenthümlichen besonderen Gepräge

(statt wie bisher mit dem Namen des Königs, von nun an mit
dcm Bilde des Bischofs) auszumünzen, so zwar, daß uuter An«

drohung der königlichen Acht und bei Strafe von 100 Pfnud
Gold den bischöflichen Typus in der ganzen Diözese Niemand

nachmachen dürfe ^). Es darf somit aus dem Wortlaute dieses

königlichen Gnadcnaktcs nicht der erste Ursprung dcr Münzgerech-

tigkeit der Bischöfe von Basel hergeleitet werden. Denselben

Sinn von Bestätigung und Erweiterung eines alten Rechtes

entheben wir aus einem etwa fünf Jahre später von dcm neuen

Könige Friedrich Barbarossa ertheilten Diplome?). Als uämlich
in kurzer Zeit die neuen Basier Pfenninge wegen leichten Gewichtes

und schlechten Silbergchaltcs in Mißkredit und anch falsche

Basler Münze in Umlanf gekommen^), wurde auf vereintes

Begehren des Bischofes Ortlicb, dcr Fürsten, des Klerus nnd
des Volkes von Friedrich wicdcr Ordnung geschafft, mit dcm

weitern Befehle, daß, sobald die Münze nach Gewicht und Gehalt

>) Die Pfenninge (cken»,ii) waren zu Ortlieb's Zeit und noch mehr als
zwei Jahrhunderte nachher Brakteaten, d. h. runde oder viereckige

nur auf einer Seite geprägte Silberblech-Münzen; sie bildeten die einzige
wirklich ausgemünzte Geldsorte, und wurden iL Pfenn. auf 1 Schilling

(»uliäu») und 20 Schill, auf 1. Pfund (libr») gerechnet. Die
Mark Silber Unsres) ward anfänglich zu 2 Pfund, später zu 3, 4, S

und mehr Pfund »ermünzt. Das veränderliche Verhältniß dcr Mark
zum Pfund, der Münzfuß, wurde also mit der Zeit allmSlig schlechter

Die Pfenninge wurden auch Stäbler genannt, weil Bischofsstäbe

auf dem Gepräge bisweilen vorkamen,

2) Diplom Regensburg 1t49 Brachm. 1; bei 1'rouiIIst I, ». 204;
LöKiner, Xsiüsrrsgg. 1831 n. 2280. Klonetsm !t» »peoisliter
et singulsri imprsssione in eivitsts sus «dtiuest, vt nnllu»
«Rtr» eivitstein et in episeopio e«i» imitetur.
Urk, ohne Datrm und Ort; bei ^rouillst l, n. 210; Herrgott,
»eu. II, 229. Nach Herrgott um 11S2, nach Ochs um 1163, sicherer

nach ^rouill. um 11S4. Vrgl. ^ionillst I, p. 324 Anm.
^) Luper rnovetse Lssilieiisiuin »Iteistioiie, «u« «ui viiuit levitste, im-

rmrituts st tsnuitste.
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wieder hergestellt sei, diese bei Straft des kirchlichen Bannes und
der kaiserlichen Acht künftig gleich und unverletzlich bleibe, so

daß, wie der Bischof sie uicht ändern dürfe, so auch niemand im
Bisthume sie verfälsche oder das besondere Gepräge
derselben nachmache ^), womit König Friedrich das Münzprivilegium
des Königs Konrad von 1,149 beinahe wörtlich bestätigte und ihm
neue Geltung verschaffte.

Aus obigen Angaben ergibt sich klar, daß das Hochstift Basel

lange vor 1149 das Münzrecht ausgeübt hat. Zum Ueberfluß

mögen uoch zwei Dokumente folgen. — Bischof Ortlieb
macht in einem Erlasse vor 1145 ausdrücklich Basler Pfenninge

namhaft 2), und schon unter seinem Vorfahr Adelbero IV.
wird bei der Bestätigung der Bcsitzthümcr der Abtei Lüzel 1136
ciu herkömmliches jährliches Ertragniß in Basler Münzen
verzeigt?). Diese Pfenninge nnd Münzen können keine andern

als bischöfliche sein und deuten jedenfalls auf ein schon früher
bestandenes Münzrccht. — Erwägen wir uoch, daß schon Kaiser
Konrad II., der Salier, dcm Hochstiftc Basel auf den Wunsch
des Bischofes mehrere Silberbergwcrke im Breisgau und
anderwärts geschenkt hat^), so liegt die natürliche Folgerung
nahe, der damalige Bischof Ulrich II. werde das neu erworbene

(und später mehrfach bestätigte) Regale sich zu Nutzen gemacht

und das daher gewonnene edle Metall wenigstens theilweise
vermünzt haben.

Durch Dokumente geleitet, gelangen wir sonach mit Hrn. Dr.
D. A. Fechter^) zu dem sichern Schlüsse: „Das Rccht zu münzen

besaß seit unvordenklichen Zeiten dcr Bischof" und glauben
unsere Ansicht weiter dahin formuliren zu dürfen: Die Bischöfe

t) I7t nulius sxtr«, eivitätsi» et in episeonio su« (Ortliebi) eonsiinili
impressi«nss»rniiaitu,ri»,uäss,t, Vrgl. Bestätigung von Karl IV.
1347 Dec. I«; bei 1'rouiIIst III. n. 3«9.

2) Oeusrigs Läsilieusis inonstse. Urk. 114S, 00; bei rät ein iXov»
snbs. X, 14.

3) nummis L»sil!eu«ibu«, Urk. 1136, 00; im Besitz des Hrn. 1'rouiIIat,
abg. in dessen Kloouinents I, n. 176.

«) Urk. Pollingen 1028, 00; das. n. 103.

«) Topographie von (alt-) Basel. Basel 18S6. S. 86.
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übten von Alters her^), doch immerhin unter dem Schutze der

Könige und Kaiser, von denen das Regal verliehen war, den

Münzschlag zu Basel und schlugeu in zwei verschiedenen Perioden,

vom IX. Jahrhundert bis auf Ortlieb Denare mit dem

Namen der Könige und dcr Stadt, und nachher Pfenninge mit
dem Bilde des Bischofes.

Den Ursprung der vorortliebigeu eigentlichen, auf beiden Seiten

geprägten, Denare (Dickpfenninge) von Basel, deren uoch

einige bis auf uns sich erhalten haben?), suchte man bisher einfach

dadnrch zu erklären, daß man aus dem zur Zeit noch

unbedeutenden Basel eine königliche Pfalz st adt machte und eine

königliche Münzstätte daselbst arbeiten ließ. Allein, so

lange weder für das Eine noch für das Andere authentische

Belege uns vorliegen, mag es uns erlaubt sein, bei unserer

Meinung zu bleiben, daß entweder unsere Bischöfe aus Vergünstigung

und mit dem Namen jener Regenten (mitnnter mit einer

Kirche auf dem Gepräge) solche Denare prägten, oder aber

weniger wahrscheinlich, daß die Neichsoberhäupter, wie es anderwärts
auch geschah?), während eines zeitweiligen Aufenthaltes, etwa
bei Hoftagen oder Heervcrsammlungeu, für den nöthigen Bedarf
des Gefolges Geld prägen ließen, ohne eine ständige Münzstätte

zu haben.

Bischof Ludwig von Froburg (1164—1179). Auf dem Stuhle
zu Basel folgte 1164 auf Ortlicb dcr Bischof Ludwigs). Die
Richtigkeit dcs angegebenen Wahljahres steht über allen Zweifel,
indem zwei Dokumente von 1175, das eine von Ludwig selbst,

ausdrücklich angeben, daß sie im eilftcn Jahre seiner
bischöflichen Regierung ausgefertigt wurden^). Die Zeitbü-

t) Vrgl. die historische Deduktion von rruuillst, «ouum. Il, p. XII.
2) Von K. Ludwig dem Frommen, K. Konrad von Burgund dem Fried¬

fertigen, Konrad II. dem Salier. Siehe Dr. L. Klsz^or, vis Lrao
testsn cler Ldnvsin, wo die Abbildungen beigegeben stutz.

S) Beyschlag, Münzgeschichte Augsburgs, p. 4.
4) 1164 mortuo OitKlieb« suvoessit liväo^vieus; Ldroii. Houaste-

risuse, I, r.
ö) Urk. 1175 Weinm. 11. und 28. luuno episooputus sui unSevimo); bei

1>ouiII^t 1, o. 234 und 23S.
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cher nennen ihn Ludwig von Petern oder Ludwig ge-
nannt Garwart; daß er aber von Geburt aus cin Frobur-
gcr war, setzt er selber außer Zweifel, indem er in einem

Erlasse den Grafen Volmar seinen Bruder nennt '), welcher

hinwieder in einer Urkunde von Bisclwf Ortlieb ganz bestimmt
als Graf Volmar von Froburg auftritt ^). Wenn ferner
unser Bischof Ludwig als Oheim dcs Grafen Hermann «on
Froburg sich erweiset?), so wird es uns möglich, seine Stellung

und Verwandtschaft in dem Froburgischem Grafenhaufe
näher zu bezeichnen; er war sonach der Sohn des Grafen Adalbero

II., Bruder von Graf Volmar II. und Oheim dcs Grafen
Hermann III. von Froburg.

Sehen wir nun, soweit unsere spärlichen Notizen reichen,

auf das Wirken, auf die geistliche und weltliche Regierung und

Verwaltung dcs Bischofes Ludwig, so finden wir eincn nicht

geringen Abstand zwischen ihm und seinen beiden Vettern und

Vorscchrcu ans dem bischöflichen Stuhle zu Basel. — Die Wahl
und Amtsführung unseres Ludwig fällt in jene Periode Friedrichs

des Rothbart, da dieser gegen das rechtmäßige Kirchcnober-

haupt und die Lombarden seine erbitterten Kämpfe in dem eiteln

Wahne fortsetzte, wie in Deutschland, so in Italien Alles —
Geistliches und Weltliches — scincr abfoluten Gewalt zu untcr-

werfeu, bis ihn endlich dic mißlungenen Versuche und Staatsklugheit

veraulaßtcn, dcm Phantome, das ihn lange genug
beherrscht hatte, zu entsagen, seine kaiserlichen Gegcnpäpste
aufzugeben, mit dem ebenso festen als weisen Alexander III. Frieden

zn machen, mit Mailand sich auszusöhnen und den Bund der

lombardischen Städte sürder gewähren zu lassen. — Die Bischofsweihe

erhielt der Gewählte von Basel durch den neuen Gcgcnpapst

Paschal III., und cr hielt fortan wie zn dcm Kaiser, so zu den

von dcr Christenheit nie anerkannten Päpsten, was er später

zu büßen hatte.

>) Urk. 117S Weinm. 28; das. n. L3S.

«) Urk. um 1147 für die Abtei Bellelai; das. u. 196.

>) Urkundenauszüge 1169; das. 1, SS8 und II, 7St>.



63

Uebrigeils scheint Ludwig weder als Bischof noch als Fürst
und Herr von Basel sonderlich große Energie entwickelt zu haben,

weßhalb unsere Quellen wenig Erhebliches von ihm zu melden

wissen, uild dieses Wenige nicht immer zu seinem Lobe. Vor
1167 nennt uns keine Urkunde seinen Namen. In diesem Jahre
bestätigt dcr von Friedrich wie im Triumphe in Rom eingeführte

Paschas) dem Bischöfe von Basel den durch seinen Vorfahr
Ortlieb 2) wieder geordneten Bezug der Quartzehntcn, mit der

Weisung, diese weder zu veräußern, uoch auf frühere mißbräuchliche

Weise nur sc im vicrtcn Jahre einen ganzen Zehnten,
statt alljährlich den vierten Theil zu beziehen?). Einige
Monate später ließ der unterdeffcn in seine Hauptstadt wieder

eingezogene rechtmäßige Papst Alexanders dem Bischöfe von Basel
den Befehl zugehen ^), dcn über die Berauber des Gotteshauses
St. Alban verhängten Kirchenbann, so wie den Stillstand des

Gottesdienstes in einigen genannten Kirchen«) zu vollstrecken;
cin Befchl, wclchcr unscrcm Bischöfe um so weniger angenehm
sein mochte, da unter den im päpstlichen Erlasse genannten Spo-
Uatoren von St. Alban, uebst Herzog B. von Zähringcn, den

Freien von Namstciu, Hascnburg u A,, auch sein Neffe Graf
Hermaiin von Froburg sich befand. Es ergibt sich aus
demselben Erlasse nicht undeutlich, daß, wie zum Theil das Dom-
stist, so anch der kaiserlich gesinnte Adel und die Ritter in der

Stadt und im Bisthum Basel gegen das dem ächten Kirchen-

>) Der auch sofort (1167 Aug. 1.) den Kaiser nebst feiner Gemahlin Beatrix
krönte; Oumorit, «orps äinl. I, 87 Urk. 147.

2) Urk. Innooentii, Lateran 1142; sieh Seite 26/
5) Bulle, Rom 1167 Aug. 6; im 0oS. äipl. sovl, Lssil. k«I. 2; Drouit-

I»t I, o. 22«.

i) Paschal konnte sich in Rom nicht halten, da der Kaiser sogleich abg/z»-

gen, und nachdem das deutsche Heer durch Seuchen und die Waffen der
Lombardei beinahe aufgerieben, wie ein Flüchtiger über die Alpen zurück
geeilt war. Vrgl Raumer, Gesch. II, 210 ff.

°) Urk. Lateran 1168 März 14; bei LoKSvlliQ, List. 2sr. LsS. V, 110;
^rouill.it I, ii. 227.

6) Auch in der Kirche zu Hägendorf, welche Berchtold von Zähringen mit
Gewall in Besitz genommen hatte.
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oberhaupte ergebene Kloster St. Alban sich mehr erlauben zu

dürfen glaubten, als das Recht gestattete.

Im Jahre 1168 begegnet uns Bischof Ludwig, da er

Vergabungen, welche Ulrich von Eschenbach, Propst zu Luzern, auf
Bitte seiner Mutter Frau Adelheid und ihres Bruders, des

Domdekans Konrad zu Straßburg, an die Cisterzer Abtei Paris im

Elsaß gemacht hatte, als Diözesan bestätigte'), und im Jahr
darauf tritt er als Wohlthäter der Kirche von Basel auf, indem

er derselben mit Zustimmung seines Neffen, des Grafen
Hermann von Froburg, Eigenleutc, eine Frau Gisela sammt
deren Kindern, schenkte?).

Im Verlaufe des Jahres 1173 finden wir unfern Ludwig
dreimal bei Kaiser Friedrich unter den Zeugen, da dieser die

Privilegien und Besitzungen des Klosters Jnterlachen ^), hierauf
eine reiche Vergabung des Grafen Ulrich von Lenzburg an die

Kirche von Beromünster bestätigte^), und dann mit Zuzug der

Bischöfe Rud. von Straßburg, Ludwig von Basel uud A. einen

Urteilsspruch über die Beerbung des Nachlasses verstorbener

Geistlicher erließt). Kurz darauf bestätigte unter der Regierung

Ludwigs auch der Freie Burkard von Hafenburg den Chorherren

von St. Ursiz den Besitz der Kirche von Glovelier, sowie das

Recht, dem Bischöfe einen Priester für dieselbe vorzuschlagen«).

Ungefähr um dicse Zeit, oder wohl etwas srüher, urkundet der

Bischof Ludwig von Bascl in einem eigenen Erlasse, daß unter

t) Urk. 1168, o«; (PrSfektur Colin«) bei Kopp, Gesch. Il, 713 ; l/rouil.
Ist II, n. II.

2) Urk. 116g, 0«; bei ^rouillst I, p. 358 und II, p. 735.

S) Diplom »p. esstrura Dsn2oiirg, 1173 Horn. 26; (Aich, Jnterlachen)
bei SeKopkliii, Hist. 2sr. Lsg. IV, n. S8; üeerlsgsr n. S3.

^) Urk Basel, 1173 Mörz 4; bei Herrgott, «eu. II, n. 242. Unter
den Zeugen auch Herzog Matthäus von Lothringen, Herzog Bercht. von
ZSHringen u. A.

°) Brief 1173 Heum, 2; bei Lert2, Hlonv,m. tterm. IV, 143.

») Urk. 1173 Aug. 6; (Arch. Pruntrut) bei rrouil Ist I, n, 231. äetum
impersuts k'riäerioo I. Rom. !mp. sng., episeopo vero Lssil. I>o6ovieo.
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seinem Vorfahren Ortlieb eine Frau Elisabeth von Basels dem

St. Vinzenzcn-Klostcr zu Beinwil cin Eigcngut zu Seemen gegen

einige Gcldentschädigung übergeben habe 2).
Von nun an zeigt sich das Bild unseres Bischofs Ludwig

mehr in seiner Schattenseite. Schon längere Zeit muß derselbe

wegen klagbarer Verwaltung, Verschwendung und verübten
Unbilden mit dem Hochstifte in Zwiespalt gelebt haben, weßhalb er

auch bei dcm Kaiser und seinem unmittelbaren Kirchenobern, dem

Erzbischof von Bcsanoon, vcrzeigt würde. Da jener im Herbst 1174

zn Basel Hofgcricht hielt, lud er den Dompropst und den Vizdom

vor, welche in ihrem und im Namen des Kapitels erscheinend, in
Beisein des Bischofes den von diesem dcr Kirche von Basel durch

Gütcrveräußcrungcn und Verpfändungen verursachten vielfachen

Schaden (cksmpvs), fo wie das Unrecht und die Bedrückungen,
die er gegen Geistliche und Weltliche begangen hatte, bescheiden

(Koneste) auseinanderlegten ; dann, horte er die Verantwortung
des Bischofes, welcher vorlausig dazu sich verstand, von dem

Stiftseinkommen, vom Ertrag der Münze, des Zolles und
anderer Gefälle jährlich eine bestimmte Summe ausscheiden und dem

Vizdom, dcm Schultheisfen und andern Ministerialen anweisen zu
lassen, nm die Verlurste zu decken und die Pfänder wieder

einzulösen. Ludwig mußte sodann dem Kaiser und dem Erzbischof

vou Besangon geloben, künftig ohne ihren und der weisern
Domherren und Amtlente des Hochstiftes Rath keine Kirchcngüter weder

zu Pfand noch zu Lehen zu veräußern; zugleich ertheilte Friedrich

und der Erzbischof dcm Bischöfe von Bafel den ernsten

Befehl, das verübte Unrecht (mal») gutzumachen und fortan zur
Handhabung der Gerechtigkeit sich williger zu zeigen. Auf diese

Weise wurde die Einigkeit und das brüderliche Einvernehmen
an der Kirche zu Basel wieder hergestellt, so daß der Bifchof und

LIissdstK» äs Lssile».
2) Urk. circa 1174; im Soloth. Wochbl. 1S26, 232.

2) Friedrich war 1174 Herbstm. 2. zu Basel, von wo er den vierten Heer¬

zug nach Italien üb» den blollt-Osoi» antrat; Hormaur, Gesch. von

Tyrol 1,2, Urk. IS,

Urkundio II, 5
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mit ihm sein Neffe Graf Hermann von Froburg für sich

und ihre Freunde den gegenwärtigen und abwesenden

Domherren Frieden zu machen und zu halten versprachen?). Der
Bifchof Ludwig war somit gleichsam unter Vormundschaft gestellt;

er hatte aber noch größeres Mißgeschick zu erwarten, wie wir
sofort sehen werdcn.

Unterdessen ertheilte er im Jahre 1176, nachdem die Gebrüder

Heinrich und Berchtold von Hasenbnrg sich aller Ansprüche darauf
begeben hatten^), der durch Bischof Ortlieb früher gemachten

Schenkung der Kirche von BoLcourt mit Zugehörungen au die

Abtei Bellet«: seine bischöfliche Bestätigung 5). Aber schon im
folgenden Jahre finden wir ihn (wie auch den Bischof von Stratz-
burg) in Folge des zwischen Alexander III. und Friedrich I.
endlich zu Staude gekommenen Friedens, in seinem bischöflichen

Amte eingestellt, weil er von dem schismatischcn Papste Paschal
hie Weihe zum Bischöfe erhalten hatte. Doch blieb den beiden

Bischöfen die Rechtswohlthat, ihre Sache an 10 oder 8 Männer,
die sie selbst' wählen dursten, zur Begutachtung zu überweisen;
diese sollten dann ihr Gutsindeu dem Papst und dem Kaiser
einreichen, welche dasselbe anzunehmen verhießen«).

Der Entscheid des Compromisfes muß nicht zu Gunsten
unseres Ludwig ausgefallen sein; denn es wurde ihm Hugo von
Hasen bürg, Chorherr und Propst zu St. Ursiz als Bischof

substituirt, über dessen Wahl und Wirken uns übrigens jede

nähere Kunde mangelt. Das einzige urkundliche Zeugniß, welches

Der Graf und Andere müssen demnach mit dem Bischof Partei gemacht

haben. Vrgl. Urk, 1163 Mörz 14 auf Seite 63.

Wahrscheinlich waren der Domdekan und andere Domherren abwesend,

S) Urk. ohne Datum: be^i ^rouillst I, ». 2S2.

4) u. ») Urtt. 1175 Weinm. 11 und 28; das. ». 234 und 23S. Diese oben

schon berührten Dokumente sind darum noch bemerkenswerth, weil sie

ausdrücklich in Ludwigs eilftem Regierungsjahr ausgestellt sind,
und Ludwig im letzter« den Grafen Volmar von Froburg seinen Bruder
nennt. Vrgl. auf Seite 61 Anm. S und S. 62 Anm, 1.

«) Urk. ^uugui ?6, 00; b,i Oumout, «orps. V'p>. I, SS; I<üuis, 8vi-
«I. eool. I, 1SS; rrouillkt I, v. 2SL.
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feiner erwähnt, ist aus dem Zahre 118O, offenbar nach feinem
Tode ausgefertigt, ein Diplom von Kaiser Friedrich, laut welchem
ein Gesuch des Bischofs Hugo von Bafel auf dem Fürstentage

zu Gelnhausen verhandelt und eine Vergünstigung für das Hoch-

stist Basel ausgesprochen wurde ^). Das widersprechende Datum
läßt sich nur dadurch erklären, daß Hugo das Bittgesuch schon

zu seiner Zeit gestellt hatte, dieses aber erst an dem genannten
deutschen Reichstage seine Erledigung fand. Ist ja die Ausfertigung

nicht mehr an Hugo selbst gestellt.

Bischof Hugo war schon 11772) und zwar am IS. Mai«)
gestorben, und wurde im Münster zu Basel beigesetzt.

Nach dem Tode Hugo's von Hasenburg bestieg unser Ludwig
vou Froburg zum zweiten Mal den bischöflichen Stuhl von
Basel. Er begegnet uns wieder als Bischof im Spätjahr 1178
auf dem Hoftage zu Hagenau, wo er als Zeuge beiwohnte, als
der Kaiser die Privilegien und Besitzungen des Klosters Etival
auf's neue bestätigte ^). Er scheint aber während dieser zweiten

Amtsperiode nicht sonderliches Ansehen genossen zu haben. Es
geschah nicht ohne seine Bewilligung 5), daß das Kapitel von
Grandval um diese Zeit den sehr löblichen Beschluß faßte, daß

jene Chorherren, welche zu besserer geistiger Ausbildung eine

Schulanstalt besuchen wollten, während der Studienzeit die

Präsenzgefälle gleich denjenigen, die den Chordienst versehen, beziehen

sollten«). Dagegen bestätigt Papst Alexander III. etwas später

sowohl demselben Stifte Grandval^) als auch der Abtei Lüzel«)

t) Urk. Gelnhausen, ohne Datum; bei?r«u!IIst I, n. 247, ei. ooS

äipl. ««vi. Lssil. toi. SV und 191. Der Reichstag zu Gelnhausen war.
148« MSrz 2« bis April 13 versammelt (Raumer, Gesch. l, 613).
Das Diplom ist an den Stiftsvogt Wernerus (von Homberg) gerichtet.

2) Lpitspdinm Up. Llros».
5) Qibsr vit» eool. Lssil. sp. Vrouillst II, u. 13.

4) Diplom, Hagenau 1173. Weinm. 11; bn SeKöpklin, ^I». Sipl. I, u. S8S.

5) (Zum volulltst« st «oumvsQti» spisoopi (welcher nicht genannt wird).
6) Urk. Grandval 1178 msnss ^ulio; bei rrouillst I. o. 241.

') u. «) UrN. Lateran 1179 Horn. 27 und «nagni 1179 Winterm. 1tz das.
». 243 und 244.
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dcn Besitz aller ihrer Güter und Rechte ohne irgend eine Erwähnung

dcs Diöcseanbischofes oder der Kirche von Basel.
Die achtzehnjährige Spaltung der Kirche hatte sehr nachtheilig

auf die sittliche Zucht und hierarchische Ordnung derselben gewirkt,
zumal im deutschen Reiche. Da nun aber der Kaiser endlich

seine Gegenpäpste fallen ließ und mit Alexander III. wieder in
friedlichere Verhältnisse trat^), bemühte sich dieses kräftige Oberhaupt

der Kirche, die Schäden des Schisma zu heilen und die

verletzte kirchliche Ordnung und Disciplin wieder herzustellen.

Jn dieser Absicht versammelte er 1179 einen allgemeinen Kirchen-

rath im Lateran 2). Hier wurden unter dcn nöthiggewordenen
Reformen und Vorkehrungen auch die Anhänger des letzten Gegen-

papstes Calixtus ihrer Würde und ihres Amtes entsetzt welchem

Loose dcr Bischof von Bascl um so weniger entging, da er schon

durch einen fchismatischen Papst die Bischofsweihc empfangen

hatte i). Er wurde wie die Bischöfe von Straßburg, Metz und

Bremen abgesetzt °). Auf solche Weise ward Ludwig von
Froburg von dem bischöflichen Sitze zn Basel entfernt
und verschwand so gänzlich aus der Geschichte, daß über seine

spätern Lebensverhältnisse keine weitere Kunde zu unserer Kenntniß

gelangte.

Ehe wir zu der weitern Geschlcchtsfolge der Grafen von
Froburg übergehen, haben wir zwei

Froburgische Abtissinen zn Olsberg (1160—1196.) kurz zu

berühren, um so mehr, da die eine derselben eine leibliche Schwester

des Bischofes Ortlicb war. Olsberg lag in der Grasschaft

Rheiufelden, auf der rechten Seite des Violenbaches, der Gränzscheide

zwischen dem Sißgau und Frickgau. Ueber den Ursprung,
über das Stiftungsjahr und die Stifter dieses geistlichen Schwe-

t) Raumer, Gesch. l, 2St ff.
Das neunte ökumenische Concilium, das dritte im Lateran, 1173 März
S-19: Usus! XXII, 227.

>) ?»utors, <?»IIi»ti Si^üitats et okSei« privuvit 4Ie»uS«r III; ux.
Vsssrmsnu II, 44S.

kort»., Aormm. Serm. bist. XI, SSS.

i) ?rvu!ll»t I, p. S77.
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sternhauses kamen keine sichern Notizen auf uns l). Nach Birs-
ner geschah die Gründung von Olsberg um das Jahr 1060 durch

die Landesherren jener Gegend, die Grafen von Homburg und

Thierstein, in Verbindung mit Graf Rudolf von Rheinfelden,
und wurde die junge Stiftung von den Grafen von Froburg und

Habsburg, so wie von dcn Edeln von Ramstciu, Eptingen u. A.
durch Vergabungen reichlich bedacht ^).

Die älteste auf uns gekommene Olsbcrger Urkunde wnrde um
daS Jahr 1114 ausgestellt, nach welcher Graf Albrecht von Habsburg

dcn Klosterfrauen zum Heil seiner Seele zehen Mütt Waizen

vergäbet, jährlich ab seinen Gütern auf dem Bözberg zu
beziehen 4).

Jn diesem Asyle christlicher Tugend zu Olsberg hatte Anna
von Froburg, die Schwester des Bischofes von Basel, den

Schleier genommen, um ihr Leben Gott zu weihen, unter der

Regel des hl. Benedikt. Sie wurde 1160 zur Vorsteherin
gewählt und führte 25 Jahre lang den Stab mit Ruhm, als kluge
Verwalterin des Hauses. Durch ihren Einfluß und von ihrem

Bruder, Bischof Ortlieb, dazu angeregt, nahmen die Benediktinerschwestern

zu Olsberg die Statuten und das Kleid dcs frischauf-

t) Klonssterium Ortus Ssi (Hortus Osi), 'vulgo Olsberg iu Oioso.
Lssilieusi st Oomitätu, RKsiukelclsu, tribus supru, L»silis»m Koris,
ivesrtum yn« »uns st «, izuibus kuuäätum. Luobiugsr, Luit, tss-
toruui IiuosII. p. 14S.

2) Birs ner, Historische und diplomatische Beschreibung ves adeligen Cot»

teshauses Olsberg 1763. Ein QuartbSndchen ASS. Gefälligst mitgetheilt

von Hrn. Schröter, Chorherr und Pfarrer zu Rheinfelden. Vrgl.
Trouillst I, ii, 16«; Herrgott »sn. I, SO und II, 19«; v. Mülinen,
Lelv. sser. II, 12S.

s) Aus welcher QuelleM. Lutz (Lex.) und noch ihm 'I'r«uiII»t I, n. 16«

iu »ot» die bestimmte Angabe geschöpft, daß Olsberg 1033 gestiftet
worden, ist uns unbekannt. Die grundlose Angabe von Suillimsvu
iMbsbuigie«. I. IV, «. 3), vom. rsvkuäi (Läbsb.) und Seb.

Klüustsr (Oosmogr.) über das hohe Alter von Olsberg lassen wir nach

Verdienen unbeachtet.

«) Urk. ohne Datum (circa 1114), bei Herrgott, Ssu. II, 196.
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blühenden Cisterzer Ordens anH, welches durch Vermittlung des

Abtes Sebastian von Lüzel geschah. Die neuen Töchter des hl.
Bernhard blieben dann auch über 600 Jahre unter der Visitation
und Paternität der Abtei Lüzel, bis gegen das Ende des vorigen

Jahrhundert Olsberg in ein weltliches Damenstift umgewandelt
und Lüzel aufgehoben wurde.

Die nächste Nachfolgerin unserer Anna von Froburg war
Gertrud, die sechste Äbtissin von Olsberg, ebenfalls eine

Gräsin aus dcm Froburgischen Dynasteuhaufc; sie stand nach den

alten Verzeichnissen des Klosters ihren geistlichen Schwestern eilf
Jahre vor 2). Das ist aber auch alles, was wir von ihr wissen.

Die Cisterzerinnen führten vorzugsweise, zumal in den ersten Zeiten
des strengen Ordens, ein ganz stilles, in Gott verborgenes Leben,

in ihre Zelle zurückgezogen und unbekümmert um alles, was in
der Welt sich begab, wcßhalb denn auch die Nachwelt wenig von
ihnen ersuhr.

Auf die Froburge, inwiefern sie weiter mit Olsberg in
Berührung standen, werden wir später nochmals zurückzukommen,

Veranlassung finden. — Hier wollen wir nur uoch im Vorbeigehen

einer sonst unbekannten Gräfin von Froburg, welche

ungefähr dieser Zeit anzugehören scheint, erwähnen, von welcher

Abt Beruhardin Buchinger von Lüzel berichtet ^), daß ihre Grabstätte

im dasigen Gotteshause sich vorfand, ohne weitere Angabc
über ihre Familienverhältnisse.

4. Adalbero II. und dessen Söhne Volmar^ Gero und Zudnng.
1090—1147.

Jn Adalbero dem Jüngern erkannten wir oven^) den

Sohn dcs Grafen Volmar I. Er begegnete uns in der Nr-

Ickonnmsnt» c^ussclsm rnsnus«r!pts innnunt, ssvrs» Kss virFMss «ists»
«iensem sex Lemsäietins) vivsnZi uorinsin sud ^ntistit», ^,0»», <Z»

mitisss, Ss I'roburg, g, trstrs Asrmsn« Ortlisv« össilisusi svlsvov«
sä Kos iacluct«, yn! l^useliensi äamui msiiins tsvsbst, LuvKinFsr, I.e.

2) 1I8S—H9S. Birsner I. «. vs?. 36: v. Mülinen I. «.

3) LuoKinger, Lpit. tsstor. I^ULsII. p. 4>.
«) Siehe S. 1».
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kundenwctt zum ersten Mal um Ws Jahr 1090, indem zu eiser

öffentlichen Gerichtsverhandlung, wo Bifchof Burkard zn Bafel
die einzelnen Vermächtnisse und Besitzungen des von ihm 1083

gestifteten Klosters St. Alban verurknnden ließ, unter den

geistlichen und weltlichen Großen auch er als Zeuge beigezegen

ward Wir sehen ihn dann noch zu verschiedenen Malen am

bischöflichen Hvse zu Basel, wo er nicht nur als Urtheilgeber
und Zeuge zu Gunsten des Klosters auftritt, sondern auch selber

mit der bedeutenden Vergabung der Kirche zu Appenweiler sammt
den dazu gehörigen Rechten und Güter» dasselbe bereichert?).

Wir treffen ihn ferner öfter an kaiserlichen Hostagen unter
den Bischöfen und Fürsten des Reiches, so z. B. als Kaiser

Heinrich V. im März des Jahres 1114 zu Basel Hoflager hielt.
Daselbst begegnet ims in der hohen Versammlung auch Gras
Adalbero von Froburg^), als der Kaiser in ihrer Gegenwart

und mit ihrem Beifall der in der Provinz Burgund im
Aargaü gelegenen Benediktiner Abtei Muri die von Graf Wernher
von Habsburg verliehenen Stiftungen, Rechte und Freiheiten
bestätigte uud dieselbe unter den Schutz des Reiches stellte 2); ebenso

ist unser Adalbero dabei, billigt und bezeugt den Schirmbrief«),

>) Urk. ohne Datum (um KM); bei '1'rouillut 11,^ 4, ex Hrstisii «oä.

ckipk. LrueKoorisuo. Siehe S. 13 Anm. S. — Lüthy, Sol.
Wochbl. 1324, 492, läßt, die Verurkunlsung det Güter mit der Stiftung

des Klosters verwechselnd, irrig den Grafen Adalbero schon 1083

auftreten.

5) Ur«^ S. 11, «nm. 4.
2) ^äslbsro «ourss äs Vrsbore.
4) <ZoII»»ä»ntibu«.

ö) Urk. Basel 11l4 März 4; Kurz und Weißenbach, Ssiträge
2ur tZeseKi^tsj I, b; Kulli» Ouristisu»^, V, Slä; Lerr^ott,
<Z«». II n. ISS. — Unter den Zeugen: Lomes ^ruvltu» äs I,ei!2>

b»rg, Ruä. trster ejus, H,ä»Ii>«vo oomes äs rrodurg, ^äslbertu« äe

Ssdsburg.
6) ^ästZMtiKüs «t ooll»uä»nti4>us (v«»t episeopo« et äuoe»),... ^,ääl-

derous äe VrLbono, ^ä«Id«rto äe Usvosdoro Es mag bemerkt werden

^ daß hier, wie eS zur felbe» Zeit oft vorkommt, der Froburgn dem

Habsburger vorangestellt wild.
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als das Reichsoberhaupt St. Meinrad Zelle zu Einsiedel« gegen
die Grafen von Lenzburg und die Dorfleute zn Schwyz in Schutz

nahm und das Urtheil über die obwaltende Markstreitigkeit zu
Gunsten der Abtei ausfällte, welcher damals Adalberos Sohn,
Gero, vorstand. Dem Abt und seinem Gotteshause spricht
Heinrich die im Streite liegenden Viehweiden und Wälder (die
Waldstatt) zu und verfallt den Grafen Rudolf von Levzburg zu
einer Buße von 100 Pfund, alles iu Bestätigung des uach

Allemannischem Gesetze durch eine Versammlung deutscher Fürsten
aufgestellten Grundsatzes^).

Einige Jahre später wohnt Graf Adalbero von Froburg
einem Fürstentage zu Straßburg bei, und unterzeichnet das Diplom,
in welchem Kaiser Heinrich auf Antrag des Bischofes Ulrich von
Konstanz die Vergabung des Edeln Konrad von Seldenbüren,
die Stiftung von Engelberg, bestätigt und dem Kloster Rechte,

Freiheiten und Vergünstigungen verleiht 2). Und nur wenige
Tage daraus unterstützt unser Graf ebendaselbst ein Gesuch desselben

Bischofes von Konstanz mit gleichem Erfolge, indem Heinrich für
den Besitz eines Gutes dcm Kloster Krcuzlingen die verlangte
kaiserliche Bestätigung ertheilt^).

Wir haben bereits bei einem andern Anlasse erwähnt^), wie
1141 König Konrad III. den wieder erhobenen Streit zwischen

dem Hochstifte Basel und der Abtei St. Blasien auf dem Schwarzwald,

die Kastvogtei des erstern über die letztere betreffend, auf

l) Urk. Basel 1114 März 1«; bei Ssrrgott, «on. II, II, 1SS; Tschudi,
Chron. I, 54. — Unter den Zeugeu:.... L,ruoltus et Illrieus Ss

Iiiueebure, Libero 6» k'robore und nach diesen ^,Se1bertus Ss

Lsbesooro.
») Diplom Straßburg 1124 Christm. 28; bei Herrgott, «su II, u. 201.

Unter den Zeugen:.... VIrieus ep. Ooust., RuSoitus eomes Ss Iiso?»
bürg, ^Ssibertus eomes Ss Lsbsdurg, L,SsIdsr« vome» Se froburg.

S) Urk. Straßburg 1125 Jänner 7; bei «srbsrt, OoS. Sipl. Kist. uixr.
SilvW p. 54; als Regest bei rrouillst I, »s n. 1S5 in Anm.

^) Urk Straßbug 1141 «pr. IS; bei Herrgott, «eu. II, o. 22«;
Reugurt, <ZoS. Sipl. Sioso. (Zovst. u. 355; LöKnier, Lsissrreg.
18S1, u. 2211. Vrgl. Seite 2t> Anm. 2.
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dem Reichstag zu Straßburg endlich vollständig vermittelte. Bei
diesem feierlichen Entscheide, so wie schon früher, als im Jahre
1120 zu Basel der Cardinalpriester Gregor und dcr Abt Pontius
von Clugny, Namens des Papstes Calixtus, diesen Handel
vorläufig ausglichen'), und dann fünf Jahre später Kaiser Heinrich

V. zu Straßburg der Abtei das angefochtene Recht, den

Schirmvogt frei nach Gutdünken zu wählen, zusicherte 2), begegnet

uns unser Adalbero mitwirkend als Rath und Zeuge, und

zwar 1141 zu Straß bürg für und an der Seite feines

Anverwandten, des Bischofes Ortlieb von Basel.
Ueberhaupt hatte sich dieser mächtige Graf von Froburg eines

nicht geringen Ansehens zu erfreuen, theils seines großen
angestammten Grundbesitzes, theils aber der hervorragenden Stellung
wegen, die er unter dem benachbarten Adel einnahm. Seine
Güter erstreckten sich, mehr oder weniger zusammenhängend, von
den waldbewachsenen Höhen und fruchtbaren Thalgründcn am

Haucnstein einerseits bis hinab an die Birs und über den Rhein
nnd andererseits bis an die Aare im Buchsgsu, und erhielten,

was mehr als wahrscheinlich ist durch seine Gemahlin, Sophia
von Lenzburgö), ciucn beträchtlichen Zuwachs von dem nun
bald erlöschenden Grafenhaus von Lenzburg, zumal bci Aarbnrg
und Zofingen, im Thale von Schwyz, im Land Unterwalden
und anderwärts. Aus diesem Gütererwerbe laßt sich dann auch

erklären, wie unser Froburger Adalbero, der Bruder des Grafen

l) Urk. Basel 1t20 Apr. 1; bei 'rronillst I, II. 163; Iiiinis, 8vi«.
eeel. II, 139. Iiitsr testes laieos (ääswutes et eollauäautes) Lomes
^,ä»Ibero äs I'rodurA.

>) Urk. Straßburg 112S Jänner 8. Lost uviseovus, vrineipes et »Uos

testes: ^äslbsr« eornes äe LKrooure ete.
^) Sophia wird in einer Urk, um 114S als Adalbero's Gemahlin genannt;

Sol. Wochbl. 1824, S24. Nach Gottfr. von Mülinen: Die
Grafen von Lenzburg (schweizer. Geschichtforsch. Bd. IV.) war Sophia
wahrscheinlich die Tochter des 109l»1136 zu Zug seßhaften Rudolf IV.
von Lenzdurg (dessen Vetter Ulrich, der letzte Lenzburger, 1172 starb),
und kamen durch sie lenzburgische Güter zu Zofingen und anderwärts an

die Froburge,
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Hermann, in einer Urkunde vs» IIW^) sich auch Graf von
Aarburg nennen konnte; denn dieses Dokument läßt vermuthen,
daß er die gräfliche Gewalt über die dortige Gegend mit dem Be-
sitzthum erworben und besessen habe. Derselbe mag damals
zeitweilig zu Aarburg, so wie Hermann zu Froburg feinen Wohnsitz
gehabt haben. Da aber der letztere keine andern als geistliche
Kinder hinterließt), so muß sein Nachlatz mit der Froburg später
als Erbschaft an Adalbero und dessen Nachkommen gefallen sein«).
Somit ragte Graf Adalbero II., der zugleich als einziger Stammhalter

aller spätern Froburge erscheint, vor andern durch Macht
und Reichthum hervor, uud hatte in weiten Kreisen über Land
und Leute zu gebieten.

Dabei bemerken wir an ihm einen besondern, ritterlichen Zug,
der sich in seinem Charakter, wie überhaupt bei seinen nächsten

Anverwandten vorzüglich ausprägte, wir sagen einen ritterlichen
Zug, weil er dcm ächten Ritterthum jener Zeit eigenthümlich

war; es ist der religiöse Sinn. Wie sein Bruder Hermann
alle seine Kinder, s» widmete auch er zwei seiner Söhne dem

geistlichen Stande i) und machte sich um kirchliche Institute, wie wir
bereits sahen durch Wort und That vielfach verdiente Es sollte
aber noch in gröherm Maaße geschehen.

Bereits hatte Graf Adalbero des Greifenalter erreicht und sah

dem Ende seiner Lebensbahn entgegen, als er sich entschloßt auf
seinem Grund uud Boden ein Gotteshaus zu stiften, das er für
sich und seinen Stamm zur Ruhestätte dcs Grabes, zur
Familiengruft bestimmte. Die Legende dichtet der Stiftung eine

wundersame Veranlassung an. Schon 113O nämlich soll sich begeben

haben 2)> daß die gräflichen Jäger, wie sie in der damaligen Wild-

«) Diplom Straßburg 1123 Jänner 23, von Heinrich IV. zu Gunsten des

Klosters Albersbach. Iuter teste»! ^öslbsro> voisss cks ärsdiire
st truter sjus llermsuuus et ipse oomes; bei Rengsrt, <Z«S. Zivi
Ounst u. »43.

») Die Bischöfe Adalbero IV. und Ortlieb und die Äbtissin Anna.

s) Wer Hermann's Gemahlin gsvesen fei, und ob er »och andere Kinder

hinterlassen habe,, davon geben unser« Quellen nicht die mindeste Spur.
Abt Gero zn «insieWK, und Bischof Lnduiig von Basel.

5) Sol. Wochbl. 1824, 1!)1 und Bruckner, Merkw. v. 1S04.
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niß auf der Höhe des Hauensteins durch das Dickicht des Waldes

dem Wilde nachspürten und ermattet herumirrten, auf
einmal die Gestalt einer sondcrschönen Frau erblickten, die, au einer

Quelle sitzend, ein holdes Kind in ihren Armen hielt. Wie aber
die Weidmänner sich heranschlichen, da wäre die Mutter Gottes,
denn als solche erkannte man sie, mit ihrem Sohne gen Himmel
gefahren, auf einem Rosenwagen, den ein Lamm und>eiu Löivc

gezogen. Darin habe dann Traf Adalbero einen göttlichen, Wink
erkannt, der heil, Jungfrau zu Ehren ein Gotteshaus an dieser

Stelle zu bauen. Wie lauge derselbe mit dem Gedanken an die

fromme Stiftung sich getragen und Vorbereitungen dazu getroffen

hat, wissen wir nicht; gewiß ist, daß das Kloster 1145 wirklich

zu Stande kam ^).
Jn dem anmuthigen Thalgrunde ließ Adalbero, im Verein

mit seiner Gemahlin Sophia und den Söhnen Volmar
und Ludwig, den Wald auslichtcu und baute dann das kleme

bescheidene Kloster ^), wo fromme Brüder?) nach der Regel des

Benediktiner Ordens in Armuth und Entsaguug Gott dienen sollten.

Das neue Gotteshaus wurde in Gegenwart vieler boheu

Gäste und Zeugen durch den Bischof Ortlieb von Basel am 6^

März 1145 feierlich eingeweiht^), zum Lobe Gottes und zu Ehren
U. L. Frau im Schönthal, diesen Namen erhielt es von
seiner reizenden Lage 2). Zur Bewidmung, zum nöthigen Unter-

t) Der Stiftungsbrief vvn tt4S März 6, im Original nicht vorhanden, in
deutschem Auszug bei Bruck«« p. tötZö.

s) Si« Priorat von Elugny.
S) Die ersten wahrscheinlich von St. Alban zu Basel.

Stiftungsbrief.
5) „L«»«bium, oui titulus » loci «lsgunt!» KeKLuttr^I s. svseios»

vsllis;« I7rstisius, Lpit. bist,, p. 3S. Als Erinneruug an das

Gotteshaus und dessen Schicksale sah der Verfasser dieser Blätter mehr als
einmal die von grünen und waldigen Höhen umgebenen Ueberrest« der,
1S2S im Bauernkrieg zerstörten KlostergebSude, wie sie Hr. Li.
Fechter (Basler Neujahrsblatt 1SSS) beschrieben und lithographisch
dargestellt hat, mit der sinnigen Erklärung der auf der Kirchenkronte kau«
noch erkennbarm Bildwerke in Stein (Mutter Gottes, Jesuskind, Löwe,
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halt der neueil Ansiedelung, schenkten die Stifter als ledigen
steuerfreien Besitz ihr Eigengut im ganzen Umfange des Thales
und dic anstoßenden Waldungen in einem ausgedehnten Kreise,
Ker von dcn Dorfmarken von Mümliswil und Onolzwiler ') bis

auf die Höhe dcs Jura hinaufreichte und den obern Hauenstein

umfaßte. Dagegen sollten die Brüder jcweilen einen Grafen von

Froburg zum Kastvogte wählen.
Graf Adalbero, feine Gemahlin und Söhne hatten somit das

schon länger gehegte fromme Vorhaben ausgeführt, ein Kloster

gegründet, welches sie dcr in hohem Rufe stehenden Abtei Clugny
in Burgund als Priorat unterordneten. Schönthal hatte daher,
wie St. Alban zn Basel, keinen eigenen Abt; die Ordensbrüder

standen unter der Leitung eines Priors und die äußere Verwaltung

des Hauses unter einem Propst, und diese Vorsteher
hinwieder unter dem Gcncralabte von Clugny, so daß das ueugcstiftete

Gotteshaus fortan cin Glied der weitverzweigten Congregation
von Clugny blieb.

Als die Mönche, während sie im Kloster durch fromme
Betrachtungen, durch Gebet und Gesang das Lob Gottes verkündeten,

sofort auch ansingen, eine Strecke des umliegenden Waldes
durch Ausroden im Wies-, Weid- und Ackerland umzuwandeln,
wurden sie bald mit dem Kirchherru Konrad zu Onolzwiler, in

Lamm ze,), deren mißverstandene Deutung zu jener Sage über de«

Ursprung der Stiftung mag Anlaß gegeben haben.

Vor wenigen Jahren hat man ganz nahe, links bei der Kirche, am

AbHange menschliche Gerippe aufgegraben, die in geordneter Reihe

dalagen. Jn der Kirche selbst, im ehemaligen Chor, grub vor Jahren ein

Pächter nach verborgenen Schätzen und stieß dabei auf einen metallenen

Sarg, warf aber, von plötzlichem Schrecken erfaßt, das Grab wieder

zu, ohne weiter nachzuseden. Sein Sohn, der die Stelle noch weiß und

der den Sarg für einen Reliquienbehälter hielt, gab den Gedanken nicht
auf, weiter nachzuforschen, und machte, damit ihm nichts Böses geschehen

könne, einem (uns bekannten) kathol. Geistlichen den Antrag, dabei

gegenwärtig zu sein. Es war dieses wohl das Grab eines Grafen von

Froburg. Mittheilung «on Direktor Fr. Fiala.
>) HouoISe» vllsrs (jetzt Ober- und Riederdorf). Vrgl. die Umgränzung

in der Urk. 1305 Horn. 23. im Sol. Woch. 1S24, SS7.
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dessen Kirchspiel die neue Ansiedelung lag, in. Streit verwickelt.

Dieser quälte und drängte sie um den Zehnten von ihrem aus-

gercuteteu Waldboden; er berief sich auf fein Zehntrecht als

Kirchherr, sie hingegen behaupteien das Recht des ihnen steuerfrei

augewiescnen Stiftungsgutes. Ihre Beschwerde wurde vor den

Papst Eugen III. gebracht, der ihnen, nach Untersuchung des

Handels i), wie andern Klöstern, den Zehnten von allem Landen

so sie selbst anbauten, förmlich erließ, und dem Bischöfe Ortlicb
den strengen Befehl ertheilte, die armen Brüder zu Schönthal in
Schutz zu nehmen. Dieser säumte auch nicht, gegen jedermann
den Kirchenbann zu verhängen, der die Brüder in ihrem freien,

ruhigen Besitz zu stören und Nenbruchzehnten von ihnen zu
fordern sich unterfangen Wördes.

Diese päpstlichen sowohl wie bischöflichen Verfügungen nnd

Drohungen blieben ohne Erfolg, indem der Kirchherr von Onolzwiler

um so hartnäckiger und erbitterter die Mönche von Schönthal

anfeindete und plagte, zumal da ihr Beschützer, der Bischof

von Bafel, wie eine spätere Urkunde desselben andeutet^), gerade

mit Köllig Konrad III. auf dcr Kreuzfahrt abwesend war. Die
in ihrem Besitze beunruhigten Brüder sandcn es endlich am
rathsamsten, durch Vermittlung ihres neuen Schirmvogtes, des Grafen

Ludwig von Froburg 4), des Domdekans Albero von Basel 6)

und Anderer ein gütliches Abkommen zu treffen, in der Weise,

daß fie der Kirche zu Onolzwiler ein halbes Heimwesen — eine

halbe Hube — zu Eigen abtraten, und dcm Kirchherrn 30

Schillinge entrichten sollen, dagegen ihnen zugesichert wurde, das,
was sie an urbargemachtem Ackcrlandc bereits inne haben oder

noch gewinnen möchten, zwischen dem Dorfe Lcmgenbruck und

l) Ouns» LSelium OKristi gs SeKSntKsI «orum ipso veotiilut».
ü) Urk. ohne Datum (um 1147) : Sol. Wochbl. 1SZ4, S23.

«) Um's Jahr 11S0.

4) Adalbero war inzwischen gestorben (douss memoriss, das.) Ludwig, der

zugleich Patron st uSvoestus eovlss!« Ss HonolSes vilurs war, scheint

hier nicht nur eine zweifache sondern auch eine etwas zweideutige Roll«

gegen Schönthal gespielt zu haben.

Statt des abwesend«, Bischofs.
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dem Orte, wo emst ein Burgstall (korum) gestanden, an dem

Berge Alernach ^), ruhig und zehntfrei zu nicßenWie
dann dcr Bischof Ortlieb aus dem Orient heimgekehrt war, fand
er es den Umständen, Um des Friedens willen, angemessen, die

getroffene Vereinbarung durch sein oberhirtliches Ansehen zu
bestätigen, unter verschärfter Androhung des Kirchenbannes, wenn
späterhin irgend cin Eindringling es wagen sollte, die Mönche^)
vcrmessentlich mit Steucrforderungcn zn beunruhigen.

Nach diesen Störungen konnten dic Bewohner von Schönthal
fortan in Ruhe ihres Daseins genießen, während sie ihren
geistlichen Verrichtungen obzuliegen und der wilden Gegend durch ihrer
Hände Arbeit den spärlichen Unterhalt abzugewinnen fortfuhren.
Wir werden wieder auf sic zurückkommen.

Rur kurze Zeit überlebte Graf Adalbero II. seine

Stiftung; schon im folgenden Jahre (1146) schied ^) er aus dem

irdischen Leben. Mit seiner Gemahlin Sophia hatte er, nebst

dem Bischof Ludwig von Basel, dessen wir bereits erwähnt
haben, noch drei uns bekannte Söhne erzeugt.

Gero, welcher sich dem geistlichen Stande gewidmet hatte,

begegnete uns schon früher als Abt von Einsiedcln. Wir wissen

nichts über seine Jugend- und Bildungszeit; dagegen Melden uns
die Annalen jenes Gotteshauses ^), daß er, der Bruder des

Grafen Ludwig von Froburg, nach dem im Mai 1101 erfolgten
Tode des Abtes Rudolf I., ihm als der zehnte in der Reihen-

et loeum, in <zuo »liguuuäo korum ooustruotum tnit, juitu ruoptsm
qu! vul^o ^leroseko äioitur.

2) Urk. ohne Datum (um tis«): Sol. Wochbl. 5824, 524 f
vlsvuit, si», eonmmnivst« vousilio oum «uo> ästSnsors oonüto Kuäovie«
et Biberaus revsrsncko äeeuns L»,il. «oelssiss, itsmizus O. Lernero
ge«»»« äe livslort et Volrieo milite äe Riteustei» ose nou Leurdo»

tons milits äsHägsuckork st Vietsrieo villieo ä« illonolässvilsr, ä»rs
äimiäium msusum.... »ä »opienä«lNl qusrimoniurn.

S) Odristi viriles äs SvKöutduI. Da selbst.
«) S. auf Seite 77 «nm. 4.

i) Veschichtsfreund I, t37 und 13S.
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folge der Aebte daselbft nachfolgte, und dtmn 21 Jahre langt),
während wirre« Zeiten im deutschen Reiche, das ihm anvertraut«

Gotteshaus in seinen innern Zustanden mit Klugheit unV

Geschick verwaltet und die hergebrachten Rechte und Freiheiten
desselben mit besonderer Kraft und Würde behauptet habe. Zu den

vielen durch ihn aufgeführten Bauwerken, dic der Zahn der Zeit
nnd öftere Feuersbrünne längst zerstört haben, gehören die dem

Kloster angebaute, am 12. August 1111 eingeweihte St. Johannes-
Kapelle 2) und die zu ihrer Zeit Aufsehen erregende, kühne

Sihlbrücke (die Teufelsbrücke) am Wege von Einsiedel« über
den Etzel?). Jn der Benediktiner Abtei Hägenbach in der

Ortenau^), wohin Gero persönlich kam, schloß er mit Abt Hugo
und Convent eine geistliche Verbrüderung 5) mit der Verpflichtung

zu gegenseitigem Gebet und Gottesdienst für die verstorbenen

Mitbrüder«). Im gleichen Jahre begab sich unser Gero nach

Straßburg zu König Heinrich V. und erwirkte von demselben

die kaiserliche Bestätigung der Freiheiten und Güter seines Stiftes?).
Ebenso finden wir ihn 1114,bei demselben Kaiser zu Bafel,
klagend gegen die Dorfteute von Schwyz und die Grafen von
Lenzburg, wo es ihm gelang, die angestrittenen Rechte auf die

Waldstatt durch das Hofgericht zu wahren«). Auf solche Weife
verdiente Kenn auch unscr Gero von Froburg den Nachnchm, daß

n unter den hervorragenden Prälaten von Einsiedeln nicht die

letzte Stelle einnehme.

Volmar, der ältere von des Grafen Adalbero weltlichen

Söhnen, den wir Volmar II. nennen, muß 1114 wenigstens
das Züuglingsalter erreicht haben, da er in diesem Jahre am

Er starb am 3. Horn. 4122; Hsrtmunu, ^nn. Hsremi p. 18Sz Uder

«er., im Geschicbtsfrd. I, 409.

üsllst» K4o>rsl, Wnsieöler K«SS' 23.
2) llsrtmkNQ, svnul. I?äsi II, 29S.

Jetzt im badischen Lande bei Offenburg.
5) OEoivrum' ctivinoruin «onuuuuicms».
«) iZsilik LKrishikN«, S7V.

7) Urk. IUI Wtinm. 2: LissisSier »«gs. ». 34.
«) Urtheil vom 40. Mörz S. «rf Seite 72 «m». t.



kaiserlichen Hoftage zu Basel unter den geistlichen und weltlichen
Fürsten mit zwei Grafen von Lenzburg als Rath und Zeuge
erscheint, als Heinrich V. auf Bitte des Bischofes Rndolf dem

Hochstifte Basel den Besitz der Abtei Pfäfers bestätigt «nd dafür
das Schloß Rappoltstein entgegen nimmt '). Jn gleicher Eigenschaft

sehen wir ihn 1144 in der Umgebung Konrad's III. einem

Reichstage zu Straßburg beiwohnen, als der Könjg über dem

neuentbranntcn Streite zwischen dem Stifte Einsiedel« und den

Schwyzcrn zu Gericht saß. Des Spruches Kaiser Heinrichs V.
vom Jahre. 1114 ungeachtet, hatten die Lctztern ihre Ansprüche

auf die streitigen Weiden nud Wälder keineswegs aufgegeben, und
dieselben sogar mit Gewalt geltend gemacht, so daß Abt Gero's

zweiter Nachfolger, Rudolf II., sich bewogen fand, das Rcichs-

oberhaupt auf's neue um Hülfe anzusprechen. Dcm Ansuchen

willfahrend, fällte König Konrad, usch gehöriger Untersuchung
und Erdaueruug der Streitsache, einen Spruch aus, worin nach

Ausweis der vorgelegten Titel die Grenze zwischen den beidseitigen

Besitzungen genau bestimmt und so dcm Streithandel für einmal
ein Ende gemacht wurde. Nebst Graf V o lmar von Frobürg 2)

wird unter den anwesenden Zeugen auch scin Vetter Bischof

Ortlieb von Basel genannt?). Die letzte Urkunde, welche Vol-
mar's Erwähnung thut, ist diejenige über die väterliche Stiftung
Wn Schönthal. Zu vermuthen ist, daß er in Bischof Ortlicb's
Kricgsgcfolge dem Kreuzzuge nach dem Orient sich angeschlossen

und dabei scin Lebcn eingebüßt habe^).
Den Grafen Volmar überlebte sein jüngerer Bruder Ludwig

von Froburg. Er war wohl schon 1101 erwachsen und
handelte, wie wir sofort sehen, 1103 und 1110 selbstständig. Wir
haben ihn um so mehr zu beachten, da er, der Erbe aller Fro-

t) Urk. Basel 1114 Marz ö: Uorrsott, «so. II, n. 194; ?rouiil»t
I, v. 158.

^) k'oIKmurUZ äe VrobureK.
S) Urk. Straßburg 1t 44 Heum. S; bei SerrAott, »su. Il, 0. 223; Löd-

rusr, XuiserreF. 1L31 v. 2234. Brgl. über diesen Handel die weitere
und gründliche Darstellung bei Kopp, Gesch. II. 313 ff.

t) Brgl. Sol. Wochbl. 1824, 191 ff.
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burgischen Güter, auch einzig den Stamm und Namen des

Grafenhauses fortpflanzte. Im Jahre 1101 und später noch drei

Mal nennen ihn die Annalen vou Einfiedeln Bruder des dasigen

Abtes Gero'); wir sinden ihn 1103 in Gesellschaft feines Vaters
Adalbero und des Oheims Hermann zu Basel, wo sie mit andern

Geistlichen und Weltlichen hohen Standes eine vou Bifchof Burkard

zu Gunsten des Klosters St. Alban ausgestellte Urkunde als

Leugen bekräftigen^). Sieben Jahre später tritt er als Wohlthäter
des Gotteshauses Einsiedelu auf, indem er demselben ein Gut zu

Schlieren ^in der Grafschaft Baden schenkt^); 1145 aber erscheint

er nebst seinem Bruder Volmar mit seinen greisen Eltern als

Mitstifter des Benediktiner Priorats im Schönthal^). Die letzte

öffentliche Handlung unseres Grafen Ludwig ist jene schon berührte

Vereinbarung zwischen den Brüdern zu Schönthal und dem Kirchherrn

von Onolzwiler^). Ueber sein Todesjahr, so wie über den

ursprünglichen Geschlechtsnamen seiner Gemahlin, von der er zuver-
verläsfig zwei, muthmaßlich drei Söhne hinterließ, wenn es mit

Ludwig, Domherr zu Basel 1201, seine Richtigkeit hat, gibt
uns kein Dokument irgend welche Nachricht.

5. Graf Hermann III. Abt Arnold.
(1168—1212) (1194—1216).

Hermann war zwar der ältere vou des alten Grafen Ludwig

in Urkunden oft vorkommenden Söhnen; wir lassen ihm aber

hier seineu jüugern geistlichen Bruder Arnold vorangehen; um
so süglicher unsere Nachrichten über erstern im geschichtlichen

Zusammenhange darstellen zu können.

') Geschichtsfrd. I, 137, 138, S09; Rirrtmullu, auu. p. 138.

') Urk. 1103; bei SoKSpNi«, «ist. 2sr. Lsg. V, 131 S.; IrouiI-
1 st l, u. 1«.

«) Urk. III«, Geschichtsfrd. I, 133. — Jenes Gut rührt wahrscheinlich

aus der mütterlichen Erbschaft vom Hause Lenzburg her, dem Baden mit
jenem Theile Aargaus angehörte. Vrgl. Seite 73, Anm. 3.

^ Vrgl. Seite 75.

') Seite 77.
Urkundio II. 6
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Von Abt Arnolds Wirksamkeit mag in den Annalen der

Abtei Murbach') Mehreres aufgesunden werden, das indessen mehr
in deren Geschichte als in diejenige des Froburgischen Grafenhauses

gehört. Urkundlich begegnet uns derselbe zum ersten Male im

Jahr 1194 zu Bafel, wo er als Vorstand des alten Gotteshauses

Murbach2) mit dem Landesbischof Lütold von Röteln über den

Bezug von Quartzehnten verhandelt und eine gütliche Vereinbarung

trifft). Wahrscheinlich hatte unser Arnold seine wissenschaftliche

Bildung auch schon in dcm berühmten Kloster erhalten, wo er in
der Folge zur Würde eines Abtes erhoben wurde. — Zwei Jahre
später urkundet Abt Arnold vou Murbach, daß ein gewisses Lehen-

gut dieser Abtei kaufsweise an das Kollegiatstift Marbach
übergegangen sei^).

Wie es herkömmlich war und noch ist, daß Bischöfe und
Aebte in öffentlichen Dokumenten in der Regel nur mit dem

Taufnamen bezeichnet werden, fo ward auch unser Arnold von

Froburg, wie in den eben angeführten fo in andern Urkunden,
einfach Abt Aruold von Murbach genannt; woher es

denn auch geschah, daß selbst gründliche Geschichtsforscher °) zur
Annahme sich verleiten ließen, derselbe sei dem freiherrlichen
Geschlechte von Rothenburg entsprossen, in welchem der Name Arnold
üblich war. Allein der fragliche Arnold gehört bestimmt dem

gräflichen Hause vou Froburg an. Die Akten des Klosters St. Ur-
ban.6), gestützt auf die gleichzeitigen Urbarbücher desselben, nennen
den Abt Arnold vou Murbach ausdrücklich Graf von Fro-

') Jetzt im Archiv der Präfektur Colmar.

') Gestiftet 727 durch den heil. Pirmin, unterstützt dom Grafen Eberhard
von Elsaß, in welchem die Habsburger ihren Ahnherrn erkennen, Brgl.
LvKöptiili, ^.18, üipl. u, 8 u. 9 ; AsuZurt, Lp. Loust. I, 59; Nu»

diiloir, ^nunl. I, 71.

») Urk. 1194,0«; bei LeKSMin, äls. n. 3S4; Irouillut I, 431.

Daselbst, v. 3S8.

°) Wie Schöpflin u. Zurlauben, in Schöpflins ^Isst. gipl., Anmerk.

zu u. 394.

«) ^ ein «nu. 8. Urbuui I, 97. — Diese reiche Sammlung von 16

Folio-Bänden (jetzt im Staatsarchiv Luzern) wurde von Abt Robert Balz
thasar veranstaltet und größtentheils eigenhändig von ihm geschrieben.
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bürg, bei dem Anlasse, da derselbe dem genannten jungen Gotteshause

ein beträchtliches Stück Landes, — eine Schupose zu Schüpfen,
vergabte'); und zu noch näherer Bezeichnung wird der Abt Arnold
au einer andern Stelle Bruder des Grafen Hermann von
Froburg genannt^).

Bekannter Maßen erfreute sich die gefürstete Reichsabtei Murbach

vor andern Gotteshäusern der Diözese Basel eines hohen
Ansehens und eines reichen Güterbesitzes. Zu derselben gehörte u. A.
das Benediktiner Kloster zu Luzern^), wo wir unsern Arnold 1199
antreffen, wie er als Abt von Murbach und von Luzern
handelnd, gegen die Schwester-Abtei Engelberg sich wohlthätig
bewies, indem er derselben, durch die Hand seines Kastvogtes (tHa-

stolZus), des alten Rudolfs von Habsburg, Landgrafen im Elsaß,
um den geringen Zins von zwei Hufeisen jährlich, Viehweiden in
Eilsmatteu, Valintenbach und Wißberg, welche das Kloster Luzern
pfandweise besessen hatte, zu Erblehen überließ. Nicht ohne Absicht

scheint die betreffende Urkunde auf den Wohlstand der Abtei Murbach

hinzudeuten^), gegenüber dem Kloster Engelberg, welches

gerade um diese Zeit ein Raub der Flammen geworden war°).
Vierzehn Jahre später begegnet uns unser Abt Arnold wieder in
seinem Kloster zu Luzern, wo er einen neuen Beweis seiner
Wohlthätigkeit gegen die Abtei Engelberg gibt; er überläßt ihr nämlich

Ilrduriuru älouru vetus toi. 7 (unmittelbar nach 1197): (Zuickuiu

vor« eorues äs ?rodurK, ^.ddss se«Ississ Uurbseensis, ^rnoickns u«>

mine, ckeckit nobis seopoöärn iu Seuuplon; vrgl. Urkundio II, 5.

') vrduriuW lligrum lol. 47. — Vrgl. Kopp, Gesch. l, 140, Anm.
4; Urkundio II, 2«.

2) Ueber das Kloster Luzern und dessen Verhältnisse zu Murbach und zum
Orte Luzern, vrgl. die gründliche Abhandlung von A. PH. v. Segesser
im Geschichtsfrd. I, 215; und desselben Rechtsgesch. Band I.
Urk. Luzern 1199, Horn. 16; Herrgott, «en. II. n. 2Sö: — ^rnol-
äus Klurbseeusis liuesrneusisque luoossteriorum sboss ckuin

ssuetu eeeiesiu prompt» sit sequi evsogelien prseeeptn ckieeotis: <Zui

Kubet ckuss tuuiess, cket uou dsdsuti; ick ipsum quoque et uos eu-
pisutos ete. — Siegelt: L^nolckus et esstolckus msus Kück. cks Hubs»

bürg.
°) Engelberg im XII. und Xlll. Jahrh, p. SS.

6*
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die früher als Erblehen angewiesenen Viehweiden, gegen tauschweise

Abtretung eines Gutes zu Lunkhofen, als Eigen und zugleich

noch eine Wiese zu Eilsinatten gegen ein Gut zu Vokingen (?)'),
wodurch die Engelbergischen Besitzungen näher zusammen kommen.

Jn der Zwischenzeit kommt unser Abt zu verschiedenen Malen
bei öffentlichen Verhandlungen vor, deren wir uoch einige kurz
berühren wollen. — Als ums Jahr 1200 Rudolf (von Habsburg)
in einem Streithandel des Gotteshauses Murbach mit Rudger von

Uffholz, sein Eigengut Hartmaunsweiler betreffend, als Nichter
das Urtheil aussprach, erschien dabei als erster Zeuge Abt Arnold
von Froburg^). — Ebenso begegnet uns derselbe einige Jahre später

als erster Zeuge einer Urkunde, nach welcher dcr Bischof von

Basel, Lüthold vou Rötheln, Rechte und Gefälle betreffend, welche

zwischen der Abtei Beinwil und ihrem Kastvogte, Graf
Rudolf von Thierstein, im Streite lagen (in Uebereinstimmung

mit dem Kompromiß-Urtheile des Herzogs Berchtold V. von

Zähringen) zu Gunsten der erstern entschied^). — Ungefähr zur
selben Zeit erhob sich zwischen Murbach und dem Stifte
Beromünster über die Psrundverhältnisse und das Einkomme« des

Leutpriesters und des Kaplans zu Tarnen ein Streit; dem Bemühen
unseres Abtes Arnold gelang es, durch ein gütliches Verkommniß
die Sache beizulegen^). — Etwas später schloß derselbe mit
Zustimmung seines Konventes und der Dienstmannen seiner Kirche
mit dem Kloster Höningen (UeZMsnsis) einen bedeutenden

Gütertausch, indem « gegen drei Eigengüler zwei Kirchen mit den

dazu gehörigen Rechten abtrat°). — Endlich begegnet uns unser

Fürstabt im Jahre 1216 zum letzten Mal, bei dem Anlasse, wo

') Urk. Luzern 1213,00; Herrgott, Ssn. u. 269. Siegeln: ^roolclus
ubdns et Albertus eouiss <Ze lludsdurg I^snggruvius L.l8utiss.

') Urk. ohne Datum, nach Sedöpklin, XIs. clipl, u. 369 eireu 1200.

') Urk. Basel 1212,0«; im Sol. Woch. 1824,276. Vrgl. die Bestätigung
des Königs Heinrich Vll. und des Papstes Gregor. Das. p. S77U.278.
Datumlose Urk. bei Sedöukliu, Xls. Sipl. u, 394 (nach ihm eireu
ISIS); Businger, Gesch. von Unterw. I, 417. Vrgl. Kopp, Gesch.

Il, 206.

°) Urk. 1214.0«; bei SoKSPkliu, das. ». 396.
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er dem Kollegiatstifte St. Amarin (jetzt St. Theobald zu Thann),
welches unter Murbach stand, Statuten vorschreibt').

Unsere mangelhaften Nachrichten verzeichnen allerdings nur
wenige vereinzelte Handlungen unseres Abtes Arnold, aus welchen

sich weder ein klares Lebensbild desselben ergibt, noch ein tieferer
Blick auf die Zustände der Klöster Murbach und Luzern sich werfen

läßt. Gleichwohl wird Arnold unter die hervorragenden Fürstäbte

vou Murbach gezählt, da er in schwierigen Zeiten seinem

Gotteshaufe 22 Jahre lang (bis 1216), mit Würde und Klugheit
vorstand. Er erhielt den Hirtenstab 1194, in demselben Jahre, als
dem grausamen, tückischen Kaiser Heinrich VI. sein Sohu Friedrich

II. geboren wurde, während dessen Minderjährigkeit die

gewählten Gegenkaiser, Philipp von Schwaben und Otto IV. von

Sachsen^) — die Staufen und Welsen, — um die Reichskrone sich

zerfleischten, bis Friedrich 1215 zu Aachen zum deutschen Könige
gekrönt wurde. Jn der Zeit dieser auch in unseren Landen
fühlbaren Wirren fiel die Verwaltung des Abtes Arnold. Die Last

seiner Würde erleichterten ihm aber die ihrem Familienstifte Murbach

stets günstigen Schirmvögte, die Habsburgischen Landgrafen
im Elsaß, der alte Rudolf und desseu Sohn Albrecht, Vater des

Königs Rudolf.
Wir wenden uns hiernach zu Graf Ludwigs älterem Sohne,

Hermann III., wiederum dem einzigen Stammhalter feines
Geschlechtes, feit seines Vaters Tod Landgraf im Buchsgau und

Kastvogt von Schönthal.
Die sichern Nachrichten, die wir von ihm haben, deuten auf

den stürmischen Zustand, der, wie im Reiche überhaupt, so nicht
weniger auch im Bisthum Basel herrschte, infolge des Kampfes
zwischen Thron und Altar, — Kaiser und Papst, welchen die

weltlichen Großen benützten, um auf Kosten der Kirche ihre Gewalt

') ^ewm SP. Ludiis, Urk. 1216,0«; das. u. 404.
') Jener ermordet 1208, dieser gebannt 1215. Der von den Wahlfürsten

zuerst Bezeichnete, Herzog Berchtold von Zähringen, hatte sich in ange°
stammt« Habsucht, von Philipp mit 10,000 Mark Silbers zum Rücktritt
bewegen lassen.
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auszudehnen. Ein merkwürdiger Erlaß des kräftigen Papstes
Alexander III. vom Jahr 1168'), eröffnet uns einen Blick in die

sittliche Verkommenheit und das gewaltthätige Treiben des kaiserlich

gesinnten Adels der Umgebung, sowie der Freien und Ritter
der Stadt Basel, wodurch selbst das Domstift entzweit und
mitgerissen wurdet).

Das Gotteshaus St. Alban hielt noch getreu zu dem

rechtmäßigen Kircheuoberhaupt, und aus diesem einzigen Grunde wurde
es wie rechtlos behandelt, geschädigt und beraubt. Der habsüchtige

Herzog Berchtold IV. vonZäh ringen bemächtigte sich der

Kirche zu Hägendorf mit Zubehörden — Pfarrsatz, Herrenhof
(ourtis), Leuten und Zehnten, welche die Brüder von St. Alban
60 Jahre unangefochten als Eigen besessen hatten. — Unser

Graf Hermann von Froburg machte den feindseligen
Versuch, das Wasser der Mönche, dic Birs, von den Mühlen des

Klosters ungerechter Weise abzuleiten, was seine Vorfahren niemals
gethan Hattert). Auf gleiche Weise griffen die Freien vou N a

Ulstern, die von Hasenburg u, A. ungescheut zu. Solche
Gewaltthätigkeiten konnte der Papst, in dessen besondern: Schirm St. Alban
stand, nicht ungestraft hingehen lassen; er verhängte sofort den

Kirchenbann über die Schädiger und Berauber dieses Gotteshauses und

belegte die Kirchen derselben, namentlich auch die von Hägendorf,
mit Stillstand des Gottesdienstes, auf so lang, bis das verletzte

Recht durch Erstattung und Genugthuung wieder vollständig
ausgesöhnt sein werde. Es darf dabei nicht unberührt bleiben, daß

Graf Hermanns Oheim, der Bischof Ludwig von Basel*)
und sein Domkapitel den Auftrag erhielten, die bezügliche Päpstliche

Bulle zu vollstrecken.

') Bulle, Lateran 1168 März 14; bei LoKä pklin, «ist. 2ur. Lsg. IV
Ii« f.

') Vrgl. Seite 6S.

2) <zui srluäin insoruin (monsekoruin), Lirsum nuneupätsin, u

moleoöinis 8, ^Ibani, quoä vrsckeeessores sui nou teeerunt, inzuste
eoontur suterrs, — Somit erstreckte sich der Froburgischc Grundbesitz bis

an die Birs.
4) Vrgl. Seite «3.
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Welche Wirkung diese Kirchenstrafen, — Exkommunikation und

Interdikt, — auf die Beschädige? und Berauber des Klosters St. Alban

gemacht haben, wissen wir nicht näher; allem Anscheine nach hatten

sie nicht den erwarteten Erfolg. Zwar ertheilte der Graf bald

darauf zu einer Schenkung des Bischofes Ludwig an das Hochstift

Basel, Namens der Froburgischen Familie, seine Zustimmung und

Genehmigung'). Allein kaum ein Jahr später drängte er sich wieder

unbefugter Weises in die Pfarrpfründe des Basel'schen Erzdiakons

Diether im Dorfe zu Bartenheim ein, maßte sich das Vogteirecht

über dieselbe au und fügte ihm viel Unbill zu^). Dagegen wurde

von Seite der Kirche von Basel Klage bei dem Kaiser erhoben,

welcher den Streit durch seinen Hofrath dahin entschied, daß, wenn

Herr Diether durch Zeugen die Freiheit seiner Kirche beweisen

könne (was denn auch geschehen zu sein scheint), er von allem

Unrecht der Kastvogtei frei bleiben soll. „Auf solche Weife sei die

Sache uach der Gerechtigkeit beendigt und durch den Bann, kaiserlicher

Majestät befestiget." —
Um diese Zeit trat an dem Hochstifte Bafel, zwischen dem

Bischöfe und dem Domkapitel eine Aufseheu erregende Spaltung zu

Tage, wobei auch unser Hermann betheiligtwar. Das Kapitel
klagte bei dem Kaiser gegen den Bischof wegen Güterveräußerungen

und gemachter Schulden. Jn der Absicht, Abhülfe zu treffen,

verbietet Friedrich Barbarossa durch kaiserliches Reskript dem

Bischöfe jede Verschleuderung von Stistsgütern, schreibt einen Modus

vor, wie die Kirche von Basel von den Schulden sollte befreit

werden und erklärt alle weitern Güterveräußerungen für ungültig.
Der Bischof, der verhört worden war, und Graf Hermann
versprechen Gehorsam, und mit den Domherren Frieden zu machen

') Urk. 1169,««; bei Irouillst, I. 333 u, II, 7SS, — Vergleiche

Seite 64.

Die den Domherren gehörenden Pfründen (benslieiu elkustrslis) waren

unvogtbar: Notuin ekss volumus, quog sx antizus Imverntorum st

principum institutions «aneitum est, q^inä omnm elsustrklm Kens»

Keiu nostr».... sing omnium »clvoeatorum p»tron»tu st intest»»
tious libere ckedeinus vossiSers. Urk. Sol. Woch. 1826, 95.

2) 117« laut Urk. von 119«; daselbst.
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und diesen in brüderlicher Eintracht zu halten'). — Und in der
That kehrte unser Graf Hermann von Froburg in der
Folge auf den Weg des Rechtes zurück, zumal da auch zwischen

Kaiser und Papst eine Aussöhnung und im Reiche ein ruhigerer
Rechtszustand eintrat. So konnte denn Propst Heinrich und das

Kapitel der Kirche zu Bafel erklären, daß, nebst mehreren Andern,
die sich an den Kirchenpfründen des Hochstiftes vergriffen hatteu
und sich später eines Bessern besannen, auch der Graf von
Froburg, welcher sich in die Pfründe von Bartenheim eingedrängt hatte,
bessere Wege betreten habe^).

Es liegt in der Natur des Menschen, daß er, wenn er auch
in der Vollkraft seiner jüngern Jahre oft störrig und unverträglich
auftrat, im vorgerückter« Alter eine mehr besonnene, friedliebende
und nicht selten auch religiösere Handlungsweise sich aneignet; das

Blut wird kälter, das Leben, durch manigfaltige Erfahrungen und
Schicksale geläutert, erscheint in einem andern Lichte, und der Blick
iu die Zukunft gestaltet sich ernster. Eine solche Veränderung ging
auch bei unserm Hermann von Froburg vor. Er kehrte

auf die Bahn des Friedens mit der Kirche und ihren Vorstehern
zurück, und erzeigte sich fortau nicht nur gerecht, sondern auch iu
hohem Grade wohlthätig gegen geistliche Institute. —

Wir treffen denselben 1183 im Hoflager zu Konstanz. Hier
hatte Kaiser Friedrich so eben mit den Lombarden den wichtigen

Konstanzer Frieden geschlossen, und erwies u. A. auch
den Augustiner Chorherren zu Jnterlachen die Vergünstigung, daß
er denselben den Besitz des Iselwaldes, welchen ihnen sein

Oheim und Vorfahr König Konrad III. übergeben hatte, mit Zu-,
stimmung des Herzogs von Zähringen bestätigte; unter den hohen

Zeugen, erscheint auch Graf Hermann von Froburg^),
und ohne Zweifel fehlte der, der immer zur Partei des Kaisers
gehalten hatte, auch nicht, als Friedrich im Jahre darauf, Pfingsten.

') Urk. um 1174; bei Irouillut, l, r>. 238.

') Soloth. Woch. 1826, 95.

°) Urk. Konstanz 1183 Brachm. 25; Sol. Woch. 1829, 558. — luter
testes, post episeopos et cluees, etism Lomes ^VeruKerus <le llomderA
et ?rickerieus truter ejus.
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1184. zum Ritterschläge der beiden Kaisersöhne, König Heinrich

und Herzog Friedrich seinen glänzenden Reichstag zu Mainz hielt,

wo mehr denn 50,000 Ritter sollen erschienen sein. —

Fünf Jahre später führte unser Graf eine Angelegenheit aus,

die ihm besonders am Herzen lag. Es betraf das Familienstift

Schönthal'), als dessen zweiter Gründer er angesehen wird.

Die demselben von den ersten Stiftern zugetheilte Ausstattung

nebst den sonstigen Vergabungen hatten zn seinem Auskommen

nicht genügt; vielmehr war das Kloster — fei es, wie die

Urkunden sagen, durch Unfleiß der Bewohner oder wegen Unfruchtbarkeit

des Bodens — in einen Zustand von solcher Armuth und

Verödung gefallen, daß die nöthige Zahl der Brüder ermangelte

und somit nicht nur die gehörige Bewirthfchaftung der Stiftungsgüter,

sondern sogar beinahe aller Gottesdienst vernachlässigt war.

Auf die Bitte nun des „edeln Mauues Graf Hermann von

Froburg", Wiederstifter des Ortes, fand sich Bifchof Heinrich von

Basel, nach reiflicher Ueberlegung und Berathung mit seinem

Kapitel, bewogen, durch Hinsendung neuer Brüder den Abgang zu

ersetzen, zugleich aber alle dem Gotteshause durch die Stifter und

andere Wohlthäter früher gemachten Vergabungen zu bestätigen,

unter Androhung des Kirchenbannes gegen die Verletzer. Der Graf
hatte es übernommen, als zweiter Stifter dem Hause beizustehen

und schenkte demselben die Pfarrsätze der zwei benachbarten Kirchen

Benuwil und Titerten^), wobei der Bischof seiner Seits

dem Kloster das Recht verlieh, durch den jeweiligen Propst als

Rektor die Seelsorge der gemeldeten Kirchspiele verwalten zu lassen.

Dieses Geschäft wurde ausgeführt und die betreffende Urkunde

ausgestellt in demselben Jahres, kurz vorher als der Kaiser mit mehr

') Siehe Seite 7S-78.
2) SenSevrilere et literitun.
') Urk. 1189 Horn. IS; Sol. Woch. 1824. SS6. — Dies ist das letzte

uns bekannte Dokument des Bischofs Heinrich von Horburg. Im Jahre
1190 handeln in seinem (des Abwesenden) Namen der Dompropst unt>

das Kapitel. Nach Luronius wäre er 1491 aus dem Kreuzzug vor
Alton an der Pest gestorben.
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als 20,000 Rittern seinen Kreuzzug antrat'), so daß die

wahrscheinliche Vermuthung nahe liegt, auch unser Graf Her manu
Von Froburg habe, im Geleite seines Bischofes^), deu

Kreuzfahrern sich angeschlossen.

Uebrigens vergäbet« derselbe noch zu verschiedenen Malen Güter

sn das Familienstift zu Schönthal; fo eine Schupose zu Gös-

kon, eine solche zu Wintersingen, ein steinernes Haus zu Sisfach,

eine Hube zu Wernlebats?), Durch diese und andere Schenkungen
tonnte sich dasselbe zu einigem Wohlstand erheben^).

Das Gotteshaus Schönthal blieb fortan bis zum Erlöschen des

Grasenhauses unter der Kastvogtei der Froburge. Wir berühren

hier aus seiner weitern Geschichte nur uoch einige Hauptmomeute.

— Es bildete sich hier schon in den ersten Dezennien des XIII.
Jahrhunderts neben dem Mannskloster auch ein Fraueukonvent,

ebensalls Benediktiner Ordens, wie das anderwärts, z. B. zu Muri*),
Engelberg°), Seedorf^) zc. vorkam. Die Zeit der neuen Ansiedlung,

ist uns nicht näher bekannt, aber bereits 1226 weiht ein tünuno
<Ze 8«i«lZor» und sein Sohu Hug zwei Töchter dem Dienste Gottes

im Kloster Schönthal und steuert sie mit Gütern zu Balsthal aus^);
und von da an erscheinen in Urkunden öfter die zwei Klöster
beisammen im Schönthal, uud mitunter ausdrücklich der Konvent der

Klosterfrauen^). Die Sammnung der Benediktiner Schwestern

') Der Aufbruch geschah Anfangs Mai 1189 über Regensburg und Wien.

Raumer. Gesch. II, 416.

Daselbst II, 412.

Urk. 1226,0«; im Sol. Woch. 1824, 53«. — Ein BestStigungsbrief
des Bischofs von Basel, Heinrich Kon Thun, für alle Besitzungen des

Klosters, mit einem interessanten Verzeichnis derselben. Siegeln nebst dem

Bischof dcs Grafen Hermann III. Söhne, Ludwig und Hermann, als

Schirmvögte. Unter den Zeugen ein dritter Sohn, Albertus prspo-
situ» AovinAönsis, so dann, als Froburgische Dienstmannen, Ritter
von Eptingen, Jfenthal und Hägendorf. — Jn diesem Akt wird noch

eines Vierten, sonst nirgends genannten Sohnes, Volmar, erwähnt,
^otn kuuiistionis p. 69 bei llsrrgott.
Urbarbücher von St. Urban I, 7 u. II, 42

«) Vrgl. Kopp, Gesch. II, 216 u. 247.
Urk. circa 1226, im Sol. Woch. 1824, S35.

Z. B. 12SS, 1261. 127S, 1277, 1281. Daselbst p. 848 «. — ««n«.
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tritt allmälig mehr hervor, wogegen das Mönchskloster unvermerkt

ganz aus der Geschichte verschwindet, ohne daß die Zeit sich näher
angeben ließe.

Indessen lebten die Frauen im Schönthal eben nicht im Ueberflusse.

Noch die letzten Grafen von Froburg, die Brüder Johann
und Hermann, erscheinen 1320 als Schirmvögte der Stiftes
Persönlich zu Schöuthal') und vergaben dort zu ihrem- und zum
Seelenheile ihres eben verstorbenen Vaters, Volmar von
Froburg, ihr Recht auf den Kirchensatz der Pfarre Bannwil^)
bei Arwangen; zugleich anerkennen sie, daß jener Kirchensatz zu
einer Schupose im Dorf Bannwil gehöre, welche das Kloster schon

seit langer Zeit als eigen besaßt). Die genannten Grafen müssen

wahrgenommen haben, daß das Kloster auf dem bisherigen Fuße
nicht weiter fortbestehen könne, — daß es einer Beschränkung

bedürfe; deßhalb kamen sie nach einigen Wochen wieder dahin und

trafen mit dem Propst und Convent die Vereinbarung, daß sürder

nur 16 Schwestern da wohnen, und die Wahl und Aufnahme neuer
Conventualinnen abwechselnd durch die Schwestern und die Grafen
geschehen soll*).

Nach einem Jahrhundert finden sich nur noch sechs Ordensfrauen

vor°). Das Grafenhaus, das fönst über seine alte Stiftung
mit Sorgfalt die Kastvogtei ausgeübt hatte, war unterdessen er-

biuni et conventus De« servisntium; monsstsrium et oollegium;
conventns Laoetimonislium. — Der leider Auresrum (Lg. UKein-
wulg u. Irouillat) unterscheidet Aonasterium in 3«KöntKäl sxsmptum,
et OominW in LodöntKsI non exsmntss. Und Wurstisen sagt, Chron.

p. 30: Hier sind auch Weibspersonen, erstlich im Flecklein unter Schönthal,

der Spital geheißen, darnach droben wohnhaft gewesen.

lioeo rsligioso inonsstsrio (sonst gewöhnlich eeolesiu gs SeKöntKsl oder

Klonssteriuin örginis 8. IZenegieti in ösköntkul) ohne Angabe, ob

Mönche oder Nonnen da wohnen.
Sovile.

«) Urk. Schönthal 132« Winterm. 19; Sol. Woch. 1824, S6«. - Bannwil

wurde 1336 Jan. dem Kloster inkorporirt; Das. S6S.

Urk. Schönthal, 132« Christm. 16; daselbst p. S62.

6) ^nnu gg Loppevses inngistrs, L.geIKeigis Kittsrin senior, Llisäbetuu
ge 8. 6ail«, ^golkeickis Kittsrin junior, ZlsoKtilgis gietu Im Hots et
OvrotKe» 6e Bürginnen.
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loschen; die Verwaltung der Güter vernachläßigt; weder Anmeldung
neuer Mitglieder, noch ein Mönch des Benediktiner Ordens, der
als Propst der geistlichen Familie vorstehen mochte'), fand sich mehr.
Da beschlossen^), feierlich im Kapitel versammelt, die trostlosen

Schwestern mit reifer Ueberlegung und einhellig, sich und die

ohnehin den Einsturz drohenden Klostergebaude, mit allen noch

vorhandenen Gütern und Rechten, Kirchen und Kapellen zc/), dem

bisher in dcr Schweiz uoch nicht dagewesenen Orden der

Servilen*)— Marienbrüder — unter der Regel des hl. Augustinus,
zu übergeben und einzuverleiben, mit dem Vorbehalt, neben deu

neuen Bewohnern und nach der Regel derselben, unter deren prior
ihre übrigen Lebenstage dem Dienste Gottes iu klösterlicher Disziplin

widmen zu können^).

Die Bauten uud der klösterliche Gottesdienst wurden sofort
wieder hergestellt. Durch Gunst und Hülfe der Päpste und der

Ortsbischöfe, und unter dem Schirm der Stadt Bafel, welche die

Hoheit über die Gegend^) von den letztern pfandweise innehatte,
begann das Kloster Schönthal in seinen neuen Verhältnissen auf's
neue aufzublühen; längere Zeit verblieb dasselbe in einem gedeihlichen

Zustande und erfüllte zu allseitiger Zufriedenheit die übernommenen

Verpflichtungen. Allein gegen Anfang des XVI. Jahrhunderts
verschwand dcr religiöse Geist der alten Ordensstifter, fowie der

') Der letzte war Jakob Für von Laufen, Bruder zu Beinwil, 1409 Brachm.
23; das. p. S66.

Dasz es mehr oder weniger durch Rath und Einfluß von Konstanz aus
geschehen sei, wo gerade das Concil versammelt war, ist wahrscheinlich;
gibt ja Papst Johannes XXIII, mit Humbert dem Erwählten von Basel
dem Vorhaben seine Zustimmung.

") Die Pfarrkirche zu Onolzwiler (jetzt St. Peter zwischen Oberdorf und
Riederdorf) mit ihren 4 Filialkirchen zu Waldenburg, Holstein, Lampenberg

und Langenbruck ; Schünthal sammt den Filialen zu Bennwil und

Titerten; Bannwil mit der Filiale zu Waldkilch; die Herrenhöfe (eurtes
goivioiesles) zu Titerten und Bannwil zc. zc.

Orgiui et Lrstribus Lervorum 8. Nari«,
°) Urk. Schönthal. 141S Horn. 6; daselbst p. 568.
°) Ob auch die Kastvogtei über Schönthal? — Graf Otto von Thierstein,

Graf zu Froburg und Herr zu Farnsberg sprach dieselbe noch an. Urk.
Olim, 1416 Aug. 9; das. p. 375.
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fromme Sinn der Gründer allmälig aus diesen geheiligten Mauern,
deren Bewohner in einzelnen Mitgliedern dem Einflüsse des traurig
überhand nehmenden religiösen, sittlichen und politischen Verderb-

nisfes mehr oder weniger erlagen. Die in der alten Mutterkirche,
in den Concilien zu Pisa, Konstanz, Basel und anderwärts

angestrebte innere Reformation vermochte hier so wenig, wie an vielen

andern Orten, wirksam durchzudringen; — um so weniger, da einer

solchen gegenüber in unsern deutschen Landen') bereits eine
andere reformatorische Bewegung sich Bahn zu brechen und Boden

zu gewinnen begann; eine Bewegung, welche in uuheiligem Eiser

zu Erreichung ihres verschiedenartigen Zieles es nicht verschmähte^),

durch die unredlichsten Mittel, zumal in deu untern Schichten des

Volkes, die verderblichsten Leidenschaften aufzuregen und anzufachen,

woraus denn, als nothwendiges Ergebniß, die Greuel der

vielverzweigten Bauernaufstände hervorgingen. Zn einem solchen

Bauernaufruhr wurde am Maitag 1525, unter Leitung des un,
würdigen Verkünders des neuen Evangeliums Stephan Stör von

Liestal, auch unser Schönthal geplündert, theilweise zerstört und
die Mönche auf die roheste Weise verjagt. Die Stistungsgüter
sielen der Regierung von Basels zu und wurden später vou dieser

an deu dasigen Spital abgetreten, in dessen Besitz sie bis auf
unsere Zeit verblieben.

Wir kommen hiernach wieder auf unsere Froburge zurück.

Das edle Grafenhaus bewies sich nicht minder wohlthätig gegen
die Cistercer Abtei St. Urban*), und hatte vor andern

gegründeten Anspruch auf dankbare Anerkennung in diesem Gottes-

1) Nicht ohne Einfluß auf Basel und sein Gebiet.

2) Luther im Verein mit Franz Kon Sickingen, Ulr. v. Hutten u. A. vrgl.
Hist. pol. Blätter, Bd. IV, VI, Vil; Riffel, Kirchengesch. I, S23

S. u. III, 293 S.

°) Der Rath von Basel hatte seit drei Jahren sein Mögliches gethan, das

im geheimen vorbereitete Reformationswerk, gegenüber dem Bischöfe, dem

Domkapitel, der Universität und der Mehrheit der dem Glauben der Väter
getreu gebliebenen geistlichen und weltlichen Bevölkerung, zum Durchbruch

zu bringen, Stifte und Klöster aufzuheben zc. Vrgl. Hist. pol. Blätter,

Bd. XIII, XIV, u. Riffel, Bd. III, Kap. 6.

«) S. Seite 82 — 83.
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Hause; denn dic Grafen von Froburg gehörten, wie zu den ersten,

so zu deu vorzüglichsten Gutthätern von St. Urban, und zwar bis

zum Erlöfcheu ihres Stammes. Wir werden später Anlaß finden,
einläßlicher darüber zu berichten; hier berühren wir nur kurz
unsern Grafen Herm« u n III. und zum Theil dessen Söhne.

Schon zur Zeit, als Abt Arnold von Murbach den Mönchen,

im Bonwald, welche kurz vorher von der Zelle zu Noth')
in ihr neues Kloster zu St. Urban übergesiedelt waren, Grundbesitz

zu Schüpfen vergabt^), schenkte denselben auch sein Bruder,
Graf Hermann von Froburg, eine bedeutende Strecke Landes^
Aecker und Wiesen, bei Arwangen^). Als dann einige Jahre später

Kunrad, der erste Abt, und die Brüder vou St. Urban mit dcm

Gedanken umgingen, in ihre Besitzungen mehr Einheit zu bringen,

für entferntere Güter solche in der Nähe zu erwerben und so ein

kleines abgerundetes Gebiet um das Gotteshaus zu bilden, — und
zugleich die Verhältnisse des neuen Klosters zur Pfarre Winau,
in deren Kirchspiel jenes lag, näher zu bestimmen; war es wieder

unser Graf Hermann mit seinen Söhnen Ludwig und Hermann,
der, unter Vermittlung des Bischofes Diethelm von Konstanz, so

wie unter Mitwirkung des Herzogs von Zähriugen, des Grafen von

Lenzburg und der Edeln und Ritter des Landes vor Andern jenes

Vorhaben födern half. Dieses für St. Urban.nicht unwichtige
Geschäft wurde im Jahre 1201 behandelt und ausgeführt in einer

öffentlichen Versammlung zu Winau, welcher nebst den dasigen

Pfarrgenossen, eine Menge gekstlicher und weltlicher Herren als
betheiligt oder als Zeugen beiwohnten. Es wurde festgestellt und

angenommen: Für die Zehntfreiheit von allem Land, fo die Brüder
des Klosters in der weitläufigen Kirchhöre von Winau besitzen

und entweder selbst oder durch ihre Leute bebauen,, treten sie an
die dasige Kirche als eigen ab zwei Schuposeu zu Altbüren und eine

solche zu Madiswil, und zugleich den früher von Herreu Burkard

von der Balm erworbenen Kirchenfatz von Buchsiten;

') «eil» sS UotKuru.

') S. Seite 83.

°) Um 1197. Zwei Schuposen; ^etu mov. L. vrduui, I, 176: et urdkri
»igro veteri z Urkundio II, 20.
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dagegen überlassen ihnen der Leutpriester Berchtold') von Winan
und die Pfarrangehörigen durch die Hand ihrer Kirchenvögte —
Rudolf und Kunrad vou Bechburg mit Willen ihres Oheims^)

Ulrich — den ganzen Widem im Dorfe Roggwil sammt

dem Zehntrecht, wozu die Bechburge noch ihr Vogteirecht darüber

mitgeben. — Eben diese Herren von Bechburg hatten von

Hermann vou Froburg und dessen Söhne» Ludwig und Hermann
deu Burgstall Rotenbergs) mit Zubehörden, namentlich zwei

Wohnungen zu Roggwil und Winzenhausen sammt dem

daherum liegenden Wald*), zu Lehen getragen^); sie geben den.

Froburgen das Lehen auf, und letztere, Vater und Söhne,

übertragen das aufgegebene Gut dem Gotteshause zu einem Seelgeräthe.

Ihrerseits überlassen auch die Freien von Bechburg, Ulrich, Rudolf

und Kunrad ihr gesammtes Eigengut, so sie zu Roggwil,

Rötinsegg 6) und Winzenhausen besassen, an St. Urban, wofür

ihnen aber der Abt und die Brüder eine Hube zu Altbüreu
und das ganze von Burkard von der Balm herrührende Gut zu

Buchsiten zu eigen anweisen, mit Ausnahme des soeben an Winau
abgetreteneu Kirchensatzes, Zu mehrerer Sicherheit übernehmen,

auf Bitte des Abtes und der Brüder, für alle erwähnten dem

Kloster übergebenen Güter, die Grafen von Froburg die Gewähre').
Der glückliche Abschluß dieser wahrscheiulich schon länger

betriebenen Angelegenheit blieb für St. Urban ein Ereignis;
vou hoher Bedeutllug, indem damit der Grund gelegt war zu einem

') Jld. von Arx u. A. halten diesen für einen Bechburger,

2) vstrui eorum.
2) loeum esstelli Uötintierg.
^) zwischen St. Urban und Murgenthal.
°) äetu mou. 8. vrduui, I, 104 ff.

°) Von Rötenberg, Winzenhausen und Rötinsegg find heute keine sichere

Spuren mehr da.

') 8uismäoui suut eoustituti. — Urk. 1201,0«; Archiv St. Urban;
Sol. Woch. 1823, 440; Geschichtsfreund V, 223; Urkundio ll, 11-12.

Unter den Zeugen erscheinen: esoouioi ge AoKugeu (als eines schon von

früher her bestehenden Stiftes); dann viele mioisterisles gueis, miui-
sterisles eomitis gs ?r«durg, miuisterisles ge I,gu2durg, milites g«»

miuorum g« SseKburg u. A. Vrgl. Kopp, Gesch. II, 507 t.
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eigenen Territorium, zu einem kleinen Gemeinwesen mit Land und

Leuten, Gerichten und Vogteien, das von Melchnau und Roth zu
beiden Seiten des Rothbaches — der Gränze zwischen Burgund
und Alemannien — den Thalgrund herab über die Dörfer
Südlingen') und Roggwil gegen Murgenthal sich erstreckte; und

da das neue Gotteshaus nebst diesem geschlossenen Bezirke nahe

und fern noch viele andere Güter uud Rechte besaßt), so war für
feiue äußere Ausstattung reichlich gesorgt. Ueberdies gewann der

strenge erbauliche, gottselige Wandel der Cistercer Mönche auch

hier fortan die Gunst edler Wohlthäter. Um von andern nichts zu

sagen, bedachte unser Graf Hermann der Aeltere das Kloster

St. Urban noch zu verschiedenen Malen mit seinen

Schenkungen oder gab seinen Dienstmanneil Ermächtigung zur
Vergabungen an dasselbe. So übergibt noch in demselben Jahre 1201

Herr Wernher von Jfenthal eine Schupose zu Mestrichen
fchenkungsweise an das Gotteshaus; und wiederum, mit feiner Frau
und den zwei Söhnen Wernher und Gottfried, durch die Hand

feines Herrn Grafen von Froburg, zwei Schuposen zu

Wisagung und drei zu Egrichen, die er von Hermann
von Froburg zu Lehen getragen^). Einige Jahre später

gewährt Graf Hermann mit seiner Gemahlin und den Söhneu

Ludwig und Hermann den Mönchen von St. Urban freien

Durchgang für sich und alles, was sie tragen oder führen hin und

her durch sein Gebiet ohne Fährgeld oder Zoll, — uud das Recht,

ihr Vieh auf alle seine Weiden zu treiben*), indem er zugleich

zeden, der ihm angehöre, mit seiner Ungnade bedroht, wofern er

5) Von dem Dorfe Ludlingen, wo St. Urban die niedern Gerichte ausübte,

sah der Verfasser noch die letzten Häuser und Baureste von andern.

z. B. bei Langenthal, Schorren, Lotzwil, Habchern, Dietwil, Buswil,
Tundwil, Gundismil zc,; ferner bei Grohwangen, im Entlebuch ,c. Be-

stätigungsurk. Ss 1194 im Archiv St. Urban.
2) ^ow mou. 8, vrbsui, l, 108: sx urdnri« uigro vetsri, Urkundio II,

10. — Mestrichen, Wisagung und Egrichen uns uribekannte Ortsnamen,

vielleicht Egrichen statt Egrichingen verschrieben.

Das Tratrecht.
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die Klosterbrüder in irgend etwas beschwere'). Auf diese, in jener
Zeit wichtige, Vergünstigung zurück zu kommen, werden wir noch
später Anlaß finden. Hermann blieb übrigens dem Kloster St.
Urban bis ans Ende seiner Tage wohl gewogen; noch im Jahre
1312 schenkte er (mit feinen Kinder) demselben eine Wohnung zu
Büttikon und eine andere zu Lau g e n s ch a ch e n^), und gaben
eben demselben Herr H. von Oltingen und seine Hausfrau,
durch die Hand ihres Herrn, des Grafen vou Froburg, zwei Schu-
posen zu Egcrchinge u^). —

Daß Graf Hermann der Aeltere von Froburg sich gegen die
Benediktiner Abtei Engelberg ebenfalls wohlthätig erwiesen,
werden wir an einem andern Orte sehen. Hier melden wir
nur noch eine kleine Schenkung an die Hochkirche Basel;
er übergab derselben kurz vor feinem Hinscheide ein Eigenweib
Namens Mechtild*).

Wir holen hier, zum Schlüsse unserer Nachrichten über
Hermann III. von Froburg, einen Streithandel nach, in welchen er noch
iu feinem Alter mit dem Stifte Beromünster verwickelt wurde.
Es besassen nämlich im Dorfe Aug gen im Breisgau, wo auch
Edle vou Auggen ihren Wohnsitz Hattert), sowohl das Stift
Beromünster als Graf Hermann von Froburg Eigengüter, jenes aus
Vergabung des Grafen Ulrich von Lenzburg"), dieser
wahrscheinlich als Erbe von feiner Großmutter Sophia von Lenzburg,
wenn nicht eher schon von den Froburgischen Vorfahren. Diesen
Gütern war der Kirchensatz von Auggen verbunden, welchen beide

Theile ansprachen, fo daß bei Erledigung der Pfründe jeder Theil

') Urk. 1206,0«: Archiv St. Urban: Herrgott, «er,. Il, n. 2S9.

Vrgl. Xew mon. S. Urbsoi I, 117; Gefchichtsfreund V, 22S.

«) äets rnon. 8. vrburii I, 149; vrgl. Urkundio II, 12,

°) Daselbst I, 189; vrgl. Urkundio II, 14.

<) Regest 1211, 00; Irouiilut II, 7ZS. — »uliersm gelsmilis sus,
°) Urk. 1236,00; Archiv Olsberg: Herr Heinr, von Auggen und sein

Bruder Rudolf, Ritter, verkaufen den Schwestern von Olsberg das Dorf
(viüum) Olsberg,

°) 1047 Aug, 20: lllrieus eoiues «biit, qui Ksne seelesisni ciitsvit dis

preoiis: Ougbsim, »lsgstou, Stoutkeri, Nekrolog von Münster, bei

Göldlin, Geschichte des Waldstätter Bundes, p, 36.

Urkundio II. 7
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dieselbe besetzte. Den daraus entstandeneu Handel zu untersuchen
und zu entscheiden wurden von Papst Jnnocenz III. der Abt
K. vou Lüzel und Propst M. von St. Leonhard in Basel beauftragt

und bevollmächtigt. Der Spruch hob die Doppelwahl auf
und ordnete dagegen eine Wechselwahl, uud ermächtigte Graf
Hermann, das erste Mal zu wählen'). Auf diese Weife wurden
die beidseitigen Ansprüche ausgeglicheu und geordnet. Uebrizens
gelangte später das genannte Stift durch Kauf, zugleich mit den

Froburgischen Gütern zu Auggen, in deu ausschließlichen Besitz des

dasigen Kircheusatzes, indem Hermanns Sohn, Ludwig der
Aeltere, jene Güter mit allen Zubehörden an Johaun vou Tuslingen,
Ritter und Bürger vou Neuenbürg im Breisgau^), und dieser, unter
zwei Malen, an Propst und Kapitel von Münster verkauftes).

Graf Hermann muß 1212 gestorbeu sein; denn in diesem

Jahre, aus welchem wir von ihm eine Vergabung an St. Urban
kennen*), traten nach den Akten desselben Klosters seine Wittwe
und seine Söhne bereits handelnd aus^). Damals ist sein Sohn
Volmar schon todt. Der Vater hatte ihm in der Klosterkirche

von Schönthal, wo er wahrscheinlich begraben liegt, mit Gütern

zu Göskou einen Jahrtag gestiftet"). Weitere Nachrichten über diesen

Volmar von Froburg haben wir nicht. Dagegen hinterließ
Graf Hermann uoch drei Söhne, Albrecht, Ludwig uud Hermann,
und eine Tochter Richenza,

') Urk. 1208,00; «sugsrt, «öS. clivi. n. 893.

2) Urk. M^sndurg, 1275, 00; «sugsrt n, 1019. — Sons olim
eoinpsrsts ll piss insinori« eomits I,uSovieo äs ?ro-
bürg ssomit s I,ui1ovieo ssniors, da I,uäovieus zun. 1279 Brachm. IS
noch lebte).

«) Urk. KnnsvburA, 1289 Weinm, 17; Archiv Münster, angeführt von

Kopp, Gesch. II, 491.

i) Siehe Seite 97.

b) Herr Cünrat von Geluingen hat uns geben eine Schüpose zu Chulme
durch die Hand seiner Frauwm Grofinna von Froburg und ir Sün.
^.cts mon. 8. llrdsvi l, 1S7 sä snn. 1212 sx urbsrio oigro vet.

Brgl. Urkundio II, 14.

°) 8eopossm in Kösebsn oontulit nobilis Hsro llsrorsnnus oomss iu
remsuium snims «Ui sui Vo1m»rj. Urk. 1226; Sol. Woch. 1324, S32.
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6. Richenza, GrSsin von Neuenbürg (1212—1225) und AI-
brecht, Propst von Zosingen und Pfleger von Mirbach
(1226-1243).

Gräfin Richenza begegnet uns zum ersten Mal um's Jahr
1212 in Gesellschaft ihrer Brüder, der Grafen Ludwig und

Hermann, wo sie die Schenkungen ihres wahrscheinlich kurz
vorher hingeschiedenen Vaters Hermann an die Abtei Engelberg
bestätigen und für dessen Seelenheil einen Jahrtag ordnen'). Jn
demselben Jahre nimmt auch der junge, aus Sizilien nach Deutschland

gekommene König Friedrich II. alle, zumal die aus Schenkung
der Grafen von Habsburg und Froburg herrührenden Besitzungen
Engelberts in den besondern Schutz des Reichs^).

Die Grafentochter von Froburg war vermählt mit B erch-
told, Graf und Herr von Neuenbürg, dem einzigen Sohne
des Grafen Rudolf II. von Neuenbürgs). Sie darf nicht
verwechselt werden mit Richeuza, der Gattin des Rudolf vou Nidau*).
Unsere Richenza kommt in Urkunden ausdrücklich als die Gemahlin
des Grafen Berchtold vor. — Im Einverständniß mit seiner Frau
Richenza und den Söhnen Rudolf uud Hermann ordnet
1223°) Graf Berchtolddem Kloster Frienisberg ein Seelgerätye

') Bruchstück einer Urkunde ohne Datum. Lang, Grundriß I, 881; Sol,
Woch. 1824, 196.

2) Urk. Hagenau 1213 Jan. 2; Herrgott, «en. II, 216. — Abt Heinrich
war persönlich bei dem Könige; Engelberg im XII. u. XIII. Jahrh., 57,

2) Graf Rudolf hatte zwei Brüder, Ulrich III, und Berchtold, von denen
der erstere durch seinen Sohn Rudolf der Stammvater der Grafen von
Nidau, sowie durch andere Söhne Gründer der Grafenhäuser von Straßberg,

Aarberg und Valangin, und der letztere Dompropst von Basel und
Bischof von Lausanne war. Rutils, Nonuni. 1216.

i) Wie es von Lüthy (Sol. Woch. 1824. 197; 1825,'402; 1826,305) und

nach ihm von Zeerleder (Urk. zur Gesch. der Stadt Bern n. 504)
geschehen. Lüthy berichtigte seinen Irrthum Sol. Woch. 1827, 156; vrgl,
Irouilist I, 626.

°) Urk, in eeel. 8, Asnritii SlM «oerols 1223 März 26 (statt 1203,
wie wir mit Kopp, Gesch. Il 2, 58 lesen); Sol. Woch. 1828. 209;
«utile, »Ion. I, n. 81; Zeerleder, Urk. v. 96. Ueber das viel
vorkommende Nugerol berichtet uns die Geschichte wenig zuverlässiges.
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für fie und ihre Eltern. Die Vergabung dazu geschah in der St.

Maurizeukirche zu Nugerol (bei dem jetzigen Landeron) mit Beding,

daß jenes Kloster den Psarrgenossen von Nugerol jährlich eiu

halbes Quartale Wein zur Feier des Gottesdienstes liefere'). Wohl

um dieselbe Zeit macht Graf Berchtold mit Willen seiner Frau

Richenza und der Söhne Rudolf und Hermann eine zweite ähnliche

Stiftung au die Abtei Frienisberg zu seinem und feines

Vaters Seelenheil?). Als Graf Berchtold, Herr vou Neuenbürg im

Spätjahr t224 dem Bischof Wilhelm die von der Hochkirche zu

Lausanne zu Leheu getragene und ihm mit der Herrschaft Neuenburg

durch Erbe zugefallene^) Münze vou Neuenbürg verkaufte,

übergab und zusicherte*), gabeu auch seine Gemahlin Richenza°)

und die Söhne Rudolf und Hermann ihre Einwilligung und

versprachen gewähr zu fein"). Dieser Verkauf schien so wichtig, daß

Propst Albrecht uud das Kapitel von Neuenburg uoch besonders

urtuudeten, Berchtold Herr von Neuenbürg habe vor ihnen erklärt,

daß er mit Zustimmung feiner Frau Richenza uud seiner Söhne

Rudolf, Hermann uud W. um 105 Mark Silbers uud 103

Lausauner Pfund dem Bischof Wilhelm von Lausanne die vou ihm

zu Lehen getragene Münze verkauft und zugesichert habe'). — Im
folgenden Jahre weist Berchtold Graf und Herr von Neuenburg,

im Einverständniß mit semer Gemahlin Richenza, zum Unterhalt

des ewigen Lichtes und als Seelgeräthe sür sie und ihre Vorfahren

Unscr Lieben Frauen - Kapelle zu Neuenbürg jährlich zwei Mütt
Nüße vvn dem Ertragniß ab ihren Weiden zu Nugerol und Gris-

sach au^). Die Zustimmung zu dieser Vergabung war die letzte

') »6 opus eslieis, sieut sulet tleri iu Lceoa Oomini.

2) Nrk. ohne Datum 1223); Sol. Woch. 1828, 209.

°) Bei der Theilung hatte Berchtold als Sohn des bereits verstorbenen äl¬

teren Bruders die Herrschaft Neuenburg und die walschen Lande, Ulrich

den deutschen Grundbesitz bekommen.

') querbivi.
°) KiZiieneis.
°) liueirentos. Urk. Laus. 1224 Ott. 20; «atile I, n. 7S.

k) querbivisse. Urk. npuS Aovum esstrum 1224 Oet. 20; Zlntile l,
u. 77.

«) Urk. 122S,«0; Astile l, u. 78 ; Ssm. gs Li,» m brier, Des«ipt. 499,
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uns bekannte Handlung unserer Richenza. Noch in demselben Jahre
übergibt Berchtold, dcr Herr von Neuenburg, einverstanden mit
seinen Söhnen Rudolf und Hermann, dem Gotteshause Frienisberg
die Mühle von Vili mit Zubehörde, Acker-, Wies- und Rebland

im Banne Nugerol zum Heile der Seele seiner Gattin, der Schwester

der Grafen von Froburg').
Auch uach ihrem Tode vergaß Graf Berchtold seiucr geliebten

Richenza nicht. Noch im Jahre 1231 machte er zum Seeleuheile
der Verstorbenen eine großartige Vergabung an die Abtei St. Jo-
hcmnsen bei Erlack, indem er diesem von seinen Vorfahren gestifteten

Gotteshause, mit Willen seiner Söhne Rudolf, Hermann und

Heinrich, sowie seiner zweiten Gemahlin Nicola, den Kirchensatz
des St, Maurizenstiftcs in Nugerol schenkte ^), eine Schenkung,

welche sowohl der Bischof Bvnifaz von Lausanne 1232^), als auch

Papst Gregor IX. 1233*) nach Inhalt des Vergabungsbriefes
bestätigen. — Unsere Richenza hatte ihrem Ehehcrrn die drei eben

genannten Söhne geboren, Rudolf, der ältere, folgte feinem Vater
als Rudolf III. in der Herrschaft Neuenburg! Heinrich, der

jüngere, bei Lebzeiten sciuer Mutter noch minderjährig, erscheint ^rst
später in den Urkunden.

Albrecht, der zweite Sohn Hermann's des Aeltern, weihte

sich, wie so viele Glieder des Froburgischen Grafenhauses, dem

geistlichen Stande. Ob er zu demselben in Murbach, wo sein

Oheim Arnold, wie wir gesehen, Abt war, sich vorbereitet hat,

sowie überhaupt von seiner Jugendzeit, geben unsere Quellen keine

Kunde. Die erste, allerdings nicht zuverlässige Meldung von
Albreckt von Froburg kommt uns durch eine Urkunde von 1207, iu

') Urk. 1225.00; Sol, Woch, 1827, 15«: «ätiis I. n. 80; Zeerleder,
Urk. 1, r>. 146. Der Graf überlebte sie 36 Jahre; er starb 1261. 7«

Jahre alt; Uaiiis, p. 1216 ?rgg. gs LKäinbrier, Hist. ,is KsuebStsl
sg »unum 1237 gibt irrig die zweite Gemahlin Berchtold's Nicola als
die Froburgerin an.

°) Urk. 1231 Äug. 29; «ätils l, u. 94. Es muß ein bedeutendes Stift
gewesen sein; in einer Urkunde von 1187 (Sol. Woch. 1828, 208)
erscheinen acht Zeugen gs Kmiüs (Mitglieder) 3, Nsuritii,

°) Urk. 1232, 0«; Zeerleder 1, n. 184.

") Bulle Rieti 1233 März 26; Sol. Woch. 1331, 103; «»tils l, 97.
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welcher er unter andern Zeugen angeführt wird, als König Philipp
den Deutschritter-Orden in seineu Schutz nimmt uud denselben
ermächtigt, Neichslehen zu besitzen'). Hingegeu steht fest, daß unser
Albrecht ibereits vor 1226 Propst des Chorherrenstistes Z o -
fingen, war; denn in diesem Jahre bekräftigt er, der erste
uns bekannte Propst von Zosingen, als Zeuge die auf Vermittlung
seiner Brüder, der Grafen Ludwig und Hermann von Froburg,
durch den Bischof von Basel Heinrich von Thun ausgefertigte
Bereinigung über die Schönthal'schen Klostergüter^). Wir finden ihu
dann wieder 1235 als Vorstand der Chorherren von Znsingen,
indem er als solcher den Verkauf einiger Güter von Ritter Ulrich
von Büttikon an die Abtei Engelberg bezeugt und mit dem Ka»
pitelssiegel von Zosingen bekräftigt^). Dagegen begegnet er uns
1238 als Pfleger des Klosters Murbach im Hose zu
Luzern, wo er in dieser Eigenschaft, mit Zustimmung des Kapitels
von Luzern, den Gotteshausleuten bewilligt, Güter an Engelberg
abzutreten, als Erblehen der Propstei Luzern*). Drei Jahre später
treffen wir ihn im Kreise seiner ganzen Familie in Zosingen, wo
sein Bruder Graf' Ludwig der Aeltere, im Einverständnis?, mit
seiner Gemahlin^) und mit seinen Söhnen Hartmann, Hermann und
Rudolf, nebst dem Bruderssohne Ludwig dem Jüngern") die zwei
ganz nahe am Kloster Engelberg gelegenen Eigengüter diesem
Gotteshause übergibt. Den daherigen Brief siegeln, nebst Graf
Ludwig, der Pfleger von Murbach Albrecht und das Kapitel von
Zofingen'). Endlich erscheint 1243 unser Pfleger von Murbach
nochmals in Zosingen und wohnt der Verhandlung bei, als durch
Vermittlung seines Bruders Ludwig eine Streitsache zwischen dem

>) Urk. uvuS Lßr»,n 1207 Mai 20; »eunes, Loa. gipl. OS. s. «.
leuwnicorum p. 7. Nach Böhmer, Reg. 1831, n. 2946, bestätigt
König Philipp Mai 28 zu Basel das Johanniterhaus Heimbach; er kann
also Mai 26 nicht zu Eger gewesen sein.

') Urk. 1226,00; Sol. Woch. 1824, 534.
°) Urk. spul! UueKeiu (Muhen) 1235 April 21; Herrgott II. n. 803.
«) Urk. iu euris I^ueerrieiisi 1238 März 17; Geschichtsfreund II, 161.
°) Hedwig von Habsburg.
°) Der Bruder Hermann war 1237 gestorben,

') Urk. in elsustris Aolingeosidus 1241 Juni II; Sol. Woch. 1823,199.
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Freien Wilhelm von Krenkingen und dem Kloster St. Urban dahin

ausgeglichen wird, daß jener von seinen vermeintlichen Ansprüchen

auf gewisse Güter freiwillig absteht'). Bald darauf starb er. Am

Ende des Jahres 1244 tritt schon sein Nachfolger als Abt von

Murbach auff).
Was Albrecht in den beiden kirchlichen Instituten, deren

Vorsteher er gewesen, gewirkt hat, weiß nur derjenige, dessen Diensten

er fein Leben geweiht. Jn Zofingen hatte er feinen Brudersohn

Rudolf von Froburg, im Kloster Murbach den Abt Theobald zum

Nachfolger. Mehr als von ihm weiß die Geschichte von seinen

weltlichen Brüdern zu erzählen.

7. Ludwig II. und Hermann IV. von Froburg.
(1201—1256).

Dieses Brüderpaar erscheint und handelt so viel gemeinschaftlich,

daß wir sie in unserer Darstellung nicht trennen zu dürfen

glauben. Sie sind die zwei weltlichen Söhne des Grafen Hermann
des Aeltern, welchen der ganze Nachlaß der Froburgifchen Besitz-

thümer zufiel. Zugleich waren sie durch ein inneres häusliches Band

uicht nur unter sich, sondern auch mit dem Habsburger» innig
verbunden, indem sie ebenfalls ein edles Geschwisterpaar aus

diesem aufblühenden Grafenhause zur Ehe hatten, Töchter des alten
Rudolf, Landgrafen im Elsaß, Schwestern der Grafen Albrecht

und Rudolf, von welchen dieser als "Gründer der Linie von

Habsburg-Laufenburg, jener als Vater des Königs Rudolf
bekannt ist. Unser Ludwig war mit Gertrud und Hermann mit

Hedwig (Helwig) vermählt^).

') Urk. spua Bövingen 1243,00; ^ow rnon. ». vrbsni I, 229; Sol.
Woch. 1824, 12.

Urk. 1244 Dez.; SeKöpkli«, äis. ckipl. I, 327.

2) äew knvästioois inonssterii Anrevsis p. S, in äppeng. (»p. ?rick.

Loop, vivllioiW setoruiu) ; Herrgott, Len. I, 324.
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Schon früher begegneten uns die beiden Brüder. Zuerst 1201
zu St. Urban, wo sie mit ihrem Vater für dieses Gotteshaus sich

sehr wohlthätig erwiesen'); sodann 1206 ebendaselbst in Gesellschaft

mit Vater und Mutter, wo sie dem neuen Kloster riebst
andern Vergünstigungen die Zollfreiheit durch ihre Lande schenkten?);

ferner vergaben sie 1212, wieder mit ihrem Väter, zwei Wohnungen

demselben Kloster^), stiften im gleichen Jahre mit ihrer
Schwester Richenza ein Seelgeräth für ihren eben verstorbenen
Vater in der Abtei Engelberg*); und noch in eben diesem Spätjahr

erscheint unser Brüderpaar zu Basel im Gefolge des jungen
Königs Friedrich II, uud bleibt Jahre lang in seiner nähern
Umgebung.

Darum darf es nicht auffallen, wenn unsere Grafen Ludwig
und Hermann von Froburg von nun an längere Zeit nicht mehr
in Urkunden vorkommen. Werfen wir einen Blick auf die damaligen

Zustände im Reiche.

Nach Kaiser Heinrichs VI. Tod°) war die Lage des Reiches so

beschaffen, daß die Wahl eines Nachfolgers nicht sofort konnte

vorgenommen werden. Sein Sohn Friedrich war zwar schon 1196
anerkannt worden, wurde aber jetzt als ein uur Zjähriges Kind
übergangen. Es trat dann der alte Gegensatz zwischen den Welsen
und Ghibellinneu iu Deutschland aufs neue zn Tage, und erfolgte
eiu Doppelwahl, indem ein Theil der Wahlfürsten den Bruder des

Verstorbeneu, Philipp Herzog von Schwaben, erkoren, der am 5.

April 1198 zu Frankfurt die Krone erhielt; die Gegenpartei aber,
nachdem Berchtold von Zähringen") und Herzog Bernhard von
Sachsen sie abgelehnt hatten, an der Wahl des Welsen Herzog Otto
von Sachsen (Sohn Heinrichs des Löwen) fest hielten, der dann

') Siehe Seite 94,

2) S. Seite 96.

°> S. Seite 97,

^ S. Seite 99,

b, 1197 Herbst, 28; Räumer lll, 72.

^ Berchtold zog es vor, statt der ungewissen Krone, 11,666 Mark Silbers
von Philipp in Empfang zu nehmen, Räumer II, 10S,
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am 17. Mai') zu Aachen zum Könige gekrönt ward. Die beiden

Gegenkönige suchten sich fortan zu behaupten, jeder seine Macht
durch neue Verbindungen mit hohen Fürsten zu vergrößern, jeder
den andern durch Kriegszüge zu schwächen; namentlich bemühte

sich jeder, den neuerwählten kräftigen Papst Jnnoccnz III?) nnd

seine Bestätigung zu gewinnen und auch iu Italien festen Fuß zu

fassen. — Der Papst c r m ahute dic deutschen Fürsten, sich zu

verständigen, oder ihm die Wahl zu überlassen. Da die Mahnung
fruchtlos blieb, entschied sich Jnnoccnz für Otto. Ein Jahrzehnt

wogte der Kampf zwischen den Gegcnkönigen ilnentschicden hin und

her. Da ward Philipp 1308 ermordet und durch des Papstes kräf-

tige Vermittlung cinc neue zwiespaltige Königswahl vermieden.

Aber Otto, nun allgemein anerkannt, machte sich durch gewaltthätige

Eingriffe in den Kirchenstaat den Papst zum Gegner und

entfremdete sich durch Stolz, finstere Härte und Treulosigkeit die

Herzen der Großen und des Volkes.

Dcni Banne verfallen, kehrte er im Frühling 1313 von einem

siegreichen Feldzug iu Italien nach Deutschland zurück. Er munterte

seine Anhänger auf und bemühte sich, neue zn gewinnen, um
das für ihn bedrohte Reich zu schützen. Es war zu spät.

Die deutschen Fürsten hatten inzwischen ihr Auge auf den

jungen Friedrich gerichtet und ließen ihm durch vertraute Botcu die

Reichskrone antragen. Cr entschloß sich zur Annahme und kam

nach Deutschland,

Jn Basel angelangt, wurde er mit Jubel von dcm Adel

und der hohen Geistlichkeit empfangen. Da erscheinen bereits am
36, Sept. 1313°) mit dcn Bischöfen von Trient, Chur, Konstanz

und Basel, mit den Grafen von Kibnrg, Habsburg, Homberg,

Rapperswyl, auch unsere Grafen Ludwig uud Hermann
von Froburg in des Königs Gefolge. Von hier aus beganu

der junge, freundliche Hohenstaufe seine Kämpfe und Kriegszüge

gegen den verhaßten Kaiser Otto. und wie eine Lawine wuchs

seine Macht, während der letztere sein Ansehen und feine Anhänger

Nach Räumer, p, 106 am 12. Heumonat,
2) gewählt am 8. oder 9. Jan. 1198.
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mehr und mehr verlor. Ohne Zweifel blieben unsere ritterlichen

Froburge fortan mit ihrem Gefolge im Hoflager Friedrichs und

bei seinem Heere. Otto wurde in seine Erblande in Norddeutfch-

land znrück gedrängt, feine Macht im Kampfe mit König Philipp
August von Frankreich ganz gebrochen'), und Friedrich 1215 am

25. Juli zum römischen König gekrönt, wobei er dem Papst

Jnnocenz das Versprechen wiederholte, Neapel und Sizilien nie

mit dem deutschen Reiche zu vereinigen, sondern als ein eigenes

Königreich an seineu erstgebornen Sohn Heinrich zu übergeben,

und zugleich feierlich einen Kreuzzug gelobte.

Friedrich hielt sich noch länger in Deutschland auf, um Ruhe

und Ordnung überall herzustellen und zu handhaben, wozu 1218

wegen wichtiger Ereignisse seine persönliche Gegenwart mehr als sonst

nothwendig schien. Jn diesem Jahre starb Berchtold V., der letzte

Zähringer^). Es war schwierig sein großes Lehen- und Eigenerbe

zu bereinigen und zu theilen; doch durch Friedrichs Milde
und Nachgiebigkeit kam eine gütliche Vereinigung zu Stande.

Beinahe zur gleichen Zeit^) starb Kaiser Otto auf der

Harzburg, und in demselben Monate hob Friedrich dem Grafen

Albrecht von Habsburg einen Sohn aus der Tanfe, kaum

ahnend, daß ihn derselbe einst als sein Nachfolger überglänzen

werde ; es war Rudolf, der Gründer des Habsburg-österreichischen

Fürstenhauses. Es liegt wohl außer Zweifel, daß unsere
Froburge dieser Feierlichkeit beiwohnten; war ja der Vater

ihr Schwager und sie vor und nachher beinahe unzertrennlich

beisammen und so oft mit den Grafen von Habsburg im Hoflager

um den König.
Friedrich weilte übrigens nur noch so lange iu Deutschland, bis

er, entgegen seinen feierlichen Gelübden, die Wahl seines Sohnes

Heinrich zum römischen König durchgesetzt hatte*), indem er die

Wahlfürsten, zumal die geistlichen, durch Zugeständnisse und

Vergünstigungen zit gewinnen wußte. Nun schien ihm kein Hinderniß

') In der Schlacht bei «ouviries in Flandern 1212 Juli 27.

Im Hornung; LpitsvK. zu Frciburg,

') 1218 Mai 19.

122« April 26.
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mehr im Wege zu stehen, den Römerzug anzutreten; den Papst

Honorius III. bemühte er sich, durch Entschuldigungen und

Versprechen zu begütigen, und er erhielt wirklich mit seiner

Gemahlin Konstanze am 22. Wintermonat 1220 in der St. Peterskirche

die Kaiserkrone. Der Kaiser hielt sich fortan in Italien
auf. Wir dürfen uns aber nicht weiter in die Neichsbegebenheiten

einlassen. Bleiben wir vielmehr bei unsern Froburgen.
Ehe wir aber die uns zu Gebote stehenden Notizen über unser

Brüderpaar weiter zusammenstellen, mag es hier am Platze sein,

einen übersichtlichen Blick zu werfen auf den Besitzthum der

Froburge.

Schon öfter war im Verlauf unserer Darstellung die Rede von

Gütern und Besitzungen unseres Grafenhauses; gleichwohl glauben

wir hier noch einen Blick auf den Gesammtbesitz desselben werfen

zu sollen, ehe wir von der Theilung der Familie und ihrer Güter
in zwei Linien zu erzählen haben.

Wir fanden den Mittelpunkt der Froburgischen Stammgüter
auf den waldigen Höhen und in den grünen Thalgründen des

Jura am Hauenstein, und dann in dem angrenzenden Gelände des

Buchsgaues und Sifzgaues. Allerdings können wir die vielen

althergebrachten Besitzungen und herrschaftlichen Güter, Eigen und

Lehen, nicht einzeln in Urkunden nachweisen; — sie stammten

grösztentheils aus einer frühern Zeit, von der keine Erwerbstitel

mehr vorhanden sind, und wo der faktische Besitz als Gewähre galt;
auch steht uns kein Froburgisches Urbarbuch zit Gebote, wie die

erst später errichteten der Habsburg-Oesterreichischen oder Kiburgischeu

Dynastenhäuser. Dessen ungeachtet steht es gewiß, daß die

ausgedehnten Besitzungen unseres Grafenhauses nicht nur in den

genannten Gauen überall hin verbreitet lagen, sondern weit über

deren Gränzen sich erstreckten. Es begegnen uns solche im Elsaß,

im Breisgau, in der Grafschaft Baden, im Thale von Schwyz, im
Lande Unterwalden und besonders am rechten Aarufer von

Zosingen bis Aarwangen. Die Froburge besassen nebst dem Stammschloß

Froburg, die Burgen Gutenfels, Birsegg, Schauenburg,

Wartenberg, Homburg, Waldenburg, Falkenstein, Erlinsburg, Bipp,
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Aarburg, Wartburg mit den dazu gehörigen Rechten und Gütern;
sie waren Hcrreu über die Städtchen Ölten, Aarbnrg, Zofingen,
Waldenburg, Liestal, Klus, Wictlisbach nnd Fridau.

Obgleich von den genaunten Schlössern nnd Städtchen theils
schon Erwähnung geschah oder später geschehen wird, finden wir es

doch für die Geschichte wichtig genug, von Zofingen, Ölten und

Waldenburg hier einige besondere Aufschlüsse zu versuchen.

Das alte ^okii,irin,, eine römische Niederlafsnng, wurde in
der zweiten Hälfte dcs IV. Jahrhunderts durch die hereindringenden
Alemannen zerstört und verbrannt'). Ueber das Wicderaufsteheu
dcs neuen Zofingen aus dcr Asche, und über dessen sernere

Schicksale belehrt uns kein sicheres Dokument; ob es, wie viele

andere Orte zur Zeit und auf Befehl^) Kaiser Heinrich I. mit
Mauern umgeben und somit damals eine Stadt wurde, wissen wir
nicht; aber das bleibt gcmiß, daß Zofingen nnd die dasige Gegend

zu den Frobnrgischen Besitzungen gehörte^). Unsere

Grafen waren Herren der Stadt nnd gründeten daselbst

gegen das Ende dcs XII. Jahrhunderts das St. Mauritiusstift.
Im Jahre 1201 begegncu uus zuerst Chorherren von
Zosingen*). Es mußte ihre Einführung schon früher, doch kurz

vorher, geschehen sein; denn die Anordnung des Stiftcs war noch

unvollständig, indem die ersten Pröpste zugleich als Leutprie-
stcr°) erscheinen, andere Würdenträger noch nicht vorkommen"),

In der zu unserer Zeit gemachten Nachgrabung dor dem südlichen Thore

zu Zosingen kamen dic Grundmauern einer großen römischen Villa
mi? Badeanstalt und einer wohlerhaltenen Mosaik !c. zu Tage und zeigten

sich offenbar Spuren von Brand. Unter den gefundenen Münzen, welche

der Verfasser beschrieben hat, war die jüngste von Kaiser Konstans
vom Jahre 3>3. Wir schreiben die Zerstörung dem Ueberfall dcr

Alemannen im Kampfe gegen Kaiser Julian, den Nachfolger des Konftans

zu.

") LKron. lleriu L«nt,'.
2) Vermuthlich aus Lcnzburgischem Erbe (Siehe oben Seile 73).

4, Urk. 1201,0«; Sol. Woch. 1323, 440; Ge sch ich tsfreund V, 223.

5) Urk. 1279 Juni 2; Sol. Woch. 183«, 486.

«) Urk. 1282 Sept. 28; Sol. Woch. 133«, 491.
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die zwei Altäre sich erst nach und nach bis auf neun vermehren
und mit eigenen Kaplaneien verbunden werden'). Uebrigens liegt
eine nicht undeutliche Hinweisung aus den Froburgischen Ursprung
des Kollegiatstistes auch in dem Umstände, daß je die Propstwahl
nur mit Gunst und Willen des Stadtherrn geschehen konnte^),
und daß die zwei ersten Pröpste Söhne unseres Grafenhauscs
waren?).

Daß die Grafen von Froburg (und nicht etwa das St.
Mauritiusstift) in Wirklichkeit Herren von Zofingen gewesen

seien, wurde noch in neuerer Zeit theils behauptet, theils bezweifelt;

die Gründe für erstere Annahme find aber so vorwiegend,
daß wir denselben nnsere volle» Zustimmung nicht versagen können.

Denn die Froburge handelten als Herren der Stadt. Sie schenkten

(ohne Rücksicht auf das Stift) Grundbesitz und das Burgrecht

in der Stadt Zosingen, allerdings im Einverständnis;
mit den Bürgern*); sie verkaufen, wie sie ausdrücklich sagen,

in ihrer Stadt, in der fie zugleich Vogtrechte üben, ein sehr

ausgedehntes Areal zu Gründung eines Dominikanerklosters^);
die Dominikaner gehen gegen die Froburge zu Zofingen, als gegen

ihre Herrschast, noch besondere Verpflichtungen ein"); diese

bewilligen den Bürgern von Zofingen als ihre Herren Güter-

veräußerungen; sie belegen die Bürger mit Umgeld, Steuern
und Umlagen; auch von den Gotteshausleuten; ihnen gehören

dieWälle um die Stadt; sie üben die hohe und niedere Gerichtsbarkeit;

sie beziehen den Zoll; sie üben das Münzrecht zu
Zosingen; der Ertrag von den Bänken am Markt muß ihnen
entrichtet werden; sie beziehen den Lehenertrag der Mühlen;
sie beziehen als Patrone und Kastvögte der Kirche das

Vogt recht von den 62'/2 Schuposen, des Stiftes jährlich mit

') Urk. 1242 Sept. 3 u. 1281 Jan. 28; Sol. Woch. 183«, 4S4 u. 487.

2) Urk. 1242 Sept. 3. siehe oben.

«> Vrgl. Seite 102 u. 103.

Urk. 128« April 11; Herrgott II, 493.

°) Urk. 1286 Juli 10; Sol. Woch. 1824, 26.

°) Urk. 1286 Juli 10; Sol. Woch. 4824, 28.
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68'/» Mütt Haber; kurz : die Stadt Zofingen ist der Herrschaft

eigen).
Ölten und Waldenburg machen sich erst um die Mitte

des XIII. Jahrhunderts in der Geschichte bemerkbar. Was Früheres

von diesen Orten berichtet wird, beruht blos auf mehr oder weniger

willkürlichen Annahmenz doch ist es wahrscheinlich, daß Ölten und

Waldenburg schon Jahrhunderte früher zu den freien Hausgüteru
^Allodien) der mächtigen Grafen von Froburg müffen gehört
haben. — Beide Orte waren zur Zeit der Römerherrfchaft schon

bekannt, wurden aber durch die Alemannen zerstört. Nach dunkler

Zwischenzeit, vermuthlich unter den schwachen fränkischen Königen,
wurden dann diese Jura-Gegenden von den aufblühenden Fro-
burgen, in Besitz genommen, nnd fortan besessen; Ölten von ihnen
mit Manern umgeben und befestigt, zu Waldenburg ein Schloß

'(eine Burg im Walde — Waldenburg) gebaut am Ausgange
einer Juraschlucht des obern Hauensteius, wo der alle Fahrweg

in das Sißgau führt, und die wenigen Strohhäuser darunter durch

Mauern und Graben in ein Städtchen verwandelt. Weder das eine

uoch das andere Städtchen gab je eiuer eigeneu Herrschaft den

Namen. Urkundlich hatten unsere Grafen an beiden Orteu Wohnsitze

und das kleine Waldenburg, noch ohne Kirche, lag ganz im

Bereiche der Froburger Besitzungen in der Pfarre Onozwiler (St.
Peter), wo Graf Adalbero II. 1145 das Kloster Schönthal gründete.

Somit erscheinen die Froburge als die ältesten uus bekannten Herren
von Ölten und Waldenburg. — Es haben zwar spätere Chroniken
und Geschichtschreiber die Behauptung geltend zu machen gesucht, daß

die genannten Grafen erst durch Belehnung von den Bischöfen von

Basel, somit als Vasallen derselben, zum Besitze dieser Orte und

Ländereien gekommen seien; von jenen festen Plätzen habe der eine

zum Sißgau, der andere zum Buchsgau gehört, und die Grafschaft
über beide Gane hätten die Bischöfe schon früher durch kaiserliche

Schenkung rechtmäßig erworben. Allerdings hatte die Hochkirche

') Vrgl. Zosingen: des Stifts, der Bürger und. des Grafen Rechte nach dem

Oesterreich. Urbar, in Kopp, Gesch. eidg. Bünde II, S46-S48.
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von Basel durch kaiserliche Schenkung die Grafschaften Angst')
und Härchingen?) als Eigen erworben; allein abgesehen davon, daß

keine spätere Urkunde irgend eines Kaisers, Königs oder Papstes

diese Schenkungen bestätiget und wenigstens die eine derselben in
ihrer Aechtheit zweifelhaft ist, welches war in Wirklichkeit das

Gebiet dieser Grafschaften, auf das sich die Hoheit und

Lehenherrschaft des Bischofs ausdehnte? Die Grafschaft Äugst umfaßte

nicht mehr und nicht weniger als den Bann
^ zu Äugst, der,

zwischen dem Augstgane und Sißgaue liegend, in beide hineinragte, und

in analoger Weife begriff die früher, nur noch in eiuer einzigen

Urkunde?) genannte Grafschaft Härchingen weiter nichts, als die nächsten

Ortschaften um Härchingen, welche im Buchsgau liegen. Hätte
diese Herrschaft über das ganze Buchsgau, vom Erzbach der

Schneeschmelze nach bis Gänsbrunnen und der Aare entlang bis

an die Siggern sich erstreckt, sie wäre ohne Zweifel bekannter, nnd

der Znsatz der Urkunde „eine gewisse Grafschaft mit
Namen Härchingen," überflüssig gewesen; und wo müssen wir dann die

althergebrachten Stamm- und ANodialgüter der Froburge,
der Bechburge u. A. suchen*)?

Erst in viel späterer Zeit, — in der Zeit des Zwischenreichs,

wo kein kräftiges, allgemein anerkanntes Oberhaupt iu Deutschland

Ordnung, Sicherheit und Ruhe handhabte, geistliche und weltliche

Herreu einander befehdeten, einer in des andern Besitz und Rechte

sich eindrängte, jeder seine Macht zu erweitern trachtete; in der

Zeit, wo einerseits die bischöfliche Gewalt zu Basel unter Bischof

Berchtold II. von Pfirt und Heinrich III. von Neuenburg ihren
Höhepunkt erreicht hatte und andererseits der Glanz und das

') Urk. Speier 1041 Mai 1; UerrZott, Seil. II, 115; rrouillät,
«on, I, 147; Kopp, Geschichtsblötter II, 41.

2) Urk. Speier 108« Dez. 7; Herrgott 11,172; Sol. Woch. 1832, 414

Irouillst I, 203.

«) Urk. e. 1083; Irouillst II, 7.

Konrad von Bechburg schenkt auch schon um 1083 Grundbesitz, bei

Härchingen und dem nahen Werde gelegen, an das neue Kloster St. Alban

in Basel. Urk. Irouillut II, 7.
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Ansehen unserer Grafen zu verdunkeln begann; erst da (1255)
stehen nach einer zweifelhaften Urkunde der Bischof von Basel und
ein Volmar von Froburg sich feindselig gegenüber, erscheint jener

faktisch als Leheusherr über Ölten, Waldenburg und Zubehörde,
und dieser als Lehensträger').

Aber nirgends wird erwähnt, kraft welchem Rechts- oder
Erwerbnngstitel die Kirche von Basel Oberlehensherr über die

genannten Orte und Gruudbesitzungcn sei. — Dem fei nun wie

ihm wolle, dcr Bischof blieb fortan im faktischen Besitz der

Oberlehensherrlichkeit über Waldenburg und das ganze Buchsgan,

— ein Rechtsverhältnis), welches als maßgebender Grundsatz sür
die nächstkommenden Jahrhunderte.forldauerte. Denn schon zehn

Jahre später fand sich Graf Ludwig der Jüngere von Froburg
veranlaßt, urkundlich zu erklären und zu schwören, daß er seine

Vesten und Burgen zn Waldenburg und Ölten mit Leuten, Rechten,

Besitzungen und aller Zubehörde vom Bischof, Namens der

Hochkirche zn Basel, zu Lehen trage: wobei der Bischos nnd dcr

Graf zugleich gegenseitig einander Hülfe und Schutz gegen

Urk. Basel l2« Hzrbstmonat 12; 'Iroui ilnt 1, (W, Brgl. Bruckner,

Mcrkw., 1436. — Ueber die Aechtheit dieses, dem bischöflichen

Lehenbuch (ivl. 29) enthobenen Schiedbriefes können wir uus eines

Zweifels nicht erwehren. Jn demselben wird der Froburger nicht Graf,
sondern Juughcrr Volmar von Froburg genannt Nun kennen wir in
dieser Zeit keinen Grafen Volmar von Froburg in Urkunden und zum
Jungherr (Domieellus) war damals noch kein Froburger herabgesunken

(Lüthy, im Sol. Woch. 1824, 213). Der Brief ist von keinem Zeugen
und durch kein Siegel bekräftigt, und wer die drei Schiedleute als solche

bevollmächtigt habe, ist nicht ersichtlich. Wahrscheinlich war dieser Akt
nie ausgefertigt. — Wir dürfen nicht unterlassen zu bemerken, daß in
demselben bischöflichen Lehenbuche ein Blatt vorher (iivre äe« liet's nobles,
p. 28> die datumlose Notiz eingetragen ist: «öeienclum est, quoä Kee

sunt bon», lias äominus Volinärus äs ?rodurg, eomes, Käbet u äo-
inino upiscopo Lssiliensi in leoäum: Lsstruni ?al ebenste in äietum
in äer «luse. Item omnes Feote» <zui sunt äoinini episeopi et ee-
eie?ie öusiiiensis in vslis äicts Liilstui et in vulie LueKsgmve.
Item eomitstum LuoKsgiNvs cum omnibus uttinentiis suis..
Item >VäIäenburs osstrum et Ölten (Irouiilat l, 629 Anm. 2).
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Verletzer ihrer Rechte geloben und garantiren'). Durch diese neue

Wendung der Dinge wird aber unsere Annahme, daß Waldenburg,
Ölten nnd Zugehörde von Alters her zu den Froburger
Hausgütern gehörten, — eher bestätigt als geschwächt. — Nicht weniger
die Herrschaft Liestal mit der Stadt und den dazu gehörigen
Orten Lausen und Seltisberg im Sißgau; denn die ältesten

Herren von Liestal, soweit unsere Geschichte hinaufreicht, find die

Grafen von Froburg/). Denselben gehörte auch die Grafschaft

Neu-Homburg als freies, lediges Eigenthums. Beide

Herrschaften wurden von Seite des Bisthums Basel weniger
angefochten; gleichwohl ging ihr Besitz 1305, aber durch Kauf, an

dasselbe über*). Zweifelhafter war die Rechtmäßigkeit der Froburgischen

Ansprüche auf das Wasser der Birs bei Basel;
ans den Dinghos zu Matzendorf und Zubehörde; und auf
die Schlösser Ober- und Unterbirseg g u. A., wie wir
bald sehen werden.

Andere Befitzthümer, wie die Schlösser Falkenstein, Bipp,
Erlinsburg, Birseggzc., die Städtchen Fridau, Wiet-
lisbach, Klus, zu denen die Froburge zum Theil erst später

durch Belehnung vom Bisthum Basel gelangten, übergehen wir hier

um so füglicher, da später sich Anlaß zeigen wird, sowohl von

diesen, als von noch andere Gütern nnd Rechten, — von Herrenhöfen

(eurtes), Kirchensätzen, Zehnten, Zöllen, Geleit, Vogteirechten

zc. insbesondere Erwähnung zu thun.

') Urk. Basel 1265 Winterm. Z; Staatsarch. Liestal, n. St. Urban;
Herrgott, Ken, II, n. 47d; 'trouiilat II, n. IIS. — Unter deu

Zeugen: Küci. äe?robur!z nrerMitus Lsron. — Hieher bezüglich sagt

Kopp. Gcsch. II, 646: „Dem Umsichgreifen des Bischofs Heinrich zu

Basel, dcr nicht nur unbewachtes Rcichsgut, sondern auch Eigmgüter
benachbarter Grafen in den Bereich seiner Kirche zog (Froburg 1265

Dez, ö; Pfirt 1270 Juni 26 u, 1S71 Nov. 15 u, 27) trat Graf
Rudolf von Habsburg entgegen."

2> Vrgl. Sißgau, v, Dr. L. A. Burck Hardt (Mittheil, v. Basel II, MS).
2) Daselbst n. LOS.

<) Urk. 1S0S Christm. 17; Bruckner, Mcrkw. p. «7« u. 975; rrouil-
iat III, n. 46.

Urkundio II. 8
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Es versteht sich von selbst, daß unsere Grafen ihre ausgedehnten

Ländereien größtentheils zu Erb- oder Zinslehen verwendeten und

das wenigste durch Eigenleute bebauen ließen. Daher kam es, daß

sie nebst den gemeinfreieu und hörigen Lehenslenten eine größere

Zahl') höhere und niedere Vasallen und Ministerialen
zahlten — Freie, Ritter nnd Edelknechte, manche mit eigener

Burg. Wir finden unter denselben in Urkunden angesehene Namen

nnd nennen die Freien von Falkenstein, Bechburg, Aarburg, Gös-

kon, Uhingen, Grünenberg, Jrunni, die Ritter und Edelknechte von

Eptigen, Jfenthal, Kicnberg, Hägendorf, Oltingen, Wangeu, Schap-

pel, Wile, Winzncm, Arnoldsdorf, Bnbendorf, Lampenberg, Dieti-
chon (Diegteu), Psaffnach, Roggliswile, Schötz, Scheukon, Ruoda,

Halten, Stein, Schlieugen, Hagbcrg, Ölten nnd Zielemp.
Doch so viele edle Vasallen nnd Dienstmannen die mächtigen

Froburge auch zählten, so hielten sie, wenn wir die Truchsessen

von Froburg ausnehmen, so viel nns bekannt, keinen organisirten
Hofstaat oder Hoferbämter (Mundschenk, Marschall uud
Kämmerer), wie oft behauptet wurde.

Es dürfte hier am Platze sein, auch die Frage hier kurz zn
berühren: ob die Froburge den Bischöfen von Basel, zumal denen

aus ihrem Grafenhaufe, viel von ihrem Grundbesitz zu verdanken

hatten? Diese Frage wurde vielfach bejaht. Allein, wenn wir nns

erinnern, daß unsere Grafen schon znr Zeit, als die Hochkivche

Basel nicht weniger als glänzend mit Domainen ausgestattet war,
mit großer Macht nnd reichem Grnndbesitz in die Geschichte

eintraten, — wenn wir uns erinnern, wie sie an die Kirche von

Basel selbst, an die Klöster St. Alban, Lüzcl, Einsiedeln, St.
Urban, Engelberg Eigengüter schenkten, das Kloster Schönthal und

das Stift Zofingen gründeten; wenn wir andererseits bedenken,

daß sich keine Spur irgend eines Dokumentes über frühere
Güterabtretung weder zu Eigen noch zu Lehen von Seite der Bischöfe

an die Frobnrge vorfindet: so dürfen wir kein Bedenken tragen,
obige Frage so lange zn verneinen, bis nns das Gegentheil nach-

') Gegen 200,verschiedene Familien; Burckhardt, das. p. 312 ; von Arz,
Buchsgau v 59.
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gewieseil wird. Was dann die Froburger Bischöfe betrifft, so liegt
die Annahme nahe genug, daß dieselben den Stuhl von Basel
bestiegen, eben weil sie die Söhne eines mächtigen Dynastenhanses

waren, und daß dieses nicht erst durch sie mächtig und reich geworden.

Allerdings gewannen die Dinge später eine andere Gestali, als der

Glücksstern von Seite des Hochstiftes Bafel mehr und mehr gestiegen

uud von Seite der Froburge sich allmälig geneigt hatte, als die

Bischöfe im Verlaufe des XIII. Jahrhunderts zuerst übcr das ganze

Bnchsgau und iu der Folge auch über das Sißgau die Landeshoheit sich

anzueignen wnßten, die Grasen aber, der Gewalt dcr Verhältnisse

erliegend, zn den Lehen trägern derselben im Buchsgau

herabsanken; erst dazumal kamen die alten Dynasten von Froburg in
deu Fall, dein Bisthum Basel vieles, — den oberherrlichen

Schutz ?c. — verdauten zn müssen. Immerhin blieben sie aber, —
wenn auch uicht mehr Oberherren ihres althergebrachten Grundbesitzes

in diesem Gaue, — gleichwohl noch dic mächtigsten

Vasallen unter dem Krummstabc, nnd ihre Verhältnisse gewannen
wieder neuen Glanz, als sie von der Kirche zu Basel auch mit
der L a u d g r a f s ch a f t zuerst im Buchsgau uud dann zugleich

im Sißgan belehnt wurden.

Doch es ist Zeit, daß wir wieder anf nusere Brüdcr, die Grasen

Lndwig und Hermann von Froburg zurückkehren'.

Wir können hier eine Rechtsfrage nicht unberührt lasseu, die

im Jahre 1221 durch Kompromiß gegen unsere Froburge
entschieden wurde. Schon ihr Vater, Hermann') der Aeltere hatte sich,

infolge seines Grundbesitzes an der Birs oberhalb Basel, berechtiget,

und, wir wissen uicht wie, veranlaßt geglaubt, dem Gotteshaus

St. Alban nnd dessen Mühlen das Wasser der Birs
abzuleiten und zu entführen. Lange hatte der gehässige Streit
gedauert^), bis das öffentlich vor Zeugen in der St. Leonhardskirche

versammelte Schiedsgericht den scharf formnlirten Spruchs) fällte,

') klsrs lleriusnn.
2) qussstic, ventüstä tuit,

o.uocl eomss sczusm clo Lvrsä gs molenclinis eclsei livors cNsbolo

sucrclslNs a»I?errs prsesirmsoat.
8"
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daß dem Grafen in dem Wasfer der Birs von der Brücke') an bis

in den Mein kein Recht zukomme, da dasselbe direktes Eigenthum

des Klosters St. Alban sei-).

Gegen das Ende des Jahres 1223 treffen wir die Grafen

Ludwig und Hermann von Froburg mit ihrem Schwiegervater und

ihrem Schwager Rudolf und Albrecht von Habsburg, Landgrafen

im Elsaß, in Gesellschaft Vieler geistlichen und weltlichen Großen

des Reiches als Zeugen an eiuem Hoftage zu Basel —, wo König

Heinrich der Abtei Lützel ihre Privilegien und Besitzungen

bestätigt-).

Etwas später, 1225, schenkt mit Willen und durch die Hand

seiner Herren Ludwig und Hermann ein Froburgischer Dienst-

mann^) eine Schupose Land zu Stüßlingen an die Abtei St.

Urban; nnd hilft nm dieselbe Zeit ein anderer Ministeriale der

Grafeu vou Froburg, — Ritter H. von Dlegten (OistieKon)

demselben Kloster ein Gut loskaufet).
Aber uoch in demselben Jahre erscheint unser Brüderpaar iu

Italien im kaiserlichen Heerlager Friedrichs II., zu welchem sie

fortan getreu hielten. Zu St. Germans wurde im Heumonat

ein Vertrag mit Papst Honorius III. geschlossen, wobei der Kaiser

aufs neue einen Kreuzzng gelobte. Ueberhaupt trug Friedrich II.

damals eine kirchenfreundlichere Seite zur Schau und gewährte

Fürsten, Prälaten nnd Städten Freiheiten, Rechte und Privilegien,

so wenig cs seiner absolutistischen Politik im Gruude Ernst sein

mochte, indem eine nnumschränkte, iu seinem Hause erbliche, Reichs-

omnipotenz das Ziel all' seines Strebens blieb, das er theils durch

'j Tie Birsvriickc war damals iu der Nähe vom jetzigen St. Jakob.

Urt. I2.'1 (des Bischofes Heinrich von Thun; cr wird noch lZusiliensis

s gruaimt), Tie Schicdsrichtrr warcn: der Bischof, der Abt von

^üzrl, der Tmnpropst und dcr Tomdckcm. Mitgetheilt von Or. L. A.

Burckhardt, aus dcm Archiv von St. Alban. Bon dem Bischöfe wurde

nm gleichen Tag und Ort Gras Wcrucr vvn Homburg vou der Kastvogtei

St. Alban ciitjctzt.

Urt. Basel 1226 Tee. 2«; rronülkt, I. 829.

') Herr L. Spiszträger iSpeistrSger — vapitdr) von Froburg; ^etu luon.

5. l, duni l, 167: l.'x uri,. iiiu','0 vel, r. 42; lirkundiv Ii, t7,

b) il>i,i, ex vcüle»,: Urkundio II, 18.
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scheinbares Nachgeben, theils durch offenes Zugreifen zu erreichen

sich bemühte').
Unter den hohen Zeugen, — Bischöfen, Herzogen und Grafen

— war auch Hermann von Froburg, als Friedrich II.
den Erzbischos Engelbert von Köln, feinen Reichsverweser in

Deutschland, mit dem Gute Nichterich belehnte?); ebenso erscheint

Graf Hermann daselbst unter den Zeugen, welche das

Diplom mit ihren Namen bekräftigen, kraft welchem der Kaiser

der Bürger von Rheinfelden alte Gewohnheiten, Freiheiten und

Rechte bestätigtes. Und als im folgenden Jahre im Lager zn Rimini
Friedrich dem von den Hohenstaufen besonders begünstigten Deutsch-

Ritterorden die Bestätigung für den Besitz des Cnlmlandes gewährte,

mit Ermächtigung, Preußen einzunehmen und es unter dem Titel
eitles Reichsfürstenthumes zu behalten, wurden unter den Grafen,
nach Werner und Albrecht von Habsburg, auch des letztern Schwäger

Ludwig und Hermann von Froburg als Zeugen beigezogen^).

— Hierauf erscheinen dieselben zn Basel, wo Bifchof Heinrich

II. (von Thuu) auf ihre, als der Kastvögte von Schönthal,
Bitte nnd gütige Zustimmung?) sämmtliche namentlich bezeichnete

Güter uud Besitzungen dieses Klosters bestätigt").
Dagegen zogen sich etwas später unsere Grafen Lndwig und

Hermann von Seite des St. Ursusstiftes von Solothurn eine Klage zu,
indem sie auf Stiftsbesitzungen zuMatzendorf Eigenthumsrecht
ansprachen. Der apostolische Stuhl, von Propst Ulrich und Kapitel um

') Vrgl. Höfler, Kaiser Friedrich II, S, 2« ff.
2) Urk. sp. 8. Lisrinsnum (bei ?oggis im Neapolitanischen) 1225 iiisnss

lui.: «sillsr, Uegesten p. 136; Wallis «brist. Hl, 138.

2) Urk. daselbst zur gleichen Zeit; angef. bei Kopp, Geschichtsbl, II, 4u.
Gesch. d, eidg. Bünde I, 886.

^) Urk. Rimini 1226 inenss Usrti«; Henne«, Loci. (Zip. Od. 8. N.
leuton p. 7 f.

5) cle Petition« se bsnigvo ssseiisu nobiiiuin eomiwm I,, st U. <Ze ?ro>

bürg, silvoestorurn ejusclem eeelesise,

«) Urk. 1226,0«; Sol. Woch. 1824, 53« ff. Unter den geistl. Zeugen:
Albertus prepositus Boving, (der Grafen Bruder); unter den Rittern:
Kottil-iiUis ös Iptingen, >VsrnKerus cie It'entbsl, >Vsrnbsrus cis Uss-

gsnaork, — Die beiden Froburge siegeln mit dem Bischof.
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Abhülfe angerufen, bestellt die Aebte von Trub, Erlach und Frienisberg,

zn Richtern, welche am 18. März 1227 die Parteien im St. Ursus-
münster versammelten. Nachdem hier Graf Hermann') nnd sein

Bruder Ludwig, vor gesammten Chorherren, Rittern nnd Bürgern,

aus Liebe zu Fried' und Einigkeit) auf das vermeinte Recht
in der Weise feierlich-) entsagt hatten, daß ihnen nnd ihren Erben

mit Znstimmnng vou Propst nnd Kapitel das Vogteirecht über
jene Besitzungen verbleibe, sie jedoch von jeder Hube (msi,8U8)
mehr nicht als eincn Mütt Haber jahrlich als Vogtrecht enthebet),
wurde sofort ganz in diesem Sinne zu Recht erkannt, und der

Streit beendiget).
Einige Zeit später begegnen uns Ludwig und Hermann von

Froburg zu Kickenbachs) als Vermittler in einem Prozesse

zwischen dem Stifte Beromünster und Arnold, einem Bürger von

Zofingen, Güter zu Langnau betreffend'). Unsere Grafen besiegeln

den Akt^). — Im Januar 1234 wohnt Graf He r m ann der
jüngere vou Froburg dem Landgerichte zu Meyenheim bei, wo
der Landgraf Albrecht von Habsburg Vergabungen des Grafen
Ulrich von Pfirt — Güter zu Dirlinsdors und Wolfchwiler, —
dem Hochstifte Basel einfertigt"); nnd im Herbstmonat desselben

Jahres finden wir beide Brüder wieder im Heergefolge des Kaisers
zu Mvntefiascone'"). Die ritterlichen Grafen scheinen über-

Jld, von Arz, p. 76, macht irrig aus II. einen Hart mann,
2) sniois pacis st eoneorciiss inciucti.
5) eorsin reliciuiis.
<) Urk. der Grafen; Sol. Woch. 1824, 9 (dcr Abdruck gibt Venersncic>

preposit« statt Volrieo prep.). Unter Zeugen nebst dcn Stiftsherren
die Ritter Graf N. von Falkcnstein, Otto cle Pfaffnach u. A.

°) Urk. dcr Richter, Sol. 1227 März 18; das. p. 1«. Unter den Zeugen,
nebst Propst Ulrich, eilf Chorherren.

°> wahrscheinlich Rickenbach bci Münster.
^) super Leopossin in I^sngnsu.
«) Urk. Rickeub. 1231 Hcum. 1; «eugni-t,, c«ci. gipl. n. 9t9.
°) Urk. np. Ue>enKein, 1233 ?on. 25, (inai^t. 7, somit Jahr 1234);

1r«uiI Is.t I, i). 3S4; Herrgott <Zen. II, n. 297.
Urk. ilontefwsrone 1234 inense 8epteivb.: Sebeiö, Origenes öuelk.
IV, 141.
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Haupt, außer der Verwaltung ihres Besitzthums und ihrer Hausan-
gelegeuheiten, außer der Handhabung des Rechtes und der Ordnung
in ihrem engern Heimatlande, auch über dieses hinaus vielfältig
mit Hof- und Waffendiensten dem Reichsoberhaupte zur Seite

gestanden zu sein. Denn als Friedrich II. 1235 zur Unterdrückung
der rebellischen Anschläge seines Sohnes, König Heinrichs, uud der

feindseligen Plane der deutschen Fürsten, das letzte Mal über-die

Alpen kam, begegnen wir wieder unsern zwei Froburgen bei dem

Kaiser zu Hageuau, wo sie mit Rudolf von Habsburg einen

Vergleich zwischen den Grafen Ulrich und Albrecht von Pfirt und der

Abtei Murbach besiegeln'). — Später erscheint uns urkundlich

Graf Hermann IV. von Froburg nur noch einmal: er war zu

Zofingen 1236, und bekräftigte mit seinem Siegel den Akt, als
dem Abt und Convent von St. Johann zu Erlach Ritter Johannes

von Noggliswile ein Gut, so er von ihnen zu Lehen getragen,
wieder aufgab?); bald darauf, 1237, schloß er seine irdische

Laufbahn: denn am 23. Weinmonat dieses Jahres nrkunden auf der

Beste Froburg Graf Ludwig und dessen Sohn Hermann, daß auf

ihre Bitte der Leutpriester Rudolf-) zu Onolzwiler für feinen

Oheim Hermann seligen Angedenkens ^) ein Seelgeräthe zu

Schöuthal gestiftet habe^), für welche Stiftung zum Seeleuheil
seines seligen?) vielgeliebten Bruders denn auch Graf Ludwig die

Bestätigung des Bischofs erbittet').

') Urk. Hagenau 1235 inense Dsr.; SeKönriin, ^is, cUpl. I, 372; un¬

ter den Zeugen: Graf Diethelm von Toggenburg, die Edeln Cuno von

Aarburg und Eberhard von Gutenburg,
2) Urk. Zofingen 1236, 0«; Sol. Woch. 1825, 459; AserisSsr, Urk. I,

n. 212. Unter den Zeugen: Conrad von Chnutwile und Heinrich von

Lauperstorf, Chorherren zu Zofingen.
2) auch Ludwigs Sohn, später Propst zu Zosingen und zu Münster.
4) teiiei» rseorcisticinis.
°) Urk. Froburg 1237 Weinm. 23; Sol. Woch. 1824, 536 f. Unter dcn

Zeugen: die Ritter Gottfr. u. Wernh. v. Jfenthal, Heinr.- von Wangen,

Joh. Oupiksr, Otto u. Joh. von Roggliswil, der Dienstmann Hermann
Rur schleus.

°) piss insivoris.
Urk. ohne Datum (e. 1237); Sol. Woch. 1824, 543 f.
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Von seiner Gemahlin Hedwig von Habsburg hinterließ
nnscr Graf Hermann einen noch minderjährigen Sohn, Lndwig,
und sehr wahrscheinlich eine Tochter, — jene Froburgerin, welche
mit einem Herrn von Rappoltstein verheirathet war, die
Mutter des Freien Anshelm von Rappoltstein, die dann nach ihres
Gemahles Hinscheide, der Welt entsagend und einem beschaulichen
Leben sich widmend, ins Kloster Paradies bei Schaffhausen
trat

Für das Grafeichaus Froburg tritt aber jetzt ein wichtiges
Ereigniß ein, das auf dessen Schicksale bedeutenden, aber nicht
günstigen Einfluß ausübte: es ist dies die Güte rth eilung und
die Trennung des Gesammtstammes in zwei Aeste, wovon jeder
seine eigene Geschichte hat. Graf Ludwig und seine Familie besaß

fortan als Kern seines Besitzthumes Zosingen mit Znbehörde,
auf dem linken Aarufer die Herrschaft Bipp und jenseits des

Iura Liestal, und wie es scheint auch die Froburgischen
Ansprüche auf Birsegg u. A.; den Nachkommen des verstorbenen
jüngern Bruders Hermann fielen nebst dem Stammsitze
Froburg und dazu gehöriger Herrschaft diejenige von Waldenburg,

auch Ölten, die Stadt nebst Zubehörde, und ans dem rechten

Aarufer die Herrschaft A arbnrg u. A. zu. Andere Vermögeus-
theile und Rechte, wie die Kastvogtei über Schönthal, mehrere
Besitzungen im Lande Unterwalden n, A. blieben einstweilen
nnvertheilt.

') Gewiß ist, daß um diese Zeit (1235) die Mutter des Freien Anselm bon
Rappoltstein eine Froburgerin war uud im Kloster Paradies den

Schleier nahm; LKron. Loimsr. ap. Löbmgr, Pontes II, 77, u. änual,
Lolmsr. scl su. 1279 sp. Lönmer, das. v, 14. Bon Arr, Buchsgau
p. 80 hält sie für eine Tochter unseres Grafen Hermann. Brgl. Kopp,
Gesch. III, 393.
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Zofingifche Linie.

8. Grsf Kldwig III. und seine Söhne Hermann
und Rudolf.

Die erste Handlung, womit wir den Grafen Ludwig nach dem

Hinscheide feines Bruders Hermann beschäftigt finden, bezieht sich

auf dessen Bestattung. Mit Ludwigs Einwilligung nämlich war
der, wie es scheint, in Basel Verstorbene in der Kirche zn Zeinin-
gen') beerdigt worden, als der Prior der Prediger von Basel,

Achilles und Dietrich, der Guardian der mindern Brüder (Mi-
noriten) mit der Bezeugung auftraten, daß vor seinem Hinscheide

Graf Hermann von Froburg seine Begräbnis; in der Kirche zu

Schönthal gewählt; was dieser dennoch zu Statten kam, indem der

edle Mann Ludwig Graf von Froburg zur frommen
Gedächtniß feines Bruders Hermaun, wie solcher es bei Lebzeiten

schou verordnet, und jener die Einwillignng dazu vom Bischof von

Basel eingeholt, dem Kloster Schöntal aus frommer Zuneigung
geschenket das Patronatrecht der Kirche zu Onolzwyl, damit
die Zahl Gott dienender Personen daselbst gemehrt werde. Die
Urkunde ist ausgestellt anf der Stammveste Froburg, wie gewohnt

in Gegenwart zahlreicher dazu berufener Zeugen hohen und niedern

Adels, Vasallen und Dienstmannen, Ritter nud Knechte, worunter

wir bemerken: Graf Rudolf von Falkeustein, Herrn Thomas von

Ramstein, Herrn Cono vvn Arburg, baun drei Eptingen, einen

Jfeuthal, Schano von Gelterchingen, von Ußerwald, von Jrnnni,
von Wangen, von Dietchon, von Roggliswyl, von Bottenwyl, auch

Johann den Truchsessen (vapitsr), — sämmtlich Ritter (milites);
an Knechten (sörvientes) aber, die den Rittergürtel noch nicht

empfangen: Hermann den Marschalk sNsrsgoaleus) vou

Froburg, einen Arnoldsdorf, Roggliswyl, Kilchbergs).

>) Im Frickthal, Bezirk Rheinfelden.
2) Sol. Woch. 1824, 198.
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Gemeinschaftlich mit dem Bischof Lütold von Bafel bekräftiget
und besiegelt Graf Ludwig von Froburg ums Jahr 1239
das Theilungsinstrument über ihre Güter zwischen den Grafen
Albert und Rudolf von Habsbnrg, Ludwigs Schwägern').

Mit eben jenem Bifchof, seinem Lehenherrn gerieth aber Graf
Ludwig in heftigen thätlichen Streit, woran auch sein älterer

Sohn Hartmann thätigen Antheil nahm. Beidseitig kam es

zu offenen Feindseligkeiten. Diese Fehde rührte immer noch von
deu Ansprüchen her, welche die Froburge auf die Schlösser Birs eck,

das obere und uiedere, machten^). Die Sache ward jedoch

endlich durch einen Schiedspruch vertragen; wornach aber Graf
Rudolf von Thierstein, Ludwigs lieber Allverwandter, diesen nach

Untersuch des Handels, am Ungrund erfand z worauf Graf Ludwig
sich zum Ziel legte^ im Spätjahr 1245 in förmlicher Urkunde für
sich uud seinen Sohn Hartmann ans alle Ansprüche auf jene

Schlösser verzichtete, seine Schuld anerkennend, den Bischof
widerrechtlich angegriffen zu haben, ihm auch, mit feinem Sohne, alles

ihnen zugefügte Leid und Schaden verzog; so wie der Bischof
seinerseits znm Zeichen lauterer Eintracht und.wahrer Liebe den

Friedenskuß dem Grafen darbot-). Eine Folge davou war, daß nach

gepflogener freundlicher Unterhandlung ein Kauf des Froburgischen

Hofgutes und feiner Gefälle zu Arlesheim an die Basler Kirche
zu Stande kam^).

Jn einen andern Streit aber war Graf Ludwig, durch
seine nahe Verbindung mit Graf Rndolf dem ältern von Habsburg,
Landgraf im Elsaß, sodann mit Arnold dem Vogte von Rothenburg

Urk. ohne Datum, circa 1l39, bei Herrgott II, n. Sil.
2) Lutz, Geschichte der Herrschaften Birseck und Pfeffingen 1816 S.

4 s. Worauf diese Ansprüche gegründet gewesen, ist unbekannt; gewiß ist,
daß schon in weit frühern Zeiten die Froburge Güter in diesen Gegenden

besessen, wie schon jene Schenkung Bischof Adalberos von Jahr 1I3S
ausweiset, wie auch der unten angeführte Kauf um den Froburgischen Herrenhof

zu Arlesheim.
°) Urk. Basel am 26. Oct. 124S, bei Herrgott II, n. S44 — st nos

ipsum in signvm purss eoneorcli« st vsrss ciileetionis aci pseis oseu-
Ium mutn« rseipisntes.
Lutz, Geschichte der Herrschaften Birseck und Pfeffingen 1816, S. 4 f.
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nnd den Brüdern von Wolhansen wider dic Bürger von Luzern
verwickelt worden. Dieser Streit rührte nämlich von dcr Vogtei
über die Stadt Lnzern her, die der Graf von Habsbnrg von
der Abtei von Murbach zn Lehen trug, nnd zn Uutcrlehen den

R o t h e n b n r g verliehen war, ucbst derjenigen über mehrere
andere Murbachischc Höfe der Umgegend. Jn ähnlichem Verhältnisse
standcn die Wolhausen. Auch hier war es zu Thätlichkeiten
gekommen, bis dic Grafel' Hartma n n, der ältere und jüngere,
von Froburg, ucbst Rudolf von R a P p e r s w y l vcrmittelnd cin-

tratcu, und im Sommer 1244 einen Vergleich zu Stande brachten,
wonach der Vogt von Rothenburg, sammt seinem Sohne Ludwig
uud den Brndcrn W. und M. von Wolhauscn, beider ob-

gencunucn Grafen von Froburg und Habsburg liebe Freunde
nnd Verwandte, sich verpflichteten, während 10 Jahrcn keinen der

besagten Bürger von Luzern zu beleidigen, uoch zuzugeben, daß solches

durch irgend jemand anders geschehe nnd gcgcn Jedermann, selbst

obige Freunde nnd Verwandle inbegriffen, dcn Lnzcrnerii gntes
Rccht zn halten; wobei diesen anch auf 15 Jahre freier, unge-
sti>rtcr Handel und Wandel zugesichert sein sollte. Zu Gleichem

verpflichteten sich ebenfalls eidlich Graf Ludwig von Froburg,
mit feinen Söhnen H e r m a n n nnd Hartma n n, wovon der

erstere die Urkunde, gegeben zn Luzern am 8. Hcum. 1244, mit-
besigelle, nebst den Grafen von Kyburg und Rapperswyl, die in
dcrselben der Froburg geliebte Freunde nnd Blutsverwandte
scolisuinzuinlzi) genannt werden').

Mit dem Propste nnd Chorherrenstift zn Zosingen stand Graf
Ludwig, scheint es, in gutem Vernehmen, als mit seiner, nnd
Hartmanns seines Sohnes, dcr Kirche Zosingen Vögten^),
Einwilligung, die Rechte nnd Gewohnheiten des Stiftes, 1242, in
Schrift verfasset wurden, enthaltend znerst dic Ordnnng des

Gottesdienstes, nnd dann die Rechtsverhältnisse zn dem Grafeu (iüomes):
„daß dieser nämlich die Habe eines verstorbenen Chorherren sich

') Urk. I.u(>ei'ii« VlII. Ici..?ulii 1244, bci Kopp, Urk. z. Gesch. d. eidg.
Bünde S. 7; u, Ges ch i ch tsfreu nd I, S, t75 f.
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nicht aneignen, noch von irgend einem Beamten des Stiftes TeU

noch einige Abgabe (exaetiooem) fordern, und der Schulmeister

<8eolä8tieus) des Stiftes, seines Amtes halb nicht gehalten feie,

dem Grafen sondern Dienst zu leisten." Besiegelt wurde der

Brief, nebst Propst und Kapitel, von dem Erlauchten (iI1u8tri)
Grafen Ludwig von Froburg für sich und seinen Sohn

Hartmann'). Zweifelhaft bleibt es, ob unter jenein Titel der

Graf des Gaues, oder der ihn führende Vogt verstanden seie,

hier wohl die nämliche Person.

Jn Begünstigung frommer Stiftungen folgte Graf Lndwig
dem Geiste seiner Zeit, doch nicht im Uebermaß, noch ohne Rücksicht

auf deren Nützlichkeit. So vergönnte er zwar, gleich seinem

Vater Graf Hermann, dem Kloster St. Urban die Benützung

seiner Weiden^): nntersagte ihm aber-) die Veräußerung derjenigen

Güter bei Murgenthal^), die Er, und weiland sein Bruder

Hermann, vormals dem Gotteshause geschenket nnter bestimmtem

Vorbehalte, daß solche niemals, — nnter keinem Vorwande und in
keinem Falle, kaufs- oder tauschweise dem Kloster sollten oder

könnten entfremdet, uoch zugegeben werden, daß auf irgend einer

Stelle besagter Güter irgend eine Beste/') erbaut würde; wodurch

Graf Ludwig bezeuget, mit seinem Brnder Hermann sel. diese

Güter zu Murgatnn nur deßwegeu innebehalten zu haben, damit
die Abtei sie nicht veräußere uoch ein Befestigungswerk daranf
bane. Doch scheint dabei im Einverständniß mit dem Kloster
gehandelt worden zu fein, indem die ausgestellte Urkunde nebst dem

Grafen Ludwig uud dessen Söhnen Hartmann und Rudolf, auch

vom Abte von St. Urban nnd demjenigen von Lützel (IniLelws)
besiegelt wurde.

Unter gleicher Beschränkung machte Graf Ludwig, auf dem

') Urk. vom 3. Sept. 1242, abg. im Sol. Woch. 183« S. 454 ff.

2) poteswtein in pascuw nostris. Urk. St. Urban 1262. Archiv St,
Urban, bei llsi-rg. il, n. 4S9.

°) Urk. 12SS: Archiv St. Urban, abg. Herrgott Ii, „. 3S5.

Aliirgutiin.
inunitio»ein.
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Todbette, wie cs scheint, eine Vergabung an das Johauniterhaus
Thunstetten'). Wogegen er mit Ulrich von Schnabelburg
eine ihnen zuständige Hofstätts), nebst andern Gütern, dem

Kloster Frauenthal schenkte, zum Baue dieses Gotteshauses');
wozu der römische König Wilhelm, 1252, seine Genehmigung
ertheilte, weil das Geschenkte Lehen war vom Reich. Die Urkunde
ist ausgestellt im Lager vor Canb (Lubst)^) 1252. Wie aber der

Gras von Frobnrg in den Besitz jener Güter in der Gegend von
Zug gelanget war, ist uns unbekannt; ob es etwa Lenzburgisches
oder Habsburgisches Heirathsgut war? Kaufsweise hingegen, durch
die Hand seiner Söhne Hermann und Hartmann, nud um deu

Preis von 153 Mark Silbers trat Graf Ludwig dem Kloster
Wettingen die Froburgischen Güter zu Arnoldsdorf (Artstorf) im
Sißgau, an den Gränzen des Frickthals ab^).

Dem Frickthalischen Damenstifte Olsberg (Orws Dsi), Ci-
sterzer Ordens, war es uicht nnerwünscht, als 1242 Gras Lndwig
ihm die Verwilligung ertheilte, jeweilen ohne Anfrage noch Widerspruch,

adelige oder nichtadelige Personen seiner Unter-
thanen^), so dazu sich darbieteu würden, nach Gutdünken im Stifte
anzunehmen, oder Güter und Schenkungen von solchen zu
empfangen'). Sonst bedurften zn dergleichen Schenkungen oder Ver-

'> S, unten.

2j s,i eonsti'uetioiienl,
in c»«tri» »ute Luiiam, Ii. K»l 8ep!. Inilnt. X. ä. I). 1232. — Ge-
fchichtsfrennd I, S. 807; vrgl. Stadlin, Topogr. dcs K. Zug II,
S. 27. Tas Cistcrzer Fraueuklvstcr Frauenthal, Vsllis IZ, Narise
oder vullls iioininsrui». im hcutigen Kanton Zug, an den Gränzen des

Zürcher Gcbictcs soll schon 1281 vou dcm Freihcrrn Ulrich vo» Schnabel-
bürg und dessen Jemcchliu NgucS vou Eschcubach gcstiftct worden sein.

Fäsi. T. », S, 379,

b) Bon Arx, Buchsgau, S. 70; Urk. Wettingen 1245.
°> ad su« et eluminiutti nostrum spc>etsnlib>i,«.

') Urk, ZloviiiKSn am 6. Herbstm, 1242, bci Herrgott II, «. 326. Eine
ähnliche Berwilliguug findet sich vom Grasen vvn Kyburg vor, 1256, der

sciueu Ministerialeu adclichcn ?iamcnZ und Standes erlaubt in ihren Gütern

und Personen in deu Tcuischen Orden zu treten, ^engilrt, Loci,

^llcn,. II, Urk, 957,
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gabungen, wie auch zu kaussweisen Veräußerungen von Gittern
und Rechtsamcn an Gotteshäuser die Froburgischen Dicnstlcnte und

Eigen, wie anderswo, stets der Erlanbniß des Herrn, wovon eine

Menge Beispiele nnd Urkunden sich vorfinden: so zweier Bürger
von Zofingen, denen Graf Ludwig 1251 dic Bewilligung ertheilt'),
ein ihnen zuständiges Vvgtei recht zu Wilberg dem Klostcr

Engelberg zu vergaben; Ludwig ueuut sich der Leibherr 2) dieser

Bürger. Dcm Rudolf von Arburg, genannt ab der Flnh -)

seinein Eigenen^) erlaubt der Graf 1255 cine Schuppofe

im Dorfe Anvcmgcn an St. Urban zu verkaufen"'); mit seiner

Einwilligung vcrzichlcn dessen M inistcrialcn Ulrich nnd Otto

von Noggliswylcr 1256 anf angesprochcne Güter zu Wickardswvl

zn Gunsten des Klosters Frienisberg"). Und zn einer Schenkung

an dic Johanniter zu Thnnstetten erhält Bertha, Ritter Heinrichs

von Dietitoil hinterlassene Wittwe, dcs Grafen Mi nisteria lin'),
dessen Einwilligung,

Graf Ludwig der ältere von Froburg, Stiftcr der Zofinger
Linie, muß nms Jahr 1262 verstorben sein, nicht erst 1266, wie

andere meinten; denn in einer Urkunde von ersterem Jahre thut
Graf Hartma u u von Frob u r g zu wissen, daß sein Vater

Ludwig, weiland Graf von Froburg"), zn dessen Seelenheil
deui Johanuiterhaus zu Thunstetten vergabt habe die Kapelle

Waldkilcheu, mit Patronatrecht darüber, so aber daß solche

Kapelle besagtem Hause ans keinerlei Weise jemals solle entfremdet
werden. Zugleich verpflichtet sich Gras Hartmcmu, vorbemeldtem

Hause Thunstetten 40 Mark Silbers zu bezahlen, unter dem Vor-

l> Urk. »Mg Bövingen 12Z1: Archiv Engelbcrg; bci Herrgott II,

n, 363,

-) Dominus eupitslis. Urk. St. Urban 1251,

2) clietus clesuper rupe.
') nostsr vroprius,
°) Herrgott II, IV, 348 f.; Soloth, Woch. 1824, S. 13 f.; unter dm

Zeugen: Lurc^rclus cls Arburg seultetus, Cnnrsgus lzuonciäin svul-
tetus in ^«singen.

«) Sol. Wochcnbl. 1327, S. 1S8.

>Iinist,oi'iittis nostra.
pnter noster 1^. pice meinorise Lomes Vrodurc.
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behalte, dasz weder besagtes Geld noch allfällig daraus erkaufte

Güter zu irgend anderm Gebrauche als der Gott daselbst Dienenden

solle verwendet oder bestimmt werden, dies- oder jenseits des

Meeres'),
Außer dem uns schon bekannten Hart mann hatte Gras

Ludwig mit Gertrud von Habsbnrg noch zwei andere

Sohne erzeugt: 1, H e r m ann der iu jener Urkunde von 1245

über den Verkauf der Güter zu Aristorf sich Graf vou
Hombergs) nennt, auf was gegründet, ist noch unerklärt; bald aber

verschwindet er aus der Urkundenwelt, uud scheint vor dcm Vater,
und vor dem Jahre 1259 hingeschieden zn sein,

2. Rudolf, dem geistlichen Stande gewidmet, 1337 erhielt

er, auf Vorstellung dcs Propstes Conrad, vom Bifchof von Basel
die Investitur der Pfarre von Onvlzwvler (Oenzwyl), deren Kir-
chensatz sein Vater, Graf Ludwig, zn frommer Gedächtniß seines

Bruders Hermann iin nämlichcn Jahre dem Stifte Schönthal

übertragen; nnd dieser.Schenking fügte Rudolf, der Leutpriester

splekäiius) von Oenzwyl, noch diejenige dcs Zehntens in H anen-
stein, und der Kapelle in Langend ruck auf scine Lebenszcit

bei-). Seither, 1245, wurde Rudolf uoch zum Propst zu Zosingen

1) Urk. von 1262, abg, im Sol. Woch. 1824, S, 15 f.; 1275 soll ein

Graf Ludwig Uon Froburg mit der Herrschaft Homberg vom Bischof
von Bafel mitbelehnt gewesen sein; S, uuteu, Hermann,

2) Omuss üs IloliinKsi-A; Bon Arr, Buchsgau S, 77; bei Wurftisen,
Baslcr Chron, S, 86 Stammtafel kommt, nuter den Grafen von

Homberg, Hermann vor 1290, 1301 als Sohn eines Grafen Lud-
wig; 1820 als Vater einer Tochter Ita, mit Friedrich von Toggenburg

vermählt, welche das Schloß Homberg dem Bischof von Basel verkaufte.

Als Hermanns Bruder wird Graf Ludwig angegeben, der 1884 vor
Bern blieb, mit Elisabeth von Ravperswyl vermählt, Stifter dieses Zweiges,

Nach Bruckner, p, 1962 waren 1275 Graf Werner von Homburg,

Graf Rudolf von Habsbnrg und Graf Ludwig von Froburg vom

Bischof Otto mit der Herrschaft Homburg belehnt. Ochs 1, S, 456;
die Siegel Graf Ludwigs und Graf Herrmanns von Froburg
1277, 1284, 1289, sieh bei «orrgott I, Tab. 21, zwei Adler, der eine

über dein andern,

2) Urk, (des Bischofs Heinrich von Thun), vom 28, Weinm. 1287, abg. im

Sol. Woch. 1324, S. 537 f.
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befördert, womit er 1255 die Propstei zu Beromüuster verband,
die er bis zu seinem, 1272 erfolgten Tode bekleidetes.

9. Grsf Hartman«.
Unter nicht sehr günstigen Umständen folgte Hartmann

dem Bater in der Herrfchaft über die in der Theilung ihm
zugefallenen Besitzungen nach. Ziemlich stürmisch auch erzeigte sich

Graf Hartmanns Laufbahn, mochte nun eigene Fehdelust, die

Zeituntstände, oder häusliche Verhältnisse darauf einwirken.
Thätigen Antheil sehen wir ihn schon an dem Streite nehmen, den

sein Vater der Birseckischen Schlösser wegen mit dem Bischof von
Basel führte, der mit dem Vergleiche vom 26. October 1245
endigte, woriit die Froburge, Vater und Sohn, auf ihre Ansprüche
an obige Güter verzichteten. Vom Bifchof vou Basel war aber

Graf Hartmann auch der Benachtheiligung seines Münzregales
beklagt worden, wofür Papst Innozenz IV. den Grafen in den

Bann thun ließ2). Geschah jener Schaden vielleicht durch

Verbreitung von Münzen, die Hartmann in der Münzstätte zu
Zofingen prägen ließ? Weitern Folgen des päpstlichen Bannes baute-
der sühnende Vertrag vor.

Einen günstigern Ausgang aber nahm eine andere Fehde, die

um eben diese Zeit Graf Hartmann von Froburg, mit Beistand
seines Dienstmannes Peter von Olli n gen, wider den Freien

y Sol. Woch. 18S4. S. 537 f.; ««u«urt, S. 235 n. s). Nach Tschudi 1.

S. 141 hätte Graf Ludwig bestimmt noch eine Tochter Gertrud von
Froburg und Hohenberg gehabt, die sich nm 1245 mit Graf
Rudolf von Habs bürg, dem nachmaligen König vermählt. Gertrud sei

bestimmt auch die Schwester gewesen Graf Hermanns von Hohenberg,

Graf Hartmanns von Froburg und Rudolfs von
Froburg, Provsts zu Zofingen. Herrgott I. S, 126, daß Rudolf von

Habsburg eine Gertrud zur Gemahlin gehabt, sei urkundlich erwiesen.

1273 erwähnt einer solchen Rudolf selbst in einer Urkunde, perciilevtss
lioiniine L ertruöi nxnri nie». Sodann Siegel, die den Namen tragen

5?, öe i-truciis. Möglich daß es die nämliche Person mit der Anna
ist, die ihm auch zur Gemahlin gegeben wird, und in einem Akte des

Siegels der Gertrud sich bediente, nach dcr Sitte bei dcr Krönung zum
Könige dcn Namen nmzuändern, Anna 5 1291.

y Ochs I, S. 313.
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und Ritter Heinrich von Kienberg und dessen Helfer führte,
indem er diesen seinen Feind gefangen nahm, und uicht eher los

ließ, bis er nach Schiedspruch nebst anderm ihm versprochen,

zwanzig Jahre lang an Befestigungswerken nichts mehr banen zu
wollen eine Meile weit um Kienberg herum, des Ritters Stammsitz,

nordwärts Aarau und Ölten am nördlichen Abhang des Jura,
an der Schafmatt gelegen, unweit des Buchsgaues östlicher Gränze.
Aus einem Zweige dieses Geschlechtes, das im Fricktyale saß, stammte

Iakob von Kienberg, der 1293—1296 zu Bern die Würde
eines Schultheißen bekleidetes.

Allein auch mit andern mächtigeil Nachbaren scheint Graf
Hartmann nicht immer in friedlichem Vernehmen gelebt zu
haben, namentlich mit deu Kyburgen, alten und neuen Stammes.
Darauf deuten gewisse Verhandlungen mit dem Gotteshause St,
Urban: 1253, wo von Getreide die Rede ist, das durch selbiges
dem Grafeu Hartmann auf dessen Bitte bei obwalten deu
Kriegszeiten kaufsweise geliefert worden, wofür derselbe dem

Kloster 16 Pfund schuldig geblieben, die mit 20 Loliäis verzinset
worden^), und 1268, wo demselben Kloster die Zusicherung ertheilt
wird, daß das steinerne Haus, das dasiger Abt und Convent

auf des Grafen Bitte zu feiner Stadt-) Zofingen und
dortiger Bürger Ehre und Nutzen mit schwerer Mühe und Kosten
nahe an der Stadtmauer erbaut, und beschwerdefrei dem Gotteshause

übergeben hatte, geschützt sein solle gegen jegliche Belästigung

oder Schädigung der Leute des Grafen, und daß auch in
allfälligen Kriegszeiten mit benachbarten Feinden das im
Hause verwahrte Getreide (krumentum) nebst andern Gegenständen,

unter keinem Vorwande angetastet noch weggenommen werden

sollet
Dem Froburgischen Kriegsvolke diente Zosingen zum Sammel-

uud Waffenplatze, von wo es seine Streifzüge nach dem benach-

') Soloth. Woch. 1821, S. 67 «. 73; Bruckner, S. 1245, 1425, 2455.
2) Soloth. Woch 1824, S. 247. k.

') villss nostrss

Urk. 1268; clstuiu spucl esstruiu »ostrum Lipp«; Archiv St.
Urban, abg. im Sol. Woch. 1824, S. 17 t'.

Urkundio II. 9
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Karten Feindesgebiete vornahm. Doch auch in Friedenszelten

war Zofingen, die ausfehnlichste Stadt doniger Gegend, ein

Mittelpunkt, Ivo der zahlreiche Adel aus dem benachbarten Buchsgaue,

Argau uud der Landgrafschaft Burgunder! zusammen kam

zur geselligen Unterhaltung unter ritterlichen Spielen, wie sie

im sogenannten Adelboden vor der Stadt mit Stechen auf
der Bahn und Ringelrenneu geübt wurden, besonders wenn etwa

Graf Rudolf der Habsburger herkam, 'zum Besuche seiner Muhme
im Froburgerhof, wo denn der hohe Gast mit zahlreichem Gefolge

von Rittern und Edelknechten festlich bewirthet wurde, ein Aufwand
der freilich den zerrütteten Finanzen der Froburgischen Vettern

keiueswegs zuträglich war, denen weder Verkauf vou Gütern noch

Anleihen oder Erpressungen und andere Gewaltsmittel aufhelfen

konnten, weniger noch die häusigen Schenkungen an Klöster, womit,
besonders demjenigen von St, Urban, geleistete Dienste reichlich

gelohnet wurden. Eine solche Erstattung, in Form einer Schenkung

gekleidet, betrifft die Mühle an der Murgaten, die Graf
Hartmann vom Kloster St. Urban zu Erblehen besessen, und
1253 zu seinem eigenen, seiner Eltern und feiner Gemahlin
Clement« Seelenheil, gemeldetem Gotteshause zu freiem und ruhigem
Besitze zurückgibt, mit Beifügen der Zusicherung, daß weder er,

noch jemand seiner Erben oder Nachfolger jemals auf besagter

Murgaten oder am Aarflusse diesseits des Städtchens Fridau^)
irgend ein Mühlwerk bauen oder anlegen solle ohne des Conventes

bestimmte Einwilligung, oder Jemand von des Grafen Burgern
zu Fridau oder anderswoher, fo gewohnt in besagter Mühle zu

mahlen, eine andere Mühle gebrauchen solle, bei Strafe 2). Mit
jener fchenkungsweisen Uebergabe steht aber ein Tausch von Gütern

') eitrs muuieivium meum k'riclo«'»..

2) Urk. 1253, ohne Ortsdatum, wahrscheinlich Zosingen; Archiv St.
Urban, Siegler i Graf Hartmann, Propst Rudolf und die Aebte von Lützel
und Neuenburg (Ss Luoells. et cls Aov« Lsstrc, ^bbstes). — Das Fri-
daueramt gehörte somit den Froburge« in Zofingen. Nach Erlöschen dieses

Zweiges erbte die Hälfte dieser Herrschaft auf das Haus Nidau; Graf
Volmar von Froburg bekam die andere Hälfte; Sol. Woch. 1822, 153.

Das. 1824, 247.



131

in der Kirchhöre Fulenbach, und die oben angeführte Schuld
für geliefertes Getreide in Verbindung, fo daß das Ganze den

Schein einer finanziellen Verhandlung trägt, um so mehr, als
nach einer spätern Urkunde vou 1263 Graf Hartmann die nämliche

Mühle am Mnrgatenbache,'die er vom Kloster St. Urban

zu Erblehen empfangen, mit Einwilligung seines Brnders Rudolf,
des Propstes zn Zofingen und Beromünster, neuerdings zu
nämlichem frommem Zwecke dem Gotteshause übergibt'). Um dieses aber

sicher zu stellen gegen allfälligc Störungen im Besitze nnd Genusse
der ihm gemachten Schenkungen jeder Art, hatte schon 1254 Gras
Hartmann, der zu seines Vaters Lebzeiten bereits die Negierung
geführt zu haben scheint, in dessen und seines Brnders, des Propstes
Rudolf Namen auch dem Gottcshause St. Urban alle ihm von
seinen Borfahren ertheilten Freiheiten und Jmmunitäteu bestätigt:
„Sollte, erklärt der Graf, irgend Jemand aus des Grafen Vesten
oder Schlössern dasselbe oder des Klosters Angehörige dinglich oder

körperlich antasten, werde er solches wo möglich rächen, bis nach

geschehener Wiedererstattung. Wäre es jemand aus seiner Familie,
der so was thäte, so würde er ihm seine Freundschaft entziehen, und

nicht zugeben, daß der Thäter in seine Mauern einkehre, so lange
der Abt des Klosters nicht um Verzeihung für ihn gebeten habe."
Die Urkunde ist besiegelt mit dem Siegel seiues Veters Ludwig,
seines Bruders des Propstes und des Kapitels von Zofingen, und
mit Hartmanns eigenem Jnsiegel^).

Mochten jene Drohungen etwa auf die Seitenverwandten,
Waldenburgischer Linie, zielen, denen die Entfremdung Froburgischer
Güter nicht gleichgültig sein konnte? Allein auch seither kam den

Cisterzern von St. Urban die Freigebigkeit oder der Geldbedarf
des Grafen mehrsältig zu gut, und ging manche Schupose, manche

Hube, manches andere Grundstück aus dem Urbar des Froburgi-

') Urk. 1263. Die gleichen Siegler; Archiv St. Urban; Uerrg. Senes.1. Il,
n, 463.
Urk. 12Z4, incl. Xll: Archiv St. Urban; Herrgott II, n. 38S;
Herrgott nennt den Aussteller Hartman«; Lüthy (Sol. Woch. 1824,

263) ist für die Lesung Hermann; die ^.ets. moo, 8. vriisin lesen

Harmann.
9*
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scheu Kellners in denjenigen des Klosters über. Nicht weniger

zuträglich war cs diesem, als die ihm früher schon ertheilte Zoll-
freihett im Gebiete des Grafen') 1259 auch anf die Zollstätte

Liestal ausgedehnt wurde^), wo die Bedürfnisse der Klosterbrüder

öfters durchgeführt wurden-). Und neuerdings wird jene Befreiung

von allem Zoll- und Fährgelde, wie sie schon von Hartmanns
Großvater Hermann, seinem Vater Ludwig und seinem

Bruder Hermann dem Stifte St. Urban ertheilt worden, durch

den Grafen Hartmann 1266 bestätiget, mit Erneuerung auch

derjenigen zu Liestal; ungeachtet er die dortige Festung an den

Grafen Ludwig von Homberg abgetreten habe, indem dieses mit
Vorbehalt jener Vergünstigung geschehen sei. Nicht bloß aber Zoll-
freiung, fondern getreuen kräftigen Schutz für sie und all' das

Ihrige gegen alle Anfechtungen sichert der Graf den Klosterbrüdern

vou St. Urban zugleich feierlich zu^). Von andern Gütern des

Hauses Froburg waren diejenigen zu Aristorf, ebenfalls im Sißgau,

wie wir sahen, bereits 1245 unter Graf Ludwig verkauft

worden/).
Einen schlimmen Handel aber zog sich Graf Hartmann mit dem

Abte von St. Gallen zn. Seit den frühesten Zeiten nämlich besaß

dieses nralte Stift Güter an den Gränzen des untern und obern

Argaues, zu Kölliken, zu Langenthal, Rorbach, Noggwyl, Madis-

wyl, an die Froburgischen Besitzungen auf dem rechten Aarufer
anstoßend. Was nun den Grafen Hartmann veranlaßt hat, mit
Gewalt an dieselben zn greifen, ist nicht angegeben; wohl aber daß

er deßhalb 1272 vom Abte beim Papst Gregor X. angeklagt, durch

diesen zur Rechenschaft gezogen wurde, und der Papst sich vor-

>) s. uobilidns viris Uermsuuo uvo nostr«, liUcievvieo xotre nustr« et

Lermunno nostro trstre, yuonclam Lomitibus 6s ?robure, sliisHUS

nostris progenitoribus,
2) Urk. 12S9; Archiv St. Urban; Herrgott II, n. 433.

2) per izusm clietorum t'rstrum neeesssris. siepe clueuntur.

«) Urk. 1266: Archiv St. Urban; Herrgott II, ri. 48S fehlerhaft ab¬

gedruckt.

°) Von Arx, Buchsgau S. 77, ex litt. ^Vellingen, wo Graf Ludwigs von

Froburg Sohn Hermann Graf von Hohinberg genannt wird.
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behielt, im Falle der Schuld, den Baunfluch über den Grafen

auszusprechen'). Doch scheint es bei der Drohung verblieben zu fein;
wenigstens lag 1277, nicht lange Zeit also später, Hartmann nicht

unter dem Banne der Kirche, als er mit Markwart von Wolhufen
in schiedsrichterlicher Stellung urkundete: „Daß das Dienstmanns-

gut des Gotteshauses Mnrbach-Luzeru gegenüber den Vögten von

Rothenburg unvogtbar sei').
Indeß war damals Graf Hartmann von Froburg auch in einen

gehäßigen Streithandel mit dem St. Maurizenstift zu Zoftngen

verwickelt, durch mißbräuchliche Ausdehnung seiner Gewalt veranlaßt,

wozu er durch Geldnoth vermocht worden sein mag. Die Natur des

Streitgegenstandes ergibt sich aus dem Inhalt des schiedsrichterlichen

Spruchs, den der vermittelnde Bischof Rudolf vou Constanz,

1278, darüber ausfällte. Als Parteien erscheinen dabei einerseits

Graf Hartmann von Froburg mit Ausgeschossenen der Bürgerschaft
der Stadt Zofingen-), andererseits, mit Spezialmandat vom Propst
der Kirche Zofiugeu, der Ritter Markward von Jfenthal; der

Spruch lautet dahin: „Daß die Zehnten im Stadtbezirke zu

Zofingen anf bisherigem Fuße entrichtet werden, die Zehntpflichtigen

aber gehalten fein sollen, dem Stifte zur Entschädigung den

jährlicheil Zins von zwei Mark Silbers zu entrichten, daß die

Ueberziuse, die der Graf auf des Stiftes Zinsgüter
geschlagen, abgeschafft seien, ebenso des Grafen Ohmgeld, Schätzungen

und Tellen auf's Altherkömmliche zurückgebracht werden sollen, mit

Abzug dessen, was er mehr erpresset habe." Die in Gegenwart
vieler Zeugen, meist geistlichen Standes, zu Rheinau im Julius
1278 ausgestellte Urkunde über den Spruch ist von beidseitigen

Parteien besiegelt'').

Wenn schon mit dem Stifte nicht im besten Vernehmen, unter-

') Von Arx, Buchsgau S. 79; Srsvo Sregorii ?svs: X. 1272: Arch.
St. Gallen; Sol. Woch. 1825, 23«.

2) Urk. in dcm Hove zu Lucerren am 2«. Weinm. 1277: Stadtarchiv;
Geschichtsfreund I, 6«.

2) uiiivsrsitstis «ppicii.
Urk. »ouci >ViiIciv 8. Heum. 1278; und Rheinau 23. Heum. 1278;

Sol. Woch. 1824, 25 uud 183«, 481.
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ließ cs dennoch der Graf nicht, für das Aufkommen und die

Verschönerung seiner Stadt Zofingen zn sorgen, besonders die

Aufführung steinerner Gebäude zu fördern, statt der hölzernen

Wohnhäuser, mit Schindeln oder gar Stroh gedeckt, womit selbst

bedeutendere Städte damals meist noch besetzt waren. Ein Gebäude

ersterer Art hatte auf des Grafen Bitte, wie wir sahen, das Stift
St. Urban in frühern Jahren schon in Zofingen aufführen lassen,

nahe an der Stadtmauer. Für den Ban eines andern solchen

Hauses räumte 1280 Graf Hartmann, mit Einwilligung der

Bürger von Zofingen demselben Kloster eine Hofstätte am Ufer
der Wigger') ein, unter dem Todtenhofe, und bei diesem Anlasse

ertheilte er dem Gotteshause St. Urban das Bnrgrecht in der Stadt,
unter seiner und seines Sohnes Ludwig Währschaft). Diese Häuser
wurden gewöhnlich Froburgischen Ministerialen zur Bewohnung
verliehen. So hatte das früher erbaute Werner von Wolen

innegehabt, bis es 1279 auf Graf Hartmanns Ansuchen einem andern

seiner Dienstmannen-), Arnold und dessen Weibe Herbnrga auf
Lebenszeiten verliehen wurde, auf gleiche Weise wie Werner es

gehabt). Auch sonst ließ sich Graf Hartmann das Wohl seiner

Getreuen angelegen sein und war es sein Wille, ihre Inte
r e s s e n u n v e r l e tz t z n erhalten °). So drückt er sich

wenigstens in einer Urkunde aus, in der er bezeugt, daß durch

seine Hand Conrad von Schliengen, sein Getreuer, mit
Einwilligung seiner Ehefrau und Kinder dem Stifte Beromünster ein

Gut Wo Isert swyl (Wolfwyl im Buchsgau) geschenkt, das

seine Frau ihm als Ehesteuer zugebracht). Andere Beispiele noch

1) SI'SKM «cl ripain.
2) VVursncii«.; Urk. Zosingen 128«; Archiv St. Urban; Herrgott,

«en. III, n. 594.

2) Uiiristro ineo.
4) Herrgott III, n. 585, wo aber Herrgott irrig aus dem II. eomss

cls ?roliure einen Hermann statt Hartmann macht; Xcw mon.
8. vrdäui I, SS4.

°) ?iclelium nostrorum benigno tuvoro nsgotis. proseciuens et iilsess.

c-onservnro.

°) Urk. 1261 Sept. 23, svucl XoSngeo. lestes : I^ütolullS cle IssentKnI, >V.

cls Iriengen, liucl. cle ^VsrlenssK Lsnoniei Esking.; linci. et vir.
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von solcher Zwischenknnft des Grafen bei den Handlungen seiner

Ministerialen kommen oft vor; wogegen einige Nrkunden davon

keine Erwähnung thun, namentlich diejenige, in welcher 1283

Heiitrich der Truchfeß von F r o b u r g ') die väterliche

Schenkung einer Schupose zu Trimbach an das Kloster St. Nrbcm

unter der Bedingung bestätiget, daß es ihm freigestellt bleibe, dafür
eine andere von gleichem Ertrag bei Fridau oder im Buchsgait)
anzuweisen-) und eine zweite, laut welcher Markward von Jfenthal
dem Stifte Zofingen einen Hof mit Vogtei zu Knutwyl übergibt,

den er gekauft unter Graf Hartmann von Froburg,
seinem Sohn Ludwig und Frau Jten von Wolhnsen, seiner

ehelichen Wirthiit). Mitunter wird auch schon in Privaturkunden
den Ministerialen, wenigstens ihreu Weibern, der Titel edel (na-
bilis) beigelegt. So erscheint 1245 eine Lucardis, Edle von

Lampenberg ^), aus einem Froburgischen Dienstmannsgeschlechte,

als Gutthäterin von Schönthat); und 1266 urkundet Gras
Hartmann von Froburg, daß die edle Frau Amphelise'),
Schwester Johannes und Werners von Jfenthal, seiner
Ministerialen, gewisse Eigengüter, durch seine als derselben

zeitlichen Herrn ^) Hand, kaufsweise dem Stifte Werd

übergeben habe^).

cls Laim«, Ortolkus cls Höingen, U, st Ulr. cls Lrünenberg Nobile«;
Ilenr, Lonmgsrtev, ^rnolcius Lervvsrclt, Ueiinsnnus cie Uotto st siii
qusm piures. Ost. spuä Aotmgen. Neugsrt, Loci. gipl. II, 284,

') Uenrieus, Ospitsr cls VrobureK.
2> sitsm ^uxt« ?rocio«s, vei in Lucb.8gs.nAis,

') Urk, Zofingen, 128« März 21.; Archiv St. Urban; Herrgott III,
n. 614. Das Siegel dieses Ministerialen findet sich ebend. I. post proies
1°, 21. Mit dem gräflich Froburgischen hat das Wappen gar keine

Aehnlichkeit.
Urk. 1288,««; Archiv St. Urban; Herrgott III, o. 6S2.

°) nobilis mulier cls l,smpenberg,
°) Urk. VVsiäenburg 1245. Siegler: I^uckovieus (sen.) Lomes cis ?rod Uucl.

prszpos. Xov ot LKunrscl prgzpos, in ScKöntKuI. Inter testes: Kucl.

seulletus cie Wslcienburg; Sol. Woch. 1824,54«.
nobilis ciomins ^mpbilexis.

°) gomini temporslis.
°) Urk. 1266 Ang. 3; Sol. Woch. 1821.55«.
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Wiewohl selbst in manchen Rechtshandel, nicht immer günstigen
Ausganges, verflochten, wurde dennoch Graf Hartmann nicht selten

nm schiedliche Hülfe in Zwistigkeiten angesprochen; so 1277 mit
Markward von Wolhusen in jener Sache um die Vogteirechte der

Rothenburg gegenüber Murbach-Luzerit). Jn Gemeinschaft mit
dem nämlichen, seinem Anverwandten, nnd Ulrich von Balm hatte
fchvn 1266 Graf Hartmann nach Urtheil der Weisen
gewisse Güter Heinrichs von Britnau einem Bürger von Zofingen
zugesprochen-). Um 1273 siegelt Graf Hartmaun mit Graf Eberhard

von Habsburg (Kyburg) eiuen von ihnen vermittelten
Vergleich zwischen den Brüdern Ulrich nnd Cun» vou Reinach,
die Theilung der Kinder ihres Leibeigenen Volmar zu Bachtheleu
betreffend, — von dessen 4 Kindern soll Burckhard mit seinem
Weibe Helwig und ihren Knaben dem Ulrich, Margareth aber und

Agnes mit ihrer Nachkommenschaft dem Cnno von Reinach
zukommen^).

Die letzte uns bekannte öffentliche Handlung Graf Hart-
mannsist vom Jahr 1281, am St. Johannestag zu Sonngichten
(24. Heumonat), als er feinem Knechte Heinrichen dem Mei-
ger eine ihm angeyörige Hube zu Zofingen, 9 Mütt Dinkel
geltend, zu Eigen schenket). Bald daraus, im Jahre 1282, scheint

derselbe verstorben zu sein.

Graf Hartmann von Froburg war zwei Mal verheirathet, zuerst

mit Clement« ans unbekanntem Geschlechte, in zweiter Ehe mit

Jdda von Wolhusen, Herrn Markwards Tochter. Aus
ersterer Ehe, mit Clement«, deren Hinscheid ins Jahr 1263 gesetzt

wird, scheint nebst dem Sohne Ludwig auch die Tochter

Elisabeth entsprossen zn sein; aus der zweiten aber, mit Jdda von
Wolhusen, war ein Sohn, Markwart vorhanden. Nach

glaubwürdigen Angaben hätte sich Elisabeth mit Rudolf III., Grafen
von Neuenburg, Herru von Nidau, vermählt, der 1339

') Siehe Seite 133.

«eeuixlum sspi«ntiuin ssnisniinm.
°) Nrk. Zofingen, 1266 Mai 4; Sol. Woch. 1827,393.
«) Urk. Zofingen, 1273 Okt. 3g; «sri-gott III, v. 532.

°) Soloth. Woch. 1832, 389.
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bei Laupen gegen die Berner blieb'). Im Zahre 1299 scheint

dieselbe noch im väterlichen Hause und ledigeil Standes, damals auch

nicht mehr sehr jung gewesen zu sein. Hat es aber mit jener

Heirath seine Richtigkeit, so läßt sich beinahe mit Gewißheit
annehmen, daß Graf Rudolfs Söhne nicht aus dieser, sondern aus

seiner zweiten Ehe herkommen, mit Verena von Neuenburg in
Hochburguud^), so daß deilselben, was hier zu bemerken wichtig ist,

von ihrer Mutter her kein Erbrecht auf die Froburgischen Güter
zufloß.

Markwart, der jüngere Sohn Graf Hartmanns von Fro-
bnrg aus zweiter Ehe, trat in den geistlicheu Stand, ward Chorherr

zu Zofingen-), lebte noch 1317, wo er in einer Urkunde

vom 18. Brachmonat als Zeuge benannt ist^); 1318 soll er
verstorben sein.

10. Graf Ludwig IV., dcr Ahtc der Zofingischcn Linie.
(1286-1308).

Graf Ludwig, der vierte des Namens, trat das väterliche
Erbe uuter höchst ungünstigen Umständen an, solcher Beschaffenheit,

daß sie diesen Zweig des Froburgischen Stammes mit schnellen

Schritten dem Untergänge entgegen führten. Nach Tschudi und
andern soll Ludwig durch jene Umstände gezwungen worden sein,

schon 1285 die Stadt Zosingen, „die Lehen war vom Römischen

Reich", dem König Rudolf I., zu Handen feines Hauses
Habsburg-Oesterreich zu verkaufen, oder nach anderer Angabe „solche

') VonWattenwyl Msc., angeblich auf eingesehene Titel gegründet; indeß

widerspricht er sich selbst in einigen seiner Anführungen. — Nach Pipitz,
die Grafen von Kyburg, war Elisabeth mit Graf Hartman» von

Kyburg vermählt, als dieser 1301 abstarb, S. 92, o. 2. Müller und

Tillier nennen die Gemahlin dcs Grafen Hartmann von Kyburg Elisabeth,
eine Gräfin von Freiburg.
StseK, Kist. cl« Is. niuison clss eomtss <is rVsu kskatel. Ilse.

2) 1286 Juli 10 verkauft er mit seinen Geschwistern Bauplatz an die Do¬

minikaner in Zofingen, v. unten — und 1299 Verkauf an St. Urban.

Sol. Woch. 1824, 30.

<) Urk, «ovingen, XIV. Ol. ^ulii 1317. Sol. Woch. 183«, 628 ff.
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an Gertrud, König Rudolfs Gemahlin, eine geborne Gräsin von

Froburg abzutreten, für ihr väterliches Erbe und Ansprache

au der Grafschast Froburg und Homburg, wobei Graf Ludwig sich

aber die Herrlichkeit und Kastvogtei über das Chorherrenstift
vorbehalten habe." Allein abgesehen vou jener genealogischen Unrichtigkeit,

die Abkunft der Gemahlin König Rudolfs betreffend, hat sich

von einer solchen Abtretung bisher noch kein Akt vorgefnnden;
ebenso wenig geht dieselbe ans dem höchst umständlichen Verzeichnisse')

hervor, das 1299 über alle Güter und Rechte abgefaßt

wurde, die aus dem Erbe König Rudolfs dessen Söhnen, Rudolf
und Albrecht, in diesen Landesgegenden zufielen; noch, wie man
wähnte, aus dem Titel eines Vogtes zu Zofingen,
deit Graf Ludwig um die Zeit jener angeblichen Abtretung sich

beilegt, zumal in einer schon weit frühern Urkunde (1242)^) die

Grafen von Froburg des Stiftes Zosingen Vögte (^clvooati)
genannt werden nnd es wahrscheinlich von Anfang an waren. Daß
aber Graf Ludwig 1286 uoch die volle Gewalt eines Vogtes
zu Zofingen ausübte, ergibt sich ans einer Urkunde, die ihrer
Veranlassnng nnd der Folgen wegen merkwürdig ist, welche die

darauf sich beziehende Handlung hatte. Veranlassung nämlich war
die Einführung der Dominikaner oder Prediger-Mönche zu
Zofingen, die der Graf dem dortigen Stifte zuwider begünstigte und
ihnen den Platz zum Baue eines Klosters einräumte; „1286,
Mittwoch vor St. Peter und Pauls Oktav, verkaufen Graf Ludwig

von Froburg, Markwart sein Bruder und Elisabeth
ihre Schwester, Graf Hartmanns sel. Kinder von Froburg,
den ehrwürdigen Brüdern des ConventsPredi-
gerordens zn Zo f i ngen um 200 Mark Silbers i n u u -

serer Stadt Zofingen, in der Wir Vogt sind, einen

bezeichneten Raum innerhalb der Ringmauern und das Haus,
darin Unsere Mutter war, und welches Unser Vater
sel. kaufte von Johannes nnd Werner von Jfeuthal, Gebrüdern,
Rittern, — dazn das Haus, das vorüber liegt und dazn gehört,

') Abgedruckt bei Herrgott, «eo. Hl, n. «87.
2) Urk. Sol. Woch. 183«, 454 5.
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und den Banmgarten dazwischen. Gegeben zu Zosingen an der

untern Straße am obbeiueldten Tage des Jahres 1386"'). Dagegen

stellen Prior und Brüder Prediger-Ordens von Zosingen den

Revers aus: „daß sie nimmermehr sich entziehen würden alles des

Gnts, Rechtes nnd der Freiheit, so bemeldter Graf Ludwig und

dessen Geschwister Uns geben haben in der Stadt
Zosingen, weder in geistliche nach in weltliche Hand; bekennen

(verjähen) auch, daß sie in der Parochie zu Zosingen nimmer kein

Kloster machen sollen von ihrem Orden, weder von Mannen noch

von Frauen, ohne der Herrschaft Wissen nnd Erlaub. Geben

in Zosingen Mittwoch in dem 8. Tag St. Petri nnd Pauli 1386."

Nebst dem Prior und dem Convent von Zofingen siegeln den Brief
noch der Prior Provinzial der Prediger Brüder in Deutschland,

dann die Prioren von Zürich, von Constanz, Basel und Bent).
Ungeacht alles Widerstandes uud 'rechtsförmlichen Einspruches

der Stiftsherren begannen, beschützet durch den Grafen und

Vogt, die Dominikaner ihren Klosterbau und setzten ihn emsig

fort; worauf uun ihre Gegner, Propst nnd Kapitel des Stiftes

zn Zofingen, an den Provinzial dcs Prediger-Ordcns sich wandten

nnd in einem Briefe von Jahr 1387 ihre Klagen über das

Verfahren derselben anbrachten: „wie die Brüder des Prediger-Ordens,

denen sie doch alle Ehr und Freundschaft erwiesen, ganz unversehen,

ihnen unwissend, bci nächtlicher Dunkelheit gleichsam in der Stadt

Zosingen sich eingeschlichen, nach solchem Eindringen sogar eine

Glocke^) mitgebracht, Altäre uud andere gottcsdienstliche Znbehör-

den errichtet nnd beigebracht hätten; auf des Stiftes eigenthüm-

') Urk. Zosingen, 1286 Heum. 1«, abg. im Sol. Woch, 1824, 26 ff.; un¬

ter den Zeugen bemerken wir: die Ministerialen Albrecht den Münz-
mann, Rudolf den Keller und Heinrich den Truchscjsen bon

Froburg; Siegler: nebst Graf Ludwig bon Froburg, Graf Heinrich
von Buchcgg, Ulrich von der Balm, Rudolf von Bechburg,
Ulrich von Bechburg, Ulrich von Grünenberg, Wernher
von Jfenthal.

') Sol. Woch. 1824, 28; Prior zu Zosingen war damals Bruder Ulrich

vou Ilcberlingcn, auf den ein Jegistorf gefolgt zu fein scheint, ans

einem zu Bern verbürgerten Adelgeschlechte,

esinpuosm.
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lichen Hofstätten ließen sie gewaltthätiger Weise Holz zimmern,

zum Baue eines Bcthauses oder Klosters, zum Nachtheil des

Stiftes. Ungeachtet dreimaliger, rechtsförmlicher Abmahnung führen

fie dennoch fort mit dem Baue, aus dem Holze der Stiftswälder.

Thäte man nach habender bischöflicher Gewalt betreffenden Falles

Jemanden in den Bann, so sprächen die Prediger-Brüder ihn los

davon, ließen ihn zum Göttlichen') hinzu. Sowohl ins Angesicht

als hinterrücks beschimpften sie die Stiftsglieder, bewürfen ihre

Häufer mit Steinen, zuweilen am Tage, öfters zu Nacht. Ihr
Prior, der Jegistorf, der spreche iu offener Predigt: „„wie
es doch komme, daß der Patron und Vogt der

Chorherrn von Zofingen Mangel leide an manchen

Dingen, diewei, len sie selbst solchen Ueber-
fluß hätten an Allem?"" Sprächen nnn die Brüder so

was öffentlich, betreffend den Vogt, so wäre zu vermuthen, daß im

Geheimen sie ihm noch Uebleres zuflüstern. Wohl aber möchten sie

solche Beschuldigungen, deren Begründelheit der Herr doch selbst

nicht zugebe, die auch nicht wahr sind, auf Pergament nie beweisen

können" zc. „Ener väterliches Ansehen", so schließt der Klagbrief,

„flehen wir nächst Gott demnach an, in Erhörung unsrer Bitte

wollet Ihr vorbemeldte Brüder von solch' uns zufügendem Unrecht

nnd Belästigung abmahnen." Gegeben zn Zofingen 0.1287, nnter

dem Siegel des Kapitels (das aber mangelt)^).

Möchte es vielleicht aus Anlaß dieses Vorganges gewesen sein,

daß Graf Ludwig selbst mit dem Stifte in heftigen Zwist gerieth,

und, wie es angeführt wird, die Chorherren 1291 sogar ans der

Stadt vertrieb?2) Was der Provinzial aus die Klage derselben

erwidert oder verfüget habe, ist unbekannt, gewiß aber, daß der

Klosterbau zu Ende gebracht wurde und die Dominikaner lange

hernach noch in Zofingen verblieben.

Eine Veränderung im staatsrechtlichen Verhältnisse der Grafen

-von Froburg Zofingischer Linie wollte man aber auch in dem

K<l ciivins.,

«) Schweizer. Geschichtforscher II, 3SZ f.
'

Tschudi, Onroii. I, 207: Bon etwas Spans wegen, den er mit ihnen

hatte. — Tic Jahrzahl 1291 paßt ziemlich Wohl mit dem Handel zusammen.
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neuen Titel eines Oomiesiiu8 oder Junker finden, der in
Urkunden jener Zeit denselben gegeben wird. So ueunt sich

allerdings Graf Ludwig selbst iu einem Briefe von 1288, betreffend

den Verkauf von 4 Schuposen Landes in Nickenbach bei

Hägendorf an das Kloster St. Urban, um den Preis von 8 Mark
Silbers. Der Verkauf geschieht mit Wissen nnd Willen der Gräfin

Jdda, Mutter, E l i s a b et h e n s, der Schwester, und des

noch minderjährigen Brnders Mark wart'), welcher letztere in
einer Urkunde von 1299 sich ebenfalls Jungher betitelt nnd Graf
von Froburg, als er mit Znstimmnng seiner Mntter Jdda nnd seiner

Geschwister Ludwig uud Elisabeth an dasselbe Gotteshaus
für ein Pferd uud 5 Pfenning in Geld ein 8 Schilling
abtragendes Allodialgnt im Berge Born verkauft, das einst Hugo von
Wangen (bei Ölten) von der Herrschaft Froburg zu Lehen trug;
ferners ein anderes Gut allda, das Heinrich Meyer, jcht
Vogt zu Badeu (in Oesterreichs Dienste also), sein Leben lang

zu Lehen trägt, uud das jährlich abwirft 2 Viertel Dinkel uud 1

Viertel Hafer. Nebst der Mutter und dem Brnder Ludwig siegelt

als Verwandter Ulrich von Balm. Der Brief ist zn Fridau
ausgestellt). Den Juugyer-Titel geben, dem Grafen Ludwig
aber auch seine Vasallen nnd Dienstmannen in den von ihnen
ausgestellteu Urkunden: seinen Inngher nennt ihn namentlich

Ortolf von Uhingen (ein Freier Mann von meinen

V ordern), als er den Grafen nebst andern als

Geiseln darstellt, zur Versicherung seiner Verpflichtung gegen das

Kloster St. Urban'). So auch andere Beispiele, ohne daß wir
daraus auf eine Standeserniedrigung der Zofingischen Froburge
schließen dürfen.

') Urk. Zofingen 1288 Weinm. 16.: Archiv St. Urban; ^ew incm.

vrdsoi I, 639 K.; und auszüglich im Sol. Woch. 1824, 69.

2) Urk. l?riclo^s 1299 Brachm. 1«,: ^ets. nwn. 8. llrbsni l, 749 1.;
und im Auszug im Soll Woch. 1824, 30. — Ulrich von Balm War der

Oheim Rudolfs, des Antheilhabers am Königsmorde Johannes von

Habsburg, an Albrecht dessen Oheim verübt. Geschichtforscher
X, 7S, n. 106.

') Urk. gegeben Zofingen 1293 Horn. 26.: Archiv St. Urban, äets.

mcm. 8. vrbsui I, 662 l.



142

Allerdings erscheint die Benennung eines Junghers oder

v c> m i o e I iu 8 in jeuer Urkunde von 1288, so viel nns bekannt,

zum ersten Male iu den Denkmälern des Hauses; allein auch in
deujenigen anderer Geschlechter jener Landesgegenden kömmt er

früher nicht vor. Wahr ist freilich, daß in seitherigen vielfältigen
Urkunden der Titel anch bloßen Ministerialen gegeben wird. Gleich
im Jahre 1289, in einem Kaufbriefe der Wittwe Margaretha von

Jfenthal, um den Verkauf einer Schupose im Zingeu zu Pfaf-
nach an St. Urban, wo sie Ulrichs Jnnghers von Jfenthal
Hinterlassene genannt wird'). Jn einem vom Grafen Ludwig
(Vomiok;llll8, tüomes äs l^rukure) 1293 zu Zofingen ausgefällten
Urtheilspruche, zwischen dem Kloster St, Urban und einem Bürger
zu Zofingen, Güter in Uffikon betreffend, kömmt unter den Zeugen

vor: Heinrich Domic;ellu« Ospifer cls Vroburelt); und 1294

gibt derselbe Graf Einwilligung uud Siegel zu dem Verkaufe eines

Allods zu Pfafnach, von Otto Oomieeilus ae Uog'sliNv^I, deu

der Graf seinen Ministerialen nennt. Otto selbst erklärt:

„er thue diesen Verkauf an St. Urban mit Handen des Erlauchten
Mannes Ludwigs, Jung her von Froburg, Grafen, dessen

Herrschaft cr angehöre, nnd unter den Zeugen erscheint wieder

Heinrich Truchseß von Froburg, Junkers.
Allein auch andern Grafen wird der Titel eines Jnnghers

gegeben: ein Graf Rudolf von Habsburg z, B.
kömmt 1295 damit vot). Bekanntlich führten ihn selbst Fürsten-
söhne in andern Gegenden des T. Reiches; gleich dem französischen

Dönsel war er beim niedern Adel, selbst dem dienstmänni-

') Urk. Zofingen 128« Winterm. 13.: Archiv St. Urban. Auszug
im Sol. Woch. 1824, 29 f., wo Lüthy irrig in den Zügen gibt,
anstatt in dem Zingen, wie ein Theil der Dorfmark Pfaffnau heute

noch heißt.
2) Urk. Zofingen 1293 Christm. 28.: Archiv St. Urban; Herrgott,

6en. III, 552.

Urk. St, Urban 1394 März 19.: — psr ins.nuiu viri illustris I.u,l.
II «in iv sili cls Vr., Lomitis, uci ezus ciominium «pect«; Archiv St,
Urban. Herrgott, Loci, clivl. III, r>, 67«,

4) Unogolplms Lomes cie HubspurcK Oomieeiius. Herrgott III,
n. 63«.
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schen, die unterscheidende Benennung solcher Männer, die den

Ritterschlag noch nicht empfangen hatten, — ein verändertes

Verhältniß im Ritterwesen, wo einer Ritter sein konnte, ohne ein

Pflichtiger Dienst mann (miie8) zu sein: es war eine Würde,
womit selbst Könige und Fürsten sich beehrt fanden. Jn Deutschland

scheint Rudolf I. von Habsbnrg ans eine Veränderung
eingewirkt zu haben, wie Andeutungen davon vorhanden sind(S.nnten).

Indessen ergibt sich aus obigen Vorgängen, daß die letzten

Sprößlinge Froburgischen Stammes aus der Zofinger Linie bereits

in höchst bedrängten Umständen sich befanden, und ihrem ökonomischen

wie physischen Untergange raschen Schrittes sich naheten,

wovon der Verkanf vereinzelter Güter sie nicht mehr retten tonnte;
sie mußten zu grvßern Opfern, endlich znm größten, zur Dahin-
gebnng ihres ganzen Erbtheiles an drängende nnd mächtige

(Milbiger, vergrößerungssüchtige Verwandte und Nachbaren sich

entschließen.

Aus einer etwas verwickelten Urknnde vom Jahre 1307 erhellet,

„daß schon damals Graf Ludwig von Froburg dem Grafen

Rudolf vou Neuenburg, Herrn zu Nydau und seinen Söhnen,

Hartmann, Propst zu Solothurn, und Rudolf von Nydau, Jungher,
seine Stammv esie Froburg, sammt dem Gute das dazu
gehörte, um ein Leibgeding von 500 Pfnnd Pfenninge verkauft

hatte, ohne jedoch die darauf haftenden Schulden alle den Käufern
zu überbiuden, so daß nach getroffener Übereinkunft Graf Ludwig

zu allmäliger Abzahlung jener Schulden sich von dem Leibgedinge

jeweilen 50 Pfund mußte abziehen lassen; Sach seie denn, daß
das Silber, das die Herren die Herzoge von
Oe st erreich dem Grasen noch gelten sollen,
demselben innert einer bestimmten Frist (nächsten zwei St. Andreas

Messen) entrichtet würde, so sollte denn dasselbe statt des Abzuges

am Leibgedinge auf marchzähligen Abtrag jener haftenden Schulden
verwendet werden." Wäre dann ans bemeldtem Silber, oder den

Abzügen die verschriebene Schuld einmal abbezahlt, fo sollte der

Graf Ludwig von daher keinen Schaden noch Eintrag mehr leiden,
die Gelten, Bürgen und Geiseln aber, die ihm um sein Leibgeding

gebunden sind, ihm ohne Abzug gebunden bleiben. Mittler in der
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Sache war Graf Ulrich von Thorberg, Ritter; nebst ihm
find als Zeugen bemerkt: Her Cuno von Rümlingen, Herr
Johannes von Bubenberg, Ritter; Peter von Gy-
senstein, Schreiber zu Bern. Besiegelt wird der Brief durch

Graf Rudolf und Hartmann den Propst; für Rudolf von Nydau,

Iuugher aber („wann ich nicht Jnsigel habe") hängt auf dessen

Bitte der Abt von Frienisberg das seinige daran (von Graf Ludwig
vou Froburg geschieht dabei keine Erwähnung'),

Nicht lange vorher, scheint es, hatte Graf Ludwig von Froburg
auch um Zo fingen eineu Verkauf abgeschlossen mit den

Herzogen von Oesterreich. Davon rührte wohl das Geld, das nach

jener Übereinkunft von 1307 die Herzoge dem Grafen schuldeten.

Zuverlässig befanden sich jene im Besitze der Stadt, als Herzog

Lüpold 1310 am 27. Weinmonat daselbst sich aufhielt, nnd dem

Ritter Arnold von Kienberg 15 Stück Geldes auf dem Zehnten
von Bötzen verpfändete, statt 15 Mark Silbers, wofür er ihm
dienen solltt).

Aus der altern Stammveste von Froburg wehete schon 1308
die fremde Fahne der Grafen von N e u e n b u rg-Nid a u, als
die Mörder König Albrechts dort Zuflucht suchten. Nach einer

gleichzeitigen Quelle wollte der Graf von Nydau, Herr der Burg,
sie festnehmen, worauf sie sich zerstreuten'). Den Uebergang seiner

übrigen Erbgüter an das nämliche Haus scheint Ludwig nicht
erlebt zu haben; wie sie aber an dieses gelangten, ob durch Erb von

Elisabeth von Froburg her, Graf Rudolfs von Nydau Gemahlin,
durch Testament oder durch Kauf, Verpfändung für schuldige Gelder,

— ist nicht im Klaren, eher aber das Letztere wahrscheinlich. So
viel ist gewiß, daß 1313 um Mittfasten Graf Rudolf und

Urk. Buchse (bei Bern) 1307 Heum. S.; im Sol. Woch. 1826,

67 ff.
') Archiv für Geschichte X, 424; Lichnowsky III, «MXXXIIl. Die

erste zu Zofingen ausgestellte Oesterreichische Urkunde.

°) LKronioon ^lbsrti ^rgsnti nsnsis: Oeeisorss (Mdsrti rsgis)
primum vsnerunt in Lsstrum ?rod»re. Dolo sutsm cielusi per Lomi-
tsm äs Miisu, Dominum «sstri, postss. suut gispsrsi. Lichnowsky,
Geschichte des Hauses Habsburg II, 17.
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Hartmann von Nidau im Besitze der Herrschaft Bipp sich

befanden; daß sie um diese Zeit selbst die Landgrafschast Buchsgau
mit Graf Volmar von Froburg aus d'er Waldenburger Linie
theilten, welche die drei Grafen gemeinschaftlich 1315 dem Grafen
Rudolf von Falkenstein zu Unterlehen übertrugen').

Gras Ludwigs Todesjahr ist unbekannt; man kann es aber
zwischen die Jahre 1308 und 1310 setzen. Verehlicht scheint er nicht
gewesen zu sein. Um wenige Jahre überlebte ihn sein Bruder

Markwart'), mit dessen Hinscheid 1317 dieser Zweig des

Froburgischen Hauses in gedrängter Lage erlosch. Einen
rühmlichern Ausgang nahm ein halbes Jahrhundert später der andere

Ast des uralten Stammes, zu dem wir nun übergehen.

L.

Waldenburgische Linie.

ll. Grsf Ludwig der züngere (1237 es. —1280 oa.).

Beim Hinscheide seines Vaters, des Grafen Hermann (vor
1237) scheint Graf Ludwig, der jüngere, noch sehr jung
gewesen zu sein. Von seinem Vater waren ihm aus der großvaterlichen

Erbtheilung nebst den bischöflich baselschen Mannlehen der

Herrschaft Waldenburg im Sißgau, im Buchsgau dann
diejenige von Ölten, und auf dem rechten Aarufer die Herrschaft

Aarburg, nebst diesen wesentlichen Erbtheilen noch andere
zerstreute Güter, auch ein Antheil an der Landgraffchaft im
Buchsgau und au der Kastvogtei über Schönthal,
zugefallen. Schon 1245 erkennt die Edle Lütgarde von Lampenberg
in einer Vergabungsurkunde an Schönthal Ludwig den
jünger« Grafen -von Froburg als ihren Oberherrn au'); im Jahr

') Sol. Wochen bl. 1824, 213 ff.; 1813, 1S3 ff.
2) S. oben.

°) Urk. Sol. Woch. 1824. 54« ff.
Urkundio II. 10
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darauf genehmigt dieser nnt seinem Oheim, Graf Ludwig dem

ältern, die von einein seiner Dienstmannen an das Gotteshaus St.
Urban gemachte Schenkung, wobei er bekennt, daß er noch kein

eigen Siegel habe'). Noch 1247 befand sich Ludwig minderjährig

unter der Vormundschaft seines Oheims, Graf Ludwigs des

ältern, Stifters der Zofinger Linie. Zu Ludwig des jüngern ersten

öffentlichen Handlungen nach erreichter Mündigkeit mögen wohl

diejenigen gehören, wo derselbe 1255 am 2. Heumonat auf seiner

Beste zu Aarburg, in Gegenwart des Bischofs Berthold von Basel

und vieler Edeln und Geistlichen als Kastvogt vou Schönthal

Einwilligung und Siegel dazu gab, als Propst und Convent von

Schönthal und Ulrich von Arnoldsdorf, sein Schultheiß zu Waldenburg,

ihre Besitzungen im Dorfe Hersperg dem Stifte Olsberg

verkauften'); — und dann am folgenden Tage selbst zu Gunsten

des Klosters Schönthal auf den Pfarrsatz zu Onolzwyl verzichtete'),

„zum frommen Gedächtniß seiner Eltern, zumal feines Vaters,

weiland Grafen Hermann, der aus Rücksicht der wenigen Ein-

künste des Stiftes sich vorgenommen hatte, demselben sich gutthätig

zu erweisen". Jene Verzichtung und Überlassung aber geschah

unter dem Vorbehalte, „daß, wenn vorbemeldetes Patronat für
Schönthal von bischöflicher Behörde nicht erlangt werden könne,

solches dann dem Grafen Ludwig wieder zukommen solle"; als

eventuelles Eigenthum sprach er also an, worüber die Stammvettern

der Zofinger Linie vor mehreren Jahreu schon verfügt hatten,

was uicht eben ein freundliches Vernehmen mit ihnen

vermuthen läßt. — Eben diesem Kloster Schönthal schenkt und

verurkundet Graf Ludwig 1261, auch dieses Mal auf seinem

Schlosse Aarburg, ein ihm eigenthümlich angehörendes Grundstück

') Urk. 1246: Archiv St, Urban; Herrgott II, n. 348.

«) Urk.Aarburg 12SS Brachm. 2, abgedruckt bei »errg«ttll,n ,388. — Zur
Unterscheidung Wohl von demjenigen des ältern Ludwig führte er, statt

des blohen Wappenbildes mit Umschrift in seinem Siegel, den Adler im

besondern Schilde, im Innern des Siegels am Rande des Schildes die

Umschrift: »0« WKIVSl. Herrgott, ?»d. 21, ab einer

Urkunde von 1264.

«) Urk. 1255 Brachm. 3, im Sol. Wochenvl. 1824, 54S.
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zu Berkiswyler'), zu seinem und seiner Eltern Seelenheil,
doch unter der Bedingung, daß der jeweilige Propst jährlich zwei

Schillinge zu des Klosters Lichtern') verwende, und dem Grafen
selbst bis an dessen Lebensende sechszehn Schillinge ausrichte; auch

über bemeldte Besitzungen zu Berkiswyl solle die Vogtei feinen Erben

verbleiben, auf daß sie das Gotteshaus in seinen Besitzungen

erhalten').
Nicht unbedingt war anch eine Vergabung, die 1263 Graf

Ludwig an das Kloster St. Urban machte, mit zwei Huben in
dem Rodcris ^) bei Aarburg, indem er sich auf Lebenszeit einen

Jahreszins von zwei Pfund Wachs vorbehielt, woraus zwei Kerzen
verfertigt werden sollten, um am Lichtmeß feste, während
des Gottesdienstes, auf des Vergabers Altar
zu brennen; nach des Grafeu Tod falle Alles dem Kloster
anheim^). Jn ebeu diese Zeit fallen einige Bewilligungen, welche

Graf Ludwig einzelnen Dienstmannen und Unterthailen zu Käufen,
Verkäufen und Schenkungen ertheilte: wie 1261 des Werners von

Jfenthal, Ritters (militis) sel., Söhnen ein Grundstück zu Kä -

giswyl«) (Pfarrei Kickenbach, Fridauer Amts) an das Stift
Beromünster zu schenken'); 1264 Heinrich dem Meyer, seinem

Burger zu Waldenburgs), feine Güter zu Arnoldsdorf an Olsberg
zu verkaufen").

Durch die Wirreu seiner Zeit wurde aber Graf Ludwig
von Froburg jetzt in manche politische Händel und Ereignisse
verwickelt. Es waren die stürmischen Zeiten des Zwifchenreiches,
nach Kaiser Friedrichs II. Tode, wo mehrere Fürsten verschiedener

') Berkischwhl, heute ein großes Bauerngut und Alp, hochgelegen auf
dem Jura, in der Psarrei Hägendorf, Amtei Ölten. Lutz, I, 137.

') I,umins.rs.
5) Urk. in «ssir« >rdurg, 1261 Weinm. 8.; abg. im Sol. Woch. 1824, 526.
4, Rothrist.
«) Urk. St. Urban 1263 (ohne weiteres Datum): Archiv St. Urban?

in Auszug im Sol. Woch. 1824. 16.

^ Lsgisvils.
') Urk. 1261 August 27, bei «eugurt, p. 245, n. 982.

6) Villivus, eivis noster.
») Urk. 1264 Weinm. 8; abg. bei »«rrZott II, n. 468.

10*
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Abkunft um den erledigten Thron sich stritten, andere diesen

Zustand zu eigener Vergrößerung zu benutzen trachteten; fo der

ruhelos aufstrebende Habsburger Rudolf, der mit Hülfe der Städte
seine Feinde bekämpfte und seine Macht auszudehnen suchte. Jn deu

Fehdeu Graf Rudolfs gegen dessen Verwandte, die letzten Kyburg,
und gegen den Bischof von Basel, Heinrich von Neuenburg, hielt
es Graf Ludwig von Froburg mit letzterm. Eine Folge
dieses Verhältnisfes, welches feine Besitzungen der Gefahr eines

übermächtigen Angriffes ausfetzte, ohne an den Stammvettern zu

Zosingen Schutz und Hülfe zu finden, mochte den Grafen von

Froburg zum Entschlüsse bewogen haben, seine Beste und Herrschaft

Aarburg, nebst dem Herrenhofe zn Niederbipp, in Form
einer frommen Schenkung dem mächtigen, hochangefehenen Ritterorden

der Johanniter zn übergeben, was durch spätere Verhandlungen

als eine bloße Scheinhandlung sich erzeigt. Der
Eingang zu dem diesörtigeu Instrumente lautet etwas ungewöhnlich,

weßhalb derselbe hier angeführt wird. Dem Grafen werden nämlich
die Worte in den Mund gelegt: „Wenn Wir die Handschriften

unserer Schuldner durchlesen, wenn Wir in unserm Kalender die

Namen derselben aufmerksam nachsehen, so sinden Wir Schuldner
vorzüglich jenem Hausvater, der nach der Fremde abreisend Gelder

ausleiht, um nach der Heimkunft solche verdoppelt zurückzufordern.

Trefflich und rühmlicher Beschaffenheit ist demnach d i e Schuld,
wenn wir es genau betrachten, deren Abzahlung des Schuldners
Einkünfte nicht mindert, vielmehr dem Zahlenden znm Nutzen

gereicht, während sie dem Empfänger Gewinn bringt"'). „Demnach

thun wir kund und zu wissen, daß Wir, Ludwig Graf von

Froburg, dem Tag gezwungener (eosetss) Bezahlung zuvorkommend,

zur Ehre Gottes und aller Heiligen, wie zu Unserem und der

I) »Oum cloditorum nostrorum legimus ebvrogrstu, eum eslsnclg.rii no»

stri nomins. respieimus cliligenter, iiii natritumiliss vos inveoimus
prsecipus clebitores, zui peregre oroüeiseeos tuleuts. orectit, veuturus
es exigsrs cluplieutg. Uirsbile ciuipps et glorios« eonäitiouis est

ciebitum, si subtiliter intusmur, ouzus solutio äebitoris emoiumeut«.

uon minuit, imo magis solventi esclit «.cl eommoclum, quia susvipienti
nroiieist in nugmento.»
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Unsrigen Seelenheil schenken dem hl. Haufe des St. Johannesspitals
von Jerusalem'), zuerst durch die Hand des Bruders Heinrich
von Toggenburg, Commenthur zu Bubikon'), sodann in die

Hand des Bruders Beringers von Losen, Vicecommenthurs
durch Deutschland, Unser Schloß Aarburg und Unsern
Herren Hof zu Niederbipp, wovon Unsere verehrte Mutter

die Nutznießung hat, mit allen Zubehörden an Wiesen, Reben,

Ackerland, Waldungen, Dörfern, Städtchen'), bebautem und
unbebautem Land, fließenden und stehenden Wassern, Fischenzen,

Mühlen, Scheunen, Häusern, Zehnten, Kirchensätzen, Gerichtsbarkeiten

nnd allen andern Rechten, Vasallen und Hörigen/), zu
Eigen und unmittelbarem Besitz, Ober- und nutzbarer Herrschaft^),

ausgenommen die Güter in Chnutwyl (Knutwyl), welche obbemel-

dete Güter Wir aber wieder zu Lehen empfangen haben, um
einen jährlichen Zins von zehn Pfund Wachs für jeden Bruder
des benannten Hauses, jeweileu auf Johannes Baptisten Tag
bemeldeten Brüdern vom Hause T h u n st et t e n") zu entrichten auf
Unsere Lebenszeit; nach Unserm Hinfcheid dann werden besagte

Güter frei und ungeschmälert denselben zugehören. Alles unwiderruflich

und unter Verzichtuug auf allen Gebrauch canonischer und

bürgerlicher Rechte und Gewohnheiten, geschehen zu Kliugnau,
am 28. Augstmonat des Jahres 1263, in Gegenwart der

ehrwürdigen Männer, so dazu berufen morden, als: Friedrich
von Bechburg, Domherr zu Basel, Unser vielgeliebter Schwager'),

die Edlen Walther Herr von Klingen, Cuno,

') sserss st vensrsnclss clomni Hospitsiis ösnvti loksnnis lernsolimitsni
et trstribus eiusclem, per msuus ete.

Stiftung Graf Diethelms von Toggenburg, schon zwischen den Jahren
1l91 und 1198 gemacht, aber in Folge eines Rechtsstreites mit den

Benediktinern von St. Johann im Thurthal erst seit 1215 durch Schiedsspruch
des Bischofs von Constanz den Hospitalitern zuerkannt, Schweiz.
Museum 1784.

«Ppiciis. msneipiis.
6> clireetum et utile ciominium,
«) Diese Commenthurei bestand schon 1245, wo Papst Innozenz IV, derselben

Freiheiten schenkte. Wirtz II, 155.

') sororius, Schwestersohn.
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Rudolf, Cünrad und Ulrich, Herren von Bechburg,
ferner Matthias von Eptingen, H. von Jfenthal

und Heinr. Truchfeß von Rheinfelden Ritter,

ferner H. von Kienberg, Schultheiß zu Ölten,
Walter der Ammann'), Cuno, genannt Timm
eller u. a. m. Besiegelt vom Donator und Herrn Walter vou

Klingen: „Jch Walter von Klingen, zum Zeugniß der

gemachten Schenkung und erfolgter Uebergabe, und daß besagte

Brüder (vom Johanniter Haus zu Bubikon) dasselbe Schloß Aarburg

in ihrer Hut und Gewalt haben und besitzen nicht durch

Zwang, nicht heimlich noch precarisch'), sondern friedlich,
bekanntlich und ruhig (czniete), habe auf Bitte der Parteien mein

JnfKgel Gegenwärtigem angehängt. Gegeben am 1. Herbstmonat
des bemeldeten Jahres"^).

Oben angezeigte Zeitumstände mögen den Graf Ludwig auch

bewogen haben, mit dem Bischof in engere Verbindung zu treten, wie
solches der Vertrag vermuthen läßt, den er mit letzterm 1265 im
Wintermonat abschloß. Nicht allein erkennt Ludwig von Froburg
von den: Bischöfe von Basel, Heinrich von Neuenburg, zn Lehen zu

tragen seine Vesten, d. h. beide Schlösser Waldenburg
' sammt dem Städtchen daran/), und Ölten, mit Lenten,

Rechten, Gütern und allen Zubehörden; sondern es verpflichten
sich überdies gegenseitig: der Graf feinem Herrn, dem Bischof
und seiner Kirche in allen Nöthen zu Rath und Hülfe zu stehen

gegen Jedermann, so wie der Bischof dem Grafen gegen Jedermann

mit Rath und Hülfe in seinem Rechte beizustehen. Zur
Sicherung dieses Vertrages und um den Grafen zu seiuem.

Dienste besser in Stand zn schert), überläßt der Bischof mit

') minister.
2) in preesrio: so hieß man solche Schenkungen, wo die Geber sich den

lebenslänglichen Besitz und Nießbrauch des geschenkten Gutes vorbehalten
hatten, was für das Schloß Aarburg selbst nicht der Fall war.

°) Das Instrument 1263 Augstin. 28 u. Herbstm. 1, bei Herrgott II,
n. 462, wo Graf Ludwig irriger Weise sür einen vierten Sohn Graf
Ludwigs des ältern gehalten wird, vrgl. Histor. Zeitung 18S4, 41.
sudurdi«,

5) ut sutem »cl sus servitis me possem melius expecilre.



151

Zustimmung seiues Kapitels, dem Grafen die Quartzehnten
zu Froburg, zu Sissach und Onolzwyler,

gegen Versprechen des Bischofs, ihn weder vor geistlichem noch

weltlichem Nichter gemelkter Schuld wegen zu belangen, bevor besagte

Summe Geldes dem Grafen werde vollständig ausbezahlt sein.

Sollte aber jemals der Graf begründete Ursache haben, über Mangel
der vom Bischof ihm schuldigen Hülfe sich zu beklagen, so solle

letzterer ihm verfallen sein um ein.Strasgeld von 200 Mark
Silbers. Streitigen Falls, die Hülfsleistung belangend, solle die Frage
schiedsrichterlich entschieden werden, durch vier beidseitig dazu
ernannte Ritter, wozu der Bischof bezeichnet Hugo den Mönch,
seinen Vogt') zu Basel, und Matthias von Eptingen;
der Graf aber Rudolf genannt den Richen, seinen

Kämmerer^), und Gottfried von Eptingen, welche innert
14 Tagen nach ihrer Zusammenberufung ihren Spruch ausfällen
sollen. Dieser Vertrag scheint im EinVerständniß mit den Stammvettern

des Grafen Ludwig, nämlich Rndolf von Froburg, Propst

zu Beromünster, und Hartmann Graf von Froburg (Zofinger
Linie) geschlossen worden zu sein, die beide als Zeugen beiwohnten^).

Aus dem Stillschweigen der Urkunden über Graf Ludwig
vom Jahre 1265—1274 wird die Vermuthung geschöpft, es sei

derselbe dem letzten Hohenstaufen Conradin nach Italien gefolgt
ans dem unglücklichen Feldzug, der 1268 mit der Schlacht von

Scurzola gegeu Karl von Anjou endigte und dem jungen
Conradin die Freiheit und das Leben kostete. Eine Andeutung auf eine

beabsichtigte Entfernung ans der Heimath möchte sich in jener
sonderbaren Uebergabe von Aarbnrg an die Johanniter sinden, in
deu am Eingange vorkommenden Worten von dem Hausvater, der

nach der Fremde reiset (qui perezzre prolleiseens ete.). Qbige
Vermuthung theilt der Herausgeber des Solothurner Wochenblattes.

— Sollte aber Graf Ludwig nicht eher den Kreuzzug mitgemacht
haben, den nm 1266 Achilles von Allfchwyler, ein Prediger-Mönch

'i ».clvaeätum.

esmerarium meum.
') Urk. Basel 1265 Winterm. 3, bei Herrgott II, u. 475. Vrgl. die Urk.

1277 März 12; Herrgott n. 567; ?roui>I»t, Aon. Il, 156 u. 278.
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zu Basel predigte und der unter den Edelleuten aus dasiger Gegend

großen Zulauf hatte? 1267 soll der Aufbruch Statt gefunden haben,

nach andern etwas später').

Ist jedoch Graf Ludwig von Froburg in diesen Jahren im
Laude geblieben, so wird er gemäß seiner mehrfachen Verpflichtungen

nnzweifelhaft gleich andern Vasallen der Kirche von Basel
dem Bischof Heinrich in dessen Kriegen mit Graf Rudolf von

Habsburg zugezogen fein; uur/ fo mag er sich auch bei dem Heere

befunden haben, womit 1268 der Bischof bei Seckingen lagerte,
als nach Aussöhnung mit dem Abt von St. Gallen der

Habsburger, verstärkt durch das äbtifche Kriegsvolk, mit bedeutender

Macht heranzog, gegen Erwarten des Bischofs, der seines Feindes
gespottet und der zahlreichen Ritter, die in Graf Rudolfs Gegenwart

am Hofe des Abtes dazu geschlagen worden; Ritter in
Hofengeschueh nannte sie der stolze Bischof Heinrich von
Neuenburg, Habenichtse, die nicht einmal gehörig sich auszurüsten
vermöchten. Nicht unerwünscht war es ihm indeß beim Anblick
der stattlichen, kampflustigen Schaaren, für jetzt mit dem Gegner
sich zu vertragen und einen Waffenstillstand mit ihm
abzuschließen').

Doch bald entbrannte von neuem der Krieg, und eben stand

Graf Rudolf von Habsburg vor Basel, in der Belagerung dieser

Stadt begriffe«, als von Frankfurt die Botschaft iin Lager eintraf,
daß am 30. Herbstmonat 1273 der Gras von den versammelten

Kurfürsten zum römischen Könige erwählt worden, worauf die Thore
der Stadt Basel sich öffneten, und mit dem Bischof Frieden
erfolgte. Hierdurch veränderte sich auch des Grafen von Froburg
politische Stellung, umsomehr, als im folgenden Jahr 1274°) der

dem Habsburger höchst abgeneigte Bischof Heinrich von Neuenburg

') Knustes Oomi niesn. Lnlivsr.; Wnrstisen, Basler Chron., S. 128;
Ochs I, 396. 126S wurde auch in Deutschland das Kreuz gegen die Mongolen

gepredigt, und 1266 im August schreibt Papst Clemens den Christen

des gelobten Landes, „daß viele Fürsten das Zeichen des Kreuzes

trügen". Willen. Gesch. der Kreuzzttge Vll, 484. S«2.

') Herrgott ll, S. 409, n. 499.

Herbstmonat IS,
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hinschied, und an seine Stelle ein warmer Freund des Königs,
Heinrich von Isni, genannt Gürtel! nopf, erwählt wurde.

Nach der Angabe gleichzeitiger Jahrbücher, derjenigen der

Dominicaner zu Colmar, hätte die neue Königswahl auch auf die

Privatverhältnisse des Grafen Ludwig bedeutenden Einfluß gehabt,
indem diefer nämlich am St. Margarethentag 1274 dem König
Rudolf alle seine Schlösser übergeben hätte, „damit dieser für ihn
allen erstatte" (quoä pro e« restitusret universis). So lautet die

Stelle; im letztern latein. Worte wird aber von einem sonst

kundigen Geschichtforscher ein Schreibfehler vermuthet, und demselben

die Bedeutung regieret unterlegt; eine Auslegung, der wir nicht
beipflichten können. Denn welches wären diese so furchtbaren Feinde
gerDsen, denen der König mit den Froburgischen Schlössern hätte
wider st ehen müssen Hat wirklich eine solche Nebergabe

stattgefunden, fo vermuthen wir eher eine Art Verpfändung dabei, um
aus dem Ertrage der Güter oder geliehenem Gelde des Grafen
Schulden zu erstatten. Mit mehr Wahrscheinlichkeit leitet aber

auch derselbe Forscher die Abtretung der Schlösser (e«88io es8tr»-

rum) von einem Zwiste her, der zwischen dem Hochstifte Basel
und Graf Ludwig dem jüngern sich erhoben, gewisser Ansprachen

halb, die das Stift an den Grafen machte, wogegen dieser

Gegenforderungen erhob, und besonders auf das Recht der Zufährte zu

Frickau drang uud während des Zwistes dann dem Stifte seine

Schlösser zu Waldenburg und Ölten verschloß, und solche, wie die

Beste Froburg, dem Könige Rudolf einräumte. Nachdem aber

beidseitige streitende Parteien ihre übertriebenen Ansprüche aufgegeben,

sei der Handel am 12. März 1277 durch einen Vergleich beseitiget

worden. Ein solcher Akt findet sich allerdings vor, gegründet

auf den Lehenbrief und Vertrag von 1265, unter Anführung der

damals gegenseitig eingegangenen Verpflichtungen. Dabei urkundet

Graf Ludwig, „er verzichte auf alle die Ansprachen, die er wider

seinen Herrn und das Gotteshaus Basel hätte, und sonderlich an
die Zusährte von Frickau; gleich wie auch sein Herr und das

Gotteshaus verzichtet hätten auf alle Ansprachen, die sie an ihn
hätten auf den Tag, wo dieser Brief gegeben worden. Würde er,
der Graf, aber seines Eides vergessen, nm die Hülfe, die er seinem
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Herrn und dem Gotteshause beschworen, so sollen seine vorbemel-
deten Zehnten zu Sissach und zu Onolzwyler') an den Bischof
und sein Gotteshaus zunickfallen, ohne Widerrede. Geschähe aber,

daß der Bifchof oder seine Nachfolger dem Grafen zu seinen Rechten

unbeholfen wären, so sei er schuldig die 300 Mark Silbers ihm
zu erlegen, wozu er sich und seine Nachfolger verbunden hätte."
Auf solchem Fuße wurde der Streithandel nach Vorschrift des

Vertrages von 1265 durch vier beidseitig geordnete Schiedsrichter
geschlichtet'). Von einer Zwischenkunft des römischen Königs
geschieht indeß gar keine Erwähnung. Ist den verschiedenen Angaben
zu trauen, so hatte sich Graf Ludwig, vor jenem fchiedlichen Spruche
schon, der Gunst des Bischofs von Basel nicht wenig zu erfreuen
gehabt, indem er nebst Graf Werner von Homburg und Graf
Rudolf von Habsburg-Laufenburg von demselben 1275 mit der

Herrschaft Homburg und der Stadt Liestal belehnt
wurde, die zuvor Graf Werner von Homburg alleiu «innegehabt,
und 1277 nebst beiden obbemeldeten mit der Landgrafschaft Sißgau^).
Jn Herrgotts Sammlung Habsbnrgischer Stammesurkunden findet
sich davon nichts.

Von Graf Ludwigs frühern Klosterschenkungen ist oben

Erwähnung gethan worden. Mit dem Kloster Schönthal aber gieng
seither, wie es scheint, eine bedeutende Veränderung vor, indem

nämlich dasselbe aus einem Mannes- in ein Frauenkloster
umgewandelt wurde, jedoch unter Vorstand eines Propstes. Mit
diesem, Namens Burghard, und dem Convente der Nonnen*)
in Schönthal traf Graf Ludwig in Gemeinschaft mit Hermann,
seinem Sohne, 1275 einen Tauscht) um fünf Schuposen feines
Gutes im Dorfbanne von Langen^), wovon zwei Heinrich genannt
der Riche, zwei Berchtold genannt Megerli, und eine der

Berholder bauen, gegen ein gewisses Gut im Dorfbanne

i) Siehe dcn Bertrag von 1265, bci Herrgott II, n. 475.
2> Uerrg« tt III, o. S67 ; Soloth. Woch. 1824, 206.
b) Ochs I, 456; Bon Arz. Buchsg., S, 82; Bruckner, S. 131«, 1962.
^> Lonventui Lsnetimonislium.
°) Urk. Ölten Weinm. 6, abg. im Sol. Woch. 1824, 548 f.

I,svgenso,
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Lostorf, das jährlich sechs Vierzel') Spelt, und drei Haber

zinset. Solches bezeugt nebst andern, Graf Hartmann von

Froburg, Ludwigs Vetter'). Jn demselben Jahre/) treffen wir
den Grafen Ludwig zu Olsberg, um mit diesem Damenstifte

einige Güter im Butenthal zc. zu vertauschen.

Es läßt sich vermuthen und aus seinen eigenen Worten deuten,

daß Graf Ludwig dem Lebensende nahe stand, als er in so reu-

müthigen Ausdrücken, besorgt um sein Seelenheil, dem Stiste St.
Urban frühere Gutthaten sichernd bestätigte, mit neuen sie

vermehrte, und gleiches seinen Söhnen aus die Seele band. Wenigstens

scheint der Vater nicht mehr am Leben gewesen zu sein, als 1280
die beiden einzig hinterlassenen Söhne Herma.nn und

Volmar, Grafen von Froburg, dem Kloster Engelberg die Güter
im Niedern Berge*), wie eine der 4 Uertheu jenes Thales
heißet, übergeben, die bis dahin der von Wolfenschießen von ihnen

zu Lehen getragen^). Als eines Verstorbenen aber wird Graf Lnd-
wi'gs ausdrücklich gedacht in einer andern Urkunde vom 4.
Heumonat 1282, wo die Brüder Hermann und Volmar zu

ihrer Voreltern Seelenheil dem Kloster SKönthal alles ihnen
zustehende Recht am Pfarrsatze zu Onolzwyl übertragen, welchen

weiland (piss m«m«rise) Graf Ludwig, ihr Vater, bisher noch

besessen hatte«).

Jene zwei Söhne hatte dem Graf Ludwig Agues, Freiin
von Bechburg, geboren, Schwester Ulrichs, Rudolfs und des

Domherrn Friedrich von Bechburg, dessen Schwager Ludwig sich

in jener Urkunde von 1265 nennt, wo er Aarburg an die Johanniter

übergibt'). Seine Gemahlin scheint Graf Ludwig überlebt zu

Vercieueeilsz.
2) ?»truelis.
^ Winterm. 4; Urk. Olsberg, abg, bei Herrgott III, n. 5S2.

's in inferiore Monte sits.
°) Urbar von Engelberg 1280; Sol. Woch. 1824, 209.

°) Urk. gegeb. in clie L. Dlriei op, 1282, in s^Ivs, cruss ciieitur Ricier-
>vslcl, abg. im Sol. Woch. 1824, SS2 f.; Bruckner, S. 1S06; von

Arx, S. 83. Indem Nidermalde, bei Bärenwhl, zeigen sich heute noch

Ueberreste alten Gemäuers. Bruckner, S. 1618.

') Herrgott II, ri. 462.
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haben, indem ihrer nach seinem Hinscheide gar keine Erwähnung

mehr geschieht.

Von den beiden Söhne würde Hermann, der ältere, aus

den Urkunden verschwinden, wenn man nicht in ihm einen H.,

Propst von Zosingen erkennen will, den 1294 Heinrich von Rüda

nebst Jkr. Ludwig Grasen von Froburg, seine Herren und
Freunde nennt). Andere zweifeln nnd halten mit mehr

Wahrscheinlichkeit jenen Propst H. für einen Jfenthal.

12. Graf Volmar (1280 es. —1320).

Um fo mehr wissen uns die Urkunden von Ludwigs anderm Sohue,

Graf Volmar, zu berichteu, der bei seines Vaters Hinscheide

indeß noch unter seinen Jahren gewesen zu sein scheint, wie eine,

zwar undatirte Urkunde vermuthen läßt. Jn Anwesenheit desselben

tritt nämlich Ulrich von Bechburg als Bogt seines

Schwestersohnes Volmar von Frobnrg auf, um in dessen

Namen den Verkauf eines Grundstückes an der Pfaffenhalden

(bei Aristorf) von Werner, dem Meyer, an das Stift
Olsberg zn genehinigen. Volmar sagt dabei: „Da er noch

kein Siegel habe, fo bitte er seinen Oheim von Bechburg
das Instrument zu siegeln"'). Handlungen eines Volljährigen waren

es jedoch, als er mit seinem Bruder Hermann obige Urkunden

von 1280 nnd 1282 ausstellte. Als ehrenhafter Lehensmann der

Kirche von Basel fand sich Graf Volmar 1283 bei dem Heere

ein, womit König Rndolf I. von Habsburg seinem warmen Freunde,
dem Bischof Heinrich Gürtelknopf', zu Hülfe im Frühjahr vor

Pruntrut zog gegen Graf Reinald von Burgund, Herrn zu Möm-
pelgard. Stadt und Schloß daselbst belagerte der König 6 Wochen

lang, bis letzteres am 16, April erobert wurde, worauf am

folgenden Tage der Abschluß eines Friedens erfolgte, Graf Reinald

von Burgund dem Bischof Heinrich von Basel Pruntrut nebst der

Vogtei Ajoie und Bure auf ewige Zeiten überließ. Der Vertrag

') Urk. Zosingen 1294 Mörz 1: Archiv St. Urban; abgedruckt bei

Herrgott III, n. 669, eom sigillis Dominorum et ^mieorum meoruin,
Sol. Woch. 1824, 214.

') Urk. ohne Datum bei Herrgott III, n, 688,
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wurde im Lager vor Pruntrut abgeschlossen, wohin der König aus
einem andern Lager bei LKsrm «iii« (Chalmitz)'), an der Gränze
des Sundgaues im Elsaß, vorgerückt war; und in diesem frühern
Lager war es, wo derselbe in einem friedlichen Akte dem Kloster
Lützel seinen Schutz gegen Jedermann zusicherte, in Gegenwart
seiner getreuen Fürsten: Heinrichs, Bischofs von Bafel, und Cun-
rads, Bischofs von Straßbmg; dann Friedrichs des Burggrafen,
Theobalds Grasen von Pfirt, Johannes von Thierstein, ^V.
(Volmars) von Froburg. und anderer edeler Männer mehr').

Graf Volmars gutes Vernehmen mit dem bischöflichen Hofe

zu Bafel änderte sich, nachdem Bischof Heinrich 1286 zum
Erzbischof von Mainz erhoben worden war, und Peter Reich den

bischöflichen Stuhl bestiegen hatte, änderte sich besonders aber nach

König Rudolfs I. Hinscheide (1291) als zwischen dessen Sohne,
Herzog Albrecht von Oesterreich und Graf Adolf von Nassau der

Kampf um die deutsche Königskrone sich erhob, in welchem der

Graf von Froburg für erstern, der Bischof aber für letztern Partei
nahm, der auch am 24. Juni 1292 zu Frankfurt zum römischen

König gekrönt wurde. Zwischen dem Grafen vou Froburg und
seinem Lehensherrn kam es in jenem Parteikampfe fo weit, daß dem

Bischöfe die Aufnahme seiner Völker in den Vesten zu Ölten und

Waldenburg, auch der Uebergang über die Aarbrücke zu Ölten
verweigert wurde^), der Lehenpflicht im Allgemeinen zuwider,
besonders aber auch dem Vertrage, den 1265 Graf Volmars Vater
mit dem damaligen Bischöfe abgeschlossen hatte; vielleicht daß nach

des Grafen Vorgeben anch bischöflicher Seits die Bedingungen des

Vertrages nicht waren gehalten worden. Jn Anwendung der

Bestimmungen des letztem wenigstens wurde der Streit durch vier
ernannte Schiedsrichter entschieden, die in ihrem Spruche von 1295
den Grafen am Ungrunde erkannten, „und nach Maßgabe des

Vertrages zur Einbuße jener Quartzehnten zu Froburg, Sisfach zc.

verfällten, die Volmar dem Bischöfe übergeben, zugleich mit Schrift,

>) ctstrun in esstris zuxtu villsin ct« LKsImillis.
') Sol. Woch. 1830, 176; Böhmer Regesten, S. 12«; SuoKinAsr,

Lvitoine tast. Imeell., x. 26S ff. Ledöpllin, ^lsst. ctivloiv. II, 26.

°) Bruckner. S. 1440; Sol. Woch, 182«, 612.
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Siegel, Eid und Zeugen ihm versprechen mußte, weder Ölten, noch

Waldenburg oder sonst einiges Gut, so er vom Gotteshause Basel zu
Lehen hatte, jemals zu enttragen oder zu entfremden. Gewiunet
er Leibeserben", so lautet ferner der Spruch, „Sohn oder

Tochter, die sollen die Lehen, die er hat von dem Gotteshause,
haben und besitzen in allen dem Rechte als der vorgenannte
Volmac"'). Auch sein Vetter, Graf Hermann von Froburg, mußte
ein ähnliches Lehensvergehen mit einem Strafgelde büßen, indem ihn
Bifchof Peter zu einer Entschädigung von 200 Mark verfällte,
deren Bezahlung diesein durch Bürgen mußten versichert werden,
unter denen sich, nebst mehrern andern Großen und Edeln, auch

Graf Volmar von Froburg befand').
Bald aber gewann die österreichische Partei im deutschen Reiche

völlig wieder die Oberhand, vollends als nach König Adolfs gewaltsamem

Tode Albrecht von Oesterreich 1298 auf den Thron erhoben

wurde, dessen Streben nun dahin gieng, die Macht seines Haufes
immer weiter auszudehnen. Wie er dazu auch den zerrütteten
Zustand des Froburgischen Stammes benützte, ist oben schon

angedeutet worden in Bezug auf die Zosingifche Linie. Allein auch
vom andern Zweige konnte Graf Volmar jenem Streben
nicht ganz sich entziehen. Unter ihm giengen auch die noch übrigen
Besitzungen des Hauses auf dem rechten Aarufer an Oesterreich
verloren. Wie aber und wann die Herrfchaft Aarbnrg, die fein
Vater, Graf Ludwig von Froburg 1295 an die Johanniter
übergeben und in so bestimmten Ausdrücken ihnen zugesichert hatte,
wieder an ihn zurückgelangte, — ist noch unerklärt; gewiß
hingegen, daß 1299 Graf Volmar sie den Herzogen Rudolf und

Friedrich von Oe st er reich verkaufte: „Die Burg nämlich

zu Aarburg, mit Leuten und mit Gütern, Twing und Bann

') Bruckner, S. 144l. Der Lehenrevers von 129S Hornung 9; Ochs II, 5;
Von Arx, S. 84.

«) Urk. Basel 1296 Horn. 16, bei Herrgott III, n. 676; von Arx, 84;
Ochs II, 5. — Unter den Zeugen steht obenan: Graf Rudolf v. Nidau,
dann Hug v. Wessenberg, der Cuftos von Basel, Graf Rudolf v.
Habsburg-Laufenburg, auf den im Briefe Graf Volmar v, Froburg folgt,
vor Herrn Otto v. Röttelen, Thüring v. Ramstein u. a.
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und allen Rechten, um den Preis von 1650 Mark löthigen Silbers

; mit Vorbehalt jedoch aller Mannlehen, die zur Burg
zu Aarburg gehören, und in die Güter, die mit vorbenannter Burg
verkauft sind, und vier Knechten (darunter Rudolf Zehender)
mit Weiberu und Kindern, mit ihren Gütern und allen ihren
Rechten, und des Berges, Fusting genannt, von der neuen

Wartburg ab bis au den Brunnen zur Klosen, und von da in
die Aare, und ennethalb der Aar Leuten und Gütern". Der Brief
ist bekräftiget durch König Albrecht, Vater der Käufer, und Heinrich

Bischof von Constanz, mit ihren Zusiegeln').
Von jenem Vorbehalte hinsichtlich der Mannlehen in der Herrschaft

Aarburg machte Graf Volmar gleich im folgenden Jahre
Gebrauch, indem er 1300, am St. Martins Tag, zu Flecken-
Hausen, einem Dorfe bei Aarbnrg, fein dortiges Gut, fo bis
daher der edle Mann Ulrich vou Aarburg von ihm zu
Lehen gehabt und ihm aufgegeben, dem weisen und bescheidenen

Mann Heinrich (vou Bubenhosen) Vogt zu Baden

(einem Oesterreichisch-Habsburgischen Dienstmann) gibt für eigen,

ledig und leer, wofür Heinrich dem von Aarburg 14 Mark Silbers
entrichtet hat. Unter den Zeugen bemerken wir Wernher den

Münzmeister von Zofingen'). Vielleicht war es noch

an Zahlung jener Kaufssumme für Aarburg, daß 1315 Herzog
Leupold vou Oesterreich dem Grafen Volmar von Froburg die

100 Pfund Steuer versetzte, so die von Luzern ihm jährlich geben

mußten. Der Pfandbrief ist gegeben zu Straßburg, Donnerstag nach

Matthias 1315°), blieb auch unabgelöset, bis zur Erlöschung des

Froburgischeu Stammes 1366*).
Jn naher Verbindung aber stand jetzt Graf Volmar von

') Urk. Straßburg 1299 Herbstm. 17, im Sol. Woch. 1819, 481; Hor-
maher, Archiv für Gesch. X, 415, aus dem Staatsarchiv zu Bern;
Lichnowsky II, ««XXIl; Urkundio I, 26S.

«) Urk. Fleckenhausen 430« Heum. 20: Archiv St. Urban; abgedruckt

im Sol. Woch. 1824, 33.
«1 Silbern Buch. Geschichtsf. X, 6S und 93: Melchior Ruß,

Chronik.
Siehe unten.
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Froburg mit den Neuenburgischen Grafeu aus dem Nidauer Zweige,
die nach Abgang der Zofinger Linie nebst andern Gütern derselben
die Stammveste Froburg selbst und ihren Antheil an der

Landgrafschaft im Buchsgau erworbeu hatten. Eben im Jahr
1315 empfängt nun Graf Nudolf von Falken st ein, Graf
Otto's Sohn von Falkenstein, bemeldete Landgrafschaft mit aller
ihrer Zubehörde, und die Burg Altfal kenstein, genannt

zur Klus, mit dem Städtchen und der Zubehörde, und was wir
im Balsthal Leut und Gut haben, von seinen Oheimen, Graf
Hartman von Nidau, Dompropst zu Basel, Graf Rufen von
Neuenburg Herrn und Graf zu Nidau, und Graf Volmar
von Froburg — zu rechtem Lehen'), unter beschworner
Verpflichtung aller der Rechte, so ein Lehenmann seinem Lehenherrn

billig thuu soll, mit der Beste ihnen und ihren Erben zu
warten, und ihnen nirgends (niena) zu entfremdem, noch ihren
Erben. Der Lehenbrief, gegeben zu Ölten am St. Dionysen Tag
1315, versieht der Belehnte für sich und seine Erben mit eigenem
Jnsieget).

Doch um die Würde und das hohe Amt eines Landgrafen
brachte sich der Graf von Falkenstein durch eine Heirath, die er
bald darauf, scheint es, mit einer Person unfreien Standes
schloß, einer Dienstmanns Tochter wahrscheinlich; ihr Geschlechtsname

ist unbekannt, Anna ihr Vorname, wie aus einem
Jahrzeitbuche erhellet). Möchte es nicht eine Jfenthal gewesen sein,
aus eineu vermöglichen uud angesehenen Dienstmannshause, mit
dem Graf Nudolf späterhin wichtige Verhandlungen Pflog? Immerhin

hatte sich der Graf durch eine solche Verbindung verun
genoss et; die Mackel und die Folgen davon giengen auf seine
Kinder über, nach dem harten Grundsätze, „daß die Frucht einer
solchen Ehe dem niedrigern Stande folgen sollte"*); hier demjenigen

') After- oder Unterlehen von den Grafen, welche selbst OberlehentrSger
vom Bischof zu Basel waren,

') Urk. 1316 Oct. 9, im Sol. Woch. 1813, 163.

Jahrzeitbuch in Buchfiten, im Sol. Woch. 1826, 46

') Böhmer, Rege st en 1844, S.III, «ciuocl psrtus eonciitionem ssiurier
seizui gebest viliorsrn». Rechtsspruch von König Rudolf 1282.
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der unfreien Mutter. Allein auch der freigeborne Vater sollte
nicht mehr fähig sein, über Freie zu richten, gleich dem
Dienstmanne, nach Rudolfs von Habsburg Grundsätze, welcher 1291
den Leuten freien Standes in Schwyz und Unterwalden zuschrieb
„daß ferner kein Dienstmann ihnen zum Richter bestellt werden

soll, weil ihm das unpassend scheine"').
Die Mißheirath des Grafen scheint nnter den Einsassen der

Landgrafschaft Anstoß erregt, felbst Widersetzlichkeit gegen dessen
Gebote erweckt zu haben,. Auf so was deutet wenigstens die
Zusicherung, diö ihm 1318 seine obbenannten drei Lehenherren
ertheilten, „indem sie gegen ihren Oheim, Gras Rudolf von Falken-
ftein, und dessen Erben sich eidlich verpflichten, ihm beholfen zu
sein nach bestem Vermögen in der Landgrafschaft im Buchsgau,
also fern und weit diese reichet, gegen alle die so gesessen sind in
derselben Landgrafschaft, ob es geschähe, daß ihm, oder seinen Erben
Jemand Gewalt oder Unrecht wollte thnn in einigem Weg;
mangelnden Falls sollte er ledig sein aller der Gabe und aller der
Gelübde, die er gegen sie gethan habe, dessen ihre Briefe ihn binden,

die sie von ihm haben"').
Gleichen Tages, am St. Peter Abend 1318, verleihen ihm die

nämlichen drei Grafen, Rudolf und Hartmann von Nidau,
Gebrüder, uiid Volmar von Froburg, die Burg und die
Stadt Falken st ein unter Clusen sammt Zubehörde
zu rechtem Lehen, wofür Graf Rudolf schon durch jenen Revers
vom Jahr 1315 sich Pflichtig erkennt; diesmal wird aber die Be-
lehnuug namentlich auch auf seine Söhne, Uli, Rudi und Wernli
(aus genannter Ehe) ausgedehnt, und andere seine Söhne, ob er
mehr Söhne gewänne, die lechen^) d. h. lehcnsfälng wären,
wozu nach schwäbischem Lehenrecht bloß erfordert war daß der
Betreffende nicht Priester, aber sendbar und voir ritterlicher Art sei,
so daß ein sonstiger Dienstmann auch Lehen besitzen konnte.

Die Landgrafschaft aber betreffend*) traten jetzt ohige seine

') Ebend, - c^iu
°) Urk. 1318 Brachm. 28, im Sol. Woch. 1813, 1S4.
°) Urk. 1318 Brachm. 28, Sol. Woch. 1830, 6S9.

'

«) sVrgt. über diesen ganzen Borgang Kopp (Geschichtsblatter 1^217—242),''
Urkundio II, 11
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Schirmer selbst gegen ihren l, Oheim, Graf Rudolf von Falkenstein,

auf, „der die Landgrafschaft im Buchsgau mit ihrer Zubehörde

von ihnen zu Lehen erhalten, die sie aber von ihrem Gn. Herren,
Herrn Gerhard, Bischof zu Basel, und seiner Stift zu Lehen hätten",

anbringend: „daß dieselbe Landgrafschaft Niemand haben, besitzen,

oder darin richten solle noch möge, denn ein edler Freie, der
sich nicht verun genösset habe; dieweil aber nun
benannter ihr Oheim von Falkenstein jetzt mit seiner ehelichen

Hausfrau, die nicht freier Geburt ist, sich sofern verungenosfet hat,

daß er nicht mehr dieselbe Landgrafschaft nach fre/zm Recht

gehaben, besitzen, noch darin gerichten solle noch möge, er würde

denn von Kaisern oder Römischen Königen wieder init seiner

ehelichen Frau ge frei et, so meinten sie, daß die ehgenannte

Landgrafschaft der Lehenschaft halb an sie gefallen sei". Ohne die

Begründung des Anbringens von vornherein anzuerkennen, erzeigte

sich der Graf von Falkenstein willig, mit den Ansprechen eine

Uebereinkunft zu treffen, „wonach die Sache vor den Gn. Herrn
von Basel, des von Falkenstein Richter und Lehenherrn, nach

Lehensrecht kommen sollte ans einem von besagtem Herrn
angesetzten Tag, wo dann die von Nidau und Froburg auf
ihre Gegenpart klagen und anf ihr Lehen fahren möchten und

ihr Oheim von Falkenstein auf ihre Klage antworten könne".

Hinwieder versprachen diesem die Obgenannten, wofern er auf
dem angesetzten Tage der Klage nicht Widerreden würde, zu

Vermeidung von Verzug und Irrung, nach Rath ihrer Herren
und Freunde, auf gleichem Tage ihn zu versorgen, wie

folgt: „war das nämlich, daß der vorbenannt ihr Oheim von

Falkenstein, seine Erben und Nachkommen oder Jemand derselben,

die desselben seines Stammes, Geschlechtes und Waffens (Wappens)

erblich find, von Kaisern oder Römischen Königen wieder

gefreiet würde, wie sie dann wieder zu der vorbenannten

Landgrafschaft kommen und sie ihnen zufallen lassen würden, ohne

Unser Erben und Nachkommen Saumung und Irrung, doch

also daß derselbe Unser Oehen vou Falkenstein, seine Erben und

der die Urkunden 1319 Weinm. 2 und Winterm. 20 und auch noch andere in
derselben Angelegenheit als unächt erklärt. D. H.s
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Nachkommen dieselbe Landgrasschaft von Uns, Unsren
Erben und Nachkommen zu Lehen') empfangen und haben
sollen, in alle der Maaß, als er und seine Vordern d i e von Uns
uud Unsern Vordern daher zu Lehen gehabt haben. Geben

zu Biel am St. Leodegarien Tag im Jahre 1319').
Hierauf schon am 19. Wintermonat), als dem vom Bischof

von Basel als Oberlehen Herrn angesetzten Tage, kam zu
Laufen unter Vorsitz des bischöflichen Pfalzgrafen, Graf Wal-
rafs von Thierstein, ein sogenanntes Mannen-Gericht, von
lauter Lehenmannen (Lehenbesitzeru) zusammen, das dann auf
bell Vortrag der Kläger, ohne gegnerische Widerrede (worauf der
Beklagte verzichtet), dem Grafen von Falkenstein die Landgrafschaft
im Buchsgan richterlich absprach und aburtheilte, und
solche mit aller ihrer Zubehörde den Klägern, Grafen von Nidau
und Froburg, deren Erben und Nachkommen z u u r t h e i l t e.

Am folgenden Tage wurde dann ebenfalls zu Laufen zwischen den

Parteien eine förmliche Übereinkunft abgeschlossen, die, obertheilter
Zusicherung gemäß, die einstige Wiederbelehnung mit der
Landgrafschaft unter den festgesetzten Bedingungen dem Grafen von
Falkenstein, dessen Erben und Nachkommen zusicherte*).

Graf Nudolf von Falkenstein blieb im Besitze der ihm
verliehenen Beste und Herrschaft Falkenstein, bis er fie 1325 an den

Ritter Heinrich von Jfenthal verkaufte^), der dieselbe sofort von
Rudolf von Nidan und Johann von Froburg zu Lehen
empfieng; er selbst starb um 1332, und sein Stamm Pflanzte sich

bloß in Sprößlingen seiner ungenossen Ehe fort, von denen
jedoch sein Enkel Hans von Falkenstein 1417 durch kaiserliche
Huld wieder in den Stand der Freie n eingesetzt wurde. Zur
Landgrafschaft im Buchsgau aber konnten Rudolfs Nachkommen
nicht mehr gelangen, lebten indeß als Freiherren von Falkenstein

') nämlich unmittelbar oder zu Unterlehen,
Urk. Biel 1319 Weinm. 2, daselbst S. 157—1S0.

2) Montag am St. Elisabethentag, in Gegenwart des Bischofs von Basel.
<) Urk. 1319 Winterm. 20, Sol. Woch. 1813, 100-164.
5) Urk. zu Falkenstein in der Clus« 1325 Mai 1«; Soloth. Woch.

1830, 668.

11*
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lange noch fort, als die Stämme ihrer einstigen Lehenherren längst
erloschen waren').

Wie sich Graf Volmar von Froburg in den Zeiten
des Kronkampfes zwischen Friedrich von Oesterreich und Ludwig
dem Baier verhalten, ob und wiefern er an den Fehden Theil
genommen, die fein Lehenherr der Bischof von Basel mit dem Grafen

von Neuenburg, mit der Stadt Bern und anderen geführt,
davon wird in der Geschichte nichts erzählt. Jn ersterer

Beziehung vernehmen wir bloß, daß weder der Graf von Froburg,
noch der Bischof von Basel unter den Großen des Reiches

mitgezählt wurden, die es mit König Friedrich von Oesterreich gegen

König Ludwig den Baier hielten'). Ökonomischen Vortheil
mögen jene Wirren dem Grafen Volmar nicht gebracht haben;
solches lassen wenigstens die 4t) Mark Silbers vermuthen, die

derselbe 1318 von den bescheidenen Rittern Burkhard Werner
und Ulrich von Ramstein zit Basel borgte, um ihnen dafür mit
Wissen und Willen Hanmanns, seines Sohnes zwei Mühlen, zu
Rigolzwiler und Zofen, nebst einer Schupose Landes zu versetzen.

Wie es scheint, waltete aber über diese Unterpfänder ein

Streithandel; denn auf den Fall hin, daß solche den Gläubigern mit
Recht würden abgenommen werden, ohne Bezahlung der Schuld
innert Monatsfrist, sollte dieselbe verbürgt werden durch Graf
Walraf von Thierstein, den Domherrn Berchtold von Wessenberg

zu Basel und zwei andere Edelleute, die auf Mahnung der Schuldner

zu Basel sich einzustellen hatten, dort rechte und gewöhnliche

Geiselschaft zu leisten, in offener Miethe, Häusern zu feilem Gute
und zu rechten Mahlen, ohne Gefährde, bis zu gänzlichem Abtrage
der Schuld^).

Freilich hatte Graf Volmar seinerseits Ansprachen an die

Herzoge von Oesterreich, die ihm, wie oben angeführt, die Herrschaft

Aarburg abgekauft, und, vielleicht noch auf Rechnung der

Schuldsumme, die von den Luzernern zu beziehende Steuer versetzt

') S. unten; und Sol. Woch. 1813, 341; ebend. 1324, 480, Urk. von
1423 am Zinstag nach St. Jacobstag,

2) Lichnowsky III, 87.

«) Urk. 1318 Brachm. 9, Sol. Woch. 1813,223 und daselbst 1818,206.
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hatten. Dem nunmehrigen Frauenkloster Schönthal, dessen

Meisterin') um diese Zeit Frau Adelheid von Michelnbach

wat), hatte Graf Volmar 1305 alle die Schenkungen
bestätiget, die vormals durch Graf Adalbero, seinen Sohn
Volmar und Ludwig, dessen Bruder, dem Stifte gemacht

worden^); und 1313 schenkt Graf Volmar dem Kloster St.
Urban gewisse Güter bei der neuen Bechburg und zn Nie-
derbipp, wie solche bezeichnet sind, „zu Unterhaltung eines

ewigen Lichtes vor dem Grabe der Frau Katharina,
weiland feiner Ehefrau, die bei ihnen (im Kloster) liege"*). Dieser

folgte Graf Volmar selbst um's Jahr 1320 in die Ewigkeit
nach; denn als eines Verstorbenen gedenkt seiner die nnten
vorkommende Urkunde, in einigem Widerspruch mit einer andern vom

Jahr 1323. wonach, in Graf Volmars und seiner Mitberechtigten

Namen, Niklaus von Wartenfels Landtag hält in der

Landgraffchaft zu Buchsgau, deren Rechte und Marken dabei erklärt
und bereinigt (uniergangen) werden, wie wir sie oben an-
gegebeit).

Nach vorhandenen Angaben soll jene Katharina, Gräfin
von Frobnrg, T o ck e n b ur g i f ch e u Stammes gewesen sein,
und Wittwe des Freien Eberhards von Schenkenz verstorben war
sie, wie wir sahen, bereits 1313. Nebst ihr soll aber Graf Volmar

noch eine andere Gemahlin, wahrscheinlich in erster Ehe,

gehabt haben, eine Bertha nämlich, Gräsin von Neuenburg-
Nidau, die ihm die zwei Söhne, Hanmann oder Johann
und Hermann geboren. Allein in der Geschichte des Hauses
Neuenburg und auf den Stammtafeln aller Zweige desselben
finden wir keine Tvchter des Namens Bertha«), so daß Graf

nisgistrs.
") Nrk. zu Falkenstein, der Neuen, 1308 am Freitag vor Martinstag,

Sol. Woch. 18S4, 559.
Urk. Schönthal am V. «si. «srtii Z.S0S, abg. im Sol, Woch. 1824,
557 f.

«) Urk. 4313 Horn. 18, Sol, Woch. 1825, 419.

Sol. Woch. 1816, 33 ff. 1820. 1830.

LtseK, Uist. Keneg.1. sie. Rso,
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Volmars Gemahlin, wenn die Angabe nicht gänzlich unrichtig,
einem andern Hause angehört haben muß.

13. Gr«f Hermann, Abt von St. Urban (1320-1367) und
Gras Johann (1320—1366), die letzten Iroburgc.

Vereint handeln die beiden Brüder Johann und Hermann
Grafen von Froburg, wie sie 1320') den Pfarrsatz der Kirche zu

Bannwyl^) dem Kloster Schönthal schenken, znm Heil ihrer
Seelen, besonders der Seele weiland Graf Volmars von
Frobnrg ihres Vaters^). Als Kastvögte aber des Stiftes-
treffeir nm die nämliche Zeit die beiden Brüder eine Übereinkunft
mit dem Propste und dem Convent daselbst, daß von nnn an die

Zahl der Nonnen (Mnislium) 16 nicht übersteigen sollte, an die

Stelle einer abgegangenen jeweilen eine andere gewählt werde,

abwechselnd, durch den Grafen von Froburg nämlich die erste, durch
den Convent die zweite und sofort dieser Kehrordnung nach*), welcher

Akt gleich jener Schenkung an das Kloster 1336 durch Bischof
«And Kapitel des Hochstiftes von Basel bestätigt wnrde.

Wahrscheinlich von einer Fehde her, aus Gras Volmars Zeit,
war es, daß im obigen Jahre 1320 noch die Brüder Froburg
Hugen von Hasen bürg den Quartzehnten zu Oensingen

für 8 Mark Silbers verpfändeten, des Schadens wegen, den Hugo's
Sohn, Ulrich, in ihrem Dienste empfangen hcitte^). Nicht umsonst
aber war die erkleckliche Gabe der beiden Grafen an das Gotteshaus

St. Urban 1322, des Kirchensatzes nämlich zu Niederbipp,
der zu ihrem dortigen Freihof gehörte; die Urkunde davon, zu

Wynau ausgestellt, ist von St. Johannes des Täufers Tag
bemeldeten Jahres«). Denn in den friedlichen Mauern des wohl-

') Urk. Schönthal 1320 Nov. 19, im Sol. Woch. 1824, 56«.

2) Bawyl jetzt Bannwyl, am linken Anrufer bei Aarwangcn.
°) st prsseipus snimsz ielieis rseorclstionis czunnclsm Volmsri Lomir«

cls?robvi'g, pstris sui.
Urk. Schönthal 132« Christm. 15, abg. im Sol. Woch. 1824, 562.

°) Urk. zu Balztal 132« Jänner 17. im Sol. Woch 1822, 493, und
ebend. 1813, 317.

°) Urk. 1322 Juni 24, im Sol. Woch. 1826, 23»; ^ets mon. 8. vr^
dsni II. 193.
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ausgestatteten Klosters sollte GrafHermann, weltlichen Ehren
sich entziehend, einem beschaulichen Leben sich widmen. Doch auch

hier fehlte es nicht an irdischem Getriebe, an kleinlichen Zänkereien,

selbst um gottesdienstliche Dinge, wie der Zwist mit dem Kirchherrn

und den Pfarrgenojsen zu Fulenbach, des Oeles wegen,

welches das Kloster zu einem Kirchenlichte') zu liefern hatte; es

handelte sich nämlich um die Frage, ob zu dieser Lampe so viel

Oel zu liefern sei, daß das Licht Tag und Nacht brennen könne,

wie Fulenbach behauptete, oder nur zu einem Nachtlichte. Nach

langem Hin- nnd Hergeschreibe zwischen dem nunmehrigen Abte,

Gras Hermann von Froburg und seinem Convente und

der Gegenpart, kam endlich 1357 am St. Johannes Abend eine

Uebereinknnft zu Stande, wonach das Kloster sich verpflichtete,

jährlich in zwei bestimmten Terminen 9 Maaß Oel Zofinger Mäß
abzuliefern 2).

Wichtiger in. ruraler Beziehung mochte der Rechtshandel sein,

den Abt Hermann nnd sein Convent mit dem Freien Gerhard

von Uhingen, der Wässerung aus der Langeten wegen,

zu führen hatte, den nach mehrjähriger Dauer des Abtes Bruder

Graf Johann von Froburg 1358 zu Zofingen

durch Schiedsspruch endlich beilegte, indem darin der Lauf
der Langeten von nun an bestimmt wurde, deren Wasser Uhingen
dem Kloster St. Urban zu eigenem Gebrauche entzogen nnd aus

dem rechten Teich entführt, wo das Kloster seine Bläuen (Reiben),

Sägen und Mühlen hatte. Graf Johann von Froburg sprach

als Obmann der vier von beiden Parteien ernannten Schiedsrichter;

nnter den Zeugen aber bemerken wir Ulrich von Schäp-

pelon, Vogt zu Froburg/), was den Fortbestand dieser

Burg vermuthen ließe, die in dem großen Erdbeben von 1356

eingestürzt sein soll; indeß läßt sich unter der Betitelung auch

Oleum unius Is.mpg.6i« eeelesise.

Urk. 13S7 Juni 23: Archiv St. Urban; ^cts mon. S. vidsni III,
S4; abg. im Sol. Woch. 1823, 474.

Urk. Zofingm IZS8 Winterm. 12. Archiv St. Urban in ^etu mon.
8. vrbsni III, S3 ff.; abg. im Auszug bei Herrgott lll, n. 813,
oder Kens«!. ttsd«b. ll, 69».
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das Amt eines Verwalters dortiger Herrschaft denken. Uebrigens
wissen ,wir schon, daß seit 1307 Beste und Herrschaft Froburg
infolge getroffenen Kaufes den Grafen von Neuenburg-Nidau
angehörte. >.

Den Klosterbrüdern zu St. Urban mochte vielleicht die

Vermehrung der gottesdienstlichen Verrichtungen und Andachtsübungen
nicht sehr erwünscht sein, womit ihr Abt, Hermann von
Froburg, eine Bergabnng bedingte, die er 1358 in der Octave von
Maria Himmelfahrt dem Kloster machte, von 100 Goldgulden
Florenzer Gewicht') nämlich, zum Ankauf von Grundstücken für
den Fundus der Kleiderep), damit fürderhin die Mönche des Haufes

besser versehen werden könnten mit Gewändern^) zum Dienste
und zur Danksagung Gottes. Dabei aber verordnet der Geber:
„Um Gott dafür zu danken, sollen die Brüder jede Woche am
Montag nach vollendeter Feier der üblichen Jahrzeiten vor der
von Uns in der Kirche erbauten Kapelle zusammenkommen, hier
demttthiglich und andächtig die Antiphone anstimmen: Sslvstor
Wunäi »äivs nos! dazu den Vers: Orste pr« nobis «muss
saneti, und die Collect«: OmnilMen« sernpiterne Dens, qui vi-
vorum et mortuorum et«/). Damit aber der Anordnung
fortdauernde Folge gegeben werde, sollen gegenwärtiger Schrift die
Namen aller derjenigen beigefügt werden, die bei der Handlung
anwesend waren"^).

Nach dieser frommen Stiftung verschwindet Abt Hermann
von Fro b u r g aus der Urkundenwelt, obgleich er mehrere Jahre
noch fortlebte und erst 1367 sein Lebensende erreicht zu haben
scheint, in welchem Jahre Johann Hl., genannt Kolb, als
Hermanns Nachfolger in der Abtei von St. Urban erscheint«).

') poncisris cls 1?I«rentis,
oktieium vestisrii.

°) Lucmilis.
Ueber Jahrzeite solcher Art oder wöchentliche Gebete in Klöstern, siehe

Herrgott: De veteri ciiseiplinu monastieu. ?r«f. ZV. p. SZ.

«) Urk. St. Urban 1358 Aug. 22. Archiv St. Urban; ^ets mon. 8.

Uxogni lll, S« f.; abg, bei Herrgott, «eneul. II, 695.
°) Leu Lezicon 657. sAls Abt Hermann's Todestag gibt das Jahr¬

zeitbuch von St. Urban Weinmonat 19 an; s. Geschfrd. XVI, 17. D. H.)
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Als der einzige Bruder dem geistlichen Stande sich widmete und

iu die stillen Mauern eines Klosters sich zurückzog, blieb es dem

Grafen Johann von Froburg allein überlassen, im öffentlichen

Leben, im Weltgetümmel die Ehre seines Namens und

Stammes aufrecht zu erhalten und zu behaupten. Und wirklich
lernen wir in ihm einen Mann kennen, der durch Biedersinn und

vorzügliche Klugheit in Führung von Staats- und Rechtsgeschäften

allgemeine Achtung und Zutrauen sich erworben zu haben scheint.

Durch ihn, wäre er mit Nachkommen gesegnet gewesen, hätten die

gelähmten Fittige des Froburgischen Adlers neuen Aufschwung

erhalten können.

Da in jener Schuldschrift vom Jahr 1318, zu Gunsten der

Brüder von Ramstein, Gras Volmar von Froburg feines Sohnes

Hanmann als Mitwirkenden und Zustimmenden gedenkt, fo

hatte er wohl damals schon das Alter der Volljährigkeit erreicht.

Bestimmter aber geht dieses aus dem Umstände hervor, daß 1319

Graf Johann von Froburg der Frau Elisabeth von Bechburg,

Markwarts Ehefrau, zum Beistand verordnet wurde, um solche bei

einer gerichtlichen Handlung zu vertreten'). Was er nach seines

Vaters Tode gemeinschaftlich mit Hermann, seinem Bruder,

verhandelt, ist oben angeführt worden. Nicht erwünscht mochte es

dem Grafen Johann und andern Herren des Buchsgaues gewesen

sein, als Graf Rudolf von Falkenstein von Geldnoth oder Aerger
über das erlittene Mißgeschick angetrieben, 1324 dem Herzog Lü-

pold von Oesterreich um den Preis von ItX) Mark Silbers das

Besatzungsrecht im Schlosse Falken st ein, seinem Lehen von

Froburg, einräumte, nnd so das mächtig nm sich greifende Haus

in der Landgrafschaft festen Fuß fassen ließ^). Ein solches Recht

haftete nicht anf der alten Bechbnrg, ebenfalls im Balsthale,
als im folgenden Jahre 1325 Graf Rudolf Thurm und Burg
fammt Zubehörde an Graf Johann von Froburg und

') Urk. 1319 Mai 14. gegeben zn Balztal, im Soloth. Woch. 1822,

491.

') Bon Ar?, S. 8i>; Urk. Solothurn 1324, deren wirklichen Bestand

Sol. Woch. 1320, 49. bezweifelt.
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Rudolf vou Nidau aufgab, von denen er sie zu Lehen

gehabt, um selbige mit des letztern Herrn Bewilligung dem
bescheidenen Manne Herrn Heinrich von Jfenthal,
Ritter, um 500 Pfund alter Pfenninge zu verkaufen, mit Inbegriff

der im Briefe bezeichneten leibeigenen Leute zu Haldeuwank
(Holderbank)'). An jener alten Bechburg besaß aber Graf
Johann von Frobnrg noch für sich einen Antheil, den

hintersten Theil der Bnrg nämlich; diesen verkanste er 1336
demselben Ritter von Jfenthal, dazu die Mühlen zu Haldeuwank und

zu Wolfwyl, das Gut zu Bärenwyl, das Jungholz dafelbst, davon

man die Landgarbe gibt, die Zehnten zn Haldenwank, Twing
und Bann, Holz nnd Feld und alle die Leute zu Haldeuwank mit
Namen (13 an der Zahl) und deren Weiber und Kinder; die

Leute und die Zehuten jedoch uur für rechtes Leheu von
Nns, die Burg und Mühlen aber, sammt Gerichten, Gehürsten
und Gereuten, Häusern u s. w., wie es nnser Vater an
sich gebracht hat, mit voller Herrschast für rechtes, freies,
lediges Eigen zu haben und zu nießen, Alles um deu Preis
der 130 Mark Silbers Basler Gewichts.

Von Graf Rudolf von Nidau, seinem Oheim, hatte hingegen

Graf Johann von Froburg die jenem aus der Hinterlassenschaft

der erloschenen Zofinger Linie zugekommene Herrschaft
Bipp sammt WietlisPach, Erlinsburg und allen übrigen
Zubehörden, erhalten; aus welchem Anlasse oder unter welchen

Bedingungen ist nicht gesagt, bloß wird jener Gift (Gabe) in
einer Urkunde vom Jahr 1327 gedacht, worin Graf Johann
von Froburg seinem Oheim Graf Rudolf von Falkenstein

gelobt, ihn und seine Erben stets unbekümmert zu lassen

an den 10 Schuposen im Twing und Bann zu Oberbipp, die

Graf Rudolf von Neuenburg Herr zu'Nidau, feiu Oheim, ihm für
Eigen gegeben nnter Verbindlichkeit des Grafen von Falkenstein,
ihm, dem Geber, zu dienen mit Lenten, mit Gut und mit seinen

') Urk., 132S Mai 10 zu Falkenstein in der Clus«, Sol. Woch. 183«,
«68 ff.

«) Urk. Balsthal 1336 Horn. 21, Sol. Woch. 183«, 67« ff.
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Vesten. Die Urkunde stellt Graf Johann von Frobnrg zn Waldenburg

auf dortiger Beste aus am 29. Juni 1327').
Mit dem dnrch gemeinschaftlichen Besitz nahe verbundeneu

Hause Neuenbürg, Nidauischen Zweiges besonders, scheint

überhaupt Graf Johann von Froburg in freundlichem Vernehmen

gelebt zn haben. Ueberzeugenden Beweis davon finden wir in
spatern Ereignissen; aber schon früher lassen einzelne Umstände uns

solches vermuthen, wie jene Abtretung der Herrschaft Bipp, auch

derjenige, als 1329 und 1330 die Gräfin Margaretha von
Straszberg, Ottos Wittwe, aus einem Zweige dcs Neuen-

burgischen Hanfes, vor offenem Gerichte zu Solothurn den Grasen

Johann von Froburg zum Vogte ansprach, sie zu verbei-

ständen in den Akten, worin dieselbe zu Gunsten Margaretha's von

Wolhusen, Gemahlin ihres Sohnes Gras Jmers von Strußberg,

ans gewisse Pfandrechte gegen ihn verzichtete^).

Allein anch kriegerische Anstalten beschäftigten den Grafen

Johann. Als 1331 der Bischof von Basel, Johann Senn
von Münsingen, auf die Mahnung der Berner mit 60 Helmen

gegen den Grafen v. Kyburg zog, war mit ihm nebst andern Vasallen

auch Graf Johann von Froburg, und in dessen Gefolge

Günther von Eptingen. Jn Vereinignng mit den Bernern und

deren übrigen Verbündeten wurde die Belagerung der festen Burg
im Passe Gümminen unternommen, und dnrch die Kraft des Ber-

nifchen Wurfzeuges dieselbe erobert und zerstört, wodurch der Zweck

des Feldzuges erreicht war^). Um eben diese Zeit zog aber Graf
Johann auch der Stadt Solothurn zu Hülfe gegen Götz von Wildenstein,

dessen Schloß bei Bubendorf im Sißgau niedergerissen wurde*).

') Donstag nach St. Johann, Urk. im Soloth. Woch. 1824, 517; und

1820, 5«.

2) Urkunden, Solothurn 1329 Horn. 18 u. 1330 Tee. 8; abg. im Sol.
Woch. 1829, 71, und 1820, 301. — Mit Jmer erlosch dieser Zweig der

Straszberg, dessen noch übrige Güter die Nidauische Linie erbte, vrgl.
Steck, Hist. genesl.

l>) Tschachtlan. Bruckner, S. 1443. Müller II, L. 2, c. 1, S. 10«.

<) Von Arz, S. 89; Götz von Wildenstein fiel 1333 in einem Gefechte

gegen dic Beruer bei Burgdorf. Tschudi, Chron.; Müller II, L. 2^

c. 1, S. 102.
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Allein, für größere Fürsten wie für kleinere Dynasten waren

solche Züge immerhin kostbar, der Aufwand bei den beschränkten

Finanzmitteln selbst drückend, besonders wenn Rüstungen, wenn

Pferde verloren gingen, Reisige entschädigt werden mußten. Solches

war bei dem Zuge vor Gümminen der Fall gewesen mit

Günther von Eptingen, dem Graf Johann wegen mangelnder

Baarschaft 1334 den Zoll zu Waldenburg verpfändete, um
dadurch ihu schadlos zu halten für die Pferde, die er in des Grafen
Dienste eingebüßt hatte'). Doch andere Bedürfnisse mögen es

gewesen sein, wodurch sich Graf Johann von Froburg. 1332 veranlaßt

fand, dem Grafen Rudolf von Nidau die Burg Erlinsburg
in der Herrschaft Bipp zu verpfänden, mit den dabei liegenden

Häusern der Sennen nnd Zuber, und die Dörfer Niederbipp, Wald-

kilch, Walaswyle, Wölflinsberg, Walden, Hohenhäusern, mit allen

dazu gehörigen Rechten, — Alles um 800 Pfund Basler Münze,
doch mit dem Geding, an gewöhnlicher Steuer ab den Leuten und

der Burghut nicht mehr zu nehmen, als 80 Pfund Pfenning,
die bisher Kuno von Soppensee gegeben. Der Abgang an Ertrag
der Güter von Brand uud Orloys (Kriegs) wegen soll nicht

ans die 800 Pfund geschlagen werden/).
Bei dem brüderlichen Verhältnisse, worin Graf Johann von

Froburg mit Hermann, dem Mönch und spätern Abte von

St. Urban, stand, ist es sich um so weniger zu verwundern, daß

er gleich seinen Vorfahren diesem Gotteshause sich gutthätig zeigte,

eine Huld, die den einstigen Froburgischen Reichthnm noch um
werthvolle Reste brachte. Bereits vor vierzehn Jahren^) hatte

derselbe, zugleich mit seinem Bruder Graf Hermann von
Froburg, nicht uur den Pfarrsatz von Niederbipp, sondern

dazu noch eine daselbst gelegene Schupofe an St. Urban vergabt,
und diese Vergabung von der bischöflichen Ofsicialität von Basel

') Urk. 1334 Winterm. 7, bei Bruckner, S. 1443.

°) Urk. Wietlisbach 1332 Christm. 1, abg. im Soloth. Wochenbl.
1826, 41.

2) Urk. VzMngi>c»ve (Wynau) am 1, Heum., St. Urban am 19. Heum.,
und Basel am 24. Heum. 1322 Archiv St. Urban; abg, Sol.Woch,
1826, 238.
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gutheißen und fertigen lassen. Nun, im Jahr 1336, verkauft und

übergibt Graf Johann demselben Kloster sein Eigen (slioclium),
den Herrenhof zu Hägendorf, Widdumsgut') genannt,

mit allen feinen vielen Zugehörnngen, Schuposen, Gütern,
Besitzungen, Gerichtsbarkeiten und Rechten, in Wiesen, Feldern,

Aeckern, mit Einschluß derjenigen Rechte, welche,
auch ohne besonders benannt zn werden, znr
Gesammtheit gehören^). Der Kauf geschah um die Summe

von 170 Mark Silbers Basler Gewicht, welche der Verkäufer,

unter Versprechen der Gewährleistung s^srsnciis), empfangen zu

haben mit Unterschrift uud Siegel bezeugt^). Zwei Dinge müssen

hier ausfallen, zuerst daß in der Urkunde über diesen Vertrag
zwischen dem Grafen und dem Gotteshause von dem Patronatsrecht

keine Erwähnung geschieht; es wurde vielleicht absichtlich

verschwiegen und unter den n icht b e n a n n t e n Rechten
verstanden ; sodann daß diese Verhandlung, welche als Kaufvertrag
beurkundet wird, bei der rechtskräftigen Fertigung als Schenkung

und Vergabung erscheint. Denn wenige Tage nach Ausfertigung
obigen Kaufaktes urkundet*) die bischöflich-baselsche Ossicialität: daß,

vor ihr erschienen sei der Jungherr Johannes Graf von Frobnrg

einerseits, und dessen Bruder Hermann, Mönch von St. Urban,
Namens dieses Klosters, andererseits, und daß besagter Graf
Johannes zuni Seelenheil für sich und seine Voreltern und aus

Zuneigung zu seinem.. gegenwärtigen Bruder deinselben Gotteshause

übergeben und geschenkt habe (goiiäverit inter vivo«) den Hof

zu Hägendorf mit allen seinen Zubehörden, und dabei besonders
den Kirch ensatz zu Hägendorf. Die Urkunde siegelt der

Ossicial und Graf Johann. —
Sofort wurde auch von dem Bischof Johann (Senn von

Münsingen) von Basel, im Beisein und mit Einwilligung seines Dom-

euriam ssu eurtiin öi^wm «'iciciumsgut,
2) nse uou Iuribus, lzuss stism nou nominsts. in univsrsitsts trsnseunt.
3> Urk. 1336 Christm. 10. Archiv St. Urban; abgedruckt Sol. Woch.

1824, 34.

Urk. Basel 1336Christm. 14. Archiv St. Urban; abg. im Sol. Woch.
1822, 499.
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Kapitels mit dem Kloster St. Urban vereinigt und ihm einverleibt

die gerade unbesetzte Pfarrkirche zn Hägendorf, deren Pfarrsatz

demselben der edle Jnngherr Johannes Graf von Froburg, Vasall

des Bischofs von Basel, gesetzlich und vollständig vergabt habe;

dabei soll dem jeweiligen Leutpriester, den das Kloster vorzuschlagen

habe, uicht bloß das bisherige Pfarreiukommen ungeschmälert

verbleiben, sondern dasselbe um jährlich vier Malter Diukel und zwei

Malter Haber uebst einem Theile Hanfzehnten vermehrt werden;

alle übrigen Früchte und Einkünfte der Kirche möge das Gotteshaus

fortan zu seinem Gebrauche zu Hauden ziehen').

Auf diese Weise kam dcr Froburgische Herrenhof mit seinen

beträchtlichen Besitzungen und Rechten, mit Einschluß des Kirchen-

satzes zu Hägendorf an das Kloster St. Urban. — Der
rechtsgültige Vertrag hatte zwar vor der Welt den Anstrich einer

Vergabung, war aber in Wirklichkeit, nnd confidentiell nnter den

Contrahenten, ein Verkauf, wie denn auch Graf Johaun im

folgenden Jahre in Ölten nochmals mit Brief uud Siegel bezeugt:

„daß er gar und gänzlich berichtet uud gewähret sei von Abt nnd

Convent des Gotteshauses von St. Urban für die hundert und

siebenzig Mark guten löthigen Silbers, Baslergewichtes, die fie ihm

schuldig waren um das Widdumgut, darin der Kirchensatz gehört

zu Hägendorf"2). Der Graf mochte des Geldes bedürfen und wollte

es nicht weiter bekannt werden lassen. Er blieb dabei zugleich ein

Wohlthäter des schon öfter begünstigten Klosters^).

Dnrch ein wichtiges Ereigniß eröffnete sich aber jetzt dem Grafen

Johann eine Bahn höherer politischer Wirksamkeit, die seinem

Lebenslaufe größeres historisches Interesse verleiht. Bei der engen

Verbindung, worin derselbe mit dem Grafen Rudolf von Nidau

Urk. Basel 1336 Christm. 17, mit den Siegeln des Bischoss, des Dom-

decans und des Capitels, Archiv St. Urban; abg. im Sol. Woch.
1824, 36.

Urk. Ölten 1337 April S. Archiv St. Urban; abg. im Sol. Woch.

1824, 38.

') Kirchensatz, Widdum und Ouartzehnten mit Zubehörde kamen später kaufs-

und vergleichsweise an die Stadt Solothnrn. Urk. Montags vor Herreu-

fastnacht 1S46, im Soloth. Woch., 1824, 49.
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stand, ist kaum zu bezweifeln, daß auch der Graf von Froburg
dem Rufe gefolgt sei, den jener an alle seine Freunde, Bundesund

Standesgenossen erließ, in den Kriegen gegen die Berner

ihm beizustehen; daß demnach Graf Johann der Belagerung von

Laupen und der darauf folgenden, für die verbündeten Dynasten

fo unglücklichen Schlacht beigewohnt habe, obschon seines Namens

unter den 700 gekrönten Helmen des Nidauischen Heeres nicht

gedacht wird. Wenn aber ein gleichzeitiger Schriftsteller einen

Grafen von Froburg irrig unter die Todten zählt'), so

läßt doch eine solche Angabe die Vermuthung zn, daß eine Person

dieses Namens wirklich anwesend gewesen sei, was in solchem

Falle nur allein unfer Graf Johann, der einzige wahrhafte

Sprößling feines Stammes sein konnte. Wäre aber auch kein

Froburger dem Grafen Rudolf von Nidau an dessen Todestage zur
Seite gestanden, so bethätigte sich doch des Grafen Johann
freundschaftliche Gesinnung für den Erschlagenen durch den wirksamen

Antheil, den er am Schicksale seiner hinterlassenen Söhne nahm.

Im ritterlichen Sinne eines Zeitalters, das wir öfters ein barbarisches

nennen, war es, daß eben dem Kastlan Rudolf von Erlach,

Nidanifchem Dienstmann, der mit seines Herrn Urlaub den Bernern

zugezogen und sie bei Laupen zum Siege geführt hatte, daß eben

diesem Manne von den Verwandten die Vormundschaft und Pflege

der jungen Grafen von Nidau anvertraut wurde, unter Leitung

eines Familienrathes, der unter seinen drei Gliedern den Grafen

Johann von Froburg zählte. Mit Rath und von Heißen

der hohen Herren Graf Eberhard von Kyburg, Landgraf zu Bur-
gunden, Graf Peter Herr zu Aarberg und Graf Johannes
von Froburg, schließt Rudolf von Erlach, Ritter, Vogt

und Pfleger der edeln Herren Graf Rudolfs und Graf Jakobs

von Neuenburg, Herren zu Nidau, im Augustmonat 1343 eine

völlige Richtung ab^), mit Schultheiß, Rath und Burgern der

>) LKronieon Aonueni Vitoäurani.
°) Durch Vermittlung der Königin Agnes von Ungarn im Kloster Königs-

selben hatte 1340 Aug. 9 eine vorläufige Sühne zwischen den kriegenden

Parteien stattgefunden, Lichonowsky lll, 275.
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Stadt Bern, um alle zwischen beiden Theilen bis dahin ob-

gewalteten Streitigkeiten; allfällig vorkommende Mißhellen sollten

durch beidseitig ernannte Schiedsleute bespruchet werden, worunter

auch wieder Nidauischer Seits Graf Johann von Froburg
benannt wird. Eben dieser mit seineu zwei Miträthen und dem

Ritter Rudolf von Erlach besiegelt die Urkunde des abgeschlossenen

Vergleiches. Nicht genug an dem Friedensvertrage, sollte damit

noch ein Bündniß mit Bern verbunden werden, insofern die mit
letzterm im Krieg begriffene, den Grafen von Nidau von ihrem
Vater her befreundete Stadt Freiburg solches zugäbe; weßhalb
die beiden Brüder von Nidau, ebenfalls unter dem Siegel ihrer
drei Verwandten von Kyburg, Aarburg und Froburg eine

Verpflichtung ausstellten, am 23. August') 1343, obwohl noch minderjährig;

denn seither erst kam der ältere Bruder Graf Rudolf zu
seinen Tagen, wo er dann am «. August 1345 zu Münchenbuchsee

bei Bern, in Gegenwart seiner lieben Oheime, Graf
Eberhards von Kiburg und Graf Johanns von Froburg,
vieler anderer Freien, Ritter und Iunker, den Vertrag von 1343

förmlich beschwor, ihn zu halten und zu beobachten nach allem

seinem Inhalt^).
Früher schon, 1342, hatte Graf Hans von Froburg

für seine Mündel dic verwandtschaftliche Vorsorge getroffen, daß

er den Grafen Rudolf und Jakob vou Nidau zu rechtem
Mannlehen verlieh, Leute und Güter im Balsthaler Thale,

Twing und Bann und Gerichte, die Hochgebirge, die Wildbänne,

Erzgruben, die Kirchensätze zu Mümliswyl und Matzendorf, die

Laienzehnten im Balsthal Thale nnd zu Buchsgau, mit allen den

Rechten, wie es ihm angefallen war von Rudolf sel. von
Froburg, seinem Oheime/).

Für die Landgrafschaft im Buchsgau machte der Abgang des

einen Tragers eine neue Belehnung erforderlich; diese empfieng

') Am 8. Tag Unsrer Frau im August.
°) Urk. abg. im Sol. Woch. 1826, 457, 467; Till ier, Geschichte des

eidg. Freist. Bern I, 201.

°) Urk. Wietlispach 134S Weinm. 3, abg. im Sol. Woch. 1830, 668; und

im Auszug Jahrg. 1813, 302.
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Graf H a n m a n n (Johann) von Froburg mit Graf Ru-
'dolf von Nidau, dem Sohne, 1347 vom Bischof von Basel

(Johannes Senn von Münsingen) in Form eines gemeinschaftlichen

Kunkellehens.') Zwei Jahre vorher war Graf Johann in eine

zweite Ehe getreten, und zwar mit des Bischofs Johannes von

Basel Muhme, Adelheid, Thürings fel. von Ramstein Tochter,
wobei der Bischof, sein Oheim, dem Grafen gestattete, die im
Ehebriese auf 160 Mark Silbers bestimmte Widerlage (Wi-
derfaU) auf bischöflich-baselsche Lehengüter zn Rigoldswyler u. a. m.

anzuweisen2), und unter gleicher Befugniß zwei Jahres später

jene Widerlage noch um 100 Mark zu vermehren. Aber aller

Gunst ungeachtet, die er beim Lehnherrn genoß, konnte Graf Johann
die gewünschte Verwandlung der Mannlehen Waldenburg und
Ölten in Kuukel- oder in Erblehen zn Gunsten des Hauses Nidau

auf den Fall einer unfruchtbaren Ehe mit Adelheid von Ramstein
nicht erlangen; bei der Wahrscheinlichkeit des letztern Falles mußte
sein Vorhaben 1347 gänzlich aufgegeben werden*).

Auf Verlangen des Grafen Johann fand 1356 eine neue

Bereinigung der Landgrafschaft im Buchsgau statt. Dem am angesetzten

Tage, Dienstag vor Unsers Herrn Fronleichnam, versammelten

Landgericht saß Hugo von Gutenburg vor, ein freier,
Ritter, im Namen und an Statt des Edeln, Wohlgebornen

Herrn Grafen von Froburg, auf der Diugstatt und Landgericht

zu Hugperren bei Büenken. Vor dem vorbenannten Gerichte
erschien Graf Johann persönlich mit seinem Fürsprecher, ihn
fordernd zu erfahren, was feiner Landgrafschaft Rechtung im Buchsgau

wäre und einem Landgrafen zugehörte? Da fragte der

Vorsitzende Richter bei dem Eide und es ward einhelliglich
ertheilt: „daß zu derselbeu Landgrafschaft und einem Landgrafen
zugehörten diese nachgeschriebenen Rechte (wie wir sie oben

mitgetheilt haben)". Daraufhin bat ihn aber der Fürsprechende des

>) 1347 April 19, rrouillut, Aou. III., 591.

2) Bruckner, S. 1444.

') 1347 April 24. Daselbst S. 1445.

Bruckner, S. 1442; ebend. S. 1862; Sol. Woch. 1822, 503.

Urkundio II. 12
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Grafen von Froburg, zu erfahren, „ob man ihm und seinen

Nachkommen deß nit billig Urkundbrief geben, sollte?" Da ward

ihm ertheilt i „daß man ihm deß willig Brief gebe :c." Auffallend
ist, daß des Mitbelehnten Grafen Rudolf von Nidau dabei keine

Erwähnung gethan wird, obwohl er ebenfalls persönlich anwesend

war, nebst Graf Peter Herrn zu Aarberg und vielen Freien,
Rittern (unter diesen Herr Wernher von Falkenstein),
Edelknechten und nnbetitelten Gemeinfreien').

Für Burg und Stadt zn Waldenburg und die

Stadt Ölten mit den dazu gehörigen Dörfern, Leuten und

Gütern bekennt Graf Johann 1360, Samstag nach Martins
Tag^), in Gegenwart zahlreich versammelter Vasallen, daß er
dieselben zu Lehen trage von der Kirche Bafel. Unter den anwesenden

Zeugen befindet sich anch des Grafen von Froburg (Unser) Vogt,
Ulrich von Tscheppellen u. a. m. Den Revers, ausgestellt zu Bafel,

versieht der Graf mit seinem Zusiegelt). Und ebendaselbst

wohnt Johann von Froburg 1361 am St, Vincenzen Tag
(22. Jänner), am bischöflichen Hofe, einer zahlreichen Versammlung

von Fürsten und Großen Hochdeutschlands bei. Es war dies

bei Anlaß eines Vergleiches, der zwischen dem Herzog Rudolf IV.
von Oesterreich für sich und seine Brüder, die Herzoge Friedrich,
Albert und Lüpold, und dem Bischof Johann von Bafel einer

Gränzstreitigkeit halber geschlossen wurde. Unter den Zeugen
befinden sich die Bischöfe von Chur und Gurk, letzterer des Herzogs

Rudolf Kanzler, dann in der Reihe der edelen Herren,
Herzogen und Grafen von Teck, Habsburg, Kybnrg, Montfort,
Fürstenberg und Thierstein, folgen nach letztern Graf Johann von
Froburg, Jmer von Straßberg uud Ego von Freiburg; hierauf
die edel eu Freien, wie Rappoltstein, Hohenklingen, Burkhard

Senn von Münsingen, Herr zu Bucheck, Mathys von Signau;
zuletzt die ehrbaren Herren von Landenberg, Berenfels, Münch
von Lanoskron, Schaler und unbenaunte Ritter und Knechte viel*).

1) Urk. 1356 Brachm. 21, im Sol. Woch. 1830, 681 f.
2) Wintermonat 14.

s) Revers, Basel 1360 Winterm. 14, bei Herrgott lll, n. 818.

<) Urk. Basel 1361 Jänner 22, bei Herrgott, lll. n. 819.
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Einen ansehnlicheil, doch nicht ungetheilten Zuwachs an
Botmäßigkeit erhielt noch in seinen letzten Lebensjahren Graf I o -

Hann von Froburg, als ihm 1363 Bifchof Johann von
Basel gemeinsam mit dem Grafen Sigmund von Thierstein die
Landgrafschaft im Sißgau zu Lehen übertrug, deren

Marken, wie fie der Lehenbrief bezeichnet, vom Ausfluß der Birs
in den Rhein, diesen Fluß hinauf sich zogen und soweit ins
Strombett reichten „als einer auf einem Roß in den
Rhein reiten nnd mit einem Baselspeer in den
Rhein reichen mag"; südlich dann stießen die Marken der

Landgrafschaft Sißgau mit denen des Buchsgaues zusammen. Nebst
allen Rechten, Würden und Ehehaften des Landgrafen gehörten

zum Lehen auch das Geleite zu Onolzwyler, das da geht
über den niedern Hauen st ein, nebst den: Zolle zn
Liech stal, so die Münche und Schaler von dem ehegenanu -

ten von Froburg zu Lehen hatten, und der Zoll bei
der Mühle zu Aug st bei der Brücke, als die Grafen
von Homberg und von Froburg die hergebracht nach der Briefe
Sage, so die Landsassen der ehegenannten Landgraffchaft darum
geurtheilt haben. „Und sonderheitlr'ch", so lautet der Lehenbries
weiter, „so haben wir dem ehegenannten von Thierstein die Gnade
gethan, als auch der obgenannte von Froburg die von
Unfern Vorfahren gehabt hat" (für das Buchsgau nämlich), „wenn
das wäre, daß Graf Sigmund oder seine Erben abgiengen und
nicht mehr eheliche Knaben ließen, fo sollen es Töchter, die sich

nicht v e r n n g e n o s s et haben, haben nnd nießen, als ob es
Knaben wären, doch daß fie Uns einen Träger, der ihr Genoß
ist, der Lehen geben sollen." Bloh behält sich der Bischof einige
gerichtsbarkeitliche Rechte vor').

Noch in demselben Jahre aber soll Gras Johann von
Froburg seines kinderlosen Standes wegen auf seinen Antheil an der

Landgrafschaft Sißgau verzichtet und solche dem Grafen Sigmund

') Urk. auf der Burg Jstein 13b3 März II, im Soloth. Woch. 1829,
381; und Herrgott, r>. 823, WS Graf Johann irriger Weise im
Anfang der Urkunde Johann von Habsburg genannt wird.

12*
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von Thierstein ganz überlassen haben'); wogegen ersterer 1355»

das unter Liestal gelegene Dorf Fülinsvorf, sammt dortigen
herrschaftlichen Rechten angekauft hatte^. Für eine schuldige Summe
von 200 Gulden aber verpfändet Graf Johann 1359 dem Heinrich
Bumann, Bürger zu Ölten („Unserem eingesessenen Burger zu
Ölten") seinem Gläubiger nnd dessen Erben beiderlei Geschlechtes

6 Malter Dinkelgeldes und 5 Malter Habergeldes aus des Grafen
Zehnten zu Hägendorf, den er von feinem Oheime Lüt holden

von Aar bürg, Freien, erkauft. Diesen Pfandsweife
versetzten Antheil Zehenten gibt der Graf dem Bumann und dessen

Erben zn Lehen auf so lange, bis die Rückerstattung der geliehenen

Summe werde erfolget sein. Der Handlung, welche zn Ölten vor-
gieng am Montag vor Ambrosien Tag, wohnte als Zeuge auch

wieder jener oben schon vorgekommene Ulrich Scheppelon, Vogt
zu Froburg bei^). Widerspricht dieses der Sage, daß die Beste

zu den zahlreichen Schlößeru gehörte, die bei der großen Katastrophe

von 1356 zu Grunde gegangen, so erzählt eine andere Volkssage
den grausen Tod des letzten Frobnrgers, wie nämlich

Graf Hans, vom fröhlichen Turniere zu Zosingen
heimkehrend, ans der Brücke zu Ölten die traurige Kunde vom Einsturz
seiner Stammburg vernommen und wüthend, unter schrecklichen

Flüchen sich verschworen habe, er werde seine Bauern nicht rasten

lassen, bis durch ihre fröhnenden Arme die Burg neu aufgebauet

sei; bevor aber uuter den Spornstreichen des Reiters sein Rappe
die Trümmer erreicht, sei, vom Strahle des zürnenden Himmels
getroffen, der Gras vom Pferde gesunken:

„Da blickten die Boten gen Himmel empor,
Und des Dankes Thräne leuchtet hervor,
Weil der Qnäler des Volkes gefallen;
Auf Oltens Brücke verkündet ein Stein
Die Geschichte noch spät im treuen Verein
Mit der Sage, die nie wird verhallen."*)

>) Bruckner, Merkw., S. 1903 f.; von Arr, Buchsgau, S. 90.

Bruckner. Merk».. S. 1231.

Urk. 1359 April 1. abg. im Sol. Woch. 1822, 477.
<, Sol, Woch. 1817, 375: Der Graf von Froburg nach aargauischer

Bolkssage.
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Was von solchen angeblichen oder wirklichen Volkssagen von
tyrannischen Zwingherrn zu halten sei, ist hinlänglich erwiesen

entweder sind sie ganz ohne geschichtliche Begründung oder das

einzelne Ereigniß wird auf mehrere Oertlichkeiten bezogen. Dies ist
auch hier der Fall; noch ein ganzes Decennium lebte der angebliche

Volksbedrücker, und starb aller Vermuthung nach ruhig in seinem

Bette').
Seit mehrern Jahren aber befand sich der letzte Froburger

im Dienste der Herzoge von Oesterreich, wo er zu verschiedenen

Malen das Amt eines Landvogts in einem Theile ihrer
Vorlande versah; ein Verhältniß zu dem einst standesgleichen und

verschwägerten, seither aber so hoch emporgestiegenen'Kaiserhause,
das den Grafen von Froburg so wenig erniedrigte, als andere

Dynasten gleichen oder selbst höhern Ranges, die dasselbe Amt
bekleideten. Schon 1353 kömmt Graf Hanmann von Fro-
bnrg, mit Graf Eberhard von Kiburg, als des von Oesterreich

Landvogt im Sundgau und im Aargau vor, als beide edle
Herren durch Wladislaf Herzog zu Tescheu aufgefordert wurden,

Herrn Burkhard, dem Münch von Basel, beHolsen zu sein zum
Bezug einer Summe von 2000 Mark Silbers, welche die Stadt
Solothurn ihm entrichten sollte, zufolge eines Spruches, den das

Gericht zu Pasfau unter dem Vorstande des Herzogs von Teschen

ausgefällt hatte. Auf Eolothurns Einwendung wurde aber die

Sache 'dnrch Urtheil Kaiser Karls zu Gunsten der Stadt
entschieden^). — Um eben diese Zeit war Graf Johann für
den Herzog Albrecht von Oesterreich mit der Stadt Zürich in einer

Fehde begriffen, nnd 1352 befand er sich bei dem Heere des

Fürsten, als dieses mit den dazu gestoßenen Hülfsvölkern der

Verbündeten, worunter auch die Berner, Zürich, jedoch umsonst, belagerte.
Den Krieg unterbrach ans kurze Zeit nur ein abgeschlossener Still-

') Ein ähnliches Ende unter den rächenden Todesstreichen gedrückter Unter¬
thanen wird iu der Umgegend Berns unter dem Landvolke dem letzten

Bubenberg angedichtet, den andere in den Wellen des Thmiersee's zn
Grunde gehen lassen; bekanntlich starb derselbe zu Morsee am Genfcrses
eines ganz natürlichen Todes,

5) Urk. 13S3 Heum. 29, abg. im Sol. Woch. 1814, 143.
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staudsvertrag; an dcm erneuerten Kriege nahm aber jetzt anch der
Kaiser Theil, weil Zürich und die Eidgenossen seinen Richtersprnck
nicht angenommen hatten. Es wurde ein Reichsheer aufgeboten,
das bereits 1354, mit den österreichischen Völkern unter Graf
Eberhard von Württemberg, — in allem 4000 Helme nnd 40,000
Fnßkncchte, Zürich wieder belagerte. Nnter der Menge von Fürsten
und Herren, die dabei sich einfanden, wird anch Graf
Hanmann von Froburg genannt, sei es, daß er als Diener
Oesterreichs oder im Kriegsgefolge seines Lehenherrn, des mitan-
wescnden Bischofs von Bafel, dem Heerzuge beiwohnte, der indeß
auch diesmal ein fruchtloses Ende nahm. Nnter Verwüstung der

Umgegend Zürichs durch die Ocsterreicher dauerte der kleine Krieg,
noch bis 1355 fort, wo zn Regensburg ein Friedensschluß erfolgte');
selbst ein Bündniß mit Zürich kam zu Stande, denn es war
Politik der Herzoge von Oesterreich durch solche Verträge mit den

wichtigen Städten der obern Lande dieselben von einer nähern
Verbindung mit den Schwyzern und deren Miteidgenossen
abzuhalten^). Diesem Systeme gemäß hatte schon 1359 der Herzog
Friedrich von Teck, österreichischer Hauptmann und Landvogt in
Schwaben nnd Elsaß, Namens seiner Herren, der Herzoge Rudolf
und Friedrich mit der Stadt Solothnrn ein Bündniß anf zehn

Jahre abgeschlossen, das nnn dessen Nachfolger im Amte, Graf
Johann von Froburg 1363 aufs neue gelobte und
beschwor, „es stät zu haben und zu vollführen, getrenlich und
ungefährlich in aller der Weise nnd nach den Artikeln, als die Bundbriefe

stehen, dic beidcuthalb darüber gegeben sind"^).
Doch wichtiger noch war den Herzogen von Oesterreich eine

Verbindung mit dem seit seinem glänzenden Siege bei Lanpen
besonders mächtig aufblühenden Bern. Den Auftrag zur
Unterhandlung einer solchen erhielt ihr Statthalter in den vordern

Landen, Gras Johann von Froburg, der durch frühere

') Justinger, Chron. S. Tschudi I; Lichnowsky III, S- 280
bis 298, 30«.

'> Lichnowsky IV, S. 66.

') Urk. 1363 Wniterm. 2, abg. iui Tololh. Woch. 1814, 227.
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Berührung, noch von seinen vormundschaftlichen Verhältnissen zu
den Nidauischen Grafen her, dem dortigen Gemeinwesen nicht

fremd, zu dem Geschäfte sich rorzüglich eignete und es auch

glücklich zit Stande brachte. Das durch seine Vermittlung mit der

Stadt Bern abgeschlossene Bündniß kennen wir ans der von Schultheiß,

Rath, Zweihundert und Burgergemeinde daselbst ausgestellten
Urkunde vom Jahr 1363, deren Eingang dahin lantet: „daß man
mit dem edelen und wohlgebornen Grafen Johanu
von Froburg, des hochgebornen Herrn und Fürsten, Herrn
Rudolf nnd seiner Brüder von Gottes Gnaden Herzogen von
Oesterreich, zn dieser Zeit Landvogt, Hauptmann und
Pfleger zu Elsaß, zu Schwaben nnd zu Aargau, eiuer Liebe

und Bündniß übereingekommen sei, in hiernach geschriebenen

Gedingen und Worten", wovon hier das Wesentlichere. „Des ersten
habe derselbe Landvogt gebnnden vorbenannter Herrschaft von
Oesterreich Länder, mit Namen Aargau, Thurgau, Elsaß und Sundgau

denen von Bern zn helfen und zu rathen mit ganzer
Treue nnd mit ganzer Macht; wie auch umgekehrt, jeder

Theil dem andern, wider männiglich in diesen Kreisen, nämlich
bis an den Losanner See und von bannen her bis in Burgund
und in Aargau, in diesen beiden ganzen Landen, soweit solche

begriffen zwischen Reuß und Aare bis in die Sfiz innerhalb Windisch,
wo benannte beide Wasser zusammen fließen; aber auch außerhalb
vovbenannten Kreises soll dic Herrschaft Oesterreich denen von Bern
behelfen sein mit 290 gewaffneten Mannen zu Fuß, und sie, die

von Bern, der Herrschaft hinwiederum mit 100 Manu zu Fuß;
die Mannschaft jedwedeu Theiles einen Monat lang, als sie von
Haus schied (länger soll sie nicht ausbleiben), ans Kosten des Theiles,
der sie zu Hülfe gesandt. Beiderseits werden vorbehalten alle Verbündete

und alle der letztern Mannen, Dienstmannen, Burgmannen und
Diener. Dauern soll das Bündniß bis auf nächste Weihnachten
und von dorthin anf die nächsten zehn Jahre. Aus den Fall sich

ereignenden Anstoßes oder Auflaufs hin werden 6 Männer
gewählt, 3 von jeder Seite; diese 6 sollen ans erhaltene Mahnung
znsammenkommen innert 8 Tagen nach Zofingen, wo sich auch
der vorbenannte Landvogt, oder wer Pfleger wäre an seiner
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Stelle, und der Schultheiß von Bern einfinden sollen; würde dann
kein Mehr sich ergeben nnter den 6, fondern die Meinungen
einstehen, 3 gegen 3, so soll, wenn die Sache die Herrschast
angeht, dann der Landvogt oder sein Statthalter um die

Sache, ein gemein Ma nn sein, nnd was er darum erkennt auf
den Eid, daran sollen beide Theil sich halten; ebenso, wenn die

Sache die von Bern angeht, wo alsdann der Schultheiß als gemein
Mann darüber erkeunt zc. Erneuerung des Bündnisses nach fünf
Jahren dnrch eidliche Beschwörung. Sollte nach Ausgang der 10

Jahre Krieg entstehen zwischen beiden Theilen, nnd die Sieben
oder der Mehrtheil würden darüber erkennen, haben die Theile
ebensowohl sich daran zn halten, als zur Zeit, wo das Bündniß
noch währte'). Donnerstags vor Simonis und Judae 1363 bestätigte
Herzog Rudolf IV. das Bündniß, die der Edle, sein l. Oheim,
Johann von Froburg, sein Landvogt in Schwaben und in
Elsaß und Sundgan, von Seinetwegen mit den ehrbaren zc. dem

Schultheiß, deu Rätheu und den Burgern gcmeinlich zu Bern
geschlossen: „als das Uns wohl gefällt, wannUns aller
Freundschaft nnd Geheime mit den Ehege nanIlten

v o n Bern wohl g e l üste t". Der Bundesbrief, gegeben

zn Jnnsbrnck am obbenannten Tage benannten Jahres, „Unsers
Alters in dem 24. Jahre, nnd Unsers sürstlichen Gewalts in dem
6. Jahre, ist mit des Herzogs großem fürstlichen Jnsiegel behängen^).

Durch mancherlei Mißgeschick, brudermörderischen Zwiespalt,
unglückliche Fehden, üble Haushaltung waren die Grafen von
Habsbnrg, Lansenbnrgischer Linie, so weit gekommen, daß sie das

schöne Kyburgifche Erbe an die glücklichern Stammvettern von
Habsburg - Oesterreich veräußern mußten. Bereits im Heumonat
1363 war eiu Kauf getroffen worden, worin sie letztern das Eigenthum

ihrer Bnrgcn und Städte Burgdorf und Otlingen,
sammt ihrcn Rechten ans Thun, um 12,000 Gulden abtraten,
unter dem Vorbehalte, das Verkaufte wieder zu Lehen zu empfangen.
Jn diesem Vertrage tritt Gras Johann.von Froburg

Urk. 1363 Skpt. 2S.. Soloth. Woch. 1829, 341.

-) Urk. 1'!63 Ott. 26, lZbend., 3<'>.
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noch nicht als Landvogt, wohl aber als Zeuge auf'). Da aber die

Herzoge von Oesterreich sich nicht im Stande fanden, ihren
Zahlungsverpflichtungen ein volles Genüge zu leisten, so ward unter

Vermittlung der Königin Agnes in der Stadt Freiburg im Nechtland

ein Vergleich unterhandelt, den hierauf 1364 im Auftrag der

Herzoge Graf Johann von Froburg, ihr Landvogt in
Schwaben und Elsaß mit den Grafen Ego und Hartmann von

Kyburg-Habsbnrg zu Solothurn abschloß, wonach Gras Johann,
Namens der Herzoge, den rückständigen Termin von 4000 Gulden

Entschädigung abzahlte, und die rkoch restirenden 3000 Gulden

nebst 100 Gnlden Entschädniß Ends nächstfolgender Pfingstwoche

(1364) zu entrichten versprach, ansonst die Grafen ihre ausgestellten

Lehenreverse zurückerhalten sollten^).

Mit dieser Verhandlung schließt sich des Grafen Johannes
von Frobnrg politische Wirsamkeit; im folgenden Jahre, 1365,

gab er fein landvögtliches Amt auf, in welchem ihm der Ritter
und Freiherr Peter von Thorberg nachfolgte, der in dieser Eigenschaft

am 1. Ehristmonat obigen Jahres den Bund Oesterreichs

mit Solothurn aufs neue beschwor. Seine letzte Lebenszeit soll

Graf Johann meist ans seinem Schlosse zu Waldenburg
zugebracht haben. „Dort sei einst die edle Jungfrau Verena von
Nidau bei dem alten Oheim auf Besuch gewesen, als eben ein

hübscher Knecht im Stocke des Schloßthnrmes gefangen saß, dem

habe aus Erbarmen oder zärtlicherm Gefühle die junge Gräfin
davongeholfen, iudem sie mit einer Art den Stock aufgemacht"^).

Der letzte Akt, den wir von Graf Johann kennen, ist

vom 20. Jänner 1366, als er den Luzernern Quittung ausstellte

für die ihm entrichtete Vogtsteuer von 100 Lib., welche Herzog

Leopold von Oesterreich 1315 dem Grafen Volmar von Froburg,
Johanns Vater, versetzt hatte*). Johanns Lebensende fällt noch

') Urk. Bruck 1363 Heum. 14., abg. im Soloth. Woch. 1823, 405.

Urk. Solothurn 1364 Horn. 25; Tillier l, 231.

2) Bruckner, Merk ro., S. 1473, aus den Kundschaftsansjnge» über die

gerichtsherrlichcn Rechte der Herrschaft Waldenburg.

^ Urk. 1366 Jänner 2«, im Geschichtsfrcund II, 181; vrgl. M. Nns;
Chron., im Geschichtforscher X. 65.
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in's nämliche Jahr 1366; Tag, selbst Monat sind aber unbekannt;

wahrscheinlich war es vor Mitte April, indem eben zn dieser Zeit
Graf Rndolf von Neuenburg sich Herr zu Nidau uud zu
Froburg betitelt, da er deu Ritter Heinrich von Jfenthal mit

verschiedenen Gütern im Buchsgau belehnt'). Völlig überzeugend indeß

ist der Beweis uicht, indem vorerst Graf Rudolf im Buchsgau

früher schon Lehenrechte besaß, Schloß und Herrschaft Froburg dann

vor vielen Jahren bereits durch Kauf an sein Haus gekommen

waren, der Titel davon ihm auch schou 1360 in einer Urkunde

von Kaiser Karl IV. gegeben ward^). Bestimmt aber befaud sich

Gras Johann nicht mehr nnter den Lebenden am 29. Weinmonat

(Donnerstag vor Allerheiligen), als Frau Adelheid von Na nist

ein sich: weiland Graf Johannes sel, von Fro-
bnrg eheliche Wirthin nennt. Vermuthlich war es au geweihter

Stätte des Familienstistcs Schönthal, wo der letzte Froburger
wehrhaften Standes mit Schild uud Helm bestattet wurde,

den der geistliche Brnder, Abt Hermann, kaum nm ein Jahr überlebte.

Was noch an erbbarem Reichthum und Gute von Froburg

vorhanden war, siel nach Johannes Hinscheide dem Grafen Rndolf

von Neuenbürg-Nidau zu, ebenfalls dem letzten männlichen

Sprößling seines Zweiges, seit dem Tode seines Bruders Jakob,
der schon 1356 in Frankreichs Solde nnd Heere bei Poitiers
gefallen war. Durch seine Heirath mit Isabel!«, Gräfin von

Neuenbürg, vereinigte er auch die Besitzungen des Hauptstammes

in seiner Hand, nebstdem daß diejenigen der Srraßbergischeu Linie

ihm ebenfalls zugekommen waren. Auf welche Weise aber und uuter

welcher Form Graf Rndolf voir Nidan zum Erbe der letzten
Froburge gelangte, — das ist noch unerklärt. Seit jener

Richenza von Froburg, welche zn Anfang des XIII. Jahrhunderts

mit Graf Berchtold von Neuenburg vermählt gewesen,

ist keine Heirath zwischen beiden Häusern nrknndlich erwiesen, ans

der ein Erbrecht hätte abgeleitet werden können; selbst die von

Elisabeth aus der Zofinger Linie nicht, angenommen auch, sie sei

wirklich Rudolfs III. von Nidau Gemahlin gewesen, da dessen

Nrk. geg. zu Mitte April, nbg. im Sol. Woch. 1822, 480 sf.

') 8teeK, Hist. gsng»!. etlv Klsc.
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Söhne aller Wahrscheinlichkeit nach einer zweiten Ehe entsprossen').

Durch Erbvertrag oder Testament also mag Graf Rudolf

zuni Besitze der Froburgischen Güter gelangt fein. Von diesen

sielen aber durch Graf Johanns kinderloses Absterben, als erledigte

Mannlehen, gleich die Herrschaften Waldenburg und Ölten an die

bischöfliche Kirche Basel zurück; zum Pfande einer Forderung von

4000 Gulden an dem Bifchof behielt indeß Graf Nudolf die Beste

Ölten in seinen Händen, Für die L a n d g r a f s ch a st Buchs-

g ci n dann, die ihm jetzt ganz zngefallen, nnd dic darin gelegenen

Lehen und übrigen Rechte srichte dcr Graf den Bifchof von Basel

um neue Belehnung an ; selbst aber kinderlos, bat er denselben, die

Belehnnilg nicht aus ihn allein, sondern anch auf seine Schwestersöhne

von Kyb >irg und Thierstein auszudehnen, was ihm

gewähret wurde. Der Lehenbrief, am Dienstag vor Unser

Frauen Tag im August 1367 iii folgender Form ausgestellt, bietet

uns zugleich eine Uebersicht dcr Froburgischen Besitzthümer in jenem

Landestheil.

„Es lieh nämlich der Bischof Johann von Basel dem edlen

Herrn Graf Rudolf von Neuenbürg, Herrn nnd Grafen

zu Nidau uud Froburg, und darnach Graf Rndolf nnd

Graf Eberhard, Grafen Hartmanns Söhnen von K y b n r g, und

Graf Otto und Graf Sigmund, Grafen Sigmunds Söhnen v o n

Thierstein zu Mannlehen — folgende Vesten, Güter,

Dinge nnd Würdigkeiten, mit Namen : die Landgrafschaft
von Buchsgau, und was Graf Rudolf vom Bischof hat iu dem

Thal zu Balsthal und zu Buchsgau, und die zween

Kirchenfätze zn Mümliswyl und zu Matzendorf; die

Burg zu Fa l k e n st e i ii, die Henmann von Bechburg vom

Grasen hat, mit ihrer Zubehörde; den äußern Falken st ein
nnd dasStädtleiu zur Cluse, das die von Falkenstein von

demselben haben, mit ihrer Zubehörde; dann die alte Bechburg,
so die von Jfenthal vom Grafen haben, und was dazu gehört;

und darnach alles, was sich befände, das er von dem Gotteshaus

von Basel zu Lehen hätte, wie das geheißen sei, oder wo es

Siehe oben S. iöö.
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gelegen ist". Die neue Belehuung geschah, nachdem der Bischof

sämmtliche benannte Lehen vom Grafen ans dessen Bitte aufgenommen

hatte'),
Jn dem Lehenbrief sind die Herrschaften Froburg uudBipp

nicht mitbegriffen, Allodien dcs Frobnrgischen Hauses, die, wie mir

sahen, früher schon von der Zosinger Linie durch Kauf und Erde

an die Grafen von Neueuburg-Nidau gelangt waren.

Eine gedrängte Uebersicht der seitherigen Schicksale der einst

uuter Fromirgischer Herrschaft gestandenen, Laudesbczirke möge diese

Abhandlung schließen.

Nach dem kinderlosen Hinscheide Rudolfs von Nidau, der 1375

in der Vertheidigung seiner Stadt Büren gegen die sogenannten

Gugler oder Jngelram's von Coucy Schciciren den Tod

fand, theilten sich die Besitzungen seiner Linie unter Rudolfs

Schwestersvhne ans den Häusern Thierstei n und Habsbu r g-

Kyburg, wobei erster« die Rechte nnd Güter des Frobnrgischen

Erbes, namentlich die Land gras schaft Buchs gau, mit ihrem

Inhalte und Znbchörden zufiel; allein schou mit Sigmunds Sohne,

Graf Otto von Thierstein, erlosch dieser Zweig dcs Hauses, worauf
Otto's Eidam, Hans Friedrich, der Sohn des zum Freien erhobenen

Hans von Falkenstein, 1418 das Lehm erhielt, solches jedoch gegen

die Ansprüche, die Hans von Thierstein nnd Rudolf
vou Namstein darauf machten, kaum zu behaupten vermochte,

Jn Folge eines lehengerichtlichen Urtheils wurde die Landgrafschaft

dem Bischof als heimgefallen zugesprochen, bald aber durch den

Bischof an Hans Friedrich von Falkeustein von Neuem zu Lehen

gegeben und von diesem verkauft an die Städte Solothuru und

Bern, welche 1427 dieselbe vom Bischof von Basel förmlich znm

Lehen empfiengen, so nämlich, daß der Stadt Solothnrn der

Theil davon, so weit das Balsthal geht, „als für besonders",

der andere halbe Theil aber beiden Städten für ein gemeines Leben

überkragen wnrdc^). So verblieb es bis 1465, wo nach längern
Anständen cine Theilung der ganzen Landgrafschaft zwischen beiden

>) Urk. Delsperg 1307 Aug, 10, abg. im Sol, Woch. 182,.!, 51 ff.

') Kopp, Geschichtsblätter II, 224—240.
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Städten statt fand, wodurch Bern die Herrfchast Bipp nebst

dem am rechten Aarufcr gelegenen Theil des Fridaner Amtes erhielt,

das ganze übrige Buchsgan aber Solothurn zufiel; nach vorgewal-

:etem Streite zwischen beiden Städten werden 1516 erstere beide

Bestandtheile von der Landgraffchaft gänzlich getrennt, und 1665

kauft Solothurn um die Summe von 20,l)(X) Gulden und

Abtretung der Dörfer Therwil und Ettingen vou aller

Lehenverbindlichkeit gegen das Bisthum Basel sich los').
Dies das Schicksal der Landgrafschaft im weitern oder

rechtlichen Sinne; aber auch ihre Bestandtheile, die in ihren, Umfange

gelegenen Herrschasten, traf mancherlei Wechsel, bis sie mit vollem

Eigenthums an die Städte Bern und Solothurn gelangten. — Die

Herrfchaft Bipp, nämlich Bipp, Ernlisburg und Wiet-
lispach, vervfäudete 1379 Gras Sigmund von Thierstein seinem

Schwager, Graf Hartmann III. von Kyburg, der aber 1384 scin

Pfandrecht kaufsweise den Herzogen von Oesterreich abtrat; von diesen

kam dasselbe an Graf Ego von Kyburg. Die Herrschaft verkaufte aber

Graf Otto vou Thierstein, Herr zu Froburg, 1411 der Stadt

Solothurn, worüber jedoch Streit mit Bern entstand, indem dieses seine

durch Verträge mit Graf Ego von Kyburg uud mit Oesterreich erworbenen

Rechte geltend machte. Durch eidgenössische Vermittlung wurde

hierauf, 1413, der Streit dahin beigelegt, daß beide Städte, Solothurn
und Bern, dic Herrschaft Bipp gemeinschaftlich besitzen und bezahlen

sollten; infolge einer Theilung aber kam dieselbe 1465 an Bern

allein, welches eine eigene Vogtei daraus bildete, die jedoch seit der

Umwälzung von 1798 dem Obcramte Aarwangcn, auf dcm rechten

Aarufer, einverleibt wurde^). Seit jener Zeit auch liegt die stattliche

Bergveste Bipp in Trümm eru, in welche das damals empörte

Landvolk sie gelegt.

Ein ähnliches Schicksal zum Theil hatte Ölten, das nach

dem Absterben Graf Rudolfs von Neuenburg den Thierstein und

Kyburg verpfändet blieb, in gleicher Form an die Herzoge von

Oesterreich uud vou diefeu 1392 an die Stadt Basel gelangte; von

Soloth. Woch. 1812, 432; von Arr, Buchsgau, S. 198.

«, Soloth. Woch. I8l3, ««! nud 1829, 711; Justinger, S. 272;

Till, cr II, 18.
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dieser kam Ölten endlich an seine alte Herrschaft, Bischof und
Capitel von Basel zurück, welche die Stadt sammt Zubehörde 1426
an Solothurn verpfändeten, 1532 aber förmlich verkauften, welches

nun seine dortigen Rechte durch einen Schultheißen verwalten ließ').
Aus deu Händen der Erben des Hauses kam um 1400 die

Stammherrschaft Froburg an den Herzog Leopold von Oesterreich,

welcher sie nnd deren Güter in bemeldetem Jahre dem

bisher damit belehnten Arnold Bnmann von Ölten auf's uene

verlieb/). Seither mit der Herrschaft Gvsgen verschmolzen, kam

Frobnrg an die Falkenstein, bis 1458 Junker Thomas von Falkenstein

das Ganze kanfsweise an die Stadt Solothurn veräußerte;
uuter dieser wurde nun Froburg dem Schultheißenamte Ölten zn-
gelegt; die vortreffliche Viehweide aber bei den Trümmern dcs

Schlosses gehörte dem Spitale zu Olten^).
Mit den Besten und Herrschaften in nud an den Cluseu des

Balsthaler Thales giengen auch mancherlei Aenderungen vor. Die
vormals durch die Falkenstein und Froburg, 1325 und 1336, an

Heinrich von Jfenthal verkaufte Alte Bechburg mit deren

Zubehörden gelangte durch die Hand einer weiblichen Nacherbin
aus jenem Geschlechte 1416 kaufsweise au Solothurn^). Derselben
Stadt kam, nach langjährigem Streithaudcl zwischen Henmann
von Bechburg und Nutschmann von Blauenstein (dem Burg und

Herrschaft schon 1380 verschrieben worden) 1402 und 1420
Hemmanns Stammburg Neu Falkenstein durch Kauf zn°).

Jene Twinge und Bäuue im Balsthale uud Gulden-
thale, mit allen ihren Rechten, die Graf Hans von Froburg
von seinem Oheim Rudolf von Bechburg ererbt, und damit die

Brüder Jakob und Rudolf von Nidau belehnt hatte, waren durch
des letztern Miterben, Sigmund von Thierstein 1380 an Peter Pu-
liant vou Eptingen pfandweise abgetreten worden, von wo das

') Soloth. Woch. 1813, 338; Fäsi II, 721 Von Arr, Bnchsgau
S. 121 ff., 164, 198 f.

Soloth. Woch. 1829, 725.

°) Chronik der Stadt Zofingen 1811.

4) Soloth. Woch. 1820, 362.
°) Soloth. Woch. 1813, 285.
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bischöfliche Lehen den Falkenstein zukam, aus denen Hans durch

Geldnoth sich genöthiget sah, der Stadt Solothurn 1420 mit ob-

genamtten Gütern fein Stammschloß Altsalkenstein und KIns
sammt allen zugehörigen Rechten um 3000 Gulden zu überlassen')

Das Schloß Neu- oder Roth - Bechbnrg kam aus der

Froburgischen oder Nidauischen Erbschaft durch Verpfändung an

Graf Ego von Kyburg, Sohn der Anna von Nidau, von diesem

auf gleiche Weise an das Haus Oesterreich, welches die Herrschaft

1386 eiuem Basler Bürger, Kunz von Laufen, versetzte,

und sie ihm zugleich zu Afterlehen verlieh; wieder eingelöst, aber

durch Graf Ego von Kyburg neuerdings dem nämlichen verpfändet,

verkaufte 1415 Conrad von Laufen, Bürger zu Basel, die Herrschaft

Neu-Bechburg sammt Fridau mit aller Zubehörde,

mit Einwilligung Graf Ego's^), um 6430 Gulden an Bern, welches

dcn Besitz mit Solothurn theilte, bis 1465 jene Theilung
erfolgte, worin die Herrschaft Bipp ersterer Stadt, Bechburg aber

nebst Fridau Solothurn zufiel. Unter der Herrschaft letzterer

Stadt wurden aus beiden Herrschaften die Vogteien Falken st ein
und Bechburg gebildet, sowie aus derjenigen von Gösgen die

Vogtei dieses Namens^).
Ueberschreiten wir die Gränzen der Landgrafschaft Buchsgau,

so findeu wird nördlich die Sißgauische Herrschaft Waldenburg,
die als eröffnetes Mannlehen nach dem Hinscheiden des letzten

Froburgers an die Kirche Basel zurückgefallen war; 1373

verpfändete sie der damalige Bischof dem Herzog Leopold von Oesterreich,

von dessen Nachkommen der Bischof Friedrich 1393 Waldenburg

wieder einlöste. Allein schon 1400 trat Bischof Humbrecht
die Herrschast mit allen landgräflichen Rechten im Sißgau der

Stadt Basel ab^); jedoch erst 1585, nach Beseitignng einiger

Streitpunkte, entzog sich der bischöfliche Stuhl allen Ansprüchen an

Waldenburg, das seither einer Vogtei den Namen gab°).

') Kaufbrief v. 142«, Soloth. Woch. 1313, 334.

2) Soloth. Woch. 1819, 333 ff.; Staatsarchiv Beru.

') Fäsi II, 714.

') Ochs II, 343, nebst Homburg und Liestal um 22,0«« Gulden, um
dem Stift aufzuhelfen. °) Fäsi II, 563.
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Auch unter österreichischer Herrschaft, wie unter den Froburg,
genoß Zosingen ansehnlicher Freiheiten, die ihm noch beim Nebergange

an Bern 1415 vermehrt wurden, unter dessen Herrschaft

Zofingen, als die bevorzugteste zu den vier sogenannten

Aargauischen Munizipalstädten gehörte, welche blos der Laudeshoheit

Berns unterworsen waren. Das Chorherrenstift daselbst wurde

in der Reformation 1528 aufgehoben; die demselben zuständigen

Einkünfte, Gerichte und Gefälle einem Stiftschaffner aus dem

Großen Rathe Berns zur Verwaltung untergeordnet, der über die

Stadt Zosingen aber nicht die geringste Gewalt ausübte.

Von der Herrschaft Aarbnrg wissen wir,, daß sie bereits 1299

dnrch Kauf an Oesterreich kam; 1327 verpfändete Herzog Albrecht

Schloß und Herrschaft den Edeln Kriechen von Aarbnrg; diese

besassen sie bis 1415, wo der damalige Besitzer, Johann, nach an-

sänglichem Widerstande das Schloß an Bern übergab, welches den

darauf haftenden Pfandschilling im folgenden Jahre an sich löste.

Seither wurde Aarbnrg mit dazu gehörigem Gebiete durch einen

Beritischen Vogt verwaltet, der, seitdem 1660 an die Stelle der alten

Burg eine nach modernem System angelegte Festung getreten, den

Titel eines Commandanten trug. Zu dem Amte gehörte auch das

einst von den Grafen von Froburg an der Aare angelegte Städtchen

und Schloß Fridau, das aber seit dem Einfall Couey's, 1375,

in Trümmern lag, und rn diesem Zustande 1465 bei der Theilung

zwischen Solothurn und Bern letzterm zufiel.

Eine neue Veränderung seiner staatsrechtlichen Verhältnisse

erlitt jener Theil des vormals Froburgischen Gebietes auf der

rechten Seite der Aare nach der Umwälzung des Jahres 1798,
indem dieser Bezirk dem neugeschafsenen eidgenössischen Kantone Aargau

einverleibt wurde, so daß die vormalige Botmäßigkeit der

Grafen von Froburg unter die vier Kantone Bern, Solothurn,
Aargau und Baselland sich theilt.
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